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Worwort. 

Im Namen und Auftrag der Generalſynode von 1914 
übergibt hiermit die Unitäts-Direktion den Behörden, Dienern 
und Gemeinen der Brüder-Unität -in allen ihren Gebieten und 
Miſſion3provinzen den neuen General-Synodal-Verlaß als die 
Zuſammenfaſſung alles deſſen, was die Synode als Grundſäße 
und Ordnungen der Brüder-Unität teils beſtätigt, teils neu ge- 
ordnet hat, und was daher bis zur nächſten General-Synode 

allgemeine Geltung hat. 

Herrnhut, Juli 1914. 

Der Geſchäftführende Ausſchuß 
der Unitätsdirektion.
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Erſtes Kapitel. 

Geſchichtlihe Stellung und Eigenart 

der Cvangeliſc<hen Brüderkir<e. 

-000- 

Zujammenhang der erneuerten mit der alten Brüderfirche. 

Unjere Brüderfirche*) ſteht in lebendigem Zuſammenhang 
mit der alten Brüderkir<e in Böhmen und Mähren, 
die vorreformatoriſchen Urſprungs iſt und im Jahre 1457 
ihren Anfang genommen hat. Ja ſie iſt geradezu eine Ver- 
pflanzung derſelben auf einen erweiterten Boden, nachdem 
jene in den Verfolgungsſtürmen ſeit dem Jahre 1620 bis auf 

vereinzelte Reſte zu Grunde gegangen war. Denn einmal 
ſammelte jich ein Teil jener Reſte ſeit dem Jahr 1724 
in Herrnhut, und ſodann hat die Gemeine in Herrnhut die 
Cinrichtungen und Ordnungen der alten Brüderkirche be- 
wußtermaßen ihren Hauptzügen nach auf ſich übertragen, und 

inſonderheit hat ſie die biſchöfliche Weihe der alten Brüder- 
firche, die über Amos Comenius hinaus auf Hoffnung fort- 
geführt worden war, in ihre eigene Mitte hinübergenommen 

*) Evangeliſche Brüder-Unität iſt die in amtlichen Erlaſſen und 
im Verkehr mit ſtaatlihen Behörden und anderen Kirchen ſeit 1742 in 

Deutſchland, Unitas Fratrum die in der engliſchen Parlamentsakte von 1749 
gebrauchte Bezeihnung der Evangeliſchen Brüderkirhe. Ihre übliche Be- 

nennung iſt in Deutſchland Brüdergemeine, in England, Amerika und 

auf vielen Miſſionsgebieten the Moravian Church. 

1 
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Kap, I. Geſchichtliche Stellung und Eigenart, 

und als ein geheiligtes Erbe bis auf den heutigen Tag er- 
halten. DesShalb nennen wir uns mit ReHht die erneuerte 
Brüderkirche. 

Dabei iſt die Ähnlichkeit des Urſprungs auf beiden 
Seiten bedeutung8voll. Die alten Brüder in Böhmen ſchloſſen 
ſich zuerſt als <riftliche Gemeinſchaft an einem ſtillen Ort 
mit beſonderen Geſellſchaft3einrichtungen zuſammen, weil ſie die 

Erbauung und die Gemeinſchaft, die fie als ein Bedürfnis 
ihrer Herzen empfanden, bei den Häuptern der utraquiſtiſchen 
Landeskirche und in deren kirchlichen Formen vergeblich ſuchten. 
Aber ſie wollten doch nichts anderes ſein als ein Berein 
innerhalb dieſer Kirche. Erſt als dieſe Kirche ſie verfolgte 

und ausſtieß, betraten ſie den Weg, ihre geiſtlichen Leiter aus 

ihrer eigenen Mitte zu wählen und ihnen eine eigene brüderiſche 
Weihe zu geben. So wurden ſie -- notgedrungen =- eine 
ſelbſtändige Kirche. - Auch Herrnhut bildete zuerſt eine 
Gemeine, einen Verein erweckter Seelen mit beſonderen Ein- 
richtungen zum Zweck der Förderung des inneren Lebens, der 
nichts anderes ſein wollte al8 ein Glied der evangeliſch- 
lutheriſchen Landeskirhe. Aber um auf den von Gott ihr ge- 
wieſenen Bahnen der Tätigkeit und Ausbreitung fortſchreiten 
zu können, mußte dieje Gemeine -- ganz gegen den urſprüng- 

lichen Plan -- unter Aneignung des altbrüderiſchen Biſchof- 
tums zur ſelbſtändigen Kir<e werden. 

Und no<h ein zweites Stück iſt für den nahen Zuſammen- 
hang beider Kirchen bedeutungsvoll, und diejes liegt in ihrem 
Charakter. Wenn auch die alte Brüderkirche bald im Anfang 
-- zunächſt zu ihrer Verteidigung -- Bekenntnisſc<hriften 
herausgab und dieſe im weiteren Verlauf ſehr deutlich mehr 
die reformierten Anſchauungen zum Ausdruck brachten als die 

lutheriſchen, ſo war doH ihr Bekenntnis niemals ein au8- 
ſchließendes. Sie geſtattete unter ihren Mitgliedern eine 
gewiſſe Mannigfaltigkeit der Auffaſſungen und arbeitete mit Vor- 
liebe an dem Ein3werden der verſchiedenen Kirchen-



8 2. Entſtehung der erneuerten Brüderkirche. 3 

gemeinſchaften unter einander. Denn die Einigkeit des Geiſtes 

im Glauben an Chriſtus und die Gemeinſchaft in der Liebe 

war ihr weitaus die Hauptſache und ſtand ihr höher als alle 

Lehrunterſchiede. DeShalb nannte ſie ſich von Anfang an Unitas 

fratrum, Brüder-Unität. -- Und eben dieſer Union38<a- 

rakter iſt auch der erneuerten Brüderkirc<e eigen, und 
vielleicht um ihres erweiterten Boden3 willen in noc< höherem 
Maß. Sie will hierin den Geiſt der alten Brüderkirche fort- 
pflanzen und das Erbe der Bäter lebendig erhalten. DeShalb 
hat ſie auch den Namen „Unität“ von der alten Brüderkirche 

auf ſich übertragen. -- 

Entſtehung der erneuerten Brüderkir<he. 82 

Cvangeliſche Familien, um ihres Glaubens willen aus 1. 
Mähren vertrieben, hatten gleichzeitig mit Erweckten aus deutſch- 
evangeliſchen Kreiſen unter dem Schuß des Grafen Zinzen- 
dorf eine Zufluchtöſtätte in der ſächſiſchen Oberlauſitz gefunden. 

Seit dem Jahre 1722 hatten ſie ſich am Hutberg, auf dem 
Gute Zinzendorfs, angebaut und den Ort Herrnhut gegründet. 

Es lag ihnen alles daran, gemeinſam ihre Seligkeit zu jc<affen. 
Aber ſie entzweiten ſich bald über verſchiedene Meinungen in 

Bezug auf Lehre und Heilsweg. Ja es jah gegen das Jahr 
1727 ſv aus, als ſollten Sektiererei und unheilbare Zertren- 
nung hier Platz greifen oder die hier geſammelten Seelen 
wiederum gänzlich zerſtreut werden. In dieſer drohenden Gefahr 
ſiegte die mächtig waltende Gnade des Herrn über alle Hinder- 

mſſe. Das Werkzeug dazu war in Gottes Hand der Graf 
Zinzendorf. Unter ſeinem ſeelſorgeriſchen Einfluß wurden die 
Spaltungen durch die Kraft einer von Gott gewirlten Liebe ge- 
hoben und ausgeglichen; die Cinwohner Herrnhuts vereinigten ſich 
auf Ortsſtatuten, die das gegenſeitige Verhalten in <riſtlich 
brüderlichem Sinn regelten; und bei dem großen Abendmahl 
am 13. Auguſt 1727 in der Kirche zu Berthelsdorf erfuhren 

1*



Kap. I. Geſchichtliche Stellung und Eigenart, 

ſie gemeinſchaftlich eine Geiſte3taufe, die ſie zu einer Gemeine 

des Herrn verband und weihte. Dieſer Tag war der Stif- 
tungs8tag der Brüdergemeine. Denn das Weſen einer 
wahren Gemeine beſteht darin, daß Seelen im Glauben an 
Chriſtum eins werden durch die Liebe, und daß ſie auf dieſem 

Grunde in eine herzliche Gemeinſchaft des inneren und äußeren 

Lebens mit einander treten, die ſich zugleich nach allen Seiten 

hin tätig erweiſt, wie ſich das in der erſten apoſtoliſchen Gemeine 
zu Jeruſalem ſv ſchön und lieblich darſtellt. (Ap.-Geſch. 2, 42--47.) 

| So verbanden ſich die Einwohner Herrnhut8 zu dem ge- 
meinſamen Streben, eine lebendige Gemeine Jeſu Chriſti 

darzuſtellen in Gemeinſchaft de8 Glaubens, der Liebe und der 
Hoffnung und in treuem Halten der Gebote Gottes. Dabei 
wollten ſie in keiner Weiſe ſich trennen von der evangeliſchen 

Landeskirche, vielmehr ſtrebten fie danach, ein lebendiges Glied 

derjelben zu ſein, wie es Spener folchen Gemeinſchaften Er- 

weckter vorgezeichnet hatte. Sie nannten ſich Brüder und 
Schweſtern, weil dieſer ſchriftgemäße Name das treffend 

bezeichnet, was ſie darſtellen wollten: innige Verbundenheit der 

Herzen zu einer Familie Gottes, in der Jeſus Chriſtus das 

Haupt iſt, wie er denn ſelbſt gejagt hat: „Einer ijt ener Meiſter, 

ihr aber ſeid alle Brüder.“ (Matth. 23, 8.) 

, Um dieſen Zweck möglichſt vollitändig zu erreichen, führten 
ſie unter ſich beſtimmte Regeln und Ordnungen ein, wie ſie 
einſt die Gemeinen der alten Brüderkirhe in Böhmen und 
Mähren zu großem Segen für das innere Wachstum gehabt 

hatten, und wie ſie ſich ihren allgemeinen Grundzügen nach 

ſchon in den apoſtoliſchen Gemeinen finden. Daneben ſchufen 

fie noch mancherlei Ämter und Einrichtungen, wie ſie ihnen gut 
ſchienen, um die Seelen zu wecken, zu pflegen und zu erbauen. 

Endlich ſuchten ſie auch die rein bürgerlichen Verhältniſje jo zu 

ordnen, daß ſie einerſeit3 mit der LandeSverfaſſung in Einklang 

ſtanden und andererſeits den geiſtlichen Beruf der Chriſten nicht 

hinderten, ſondern förderten.
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Mit dem neu erwachten inneren Leben fühlte die Gemeine, 4. 

der Beſtimmung des Herrn (Matth. 5, 13. 14) gemäß, den 
Beruf, das Reich Gottes zu bauen und das Evangelium 
von Jeſu Chriſto aller Welt zu predigen, wohin er ſie ſenden 
werde. Denn wo der Herr ſich eine Gemeine gründet, da jett 

er ſie auch zu einem Zeugnis ſeines Namens vor der Welt 
(Joh). 13, 35), wie uns davon ebenfalls die erſte apoſtoliſche 

Gemeine ein lebendiger Beweis iſt. (Ap.-Geſch. 4, 32. 33.) 

Nach zwei Seiten hin wurde dieſer Beruf aufgefaßt und 5, 
ausgeübt. Einmal war es die Miſſion unter den Heiden 
ſeit 1732, zu der die Gemeine ſich getrieben fühlte; und dieſe 

wiederum wurde Veraulaſſung zu neuen Kolonien und Nieder- 

laſſungen in Europa und Amerifa. Ebenſo aber war die Ge- 

meine bemüht, die durch Erweckung angeregten, aber durch Mei- 
nungsſtreit oder falſchen Eifer irre geleiteten Glieder der 

verſchiedenen evangelij chen Kirchen auf das Eine, das 
not iſt, hinzuführen, und ſo des Heilands Teſtament, daß fie 

alle eines ſeien in dem Sohne und dem Vater (Joh. 17, 21), 

immer völliger zur Ausführung zu bringen. (Vgl. Kap. 7.) 

Aber auch an Anfeindungen und Angriffen fehlte es nicht. 6. 

Von kirchlicher Seite ſprach man der Gemeine die Berechtigung 

einer ſolchen ſelbſtgewählten Verfaſſung innerhalb der Landes- 

kirche ab, und von weltlicher Seite legte man ihr vielfach 

Hinderniſſe in den Weg. Indeſſen gerade dieſe Feindſchaft be- 
förderte nicht nur die Ausbreitung, fondern ſie führte auch 

dazu, daß die von Herrnhut aus gegründeten Kolonien und 

Niederlaſſungen unter Chriſten und Heiden unter eine gemeinſame 

und nun ganz ſelbſtändige und unabhängige Kirchen- 

verfaſſung geſtellt wurden. Dazu diente das noch in einigen 

Trägern (Jablonski, Oberhofprediger in Berlin, Sitkovius in 

Liſſa) vorhandene Biſchoftum der alten Brüderkirhe. Um 

die Miſſionen und Kolonien mit rechtmäßig ordinierten Kirchen- 

dienern zu verſehen, welche die Befugnis zur Verwaltung der 

Sakramente hätten, ließ man im Jahre 1735 jenes Biſchoftum
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durch perſönliche Weihe auf einen Bruder der Gemeine Herrn- 
hut (David Nitſchmann) übertragen. Das war der erſte, aber 
entſcheidende Schritt zu ſelbſtändiger Kirc<henbildung. Seitdem 
iſt Herrnhut mit ſeinen Kolonien zuſammen zu einer unab=- 
hängigen Kirchengemeinſchaft, der erneuerten Brüderkirc<e- 
herangewachſen, mit eigener Kirchenverfajjung und eigenem 
Kirchenregiment. 

Aber fie hat als jolc<he niemals in dieſer äußeren Geſtal- 

tung ihr Weſen geſehen. Vielmehr hat ſie es als ihren eigent- 
lichen Beruf ſtets erkannt, innerhalb ihrer eigenen Grenzen die 
wahre Geijtes= und Herzens8gemeinſchaft der Gläubigen über 
alle trennenden Unterſchiede hinaus zu pflegen, und ebenſo 
außerhalb ihres Kretſes an der Herſtellung dieſer Gemeinſchaft, 
ſoweit ihr Vermögen und ihre Einſicht reicht, zu arbeiten. Sie 
iſt = durch die geſchichtliche Entwickelung gedrängt --- Kirche 
geworden, aber ſie hat mit Bewußtſeim ihren eigentlichen Charakter 

feſtzuhalten geſtrebt, eine Gemeine zu fein, die fich mehr und 
mehr zur Unität erweitert. 

83 Die Brüdergemeine. 

1. Die Geſchichte ihrer Entſtehung hat der Brüderkirche das 

Gepräge gegeben, welches ſie in weſentlichen Zügen heute noch 
an ſich trägt, wenngleich die ſelbſtändige Weiter-Entwickelung 
ihrer einzelnen Zweige zu mannigfachen Unterſchieden geführt 
hat. Die äußere Geſtalt unſrer Gemeinſchaft iſt die einer 
ſelbſtändigen Kirc<e, und zwar iſt es die auf erweitertem 

Boden wieder hergeſtellte alte böhmiſc<h-mähriſche 
Brüderkir<e. Aber unſer Beruf iſt überall, wo wir be- 
ſtehen, der gleiche, nämlich, ſo viel der Herr Gnade gibt, eine 
ſolc<e lebendige Gemeine Jeſu Chriſti darzuſtellen, wie 
es die erſte Gemeine in Herrnhut war, und als ſolche für das 
Reich Gottes zu arbeiten unter Chriſten und Heiden. 

Dieſen Charakter als Brüdergemeine darf unſere Kirche 
nie verleugnen. Wir halten ihn feſt, indem wir weder unſre
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kirchliche Verfaſſung, noch die Ehrwürdigkeit unſrer Abſtammung 
von der alten Brüderkirche für unjer Hauptſtück anſehen, ſondern 
vielmehr die HerzensSverbindung, die Lebensgemeinſchaft 

der einzelnen Glieder der Gemeine mit ihrem Haupt 
und unter einander. Dies iſt und bleibt wie der Grund 

ſo auch das Ziel unſres Lebens und Wirkens, die Seele unſres 
Zeugniſſes. Zur Erinnerung daran halten wir auch die von 
unſren Bätern gebrauchte Bezeichnung „Brüder“ und „Schweſtern“ 

aufrecht. Die kirchliche Selbſtändigkeit aber iſt uns das Gefäß 

oder das Werkzeug, wodurch wir Freiheit und Kraft erhalten, 
innerhalb und außerhalb unſres Kreiſes an der Erreichung dieſer 

unſrer Hauptaufgabe zu arbeiten 

Die geſegneten Ordnungen und Einrichtungen unſrer 
Kirche, wie wir ſie von unſren Vätern überkommen und in 

ihren weſentlichen Grundzügen feſtgehalten haben, müſſen wir 

neben dem lauter und rein verkfündigten Wort Gottes als die 

Erbſchäze unſrer Geſchichte teuer und wert achten und müjjen 

nach Kräften bemüht ſein, fie zu bewahren und zu vervoll- 

kommnen. Wir müſſen das darum tun, weil ſie unſre Kirche 

befähigen, eine gejicherte Stätte zu ſein der Förderung für die 
lebendigen Glieder der Gemeine, der Erweckung für die toten, 

der Bewahrung für die ſchwachen und ſchwankenden, der Zucht 
des Geiſtes für die widerſpenſtigen und unlauteren. Der Herr 

gebe uns Gnade, daß alle kirchlichen Ordnungen unter uns jtets 
im Geiſte des Heiligtums gehandhabt werden, daß ſie dieſe ihre 
Segensfrüchte wirklich bringen können. 

Wir wollen es dabei nicht verſchweigen, daß ſich im Lauf 
der Zeit mehr tote und ungegründete Glieder bei uns gefunden 
haben und ſich noch finden als in jener Zeit der erſten Liebe. 
Wir wiſſen und bekennen es, daß, wenn man das anſieht, was 

vor Augen iſt, wir uns nicht mehr eine Familiengemeinſchaft 
des Glaubens und der Liebe in Chriſto, einen auf ihn und ihn 
allein geſchloſſenen Verein von Erweckten und Wiedergeborenen 

nennen dürfen. Unſre Schar iſt eine ſehr gemiſchte. Daß wir
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von Anfang an alle in unſrer Gemeine geborenen Kinder zu 
unſrem Bunde hinzugezählt haben, hat begreiflicherweiſe die 

Vermehrung auch der toten Glieder unter den lebendigen ge- 
fördert. Ebenſo kann es auch nicht vermieden werden, daß 

unter denen, die im erwachſenen Alter von außen her der Ge- 

meine beitreten, manche fich finden, die, bewußt oder unbewußt, 

zu dieſem Schritt durch Gründe bewogen werden, die mit dem 
Seelenheil nichts zu tun haben. 

Aber e8 möchte überhaupt eine Gemeine von ausſchließlich 

lebendigen Gliedern auf Erden ſchwer zu finden ſein. Und wir 
müſſen es zum Preiſe des Heilands, des unjichtbaren Hauptes 

und Herrn unſrer Gemeine, bekennen, daß er in den beinahe 

zwei Jahrhunderten unſres Beſtehens durch feine wunder- 

bare Gnade und Allmacht immerhin doch das bewirkt hat, daß 

troß aller unſrer Abweichungen und Schäden jene der Brüder- 
gemeine urſprünglich eingedrückten Züge noch heute an ihr nicht 
zu verkennen ſind. 

84 Die Brüder-Unität. 

1. Unſere Brüderkirche hat neben dem ihr eigentümlichen 

Charakterzug, eine lebendige Gemeine darjtellen zu wollen, 
auch noch einen zweiten, der aber mit jenem erſten eng zu- 

ſammenhängt. Wir wollen nämlich die Mannigfaltigkeit der 

Lehranſchauungen, ſo weit ſie auf die Erkenntnis der Schrift 

zurückgeführt werden kann, jene Berſchiedenheit der Auf- 

faſſungen, nach welcher ſich eine Schriftwahrheit dem einen 

ſv, dem anderen anders darſtellt, zuſammenfaſſen in einer 

höheren lebendigen Einheit, Aber nicht ſo, daß wir uns 

gegen die Verſchiedenheit einfach verſchließen oder ſie unbeachtet 

laſſen. Vielmehr ſoll die Mannigfaltigkeit zum Ausdruck 
kommen und als berechtigt anerkannt werden. Auch nicht da- 

durc< wollen wir die Einheit herſtellen, daß wir alle möglichen 

Meinungen beſtehen und darüber hinweg die Liebe walten laſſen.
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Wir ſuchen vielmehr eine poſitive, eine lebendige Einheit. 

Dieſe liegt für uns im dem Glauben an den gekreuzigten 
Chriſtus, in welchem wir, als in dem Sohne Gottes, 

die Berjöhnung haben mit Gott, nämlich die Vergebung 
der Sünden. (Röm. 5, 10. Epheſ. 1, 7.) Dieſen Glauben 
und damit die perſönliche Lebens8gemeinſchaft mit dem 
Heiland ttellen wir nachdrücklich in den Mittelpunkt des 
Chrijtenlebens; ja wir ſtellen fie ſo hoch hinauf, daß uns da- 
gegen alles andere verhältniSmäßig zurücktritt. Wer ſich darin 

mit uns eins weiß, dem reichen wir zu herzlicher Gemeinſchaft 

die Bruderhand, ob er im übrigen reformierten oder lutheriſchen 

oder jonſt welchen Anſchauungen huldigt. Und das tun wir 

nicht nur innerhalb unſerer eigenen Gemeinſchaft, ſondern das 
juchen wir ebenſo nach außen hin geltend zu machen. Für 
dieſe lebendige Einheit wirken und arbeiten wir innerhalb der 
Kirche Chriſti. (Vgl. 8 9.) 

Zu diejem Beruf hat uns auch der Herr in beſonderer 

Weiſe befähigt. Er hat die Brüderkirhe von Anfang an von 
Deutſchland aus über England und Amerika ſich ausbreiten 
laſjen. Ja durch die Miſſion hat er uns in allen Weltteilen 
Wohnſtätten bereitet. Dadurch iſt in unſrer eignen Mitte viel 

Mannigfaltigkeit entſtanden, nationale und kirchliche Unterſchiede 
aller Art haben ſich geltend gemacht. Und wir haben gelernt, 

ſie in jener höheren Einheit zuſammenzufaſſen. So iſt uns 
der Charakter einer Unionskirche ſchon durch unjre Entſtehung 
und durch unjre weitere Geſchichte vom Herrn ſelbſt aufge- 
prägt worden. 

Dieſen unſren Beruf bringen wir zum Ausdruck, indem 

wir uns nach dem Vorgang der alten Brüderkirche eine Unität 
nennen. Dieſer Name drückt alſo einmal den allgemeinen 

Grundſaß aus: Einheit in der Mannigfaltigkeit. Wir wollen 
als Brüder und Schweſtern in Chriſto eins jein nach des 
Heilands Teſtament (Joh. 17.) als eine Brüder-Unität. Weiter 

aber bezeichnet er auch die eigentümliche Geſtalt unſrer
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Kirc<he, die über drei Provinzen (Deutſchland, England, Amerika) 

fich erſtreckt und dieſe unter einer- gemeinſamen VWerfaſſung 
vereinigt. Wie die vorhandene Mannigfaltigkeit die Herzens- 
gemeinſchaft aller unter einander nicht ſchädigend berührt, jo 
joll fie auch die firchliche Einheit nicht ſtören. Denn unſre 
Kirche jteht als eine Unität fejt auf dem Bekenntnis zu Chriſto 

dem Gekreuzigten, als dem Grunde aller Lehre, und weiß aus 
Erfahrung, daß ſie daran für alle Zeiten genug hat. 

Die Hauptſache alſo iſt und bleibt für uns alle, als Mit- 
glieder der Brüderunität, danach zu trachten, daß wir eins 

jeien und immer mehr eins werden in alle dem, was weſent- 

lich iſt, um einen feſten Grund unſrer Seligkeit zu 

haben, jo daß wir wahrhaftig Glieder eines Leibe3 werden, 
deſjen Haupt Chriſtus iſt. (Nömer 12, 4. 5.) 

Das Regiment des Heilandes oder das Königtum Chriſti 
in ſeiner Anwendung auf die Brüdergemeine. 

Wenn wir von einem Regiment des Heilandes in der 
Brüdergemeine reden, ſo bezeugen wir damit unſren Glauben 
daran, daß Jeſus Chriſtus, unſer Heiland, die Brüdergemeine 

leitet, ja daß er mit föniglicher Machtvollkfommenheit in ihr 
waltet, indem er das Größte wie das Kleinſte, alles was unter 

uns vorgeht, in jeiner Hand hat. Dieſer unjer Glaube hat 
ſeinen Grund in den Worten der heiligen Schrift, die ihm, als 
dem zur Rechten des Vaters erhöheten Gottes- und Menſchen- 
ſohn, das Königtum in ſeinem Reich und in ſeiner Kirche zu- 
ſprechen: „Mir iſt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden“ (Matth. 28, 18). „Der Vater der Herrlichkeit hat alle 
Dinge unter ſeine Füße getan und hat ihn geſeßt zum Haupt 
der Gemeine über alles, welche da iſt ſein Leib, die Fülle des, 
der alles in allem erfüllet.“ (Epheſ. 1, 22. 23. Vgl. auch 
1. Kor. 15, 25. 27; Epheſ. 5, 23.) 

So wie nämlich Chriſtus der König iſt in feinem Reich 

und ſomit Herr und Haupt der Gemeine Gottes, die er
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durch ſein eigen Blut erworben hat, ſo iſt er auch in unſrer 

Brüdergemeine unbedingt der Herr und das Haupt, inſofern 
ſie ein Teil der Gemeine Gottes iſt, ein Glied der allgemeinen 
Kirche Chriſti auf Erden, und zwar ein Glied, dem er eine be- 
ſondere Beſtimmung in ſeinem Reich gegeben hat. 

Dies und nichts anderes meinen wir, wenn wir von dem 
Ülteſtenamt des Heilande8 in der Brüdergemeine reden. Wir 
denfen dabei an das Hirten- und König8amt Chriſti in feiner 
Kirche und ſprechen es damit zugleich aus, daß Chriſtus dieſes 
Amt an unjerer Brüdergemeine auf eine beſondere, ihrer Be- 

ſtimmung und ihren Bedürfniſſen entſprechende Weiſe ausübt, 
nachdem er ihr ihre große Armut und Bedürftigkeit zum 

Bewußtſein gebracht und fie dadurch zum kindlichen Glauben 
an jein Königtum, zur vollen und bewußten Aneignung dieſes 
Gutes geführt hat. 

Da3 hat er am 16. September und 13. November des 
Jahres 1741 getan. Wir wollen uns deſſen dankbar freuen, 
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daß es einen Tag in unſerer Geſchichte gibt, an dem e3 unſerer. 

Gemeine und ihren Dienern vom Herrn geſchenkt worden iſt, 
in ganz bejonders lebendiger und tiefdringender Weiſe die 
Segnungen ſeines ollgemeinen Hirtenamtes auf die eigene 
Kirche anzuwenden. In dieſem Geſchenk ſeiner Gnade liegt 
freilich nicht der mindeſte Anlaß zu eiteler Selbſtüberhebung 
vor. Denn wir jehen das, was der Herr aus Gnaden uns 
gegeben, nicht an als ein ausſchließliches Vorrecht unſerer 
Kirche oder Gemeine, wie jede gläubige Seele auf gleiche Weiſe 
ſich feiner beſonderen Leitung getröſten und ſein allgemeines 
Hirtenamt im Glauben ſich aneignen kann. 

Der Segen dieſer beſonderen Gnadenerweiſung unſres 
Herrn und ſeines Älteſtenamte3 in unſrem Bunde iſt auch in 
der Tat nicht ausgeblieben und wird, das trauen wir ihm 

gläubig zu, fortdauern, ſo lange das Bewußtſein unſrer eignen 
Untüchtigfeit, Hilfloſigkeit und Unzulänglichkeit und damit das 

S1
 

H
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Bedürfnis nach ſeiner beſonderen Leitung und der Glaube an 

diefelbe rege bleibt. 

Die Brüder-Unität als Ganzes iſt dadurch vor der 
Gefahr eines Papſttums, einer unbedingten menſchlichen Herr- 
ſchaft in geiſtlichen Dingen, bewahrt geblieben. Wir haben da- 

durch gelernt, daß wir für die Leitung, Fortführung und Erhaltung 
unſres Werkes nicht auf Menſchen vertrauen jollen, ſondern 
allein auf den Herrn; daß wir nichts anderes tun ſollen, als 

was er uns tun heißt, und in allen Stücken uns beſcheiden 

ſollen, wenn nur fein heiliger Wille an uns und durch uns 

geſchieht. 

Für die Diener des Herrn und der Gemeine, die 

der Heiland berufen hat, die einzelnen Gemeinen oder Pro- 

- vinzen oder die ganze Unität in feinem Namen zu leiten, liegt 
in jener Gnadenerweiſung eine ſtarfe Mahnung an den heiligen 
Ernſt ihres Berufes. Dabei aber getröſten ſie ſich in ihren 
gemeinſamen Beratungen und in ihrem einjamen Umgang mitt 

dem Heiland auch deſſen ganz beſonders, daß er als ihr 

Oberälteſter bei ihnen iſt, auf ihr kindliches Flehen hin jeinen 
heiligen Willen ihnen zu erkennen gibt und nach ſeiner Barm- 

herzigkeit und Treue ihre mannigfachen Verſehen und Fehler, 

wenn ſie mit bußfertigem Herzen ihn darum anflehen, wieder 

gut macht. 

Jür jedes einzelne Mitglied der Gemeine aber iſt 
dadurch die Glaubenszuverſicht, deren jedes Kind Gottes jich 
freuen fann, um ſo feſter verſiegelt, daß nämlich der Heiland 

auch ſein ſpeziellſter Herzensfreund ſein, fich perſönlich mit ihm 
einlaſſen wolle, und daß es durch jeine Gnade herzvertraulich 
mit ihm umgehen dürfe. 

86 Verhältuis der Brüderkirc<he zur allgemeinen 

1. 

evangeliſchen Kirche. 

Die Brüderkirche alter und neuer Zeit, obwohl ſie auf 

Grund eigentümlicher Verfaſſung und biſchöflicher Ordination
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als eine beſondere Kirche aufgetreten iſt, hat ſich dennoch jeder- 

zeit als ein Glied der allgemeinen <riſtlichen Kirche, deren 
Haupt Chriſtus iſt, und inſonderheit al8 einen Teil der 

evangeliſchen Kirche, deren alleiniger Lehrgrund die heilige 
Schrift iſt, angeſehen. Sie bekennt ſich daher mit der ge- 
jamten Chriſtenheit zu den im apoſtoliſchen Glauben3- 

vefenntnis enthaltenen Loehrſäßen und erkennt weiter, daß in 
den grundlegenden Bekenntniſſen der Reformationskirchen die 

Hauptſtücke des <riſtlichen Glaubens klar und einfach aus- 
geſprochen ſind. Die Freiheit aber der Gewiſſen unſrer 

Geſchwiſter wird dadurch in keiner Weiſe gebunden; denn eine 

andere Norm und Regel unſrer Lehre wollen wir nicht an- 
erfennen als allein die heilige Schrift. 

Die innige Verbindung, die auf Grund weſentlicher 

Einheit zwiſchen der erneuerten Brüderkirche und der geſamten 
evangeliſchen Kirche ſtattfindet, und die auch innerhalb 

unſrer Kirche die Nachkommen der alten böhmiſch-mähriſchen 

Brüderkirhe mit den aus der lutheriſchen und reformierten 
Kirche ihr beigetretenen Mitgliedern zu einer Brüder-Unität 
vereinigte, wurde auf einer Synode im Jahr 1744 noc< näher 

dahin erläutert: die erneuerte Brüderkirche erkenne bei jich drei 

Tropen an, den mähriſchen, den lutheriſchen und den 
reformierten Tropus. 

In dieſer nicht nur mit dem Verſtand und Herzen auf- 
gefaßten, ſondern in der Wirklichkeit dargeſtellten Idee einer 

Union der Evangeliſchen Kirche hat unſre Brüder-Unität 
ein föjtliches Kleinod überkommen, da8 wir nicht gering- 
jchäßzen, ſondern fünftigen Zeiten treu bewahren ſollen. Wir 
wollen dadurch nicht nur unſre eigene Verbindung mit der 

evangeliſchen Kirche erhalten, ſondern ihr auch mit dieſer uns 
vom Herrn geſchenkten Gabe dienen, und ihr, ſoviel unſer ge- 
ringes Zeugnis vermag, helfen, daß auch ſie in ihrem Teil das 
Tey)tament des Herrn, daß ſie alle eines ſeien, immer völliger 
erfülſſen möge. Darum nimmt die Brüderkirche auch an der 

13
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ganzen Entwickelung der Kirche Chriſti, an den neuen Lebens- 
kräften, die ſich in ihr regen, an ihren Siegen wie an ihren 
Kämpfen und Leiden nahen Anteil, um den Ruhm und die 
Schmach Chriſti mit ihr zu teilen. 
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Zweites Kapitel. 

Die Lehre der Brüderkire. 

-O DO. 

Die heilige Schrift unſer Lehrgrund. 87 
Die heilige Schrift Alten und Neuen Teſtamentes iſt 1. 

und bleibt die alleinige Richtſchnur unſres Glauben38 und 
Lebens. Wir achten ſie als Gottes Wort, das er vor 

Zeiten durch die Propheten und zulezt durch den Sohn und 
jeine Apoſtel zu den Menſchen geredet hat, um ſie zu unter- 
weiſen zur Seligkeit durch den Glauben an Chriſtum Jeſum. 

Wir ſind überzeugt, daß alle Wahrheiten, die den Willen 
Gottes zu unſrer Seligkeit darlegen, vollſtändig darin ent- 

halten ſind. 

Wir halten fortwährend feſt über unſrer echten Brüder- 2. 
weije, nach der es unjre Sache nicht iſt, das beſtimmen zu 

wollen, was die heilige Schrift unbeſtimmt gelaſſen hat, oder 
über Geheimmijje zu ſtreiten, die dem menſchlichen Verſtande 

undurchdringlich ſind. Wir wollen zwar das Ziel, das uns 
der Apoſtel Paulu8 vorhält (Epheſ. 4, 13. 14), unverrückt im 
Auge behalten: „daß wir alle hinanfommen ſollen zu einerlei 
Glauben und Erfenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkom- 
mener Mann werden nach dem Maß des vollkommenen Alters 
Chriſti, auf daß wir nicht mehr Kinder ſeien und uns wägen 
und wiegen laſſen durch allerlei Wind der Lehre.“ Aber dabei 
wollen wir auch nie vergeſſen, daß jedes menſchliche Syſtem
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der göttlichen Lehre unvollkommen bleibt, wie denn derſelbe 
Apoſtel (1. Korinth. 13, 9) ſagt: „Unſer Wiſſen iſt Stückwerk.“ 

8S Der Hauptinhalt der Lehre. 

1. Wir halten jede von Gott geoffenbarte Wahrheit für einer 
teuren Schatz und glauben von Herzen, daß ein ſolcher Schaßz, 

jelbit wenn wir Leib und Leben dadurch retten könnten, nicht 

preiSgegeben werden darf (Luc. 9, 24). Ganz beſonders aber 

gilt dies von der Lehre, welche die Brüderkirche von Anfang 
an als ihre Hauptlehre angeſehen, und über der ſie als einem 
köſtlichen Kleinod bis daher durch Gottes Gnade gehalten hat: 

daß Jeſus Chriſtus die Verſöhnung iſt für unſre Sünden, 
nicht allein aber für die unſeren, ſondern auch für der 

ganzen Welt (1. Joh. 2, 2). Denn Gott hat den, der 
von feiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, 
auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor 

Gott gilt (2. Kor. 5, 21); oder wie wir in einem unſrer Lieder 

ſingen: 
Daß im Opfer Jeſu allein zu finden 

Gnade und Freiheit von allen Sünden 
Für alle Welt. 

2. Mit dieſer unſrer Hauptlehre ſtehen beſonder8 folgende 
von der heiligen Schrift klar bezeugte Tatſachen und Wahr- 
heiten in weſentlichem Zuſammenhang und bilden daher mit 
jener Hauptlehre die vornehmſten Gegenſtände unſrer Heils8- 
erfenntnis und Heilsverkündigung: 

a. Die Lehre von dem gänzlichen Verderben der menſch- 
lichen Natur, daß nämlich feit dem Sündenfall am 
Menſchen nicht3 Geſundes iſt und ihm keine Kräfte übrig 
geblieben ſind, vermöge deren er ſich ſelber helfen könnte. 

(Joh. 3, 6; Röm. 3, 23; 7,18; Röm. 1, 18--32; 3, 9--18; 
Epheſ. 2, 8--13.)
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Die Lehre von der Liebe Gottes des Vaters zur 
gefallenen Menſc<heit, wie er uns denn erwählet hat 

durch Chrijtum, ehe der Welt Grund gelegt war, und hat 
alſo die Welt geliebet, daß er ſeinen eingeborenen Sohn 

gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
jondern das ewige Leben haben. (Epheſ. 1, 3. 4; 2, 4; 
Joh. 3, 16; 1. Joh 4, 9) 

Die Lehre von der wahrhaftigen Gottheit und wahr- 

haftigen Menſchheit Jeſu Thriſti, daß nämlich der 

eingeborene Sohn Gottes, durch welchen alles im Himmel 
und auf Erden geſchaffen iſt, die Herrlichkeit verließ, die er 
beim Vater hatte, ehe die Welt war, und unjer Fleiſch und 
Blut annahm, um aller Dinge ſeinen Brüdern gleich zu 
werden, doch ohne Sünde. (Joh. 1, 1--3; 1, 14; 17, 5; 
Philipp. 2, 6. 7; Hebr. 2, 14. 17; 4, 15; Kol. 1, 17--19; 
1. Joh. 5, 20.) 

Die Lehre von unſrer Verſöhnung mit Gott und 
unſrer Rechtfertigung vor ihm durch das Opfer 
Jeſu Chriſtt, daß nämlich Chriſtus um unjrer Sünde 
willen dahingegeben und um unſrer Gerechtigkeit willen auf- 
erwecfet iſt, und daß wir, allein durch den Glauben an ihn, 
in ſeinem Blute Vergebung der Sünde, Frieden mit Gott 
und Freiheit vom Dienſt der Sünde haben. (Röm. 3, 24. 25; 
5, 1; 1. Kor. 1, 30; Hebr. 2, 17; 9, 12; 1. Petr. 1, 18. 19; 
1. Joh. 1, 9; 2. Kor. 5, 18. 19.) 

Die Lehre vom heiligen Geiſt und ſeinen Gnaden- 

wirkungen, daß wir nämlich ohne dieſen die Wahrheit 
nicht zu erkennen vermögen, daß vielmehr er es iſt, der 

uns zu Chriſto leitet, indem er in uns die Erkenntnis der 

Sünde und den Glauben an Jeſum wirkt, und daß er uns 

das Zeugnis gibt, daß wir Gottes Kinder ſind (Joh. 
16, 8-11. 13. 14; 1. Kor. 12, 3; Röm. 8, 16.) 

2 
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Die Lehre von den guten Werken als der Frucht 
des Getſtes, daß nämlich in ihnen der Glaube ſich als 

eine lebendige, tätige Kraft offenbart, welche uns treibt, aus 
Liebe und Dankbarkeit gegen den, der für uns geſtorben 
iſt, die Gebote Gottes willig zu befolgen. (Joh. 14, 15; 
Röm. 6, 11--14; 1. Korinth. 6, 20; Gal. 5, 6. 22-24; 
1. Joh. 5, 3-5; Epheſ. 2, 8--10; Jak. 2, 17.) 

2. Die Lehre von der Gemeinſchaft der Gläubigen 
unter einander, daß fie nämlich alle eins find in Chriſto 

Jeſu, dem Haupt ſeines Leibes, unter einander aber alle 
Glieder. (Joh. 17, 21; Matth. 23, 8; Ephe/. 4, 4.) 

h. Die Lehre von der Wiederkunft des Herrn in Herr- 
lichkeit und von der Auferſtehung der Toten 
zum Leben oder zum Gericht. (Ap.-Geſch. 1, 11; Joh. 
6, 40; 11, 25. 26; 3, 36; 5,25--29; 1. Theſſ. 4, 14-17.) 

Dieſe Wahrheiten und ihre Erkenntnis unſrerſeits faſſen 
wir nicht in einem ſtreng formulierten Bekenntnis zuſammen, 
wohl aber iſt unſer Verſtändnis des Hauptinhalte3 der <rift- 
lichen Lehre in beſonderer Weiſe zum Ausdruck gekommen in 
dem, was die Gemeine jeit mehr als hundert Jahren jährlich 
in der Litanei am Oſtermorgen feierlich bekennt. 

89 Der Mittelpunkt der Lehre. 

1. Auf Grund dieſer oben genannten hauptſächlichen Stücke 

der <riſtlichen Lehre iſt nun Jeſus Chriſtus, die Perſon 
unſres Heilandes, Mittelpunkt unſrer Heilösverkündigung. 
Denn in ihm haben wir die Gnade des Sohnes, die Liebe des 
Vater3 und die Gemeinſchaft des heiligen Geiſtes. Das Zeug- 
ni8 von ihm, wie wir es kurz zuſammenfaſſen als das Wort 

vom Kreuz (1. Kor. 2, 2), d. h. das Zeugnis von Jeſu Chriſti 
freiwilliger Hingabe in das menſchliche Leben, Leiden und
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Sterben, und von den Gnadenſchätzen, die uns einzig und allein 
dadurch erworben find, iſt Anfang, Mittel und Ende unſrer 

Predigt. Auf ihn weiſen wir hin, als der uns von Gott 
gemacht iſt zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und 
zur Erlöſung. Und indem wir das tun, arbeiten wir an der 
Erfüllung des Hauptberufs der Brüdergemeine: den Tod des 
Herrn zu verkündigen. 

Wir halten dafür, daß zwar auch durch das Geſetz Gottes 2. 
Erkenntnis der Sünde kommt (Röm. 3, 20), daß wir aber zu 

noch tieferer Herzen8buße geführt werden durch das Zeugnis 

de3 heiligen Geiſtes von Jeſu. Denn unſer Nichtglauben an 
ihn, unſre Gleichgültigkeit gegen ſein Leiden und ſeinen Tod, ja 
die tief in unſrer Natur liegende Feindſchaft gegen Jejum iſt 

die eigentliche, die tiefſte Sünde unſres Herzens (Joh. 16, 8. 9). 

So zeigt uns der Blick auf den martervollen Tod des 3. 
Heilandes die Verdammungswürdigkeit der menſchlichen Natur. 
Zugleich aber läßt uns dieſer Blid auch erkennen, daß eben 
darin der alleinige Grund liegt unſrer Rechtfertigung vor Gott, 
unſrer Verſöhnung mit ihm, unfrer Erlöſung vom Tod, als dem 

Sold der Sünde, und damit von allem Dienſt des vergänglichen 

Weſens, alſo daß unſer Gewijfen gereinigt wird von den toten 
Werken, zu dienen dem lebendigen Gott (Hebr. 9, 14). 

Der Heilsweg. 8 10 

Es iſt das Ziel der Brüdergemeine, das ſie von Anfang 1. 
an niemals aus dem Auge verloren hat, eine lebendige Ge- 
meine darzuſtellen, in der auch jedes einzelne Glied ein wahrer 
Chriſt ift. 

Ein wahrer Chriſt wird man nur durch den Glauben, 2, 
den lebendigen perſönlichen HerzensSglauben. Und dazu wiederum 
gehört, das das Herz zu einer tiefen und gründlichen Erkenntnis 

O9
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jeines Sündenelends, ſeiner Verdammungswürdigkeit und ſeiner 
Erlöſungsbedürftigkeit kommt. 

Durch den Glauben wird dem Sünder von ſeiten Gottes 
aus Gnaden Vergebung der Sünde, Gerechtigkeit vor Gott 
und Friede mit Gott zu teil; es wird ihm die Macht gegeben, 
ein Kind Gottes zu werden. (Luc. 7, 48- 50; Röm. 5, 1; 

Joh. 1, 12.) ' 

Diejelbe Gnade aber, die das Herz zur Erkenntnis der 
Sünde bringt und den Sünder vor Gott gerecht und zu einem 
Kinde Gottes macht, wirkt auch weiter in ihm eine wahrhaftige 
Heiligung. Die Heiligung beſteht nicht nur in der Ab- 
legung einzelner Laſter und Sünden oder ſündlicher Gewohn- 
heiten, jondern' in einer gänzlichen Erneuerung der innerſten 
Geyinnung und in der willigen Entſcheidung des ganzen Herzens 
für den Herrn. Wir lieben den, der uns zuerjt geliebt hat, 
und beweiſen jfolche Liebe dadurch, daß wir von Herzen Gottes 

Willen tun und ſeinen Geboten Gehorjam leiſten. 

Daß aber jolches im Herzen zuſtande kommt, liegt nicht 
an jemandes Wollen und Laufen in natürlicher Kraft, ſondern 
allein an Gottes Erbarmen. Gott iüjt es, der durch ſeinen 

heiligen Geiſt in allen denen, die da ſchaffen, daß ſie ſelig 
werden mit Furcht und Zittern, beides wirkt, das Wollen und 
das Vollbringen. 

In Bezug auf die Art und Weiſe, wie Gottes Erbarmen 
dieſe große Veränderung im Menſchenherzen zuſtande bringt, 

zeigt uns die heilige Schrift und die Erfahrung der Gläubigen 
eine große Mannigfaltigkeit der Wege Gottes in der Führung 
der Seelen zu ihrem ewigen Heil. Manche können wie Paulus 
Tag und Stunde der entſcheidenden Wendung in ihrem Janern 
angeben, da ſie, durch die Stimme Gottes gerufen und erweckt, 
im Glauben Gerechtigkeit und Frieden fanden. Bei anderen 
wiederum drängt ſic das Erlebnis von Erweckung und Be- 

gnadigung nicht in einen einzigen greifbaren Zeitpunkt zuſammen.
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Das übereinſtimmende Kennzeichen aller wahren Kin- 5. 
der Gottes iſt da38, daß ſie den Geiſt Chriſti empfangen 

haben (Röm. 8, 9). Erſt dieſer Geiſt Chriſti macht ſie durch 
ſein Zeugni8 deſſen gewiß, daß ſie Vergebung der Sünde haben, 
daß ſie Kinder Gottes und Erben des ewigen Lebens8 ſind; 
er wirkt in ihnen ſtatt des knechtiſchen Geiſtes und jeiner Furcht 

vor Gottes Zorn den kindlichen Geiſt, durch welchen ſie rufen: 

Abba, lieber Vater! er treibt ſie, der Heiligung nachzujagen, 
ohne welche wird niemand Gott ſchauen; er gießt in ihr Herz 
die Liebe Gottes aus, durch welche fie Kraft empfangen, die 
Sünde nicht herrſchen zu laſſen in ihrem Leibe, ihr Gehorjam 
zu leiſten in ſeinen Lüſten; er ſtraft ſie und macht ſie traurig 
über die Sünde, die ſie noc< haben, wirkt aber auch zugleich 

ein herzliches Zutrauen, die Sünde immer wieder vor dem zu 

befennen, der treu und gerecht iſt, daß er uns die Sünde ver- 

gibt und reinigt uns von aller Untugend. Im Hinbli> auf 
das Ziel der Heiligung in Chriſto bekennt ein ſolches Gottes- 
kind mit tiefer Demut und zugleich in heilig ernſter Entſchieden- 

heit mit Paulus: nicht daß ich es ſchon ergriffen habe oder 

ſchon vollfommen ſei; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch 

ergreifen möchte (Philipp. 3, 12). 

Alle Kraft aber zu ſolchem Jagen nach dem Ziel wird 6. 

uns durch die Gnadenwirkung des heiligen Geiſtes gegeben, 

wenn wir nicht ablaſſen, gläubig aufzuſehen auf Jejum, den 

Anfänger und Vollender des Glaubens, d. h. auf das ganze 

Verdienſt ſeines Lebens, Leidens, Sterbens und AuferſtehenSs, 

und wenn wir in einem fortgehenden herzvertraulichen Umgang 

des begnadigten Sünders mit dem Heiland bleiben. (Joh. 
15, 4. 5.) 

Alſo wird das neue Leben eines wiedergeborenen Kindes 7. 

Gottes ſeiner Verklärung in das Bild Chriſti von einer Klar- 

heit zur andern und ſeiner Vollendung in der Ewigkeit ſicher 

entgegengeführt, während das Herz im Glauben dejjen von 

Tag zu Tag gewiſſer gemacht wird, daß weder Tod noh



22 Kap. 1]. Die Lehre der Brüderkirc<he. 

Leben, weder Engel noch Fürſtentum noch Gewalt, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch 
keine andere Kreatur es ſcheiden kann von der Liebe Gottes, 

die in Chriſto Jeſu iſt. Aller ſolcher Gotteskinder Bürgerrecht 
iſt ſchon hier im Himmel, von dannen ſie auch warten des 
Heilande3 Jeſu Chriſti, ihres Herrn, welcher ihren nichtigen 
Leib verklären wird, daß er ähnlich werde ſeinem verklärten 
Leibe, nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ſich 
untertänig machen. Dann wird ihr Leben, für jezt noch ver- 
borgen mit Chriſto in Gott, mit ihm nach Geiſt, Seele und 
Leib offenbar werden in der Herrlichkeit. 

8 11 Das <hriſtliche Leben. 

1. Unſer großer und einiger Meiſter faßt die ganze <riftliche 
Sittenlehr2 ihrem innerſten Geiſt nach in das Gebot der Liebe 

zu Gott und zu unſrem Nächſten zuſammen. So wollen 
auch wir nach ſeinem und feiner Apoſtel Vorgang im einzelnen 
fleißig erinnern an alle aus dieſer Liebe herfließenden <riſt- 
lichen Tugenden, die den Charakter eines wahren Kindes 
Gottes zieren, und vorzüglich auf eine treue Gewitſenhaftigkeit 
in unſrem ganzen Tun und Laſſen dringen, ebenſo aber auch 
vor allen Laſtern und Untugenden nachdrücklich warnen. Doch 

wollen wir das eine wie das andere nicht nur tun, indem wir 
hinweiſen auf Jeſum als unſer vollkommenſtes Vorbild, ſon- 

dern ebenſo indem wir uns tröſten des Blutes Jeſu Chriſti, 
des Sohnes Gotte8, durchg das wir nicht allem gerecht- 
fertigt werden vor Gott, ſondern auch heilig gemacht werden 
im Leben (vgl. Röm. 6). Wir wollen im Einverſtändnis mit 

der Ermahnung Chriſti es immer wieder laut bezeugen, daß 
von guten Früchten nicht die Rede ſein kann, wenn nicht zuvor 
ein guter Baum geſfeßt worden iſt, der gute Früchte 
tragen fann.
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Nur von unlauteren Gemütern und bei leichtſinmiger und 
verkehrter Auffaſſung der großen Geheimniſſe der Gottſeligkeit 
kann die Lehre von der Verſöhnung zu einem Beruhigungs- 
mittel für Übertretungen und zu einem Deckmantel der Sünde 
gemißbraucht werden, wobei dann freilich dem Ernſt in der 

Heiligung großer Abbruch getan wird. Der wahrhaft Gläubige 
wird mit Paulus (Gal. 5, 24; 6, 14) gerade in der freiwilligen 
Aufopferung des Sohnes Gottes und in ſeinem Tod am Kreuz 
den ſtärkſten Antrieb und eine göttliche Kraft finden, die Werke 

der Finſterni8 abzutun und die Waffen des Lichtes anzulegen, 
mit Chriſto der Sünde zu ſterben und der Gerechtigkeit zu 
leben, und nicht nach dem Fleiſch, ſondern nac) dem Geiſt zu 

wandeln. 

23 
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Drittes Kapitel. 

Die innere Geſtaltung und das 
Kir<henleben. 

- OD DO- 

8 12 Das Bild einer wahren Gemeine des Herrn. 

1. Sowie Chriſtus der Mittelpunkt der Lehre iſt, ſo iſt auch 
ſein Vorbild das Muſter für nnſern Wandel. Es heißt von 
ihm nicht umſonſt in der Schrift: „Chriſtus hat geliebet die 

Gemeine und hat ſich jelbſt für ſie dargegeben, auf daß er ſie 
ihm ſelbſt darſtellte eine Gemeine, die herrlich ſei und nicht 
habe einen Flecken oder Runzel over des etwas, ſondern daß 
fie heilig jei und unſträflich“ (Epheſ. 5, 25. 27). Es wird 

uns damit nicht nur ein Bild einer wahren Gemeine Gottes 
vor die Augen gejtellt, jondern auch für jedes einzelne Glied 
einer ſolchen Gemeine eine nachdrückliche Aufforderung gegeben, 
mit allen Kräften danach zu trachten, in dieſes Bildes Ähnlich- 
keit geſtaltet zu werden und der Heiligung nachzujagen, ohne 
welche niemand den Herrn ſchauen oder ihm wohlgefällig 
werden kann. Allerdings werden wir es niemals dahin bringen, 
daß es unter uns keine unlauteren und toten Glieder mehr 
gibt, daß an den Treugeſinnten ſich keine Mängel und Ge- 
brechen mehr zeigen, kurz, daß wir eine vollkommene Ge- 

meine darſtellen. Wohl aber können und ſollen wir eine le- 
bendige Gemeine ſein, eine Gemeine, in welcher Chriſti Geiſt 
die Herrſchaft führt, allen fremden Kräften und Einflüſſen ſieg- 
reich widerſteht und ſich durch herrliche Gnaden und Gaben offenbart.
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Eine wahre Gemeine Gottes ſoll nicht nur durch etliche 2. 
ihrer Glieder jich als ſolche erweiſen, ſondern durch die über- 

wiegende Mehrzahl; der herrſchende echte Gemeinſinn ſoll nichts 
dulden, was ihm entgegenſteht, ſondern es entweder austreiben, 
oder, was noch herrlicher und dem Sinne Chriſti gemäßer iſt, 

es überwinden und durch die Gewalt der Gnade alles in die 
heilige und jelige Gemeinſchaft der Kinder Gottes ziehen. Was 
uns dem gegenüber mit Schmerz erfüllt, ſind nicht nur einzelne 
AusSbrüche des ſündlichen Verderbens, die einer Gemeine Jeſu 
zur Unehre gereichen, ſondern mehr noch die Wahrnehmung, daß 
e8 im ganzen an diejem lebendigen Geiſt unter uns ſehr fehlt. 

Die Gemeinen und die Mitgliedſchaft der Brüderfirhe. 8 13 

Die Gemeinen unſerer Kirche ſind jehr verſchieden in ihrer 1. 

äußeren Form, je nach ihrem Urijprung, dem Lande, der Dauer 
ihres Beſtehens und ihrer Entwicklung, wie auch nach ihrer 
finanziellen Leijtungsfähigkeit, fich jelbſt zu erhalten und zu dem 
Beſtande und den Werken der Kirche beizuſteuern. 

Eine Anzahl, namentlich in Deutſchland, ſind Orts8ge- 
meinen nach dem Muſter Herrnhuts. Die Mehrzahl bejonders 
der britiſchen und amerikaniſchen Gemeinen ſind Stadt- und 

Landgemeinen. Jede dieſer Formen hat ihren eignen Wert 
für den Beſtand und die Ausbreitung unſerer Kirche. 

Die Einrichtung neuer Gemeinen jeder Art bedarf der 
Zuſtimmung der betreffenden Gebietsbehörden. Sie werden, 
wenn ſie kirchlich und finanziell ſelbſtändig geworden ſind, durch 
die Synoden zu vollberechtigten Brüdergemeinen erklärt. 

Der Hauptberuf der verſchiedenen Gruppen iſt derſelbe, 2. 

mag die Verfaſſung der einzelnen Gemeinen ſic<ßh auf die eine 

oder die andere Weiſe geſtalten. Die weſentlichen Stücke ſind 
immer: die Seelenpflege, die Gemein-Zucht und die Ordnungen,
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die zur Förderung des göttlichen Lebens und Wandels dienen. 
Müſſen die leßteren ſich auch allerdings den verſchiedenen 

Verhältniſſen anpaſſen, in denen die Gemeinen der einzelnen 
Unitätsgebiete ſich befinden, ſo dürfen ſie doch nirgends fehlen, 
auf daß man an den Gemeinen des Herrn erkenne, daß er ein 
Gott der Ordnung iſt. 

Bei der Annahme ſolcher, die um Aufnahme in die 

Gemeine nachſuchen, empfiehlt die Generalſynode den Ge- 
meinen rechte Sorgfalt, indem fie darauf zu achten bittet, daß 

wirkliche Bekanntſchaft und innere Übereinſtimmung mit Lehre 

und Verfaſſung ſowie mit den weſentlichen Eigentümlichkeiten 

unſerer Gemeinen die Vorausſezung des Anſchluſſes an die 
Gemeine ſei. Auch iſt Bekanntſchaft mit unſrer Geſchichte wün- 
ſchenSwert. Den Hauptnachdruck aber legen wir darauf, daß es 

ihnen um das Schaffen ihres Seelenheiles und um den Segen 

brüderlicher Gemeinſchaft zu tun iſt. 

8 14 Die innere Gliederung der Gemeine. 

1. Die heilige Schrift lehrt uns, wie alle Glieder einer 

<riſtlichen Gemeine berufen ſind, teil zu nehmen an dem Heil, 

das für alle erworben iſt, in den beſonderen Verhältniſſen des 

Ulter8, Geſchlechtes und Standes, in denen ſie leben. Alle 

Lagen unſers Lebens ſind in der Erniedrigung wie in der 

Erhöhung unſers Herrn bedacht. Jeſu Gehorſam gegen ſeine 
Eltern (Luc. 2, 51), jein Verlangen, in dem zu ſein, was ſeines 

Vaters war (Luc. 9 49), ſind ein Vorbild fir unſere Kinder 

und die Jugend unſrer Gemeine. Die ledigen Brüder und 

ledigen Schweſtern werden angewieſen, in ihrem Chriſtenleben 

zu ſorgen, wie ſie dem Herrn gefallen, und daß ſie heilig 

ſeien, beides am Leibe und am Geiſte (1. Kor. 7, 32--34); 

auch ſollen ſie bereit ſein, ihm zu vienen, wie und wo er ſie 

brauchen will (Joh. 12, 25. 26). Die verheirateten Brüder
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und Schweſtern, wenn ſie im Herrn verbunden find, 

werden in dem Verhältnis zu ſeiner Gemeine das Verhältnis 
finden, in dem ſie zu einander ſtehen ſollen (Eph. 5, 25-- 33). 
Die Witwer und Witwen ſollen in der Erfahrung, die ſie 
beim Verluſt ihrer Lieben gemacht haben, immer mehr lernen, 
ihre Hoffnung auf Gott zu ſeen, der die EGinjamen tröſtet 
(1. Tim. 5, 5). 

Solche und ähnliche Ermahnungen der Schrift umrahmen 
das natürliche Leben. Sie wendet ſie unmittelbar auf jeden 
Einzelnen an, der in der Pflege der Gemeine ſteht, ohne daß 
eine beſondere Gliederung nötig iſt, in der ſie zur Ausführung 
fommen. 

Die Einteilung der Gemeine, wie wir zu ſagen pflegen 
in „Chöre“, nach dem verſchiedenen Alter, Geſchlecht und 

Lebensſiellung, iſt eine praktiſche Hilfe für das Gemein- 
leben. Für die geiſtliche Leitung und Pflege hat fie ſich 
oft zwedmäßig erwieſen, und wo das heute noc< der Fall ijt, 
werden wir uns dieſes beſonderen Mittels zur Auferbauung 
und Pflege de3 Gemeinleben3 gern bedienen. Zu den Orts- 
gemeinen des Feſtlandes gibt es noch große Chorhäujer, Chorver- 

ſammlungen und Chorfeſte. In Groß-Britannien und Amerika 

find fie nur felten. Dort ſind andere Weiſen in Gebrauch ge- 

fommen, die paſſender zu ſein ſcheinen. Gebetsvereinigungen, 
Sonntagsſchulen, <hriftliche Jugendvereine, die internationale 

Bibelleſegemeinſchaft und ähnliche freie Vereine für geſellige 

Zwecke und <riſtliche Arbeit, ohne Rückſicht auf Alter und 
Geſchlecht, ſind an die Stelle der alten Formen getreten. 

Unter allen Umſtänden iſt das <hriftliche Haus der 

natürliche Plaß für die Entfaltung aller <riſtlichen Tugenden, 

und feine Gemein-Einrichtung darf zwiſchen die gegenſeitigen 
Pflichten des <riſtlichen Familienlebens treten (Marc. 7, 11--13; 
10, 7--9). Die <riſtliche Familie ſoll ſelbſt eine chriſtliche 

Gemeine ſein. 
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8 15 Familienleben. 

1. Ein jedes Ehepaar ſoll ein Bild von Chriſto und ſeiner 

Gemeine darjtellen; eine jede Familie foll eine HausShaltung 

Gottes ſein, in der die HauSväter und Hausmütter eines prieſter- 
lichen Amtes pflegen, eines Amtes, das ſie mit Ehrfurcht anzu- 
ſehen und mit Treue zu verwalten haben. 

Es kann darum bei Schließung der Ehe unſren Brüdern 

und Schweſtern nicht angelegentlich genug empfohlen werden, 

bei dieſem wichtigen und entſcheidenden Schritt des Lebens ſich 

nicht durch Leidenſchaft oder durch Rückſfichten auf äußere Vor- 
teile irre führen zu laſſen, ſondern ihn im Auffehen auf den 

Herrn und mit Gebet und Flehen um feine Leitung zu tun. 

Cs iſt ernſtlich dafür Sorge zu tragen, daß Mitglieder der 
Brüdergemeine, auch in den Ländern, wo die bürgerliche EChe- 
ſchließung eingeführt iſt, nicht in die Ehe treten, ohne den Segen 

der Kirche zu ihrer Che zu empfangen. 

Eine Eheſcheidung darf nicht ſtattfinden außer auf dem in 
der heiligen Schrift Neuen Teſtament3 erlaubten Grunde. Nur 

in dieſem Fall iit die Wiederverheiratung de3 unſchuldigen 
Teils zuläſſig. (Matth. 5, 32; 19, 9. Marc. 10, 11. 12. 
Luc. 16, 18) 

In einem Familienhauſje kann es nur dann wohlſtehen, 
wenn die Ehegatten darin eins ſind: „Ich und mein Haus, 

wir wollen dem Herrn dienen“ (Joſ. 24, 15); wenn ſie dem- 

gemäß ihre Kinder als Eigentum des Herrn anſehen und in 
der Zucht und Vermahnung zu ihm auferziehen; wenn ſie ſolche 
Erziehung üben nicht allein durch Worte, ſondern durch die 
Kraft, die in dem gegebenen Beiſpiel des Leben3 und in einem 
nach Chriſti Sinn und Vorſchrift geführten Hausſtand liegt, 
aus dem alles fern gehalten wird, was unrein und gemein itt. 
Ganz beſonders ſollen ſie es ſich angelegen ſein laſſen, ihre 
Angehörigen als eine Hausgemeine in Familienandachten um 
das göttliche Wort zu ſammeln.
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Schule und Erziehung. 

Unjere Brüderkirche hat von Anfang an den hohen Wert 

des Schulweſens für die Erziehung de8 heranwachſenden Ge- 

jchlecht3 zu einem geſegneten, im Sinne Chriyti geführten Leben 
erfannt und deShalb die Grrichtung von Schulen für ihre 
Kinder in die Hand genommen und deren äußerem und 

innerem Ausbau die größte Sorgfalt angedeihen laſſen. 

Soweit unſre Kirche noch ein eigenes Schulweſen beſißt 

und für die Erziehung ihrex Kinder die Verantwortung trägt, 
joll jie mit ganzem Ernſt darüber wachen, daß der geſamte 
Schulbetrieb in dem Geiſt des Evangeliums geſchehe. Unſere 

Schulen ſollen nicht nur allen Anforderungen an eine tüchtige 
weltliche Bildung genügen, ſondern gleichzeitig Erziehungsſtätten 

zu ernſter, treuer Arbeit und zu charakterlicher Lauterkeit und 

Feſtigkeit ſein. Wir wollen dabei deſſen eingedenk bleiben, daß 

gerade auch die Förderung wenig begabter und die Erziehung 
<arakterlich ſchwacher oder eigenartiger Kinder dem Sinn unſers 

Herrn gemäß iſt, und daß nur eine gerechte, alle Weichlichkeit 
meidende und Vertrauen erweckende Erziehung die rechten 
Früchte tragen kann. 

Im Mittelpunkt unſers Schulweſens ſoll der religiöſe 
Unterricht ſtehen. An der Hand der bibliſchen Geſchichte ſollen 

die <riſtlichen Heil8wahrheiten in zweckmäßiger, die innere Auf- 
merkſamkeit des Schülers weckender Weiſe faßlich und eindrüc- 

lich gemacht werden. Ein Vorrat von Kernſprüchen und Liedern 

aus dem Schaß unſers Geſangbuchs ſoll dem Schüler in das 

Leben mitgegeben werden. 

Der Hauptzweck unſerer Erziehungs-Anſtalten, dem 

ſich alle anderen unterordnen müſſen, iſt der, durch das Mittel 

einer <riſtlichen Erziehung Menſchen nicht nur für diejes Leben 

brauchbar zu machen, ſondern auch ihrer ewigen Beſtimmung 

entgegen zu führen. Alles, was dieſen Zweck befördern kann, 
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zunächſt eim ſorgfältiger Religion3-Unterricht, bejondere Bibel- 
ſtunden, gemeinſchaftliche Morgen- und Abendſegen, öftere Unter- 
redungen mit den Kindern über das, was zu ihrem ewigen 
Seelenheil notwendig und dienlich iſt, Teilnahme der Zöglinge 
an den Verſammlungen der Gemeine, ſoweit ſie ihrem Ber- 
ſtändni8 angemetjjen find, bejondere Berjammlungen für die 

Jugend: das alles foll beſtens gepflegt werden. 

Vor allem gilt es, daß die mit der Erziehung Beauftragten, 
jelbſt von der Liebe Chrijti getrieben, hierin die Hauptaufgabe 

ihres Berufes erkennen, und daß demgemäß auch das tägliche 
Zuſammenleben ſowie der Unterricht von einem <riſtlichen Sinn 
durchdrungen iſt. Dabei wird es unſer eifrigjtes Bejtreben ſein 

müſſen, auch in einer gediegenen Geiſte3ausbildung nicht hinter 
anderen zurückzubleiben. 

Unſere Sonntag3ſchulen ſind namentlich in England 

und Amerika ſeit vielen Jahren ein wichtiges und reichgeſegnetes 
Feld der Arbeit für den Herrn. Sie werden daher nicht nur 

der herzlichen Teilnahme und dem Gebet unſerer Gemeinen 
empfohlen, jondern auch unſere Prediger- und Gemeinkonferenzen 
werden auf8 neue ganz beſonders aufgefordert, ſie zu einem 

Gegenſtand ihrer Fürjorge und direkten Aufficht zu machen. 
Die Brüder und Schwejtern, welche die notwendigen Gaben 
beſigen und auch ihrer <riſtlichen Erfahrung nach geeignet find, 
der Jugend in den Sonntagsſchulen einen Liebesdienſt zu leiſten, 
werden beſonders dazu aufgefordert. 

Wir müſſen aber unſre Lehrer und Lehrerinnen dringend 
ermahnen, ſich die Befähigung für dieſe Arbeit durch eine eigene 
fleißige Beſchäftigung mit der Schrift zu erwerven, jowohl für 
ſich allein als auch womöglich durch Einrichtung einer Vor- 
bereitungsſtunde. Dies iſt mehr als je in unſerer Zeit not- 
wendig, in der die größte Sorgfalt und Aufmerkſamkeit auf alle 

Zweige der weltlichen Bildung verwandt wird. 

Sonntagsſchulen ſind die Mittelpunkte ſo mancher weiteren 
Arbeit geworden, welche die ſoziale, moraliſche und intellektuelle
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Bildung der Jugend zum Zwe> hat. Es gibt ſo viele andere 
Einflüſſe, die in unſerer Nachbarſchaft das geiſtliche Leben zu 
ertöten und die Sittlichkeit zu untergraben ſuchen. Da müſſen 
wir die gegenteiligen Kräfte in Bewegung ſeßen, die ihre Quelle 
in der <riftlichen Kirche und dem Evangelium haben. Was 

nur immer dazu dient, unſre Jugend vom Böſen abzuhalten 
und zugleich einen <hriſtlichen Charakter bei ihnen zu bilden, 
muß aufgeſucht und benußt werden. 

Di2 Verbindung zwiſchen Kirche und Sonntagsſchule muß 8. 
aufs eifrigſte gepflegt werden, und wir müſſen alle Mittel und 
Kräfte anwenden, um die Jugend unter c<h<riſtlichem Einfluß 

zu halten. Die <riſtlichen Jugendvereine und ähnliche Ein- 
richtungen haben fi in England und Amerifa als ſehr 
nüßlich erwieſen. 

Die heranwachſende Jugend. 8 17 

In einer jeden wohl eingerichteten Gemeine ſollten beſondere 1. 
Anſtalten getroffen werden, daß die heranwachſende Jugend 

eine ihr angemeſſene Pflege genieße. Keine Mühe von Seiten 
der Gemeine follte geſcheut werden, um ſie vor den verderblichen 

Einflüſſen der Welt und vor Seelenſchaden zu ſchüßen und ſie 
auf den rechten Weg des Heils zu leiten. 

Wo die Jugend noc< ihre beſonderen Vorgeſetzten und 2. 
Pfleger hat, da ſollen dieſe in Pflichttreue ihres Amtes warten. 

Wo dies aber nicht mehr der Fall iit, da werden Abendſchulen, 
Miſſion3- und andere <riſtliche Jugend-Vereine, welche die Aus- 

bildung des Geiſtes und Belebung des Herzens zum Ziel haben, 
dringend empfohlen. Unter gehöriger und zweckmäßiger Leitung 
kann hier jedenfalls viel Schaden verhütet und viel Gutes ge- 
fördert werden. 

Wa3 den täglichen Umgang der heranwachjenden Jugend, 3. 
ihre Geſellſchaften und Vergnügungen namentlich, und ganz 
bejonders ihre Lektüre betrifft, ſo gilt es nicht nur ſie vor
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ſchädlichen und verderblichen Einflüſen zu bewahren und ſolche 
von ihr fern zu halten, jondern auch etwa durch Anlegung 

von Volks- und Jugendbibliotheken dafür zu ſorgen, daß ihr 
durch das Gute und Wahre, das ihr jo auf verſchiedene Weiſe 

dargeboten wird, das Schlechte und Falſche verleidet werde. 

4. E35 haben aber auch alle erwachſenen Glieder der Ge- 
meine ihre Schuldigfeit gegen die heranwachſende Jugend. Sie 
können durch ihren Verkehr mit ihr und durch ihren Wandel 
vor deren Augen vielfach jegensSreich auf ſie einwirken, denn die 

Jugend ſieht auf fie. Andererſeits wird durch ſchlechtes Beiſpiel 

und anſtößige Handlungen der Erwachſenen die Jugend aufs 
Ichweryte geärgert. (Matth. 18, 6.) 

5. Gleicherweiſe haben auch die Gemeinen eine Verpflichtung 
gegen die in ihrer Mitte anfwachſende Jugend, die nicht zur 
Gemeine gehört, namentlich gegen die fremden Lehrknaben 

und Dienſtmädchen. Denn dieſe ſind nicht nur um des Ein- 

fluſſes willen, den ſie auf unſere eigene Jugend ausSüben, ſondern 

auc<g um ihrer ſelbſt willen der ſorgfältigſten Berückſichtigung 

wert. Den Meiſtern und Dienſtherren muß allerdings die Sorge 
für ihr äußeres und inneres Wohl zunächſt am Herzen liegen, 
und ſie haben gegen dieſe Knaben und Mädchen keine 
geringere Verpflichtung wie gegen die eigene Jugend. Was 
aber zugleich von ſeiten der Gemeine zu ihrer Förderung in 
der rechten HeilSerfenntni8 durch Unterricht und in ſeelſorge- 

riſcher Beziehung von ſeiten des Predigers und der Pfleger und 
Pflegerinnen geſchehen kann, das jollte nicht unterlajjen, jondern 
treulich wahrgenommen werden. 

8 18 Das bürgerliche Leben. 

1. Zu den Kennzeichen einer lebendigen Gemeine des Herrn 

gehört auch, daß das äußere, bürgerliche Leben, das tägliche Tun 

und Laſſen im Einklang ſtehe mit dem, was wir als unſren
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Glauben vor aller Welt bekennen. Wir beten in unſrer Kirchen- 
litanei: Laß Handlung und Gewerbe unter uns dir geheiligt fein. 

(1. Tim. 4, 5.) Was wir unter diefer Heiligung all unſres 
äußeren Tuns und aller unſrer Unternehmungen zum Zwe des 
Erwerbs verſtehen, fühlt jeder Bruder und jede Schweſter, die, 
im findlichen Gebet3umgang mit dem Heiland jtehend, auch ihren 
äußeren Beruf als vom Herrn empfangen anſehen und bei allem 

Arbeitsfieiß und bei aller Handwerkstreue den Segen von ihm 
allein erwarten. 

In dieſer Geſinnung liegt der eigentliche Kern aller 
unſrer Grundſätze für bürgerliche Geſchäftstätigkeit. Aller wohl- 

tätige Einfluß, den Ordnung, Fleiß, Sparſamkeit, Zuverläſſigkeit 

und freundliches und gefälliges Benehmen auf den guten Gang 
eines Geſchäftes haben, wird noch bei weitem erhöht, wenn dazu 
die oben geſchilderte Geſinnung kommt und daraus herfließend 

die HerzenS3treue, die den Weiſen demütig und den Einfältigen 
weiſe macht. Denn ſo ſchäßbar und weſentlich für die Ver- 
waltung eigenen und anvertrauten Eigentums jene Eigenſchaften 

ſind, ſo ſchützen ſie an ſich nicht vor den Gefahren der Selbſt- 

überſchäzung, des Ehrgeizes, des Dranges, reich werden zu 
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wollen, de8 Jagen3 nach ſinnlichem Genuß, der Putzjucht. Dieſe 
Dinge aber ſind jedem Menſchen verderblich und machen ihn 

nach und nach unfähig, ſeines äußeren Berufes auf die rechte 

Weiſe zu warten. 

Ein fleißiger und tüchtiger Gewerbösmann, der ſich in die 

Zeit zu ſchien weiß und dabei dem Segen des Herrn vertraut, 

findet bei gehöriger Sparſamkeit auch unter uns noch immer 

ſein tägliches Brot. Und auch ſolchen Familien, in denen ſich 

Mann und Frau durch Tagelohn und ähnliche Arbeiten ihr Brot 

verdienen und, bei der Armut fröhlich, ſich genügen laſſen (1. Tim. 

6, 6--8) und ihren Hausſtand demgemäß einrichten, wird es an 
dem Nötigen nicht fehlen. Mit Dank gegen den Herrn iſt es 

zu rühmen, daß die Treue im Kleinen ſeines Gnadenbekenntnijjes 

ſich zu erfreuen hat. (1. Tim. 4, 8). 
3
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Wenn wir uns einerſeit38 dankbar freuen dürfen über den 
Segen Gottes, von dem auch größere Unternehmungen in 
unſeren Gemeinen begleitet ſind, ſo iſt doch dabei ernſtlich zu 

erinnern an die Mahnungen der heiligen Schrift, wie fie Paulus 
an den Timotheus richtet (1. Tim. 6, 17-19): „Den Reichen 

von dieſer Welt gebiete, daß ſie nicht ſtolz ſeien, auch nicht 
hoffen auf den ungewiſſen Reichtum, ſondern auf den lebendigen 
Gott, dex uns dargibt reichlich allerlei zu genießen, daß ſie 
Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, be- 

hilflich jeien, Schätze ſammeln, ihnen ſelbſt einen guten Grund 
aufs Zukünftige, daß ſie ergreifen das ewige Leben.“ Vox allem 

aber iſt zu warnen vor dem Beſtreben, in kurzer Zeit und ohne 
Mühe reich werden zu wollen, ein Streben, das leider ein 
<arakteriſtiſcher Zug unſrer Zeit iſt, bei dem aber die Menſchen 
„in Verſuchung fallen und in viele törichte und ſchädliche 
Lüſte, welche verſenken die Menſchen in Verderben und Ver- 
dammmni38" (1. Tim. 6, 9). Bei allem GeſchäftsSbetrieb gilt die 
apoſtoliſche Regel, daß ſich keines in Händel der Nahrung ver- 
flehte (1. Theſſ. 4, 6), damit man in keiner Mühe finde Nach- 
ſ<hmacd der Sünde. 

Möge allen bei ihrem eigenen, wie bei dem ihnen anver- 
trauten Haushalt die Ermahnung des Herrn immer vor Augen 

ſtehen: „Wer im Geringſten treu iſt, der iſt auch im Großen 

treu, und wer im Geringſten unrecht iſt, der iſt auch im Großen 

unrecht“ (Luc. 16, 10). 

8 19 Vergnügungen. 

1. Zum Charakter eines wahren Bruders und einer wahren 
Schweſter gehört auch ein Wandel nicht nur nach den Geboten 

Gottes, ſondern auc) nach den Sitten ſeines Hauſes. Ein 

ſolcher Wandel erfordert, daß man aus allen den Dingen ſich 
heraushält, die zum Seelenſchaden führen oder anderen ein 
Ärgernis geben können, und daß man ſich nicht dieſer Welt 
gleichſtellt, weder in ihrem Treiben noch in ihren Sitten.
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In Bezug auf weltliche Vergnügungen und Luſtbar- 2 
feiten wird eine ins einzelne gehende Vorſchrift nicht gegeben. 
Aber auf das beſtimmteſte erklären wir, daß Weltſinn und Eitel- 
keit, wie Gewinn- und Vergnügungsſucht, nicht als etwas Gleich- 
gültiges bei uns angeſehen werden und daher auch niemals 

Eingang bei uns finden ſollen. Denn ſchon an ſich ſelbſt ver- 
tragen ſich dieſe Dinge garnicht mit dem Ernſt des wahren 

Gemeinſinnes; ſie üben aber auch auf die Gemeine den nach- 
teiligſten Einfluß aus und wenden ſich von der edlen Einfalt ab, 
die ihr Grundcharakter ſein und bleiben ſoll. 

Verderblicher aber noc< als die Vergnügungsſucht iſt in 
ihren Folgen die Unmäßigkeit im Gebrauch ſtarker Ge- 
tränke, indem ſie die Menſchen in einem ganz beſonderen Grad 
zu Knechten der Sünde macht. Wir wollen daher, ſoviel wir es, 

jeder in ſeiner Stellung, vermögen, alles das abſtellen, was in 

diejer Weiſe irgend eine Gelegenheit zur Verführung werden kann, 
und wollen zeitig und fleißig ermahnen und warnen, wo wir 
jemand in dieſe Sünde verfallen ſehen. 

Und wie mäßiglich zu wandeln in allem unſre ſtete Auf- 
gabe jein ſoll, fo wollen wir auch in Kleidung, häuSlicher 
Cinrichtung und LebenSsweiſe alles das vermeiden, was 
über die Grenzen der Einfachheit hinau8geht. Denn wa3 als 
unnötiger Aufwand oder als Verſchwendung bezeichnet werden 
muß, oder was gar dem Anſtands8gefühl zuwider läuft, das gibt 
zugleich Zeugnis von eitler weltlicher Geſinnung und ſoll darum 
unter uns verbannt ſein. Überhaupt wollen wir uns von alle- 
dem fernhalten, was in Bezug auf die Frage, ob es auch für 
ein Kind Gottes erlaubt ſei, zweifelhaft erſcheint und den 
Schwachen leicht Ärgernis gibt. (1. Tim. 2, 8--10; 1. Petri 3, 
1--4; 1. Kor. 6, 19. 20; Röm. 12, 1. 2; Jak. 4, 4; 1. Joh. 2, 

15--17; Matth. 6, 24.) 

Einzelne Vorſchriften laſſen ſich hierin nicht geben. Der 
Buchſtabe des Geſetzes reicht nicht aus; es bedarf des lebendig- 

machenden Geiſtes, der des Fleiſches Geſchäfte tötet und all 
3Z*
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unſrem Wandel den Stempel der Heiligung aufdrückt. Wenn 
dieſer Geiſt, wie er es ſollte, in unſren Gemeinen der herr- 
Iichende Gemeingeiſt wird, und ſo die Kraft einer durch ihn ge- 
heiligten öffentlichen Meinung für ihn einſteht, ſo wird er mehr 
als alle Vorſchriften dem Eindringen eines weltlichen Geiſtes 
entgegenwirfen fönnen. Das wird die kräftigſte Gemeinzucht 
ſein, die dann nicht allein von den Konferenzen oder Seelſorgern, 
ſondern von der Gemeine ſelbſt gehandhabt wird. 

8 20 Verhältnis zur Obrigkeit. 

L. In Bezug auf unſer Verhältnis zu der Obrigkeit, 
die Gewalt über uns hat, erfennen wir es als eine heilige 
Pflicht an, ihr, die Gottes Dienerin iſt uns zu gut, nach der 
Anweiſung der heiligen Schrift pünktlichen Gehorſam zu exr- 
weiſen und als treue Untertanen und gewiſſenhafte Staatsbürger 
die Geſeze und Verordnungen des Landes, in das der Herr 
uns gejeßt hat, zu beobachten, unſre Obrigkeit zu ehren und 
ihrer fürbittend zu gedenken. Alle Verordnungen der Regierung 
unſres Landes ſowie die in der Gemeinde geltenden Be- 
ſtimmungen pünktlich zu befolgen, iſt Pflicht eines jeden Gemein- 
gliedes. (Röm. 13, 1--7; 1. Timoth. 2, 1. 3.) 

2. In Bezug auf die allgemeinen religiöſen und nationalen 

Feſttage ſchließen wir uns der in den einzelnen Ländern be- 
ſtehenden <riſtlichen Landesſitte an. 

3. Wenn ein Gid nach den Landesgeſezen gefordert wird, 
halten wir es für untere Pflicht, da, wo wir nicht davon 

entbunden ſind, desjelben uns nicht zu weigern. Wird uns alſo 

im einzelnen Fall von der Obrigkeit oder deren Beamten ein Eid 

abgefordert, ſo leiſten wir ihn in der vorgeſchriebenen Form. 

Und die Heilighaltung eines ſo geleiſteten Eides muß eine 
unſrer ſtrengſten Gewiſſenspflichten ſein. Leichtſinniges Schwören 

aber ohne Nötigung von jeiten des Staates gilt unter uns als 
unerlaubt. (Matth. 5, 34; Jak. 5, 12.)
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Der internationale Charakter der Unität, ſowie unſer Miſ- 4. 
ſionöwert, das durch ungezügelte Selbſtſucht der Völker und 
friegeriſche Verwickelungen ſchweren Schaden leiden müßte, legen 
uns im bejonderen die Pflicht auf, für den Friedens8gedanken 

einzutreten. Wir wollen dahin arbeiten, daß das Handeln der 
Bölfer untereinander von dem Geiſte gerechter Anerkennung und 
gegenſeitigen Verſtändmſſes erfüllt werde. Die Welt ſoll auch 
darin die Herrlichfeit unſeres Heilandes erkennen und ſeine 
Macht, das Menſchenleben umzuwandeln. 

Die Armen- und Krankenpflege. S 21 

Wenn auch zu erwarten ſteht, daß die Reicheren den Ärmeren 1. 
gern aus Antrieb des eigenen Herzens allerhand Liebeö8gaben 
werden zufließen laſjen, um die außer den Gebern und Empfängern 

nur der weiß, der in das Berborgene ſieht, jo iſt doch auch nach 

dem Vorgang der apoſtoliſchen Gemeine eine geregelte Verſorgung 
der Bedürftigen erforderlich. Dazu ſind unſre Armenkaſſen vor- 
handen. Alle Perſonen, die mit der Verſorgung der Armen be- 

auftragt find, haben nicht nur die nötige Verſchwiegenheit zu 
beachten, ſondern ſich auch ein zartfühlendes Herz zu erbitten, 
damit ſie in ihrem Amt nach dem Vorbilde des Heilandes 

handeln können. 

Er aber, der da arm ward um unſretwillen, auf daß er 2. 

durch feine Armut uns reich mache, gehe mit uns in die Hütten 
der Armen und ſegne nicht nur die zeitlichen Gaben, ſondern 
lajje es auch an den durch ſeine Armut uns erworbenen himm- 

lichen Gütern keinem unter uns fehlen! 

Cbenſo aber wie die Almoſenpflege gehört auch zu den 3. 

gegenſeitigen Handreichungen und Dienſtleiſtungen einer Gemeine 
Jeſu, daß wir um deſſen willen, der unſre Schmerzen auf ſich 

nahm und unſre Krankheit trug (Jeſ. 53, 4), uns gern und 
williglich an gegenſeitiger Krankenpflege beteiligen. 

OALJO--- 
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Viertes Kapitel. 

Die gottesdienſtliclhhen Verſammlungen. 

Gemeinſchaftsöſegen der Verſammlungen. 

Der Charakter aller unſrer Gottesdienſte ſoll ſtet8 der 

einer das Herz unmittelbar anſprechenden Einfalt bleiben. Der 
Segen jolcher Gotte3dienſte beruht darauf, daß dem, der die 

Verſammlung leitet, die Salbung von oben nicht fehlt, und 
ferner darauf, daß die Herzen aller Anweſenden wahrhaft teil- 
nehmen an dem, was geredet, was gemeinſam geſungen, gebetet 
und überhaupt im Namen des Herrn getan wird. 

Um die Beteiligung der Gemeine an unſren ſchönen Gottes- 

dienſten, ſoviel an uns iſt, zu wecken und zu mehren, kommt 
ſehr viel darauf an, daß ſie nicht mechaniſch behandelt werden. 
Die Diener der Gemeine, welche die Verſammlungen zu halten 
haben, ſollen es ſich von Herzen angelegen fein laſſen, ſie zu 
beleben und für Geiſt und Herz erwecklich zu machen. Sind ſie 

ſelbſt vom Geiſt des Heiligtums beſeelt und werden ſie von der 
Fürbitte der Gemeine getragen, jo oft ſie vor die Gemeine 

treten, um ſich in Rede, Geſang, Gebet mit ihr zu erbauen, 
faſſen ſie den Charakter einer jeden Klaſſe von Verſammlungen 
jowie eines jeden Feſtes richtig auf und bringen ſie auch ihre 

Zuhörer zum lebendigen Gefühl davon, ſo wird es ihnen gelingen, 
alle diejenigen um ſich zu verſammeln, die überhaupt das Be- 
dürfnis der wahren Erbauung des Herzens empfinden.
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(Es können freilich die trefflichſten liturgiſchen Einrichtungen 3. 
den Geſchma> an den Verſammlungen nicht vermehren, wenn 
es bei den Mitgliedern der Gemeine an dem innern Herzens- 
leben fehlt. Da aber die Verſammlungen ein geſegnetes Mittel 
ſind, das innere Leben zu erwecken und zu erhalten, ſollte nie- 
mand durch Trägheit und Gleichgültigkeit oder durch irdiſches 
Treiben von der Teilnahme an den Verſammlungen ſich ab- 
halten laſſen. Es uüjt die Pflicht aller Diener der Gemeine, 
darin mit einem guten Beiſpiel voranzugehen. Möchten aber 
auch aus der Mitte der Gemeine alle Geſchwiſter, die den Segen 
der Verſammlungen aus Erfahrung kennen, unter fich den Bund 

machen, nicht nur ſelbt fleißige Verſammlungsbejucher zu ſein, 

ſondern auch bei anderen durch freundliches Zureden für fleißigen 
Verjammlungsbeſuch zu wirken. Je größer die Zahl derer wird, 
die mit Bewußtſein in dieſen Bund treten, umſo größer wird 
auch das Verjtändms für den Gemeinſchaftsjegen werden, 
der auf unſren Verſammlungen ruht. Dieſer Gemeinſchaftsſegen 

iſt aber nicht nur eine herzerhebende Freude, welche die einzelnen 
Seelen durchdringt, ſondern er iſt die Grundlage, auf der die 

brüderliche Liebe unter einander herzlicher, tiefer und leben- 
diger wird. 

Gottesdienſtliche Ordnung und liturgiſche Grundſätze. S 23 

Der vielſeitige Reichtum unſrer liturgiſchen gottesdienſtlichen 1. 
Einrichtungen gehört mit zu den weſentlichen Eigentümlichkeiten 
der Brüderkirche. Zwar kann und ſoll eine völlige Gleichförmig- 
keit in allen dahin gehörigen Dingen nicht ſtattfinden, weder in 
der ganzen Unität noch innerhalb der einzelnen Umtätsgebiete; 
dennoch bildet gerade die Übereinſtimmung in dieſen Ein- 
richtungen, die der Hauptſache nach vorhanden iſt, eines der 
ſtärkſten Verbindungsglieder der Unität. DeSshalb ſoll an dieſer 
Übereinſtimmung in unſren gottesdienſtlichen Einrichtungen auch 
ferner ſoviel als möglich feſtgehalten werden.
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2. Es iſt der Geiſt einer lebendigen Gemeine Jeſu, der in 

unſren liturgiſchen Einrichtungen leben und durch ſie wiederum 
in den einzelnen Gemeingliedern täglich neu belebt werden joll. 

Darum iſt das Weſen und die Seele aller unſrer Verſamm- 

lungen nicht die Form an ſich, jo ſchön und anſprechend jie 

auch immerhin jein ſoll, ſondern die Herzensreligion, die 
in dieſen Formen zum Ausdruck kommt. 

3. Niemals dürfen liturgiſche Einrichtungen unter uns zum 
toten Buchſtaben werden oder in trockenes, kaltes Formenweſen 
ausarten. ES iſt vielmehr ein hochzuachtender Grundſaß unſrer 

Brüdergemeine, daß ſie die Freiheit habe und behalte, in ihrer 

gottesSdienſtlichen Weiſe nach den Umſtänden und Bedürfnijjen 
Umgeſtaltungen und Verbeſſerungen eintreten zu lajjen. 

4. Auch jeder Liturg muß billig die Freiheit haben, in un- 
weſentlichen Stücken der gottesdienttlichen Ordnung zu verfahren, 
je nachdem der Geiſt ihn treibt, und 3. B. ein Gebet einzu- 
ſchalten oder einen Abſchnitt aus der heiligen Schrift zu leſen 

oder anderes dergleichen vorzunehmen, nach dem Wort des 
Apoſtels (1. Theſſ. 5, 19): „den Geiſt dämpfet nicht“. Nur 

darf er dabei den Geiſt der Gemeine nicht außer acht laſſen. 
Denn bei bedeutenderen Veränderungen, namentlich in Bezug 
auf die Zeiten der Gottesdienſte oder auch auf ihre innere Ge- 
ſtaltung, hat die Gemeine ein Recht, gehört zu werden. Es 
würde wahrlich fein Segen darauf ruhen, wenn ein einzelner 
Liturg Veränderungen gegen den Wunſch der Gemeine durch- 
ſezen wollte, bloß weil es ihm ſo zweckmäßiger erſchiene. 

8 21 Die Gemeinmuſik. 

1. Eine dem Charakter der Brüdergemeine entſprechende 
Muſik dient in hohem Grade dazu, den Gotte3dienſt der Ge- 

meine harmoniſc<; und lieblich zu geſtalten. Dies gilt von 
kunſtvollen Geſangſtücken ebenſo wie von dem den Geſang der 
Gemeine begleitenden Orgelſpiel. Es darf in der Tat der Ein-
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fluß der Muſik auf die Nndacht und Erbauung der Gemeine 

nicht gering geachtet werden. Aber um ſo mehr iſt eine weiſe 
und verſtändige, dem Gemeingeiſt entſprechende Leitung erforder- 
lich. Denn fobald ſich die Muſit, wenn auch noch fo kunſtvoll, 

ungebührlich hervordrängt, fich zur Hauptſache und zum Selbjt- 
zwect macht, wirkt fie nicht erbauend und fördernd, ſondern 

zerſtreuend und jtörend. Nur ſolche Kompoſitionen ſind desShalb 
zum Vortrag zu wählen, welche wie durch wahre Schönheit, ſo 
vorzüglich durch edle Einfachheit und Würde fich auszeichnen. 

Die Gemeinhelfer haben de8halb darauf zu ſehen, daß nur ſolche 
Brüder mit der Leitung der Gemeinmuſif betraut werden, Die 
nach Herz und Einſicht ſich dazu eignen. 

Was den Choralgefang in unſren Verjammlungen be- 2. 
trifft, jo ſoll unfren Melodien, die dem Geiſt unſrer Lieder 
angemeſſen find, der Vorzug vor anders gearteten Sing- 
weiſen gegeben werden. 

Kirchliche Feſtzeiten und Gedeuktage der Gemeine. 8 25 

Die <riſtliche Kirche hat ſich nicht damit begnügt, nur 1. 
un allgemeinen das Erlöſungswerk unſres Herrn zu betrachten, 
ſondern ſie hat auch die weſentlichen Stücke der Erlöjung 

im einzelnen zu beſonderer Feier empfohlen. Daraus iſt 

die Reihe feſtlicher Zeiten entſtanden, die in geſchicht- 
licher Folge den ganzen Ratſchluß Gottes zur Beſeligung des 
Menſchengeſchlecht8 umfaßt und die erſte Hälfte des kirchlichen 

Jahres einnimmt. 

Die Liebe Gottes des Vater3, der ſeinen eingebornen Sohn 2. 
gab, betrachten wir in der Advent8- und Weihnachts- 
zeit; die Gnade unſres Herrn Jeſu Chriſti, der für uns ge- 
ſtorben, auferſtanden und gen Himmel gefahren it, betrachten 
wir in der Paſſion3- und Oſterzeit bis zum Fet der 
Himmelfahrt; die Gemeinſchaft des heiligen Geiſtes betrachten
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wir in der Pfingſtzeit; und am Feſt der heiligen Dreieinigkeit 
beſchließen wir die ganze fejtliche Zeit, indem wir alles das, 
was die göttliche Gnade zu unſrem Heil getan hat, dankbar 
überblicken. 

Außer den allgemeinen Feſttagen haben wir in unſern Ge- 
meinen beſondere geſchichtliche Gedenktage. Es ſind neben dem 
31. Oktober 1517, dem Anfang der Kirchenreformation Luthers, 

folgende Gedenktage der Brüderkirche: 

1. März 1457 Anfang der alten Brüderunität. 
12. Mai 1724 Grundſteinlegung des erſten Betſaale8 der Ge- 

meine in Herrnhut. 
12. Mai 1727 . Verpflichtung auf die erſten Gemeinordnungen 

daſelbſt. 
17. Juni 1722 Beginn des Anbaues von Herrnhut. 

6. Juli 1415 Märtyrertod des Johann Hus. 

13, Auguſt 1727 Geiſtestaufe der Gemeine in Herrnhut bei 
der eier des h. Abendmahles in der Kirche zu Berthel3- 
dorf. 

21. Auguſt 1732 Anfang der Brüdermiſſion unter den Heiden 
(St. Thomas in Weſtindien). 

13. November 1741 Älteſtenfeſt der Brüdergemeine (vergl. 8 5, 4). 

Beſondere Fezttage, jeder einzelnen Gemeine in Bezug 
auf die Zeit der Feier eigentümlich, ſind die Gemeinfeſte. 

Sie beziehen ſich auf die Gründung des Ortes oder die Ein- 
weihung des Kirchenſaales. Es wird dabei mit innigem Dank 
vor dem Herrn deſſen gedacht, was die einzelne Gemeine ſeit 
ihrer Gründung oder im verfloſſenen Jahr an Beweijen der 

Gnade und Hilfe Gottes erfahren hat. = 

Am 16. September feiern die Diener der Geineine ihr 

Feſt und verbinden ſich dabei unter einander zu neuer Treue 
vor dem Herrn. EZ ift dies eine beſonders ſchöne Gelegenheit 
für ſie, ſich gemeinſchaftlich ihrer Stellung unter der Leitung 
des göttlichen Oberhirten und Älteſten Jeſus Chriſtus und
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damit ihres hohen und heiligen Berufes einerjeits, ſowie ihrer 
gemeinſamen Dienerſchuld andrerfeit3 recht bewußt zu werden. 

Auch die Gemeine wird daran erinnert, fürbittend ihrer Diener 

zu gedenken. 

Die Chorfeſte, die aber nicht mehr in allen Teilen der 6. 

Unität gefeiert werden, fallen auf folgende Tage: 

30. April das Witwenfeſt, 
4. Mai das Schweſternfeſt, 

4. Juni das Mädchenfeſt, 

24. Jum das Knabenfett, 

17. Augujt das Kinderfeſt, 

28. Augutt das Brüderfeſt, 
7. September das CEhefeſt. 

A
S
 Die Sonntagsfeier. 26 

Wir leſen 1. Moſe 2, 2. 3: „Und Gott vollendete am 1. 
ſiebenten Tag ſeine Werke, die er machte, und ruhete am ſiebenten 

Tage von allen Werken, die er machte. Und Gott jegnete den 

ſiebenten Tag und heiligte ihn, darum daß er an demlelben 
geruhet hatte von allen feinen Werken, die er machte.“ 

Auf dieſe Gottestat gründete ſich das Geſe des Alten 
Bundes, in dem Gott ſeinem Volk gebot, am ſiebenten Tag 
der Woche von jeglicher irdiſchen Arbeit abzuſtehen und ihn 
dem Herrn zu heiligen (2. Moſe 20, 8- 11). Und auf dieſem 

zweifachen Gotte8zeuguni8s, in Verbindung mit der Voll- 

endung der zweiten Schöpfung durch die Auferttehung Jeju 

Chriſti und die Ausgteßung des heiligen Geiſtes, ruht die 
<riftliche Sonntagsfeier, Mit der geſamten <rijtlichen 

Kirche feiern auch wir den Tag der Auferſtehung Jeſu Chriſti 
als einen dem Herrn geweihten Ruhetag, an dem der Menjch 

zu ſeinem zeitlichen und ewigen Wohl für ſein irdiſches Tage- 

wert neue Leibe3- und Geiſteskraſt gewinnen, vor allem aber
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ermuntert werden joll, das Herz aufs neue zum Herrn zu 

erheben und mit Kräften des ewigen Lebens erfüllen zu 
lajſen. 

Der Sonntag ijt uns daher als der wöchentlich wieder- 

fkehrende Gedenktag der Erlöjung, die durch Jeſum Chriſtum 
gejchehen ijt, bejonders ehrwürdig und wichtig. Er ſoll unter 
uns als der Tag des Herrn geheiligt werden durch die öffent- 
liche Predigt des Wortes Gottes, d. h. des Wortes von der 

Verſöhnung, davon vorzüglich der Sonntag nie ſchweigen ſoll, 
und dadurch, daß wir ihn fleißig anwenden in ſtiller Betrachtung 
als einen Tag, der uns gegeben iſt zur Erbauung auf unſren 

allerheiligſten Glauben. Darum ijt es zu mißbilligen, wenn 

am Sonntag Bergnügungen, über denen man die Erbauung und 
den Gottesdienſt zur Nebenjache macht, vorgenommen werden. 

Und da der Einzelne nicht nur auf ſich ſelbſt, ſondern auch 
auf jeine Umgebungen und die chriftliche Gemeine, deren Glied 

er iſt, Rückſicht zu nehmen hat, da überdies auch in vielen 
Ländern geſeßliche Verordnungen über die Sonntagsruhe be- 

ſtehen, jo wüſſen wir es um jo mehr für durchaus unſtatthaft 

erklären, wenn in unjren Gemeinen am Sonntag in Werkſtätten 
und Hantierungen gearbeitet wird. Die Vorſtände der Ge- 
meinen jollen über der Aufrechterhaltung dieſer guten Ordnung 
wachen. 

Schon unjre Kinder ſollten von früheſter Zeit an einen 
Eindru> von der hohen Beſtimmung des Sonntags erhalten 
und, wenn ſie die nötige Reife erlangt haben, von ihren Eltern 
oder Lehrern in die Predigt mitgenommen werden; in früheren 
Jahren aber iſt eine beſondere Kinderſtunde oder Sonntagsſchule 
für fie das angemeſſenere. | 

Die etwa notwendigen beſonderen Beſtimmungen hinſichtlich 
der Sonntagsfeier in unſern Gemeinen werden den Synoden 
der Unitätsgebiete überlaſſen.
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Sonſtige Verſammlungen der Gemeine. 

Wir beſchränken unſere gemeinſchaftliche Erbauung nicht 

auf die ſonntägliche Predigt. Wo Leben vorhanden iſt, findet 
ſich ein ſtärkeres Bedürfnis nach Gemeinſchaft. E38 muß daher 

häufiger Gelegenheit geboten werden, das innere Leben zu 

kräftigen durch Beſchäftigung mit dem Wort Gottes und AuSs- 

ſprache der Herzen in Bitte, Gebet und Dankſagung. Unter 
den Verſammlungen, die am Sonntag oder in der Woche in 
größerer oder geringerer Zahl gehalten werden, erwähnen wir 

folgende: 

1. Bibelleſen und Auslegung. Manchmal hat dicſe 

Verſammlung die Form einer geordneten Rede, die der Pre- 

diger über einen einzelnen Text oder einen Abſchnitt der Schrift 
hält, manchmal wird ein ganzes Buch Kapitel für Kapitel ge- 
lefen und ausgelegt, oder es wird wiederum ein bejonderer 

Gegenſtand behandelt und von verſchiedenen Teilen des Wortes 

Gottes Licht darauf geworfen. Da e8 ſehr notwendig iſt, daß 
die Mitglieder unſerer Gemeinen in der Wahrheit feſt gegründet 
ſind, ſo ſehen wir eine ſolche ſyſtematiſche Belehrung als einen 

Hauptzweck unſerer Verſammlung an, den ein Prediger immer 

im Auge behalten ſoll. 

2. Singſtunden und Liturgien. Unſere Singjtunden 
ruhen auf dem Gedanken, daß die Gemeine, wenn fie darin 

ihre inneren Wünſche und Gefühle ausſpricht, ſich dabei nicht 

bloß von dem leitenden Prediger führen läßt, jondern ſelbſt 

ihrer Andacht einen Ausdruck gibt. Bisweilen wird vom Pre- 

diger ein Gebet eingeſchoben oder kurze Stellen der heiligen 

Schrift unterbrechen den Geſang. Wo noch Liturgien an 

Feſttagen oder bei anderen Gelegenheiten im Gebrauch ſind, 

werden in gleicher Weiſe Choräle und Chorgeſänge vom Chor 
geſungen. 

3. Gebet8-Verſammlungen. Wir wünſchen, daß ſich 

in jeder Gemeine eine Zahl Beter finden möge, die, dem Hei- 
land vielleicht allein bekannt, die Freudigkeit zu ihm haben, 
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daß, fo wir etwas bitten nach feinem Willen, er uns höret, und 
die wiſſen, daß wir die Bitte haben, die wir von ihm gebeten 
haben. Auch gibt es unter uns Gebet8-Vereine, die ſich als 
nüßlich und anregend erwieſen haben, um die Aufmerkſamkeit 

auf gewiſſe Gegenſtände des täglichen Gebet8 zu lenken und ſo 
den Geiſt des gemeinſamen Gevet8 wachzurufen. Aber außer 
dieſen mehr oder weniger privaten Gebets8vereinen muß die Ge- 
meine als ſolche ihre Gebetsverſammlung haben, wo die Bedürf- 

mjje nicht bloß der einzelnen Mitglieder, ſondern der Gemeine, 
der <riſtlichen Kirche, des Miſſions8werk8 daheim und draußen 

und der Welt überhaupt gemeinſam vor den Herrn gebracht 
werden und jein Segen dafür erbeten wird. Unſere Brüder in 
den erſten Zeiten der Gemeine hielten große Stücke auf dieſe 

Gebet3vereine, wie es ihre Ginrichtung de3 „Stundengebets“ be- 

zeugt, und wenn unſer geiſtliches Leben nicht in Schlaffheit und 
Stumpfheit verſinken foll, müſſen wir auf die Ermahnung des 
Apoſtels ſorgfältig achten: „Betet ohne Unterlaß“. 

4. Liebe8mahle. Unſere Liebe8mahle lehnen ſich an 
eine ähnliche Sitte der erſten <riſtlichen Gemeine an. Außer 

dem Abendmahls8-LiebesSmahl, das hauptfächlih als Vor- 
bereitung auf den Genuß des heiligen Abendmahls dienen ſoll, 
werden Liebe8mahle an Sonn- und Feittagen gehalten, um die 
gemeinſame feſtliche Feier zu erhöhen. Gelegentlich werden 

dabei Anſprachen an die Gemeine gehalten nicht bloß von dem 
Prediger, der ſie leitet, jondern auch von anderen eingeladenen 
Brüdern. 

Anmerkung. Dem Liebe8mahl verwandt iſt der Bundes8- 
kelch, ein liturgiſcher Gebrauch unſerer Brüdergemeine, der mit 
dem Kel< im- Abendmahl nicht verwechſelt werden darf. Er 

kommt zur Anwendung, weun die Gemeine oder einzelne Teile 
bei beſonderen Gelegenheiten ihre Verbindung in dem Herrn aus- 
ſprechen wollen, und wenn beſtimmte Berufskreiſe, wie z. B. die 
Diener der Gemeine oder die bei der Jugend angeſtellten Per- 
ſonen ſich zu ihrem Dienſt aufs neue verbinden.
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9. Verſammlungen für die Kinder und die Jugend. 
Die Kinder, die in unſeren Gemeinen aufwachſen oder die in 
unſeren Erziehungsanjſtalten und Sonntagsſchulen unſerer 
Pflege anvertraut ſind, ſind ein beſonderer Gegenſtand unſerer 
Aufmerkjamkeit und Pflege. Sie werden angehalten, nicht bloß 

jolche allgemeine und beſondere Gemeinverſammlungen zu beſuchen, 
die für ſie paſſend ſind, jondern es ſind auch beſondere Ver- 
ſammlungen für die Jugend eingerichtet, wo Anſprachen an ſie 

gehalten werden, die ihren Bedürfniſſen angepaßt ſind, und die 

Wahrheiten der Schrift in einer einfachen und feſſelnden Weiſe 
ihrem Herzen nahe gebracht werden. Wir wünſchen, daß unſere 
Kinder ſchon früh in eine nahe Gemeinſchaft mit dem Heiland 

fommen und daß jie in ihm, der unſer vollkommnes Vorbild 

iſt, lernen das zu lieben, was wahrhaftig iſt, was ehrbar, was 

gerecht, was keuſch, was lieblich. 

Die Feier der Sakramente. S 28 

Eine beſonders wichtige, auf perſönliche Aneignung dringende 1. 
Darbietung des CvangeliumS iſt uns die Feier der Sakramente, 
der heiligen Taufe und des heiligen Abendmahles. Sie 

ſind uns von Gott als Gnadenmittel gegeben zur Gründung und 
Stärkung des Lebens im Glauben, in der Liebe und in der 
Hoffnung. 

A. Die heilige Taufe. 

Unſere Kinder ſind ſchon durch die Geburt in der <riſtlichen 2. 

Kirche von Gott zur Teilnahme an dem Reich Jeſu Chriſti 

berufen (1. Kor. 7, 14), und Chriſtus feibſt hat die 
Kinder geſegnet und ihnen das Reich Gottes zuerkannt (Marc. 
10, 14--16). DesShalb iſt es in unſrer Brüder-Unmität Pflicht 
der Eltern, ihre Kinder im früheſten LebenSalter, ſobald die 
Umſtände es geſtatten, zur Taufe zu bringen. Die Gemeine, 
in deren Mitte das Kind getauft wird, ſollte billig durch ihre 
Teilnahme an der Handlung es betätigen, daß ſie mit den
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Eltern des Kindes die Pflicht übernimmt, e8 nun auch in ihrer 

Mitte unter der Zucht und Vermahnung zum Herrn als ein 
Kind der Gemeine aufwachſen zu lajſen. 

Taufzeugen oder Paten ſollten nur ſolche Perſonen ſein, 

welche die Bedeutung und den Ernſt der Sache zu würdigen 
imſtande ſind. Es liegt ihnen zwar keine geſetzliche Pflicht 
ob, für das Wohl der Kinder, zu deren Taufe ſie als Zeugen 
gebeten werden, zu ſorgen; um ſo mehr aber ſollte es von 
ihnen ſelbſt als eine Pflicht <riſtlicher Liebe erkannt werden, 
ein ſolches Kind zu einem beſonderen Gegenſtand ihrer Fürbitte 
zu machen und, ſollte es verwaiſen, ſich ſeiner nach Vermögen 

treulich anzunehmen. 

Erwachſene, die nicht als Kinder die Taufe empfangen 
haben, ſollen auf ihre Bitte hin nach gründlicher Unterweiſung 

in den Heilswahrheiten getauft werden und werden durch die 
Taufe wie in die <riſtliche Kirche ſo auch zugleich in die 
Abendmahls8gemeinſchaft aufgenommen. 

Die Taufhandlungen ſind in der Regel in öffentlicher 
Gemeinverfammlung vorzunehmen. 

B. Das heilige Abendmahl. 

Die liturgiſche Form unſrer Abendmahlsfeier ſteht mit dem 
Weſen der Sache, wie es aus der Einſezung des Herrn erhellt, 
in ſchönem Einklang und hat fich unter uns als die Herzen 
anſprechend und ſegensSreich bewährt. 

Wann und wie oft das heilige Abendmahl gefeiert werden 
ſoll, darüber läßt ſich eine allgemeine für alle Gemeinen geltende 

Regel nicht feſtſtellen. Wünſchenswert ijt, daß es etwa monat- 

lich einmal gehalten werde. 

Es wird nämlich allen wahren Gemeingliedern Herzens8- 

bedürfnis ſein, das Abendmahl öfter zu genießen. Es yt 

gerade dann ein geſegnetes Gnadenmittel zur Stärkung und 

Befeſtigung des inneren Leben3, wenn wir es als eine öfter
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an uns herantretende Gelegenheit zur Selbſtprüfung anjehen 
und al8 nen zu knüpfende Verbindung mit dem Herrn und 
unter einander treulich benüßen. Dabei bleibt es der Herzens- 
ſtellung und Überzeugung eines jeden überlaſſen, auch ſeltener 

daran teilzunehmen. Niemals aber müſſe jemand dazu nahen 
aus unlauteren oder äußerlichen Beweggründen, 3. B. weil es 
ihm Sache der Gewohnheit geworden, oder weil er das Weg- 

bleiben als eine Schande in den Augen jeiner Brüder anſieht. 

Wenn aber ein Mitglied einer Abendmahlö3gemeine aus 9. 
Gleichgültigkeit gegen dieſes hohe Gut, aus unfreundlichen und 
feindſeligen Gefühlen gegen irgend jemand oder aus anderen un- 
lauteren Gründen fortwährend der Teilnahme am Abendmahl 
ſich entzieht, ſo ſoll eine ſolche Handelweiſe nicht angejehen 
werden als Treue gegen ſich ſelbſt, ſondern als Untreue und 

ſchwere Verſündigung gegen den Heiland. 

Den Kranken iſt das heilige Abendmahl auf ihr aus- 10. 
drückliches Verlangen zu reichen, wenn es die Umſtände der 
Krankheit erlauben. Der Charakter des Gemeinſchaft8mahles 
findet am ſchönſten ſeinen Ausdruck, wenn einige Glieder der 

Gemeine bei einer ſolchen Abendmahlsfeier gegenwärtig ſind. 

Bei der Feier des Abendmahls iſt die gaſtweiſe Zu-11. 

laſſung von Perſonen, die nicht Mitglieder der Brüdergemeine 
ſind, grundſäßlich geſtattet. Doch bleibt es den einzelnen 
Unitätsgebieten überlaſſen, genauere Regeln darüber feſtzuſeßen. 

Die Vorbereitungsrede vor dem heiligen Abendmahl 12. 

ſollte von den zum Abendmahl berechtigten erwachjenen Mit- 
gliedern nie ohne Not verjäumt werden. 

Die Konfirmation. 8 29. 

Wie in anderen Teilen der <riſtlichen Kirche, jo iſt auch 1. 
bei uns zwiſchen die Kindertaufe und das heilige Abendmahl die 
Konfirmation geſezt zur Beſtätigung der Taufe und zur 

4
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Berechtigung am Mitgenuß des heiligen Abendmahle8. Bei 
ſolchen, die als Erwachſene getauft worden ſind, kommt daher 
die Konfirmation in der Regel nicht in Anwendung. 

2. Das zur Konfirmation erforderliche Alter iſt nicht genau 
feſtzujeßen; doch wird empfohlen, die Handlung nicht zu über- 
eilen. Es geht ihr ein ausführlicher Unterricht über die 
ganze Heilslehre und eine Prüfung über die Hauptpunkte 
voran. Auch ſollen die Prediger beſonders bemüht ſein, die 
Konfirmanden auf die Notwendigkeit einer perſönlichen Aneig- 
nung der Gnade aufmerkſam zu machen und ſie mit Gottes 
Hilfe dahin zu leiten. 

3. Die Konfirmation3handlung ſelbſt iſt ihrer hohen Bedeutung 

gemäß feierlich zu begehen. Wor dem Herrn und der ver- 

ſammelten Gemeine bekennen die Konfirmanden ihren Glauben 
an den dreteinigen Gott. Dies geſchieht am beſten durch vor- 
gelegte Fragen, die jie gemeinſam beantworten. Sodann werden 
ſie mit Handauflegung eingeſegnet. 

S 30 Die Trauungen. 

Bei den Trauunge!i unſrer Geſchwiſter iſt das in den 
einzelnen Unitätsgebieten eingeführte Formular zu gebrauchen. 

Den Predigern wird empfohlen, in der Anrede an das zu 
trauende Paar, wo jolche im Gebrauch iſt, auf die Wichtig- 
feit des bevorſfiehenden Schrittes und auf die gegenſeitigen 

Pflichten nach der Lehre der heiligen Schrift nachdrücklich 
hinzuweiſen. 

S 31 Die Begräbniſſe. 

1. Die Begräbnijſe unſrer entſchlafenen Geſchwiſter bieten 
eine nicht zu verſäumende Gelegenheit dar, uns ſelbſt daran zu 
erinnern, wie wir unſren Gang durch dieſe Zeit im Licht der 

Cwigkeit, der wir entgegengehen, zu betrachten haben.
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Der Lebenslauf des Entſchlafenen oder die nähere 2. 
Kenntnis, die der Seelſorger von den Herzenserfahrungen des 
Heimgerufenen erlangt hat, können Weranlaſſung geben, den 
Reichtum der Gnade Jeſu zu preiſen, ſowie auch die Gemeine 
zu warnen, zu tröſten und im Glauben zu ſtärken. Eitle Lobes- 
erhebungen jedoch, ebenjo wie ſtrenges Richten der Verſtorbenen, 
müßſen in den Begräbnisreden vermieden werden. 

Über der Einfachheit und GSleichartigkeit der Leicheniteine 3. 

und deren Inſchriften auf unſren GotteSäckern ſoll ſoviel als 

möglich gehalten werden. 

4*
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Fünftes Kapitel. 

Die Kir<enzucht. 

- 0 O- 

32 Die Grundſätze der Kirchenzucht. 

eo
 

Wir halten die Kirhenzucht nach dem Vorgang der apoſto- 
liſchen Gemeinen und der alten Brüderkirche für ein weſentliches 
Stück einer <riſtlichen Gemeine. Im weiteſten Sinne des 
Wortes verſtehen wir darunter die Erziehung der einzelnen 
Glieder der Gemeine für ihren himmliſchen Beruf, eine Er- 

ziehung, die durch die Einrichtungen und Anjſtalten der Gemeine 

ausgeübt wird. Im engeren Sinne bezeichnet ſie die ver- 

ſchiedenen Grade der brüderlichen Beſtrafung, die dann eintreten 

und in Anwendung kommen, wenn die liebreiche Zurechtweiſung 
ihren Zweck nicht erreicht. 

Der erſte Zwe der Kirchenzucht iſt die Rückſicht auf 
da8 Wohl der Gemeine in ihrer Geſamtheit. Hier gilt es 
zum Beſten des Ganzen kirchliche Zucht und Sitte unter uns 
aufrecht zu erhalten, damit nicht das geiſtliche Leben der Ge- 
meine geſtört werde. Zunächſt kommt es alſo darauf an, dem 
Einreißen des Verderbens8 von deſſen erſtem Entſtehen an vor- 
zubeugen und alles, was etwa zur Verführung dienen kann, bei 

Zeiten zu entfernen und damit zugleich vor der Gemeine ein 

Zeugnis abzulegen, daß fie nicht zur Unreinigkeit berufen iſt, 
ſondern zur Heiligung (1. Thej. 4, 7). 

Der andere Zweck der Kirchenzucht iſt das Heil der 
einzelnen Glieder der Gemeine, die den Verjuchungen zur
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Sünde auf die eine oder die andere Weiſe zu unterliegen in 

Gefahr ſind. Es gilt, die Strauchelnden vor Fall und Ärgernis 
zu bewahren, ſie auf dem rechten Weg zu erhalten und, wenn 
eins abgewichen iſt, es wieder zurückzuführen. Darin liegt denn 
zugleich auch ein Wachſen und Starkwerden des einzelnen, wo- 
durch wiederim die Gemeine als Ganzes gebaut wird 
(Epheſ. 2, 21). 

Zunächſt iſt es die Aufgabe der Diener der Gemeine 

die Kirchenzucht zu üben, teils durch das öffentlich verkündigte 
Wort, teils durch ſpezielle Seelſorge an den einzelnen Gliedern 
der Gemeine Dieſe Seeljorge gehört jo weſentlich zum Be- 
griff einer <riſtlichen Gemeine, daß kein Gemeinglied, welchem 

Stande e8 auch angehören mag, davon ausgenommen ijt. Und 

mit Recht kann es von den Geſchwiſtern verlangt werden, daß 

ſie, was in dieſer Beziehung von dem Seeljorger getan wird, 
gern und willig annehmen. Wer ſich der brüderlichen Seelſorge 
überhaupt entzieht, der bezeugt damit, daß er kein rechtes Glied 
der Gemeine iſt und mag Gott ſelbſt Rechenſchaft geben 
(Ezech. 33, 9). Die Seelſorger aber, deſſen eingedenk, welche 
große Verantwortung fie auf ſich laden würden, wenn fie in 
dieſem wichtigen Teil ihres Berufes ſich Verſäumniſſe zuſchulden 

kommen ließen, ſollen mit der größten Treue und Gewiſſen- 

haftigkeit gerade dieſes ihres Amtes warten. Sie ſollen die 
ihnen anvertrauten Seelen pflegen, wie es recht iſt, und zumeiſt 

den Irrenden und Fehlenden mit forgſamer Liebe nachgehen. 
Sie dürfen ſich aber auch nicht aus Menſchenfurcht oder 

Menſchengefälligkeit jicheuen, da, wo es not tut, Ernſt zu be- 

weiſen; vielmehr müſſen ſie mit der von der heiligen Schrift ge- 
botenen Gerechtigkeit und Unparteilichkeit nach allen Seiten 
hin unerſchro>en handeln. Doch auch bei allem notwendigen 
Ernſt geſchehe die Vermahnung immer zugleich im Geiſt wahrer 
Liebe und Demut. Man rede als Bruder zum Bruder. Das 
brüderliche Wort, das aus einem Herzen kommt, dem das 
Seelenheil des Pflegebefohlenen wie das Leben der Gemeine 

53 
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Gegenſtand liebevoller Sorge iſt, wird Eingang finden; es wird 
nicht erbittern, fondern zum Segen ſein. 

Dabei iſt es von großem Gewicht, wenn den Seelſorgern, 
namentlich in den Fällen, wo ſie mit Ernſt einzuſchreiten haben, 
die fräftigſte Unterſtüßung von ſeiten der Gemeine zuteil wird. 
Aber auch wenn dieſe nicht in der rechten Weiſe eintritt darf 

die Zucht deShalb nicht aufgehoben werden oder erſchlaffen, ſo 
lange wir noch eine geſchloſſene Kirchengemeinſchaft bilden, die 

den Charakter einer Gemeine Jeſu tragen will. Wird die Zucht 
ſchlaff geübt, ſo erſchlafft in der Gemeine auch die Erkenntnis 
und das Verſtändnis ihres göttlichen Berufes und ſomit auch 

ihr inneres Leben. 

Aber auch neben der amtlichen Seelſorge darf es in einer 
<hriſtlichen Gemeine an der gegenſeitigen brüderlichen Er- 
mahnung und Zurechtweiſung der einzelnen Glieder unter ein- 

ander nicht fehlen. Wird jemand von einem Fehl übereilt 
oder ſieht man ihn in einer bedenklichen Herzensſtellung, ſo 
helfe man ihm wieder zurecht mit ſanftmütigem Geiſt (Gal. 6, 
1). Ein gutes Wort zu rechter Zeit, auch wenn es ein ernſtes 
und ſtrafendes iſt, findet dann eine gute Statt, und mancher 
Seelenſchaden kann, ehe er weiter um ſich greift, abgewendet 
werden. Man hat damit ſeinen Bruder gewonnen. Dieſe 
gegenſeitige Ermahnung und Zurechtweiſung kann ebenſo wie 

die des Seelſorgers nur dann ihren Zweck, die Beſſerung des 
Nächſten, erreichen, wenn man dabei die Liebe walten läßt, die 

langmütig iſt und freundlich, die nicht eifert, nicht das Ihre 
ſucht und ſich nicht erbittern läßt (1. Kox. 13, 4. 5). Ein 
fleiſchlicher Natureifer, ein Handeln im eigenen Geiſt kann das=- 
gegen hier viel verderben. 

Sind ſolche Übertretungen vorgekommen, die nicht ver- 
ſchwiegen werden dürfen, jondern eine Anzeige bei dem Seel- 
ſorger oder den Gemeinbehörden erfordern, ſo iſt es Pflicht 

aller derjenigen Geſchwiſter, denen - irgend etwas bekannt .ge-
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worden, was unrecht oder ſtrafbar iſt, beizeiten durch eine frei- 
mütige und wahrhafte Mitteilung am rechten Orte die treue 
Wahrnehmung und Nusübung der Zucht möglich zu machen. 
Doch darf dies niemals in böSivillige Angeberei oder gar Ver- 
fenmdung auSarten, die in der heiligen Schrift mit zu den 
jchweren Sünden gerechnet wird. 

Kommt es darauf an, die Wahrheit einer Ausſage zu be- 8. 
weiſen, jo darf dem, über den Klage geführt wird, der Name 

de8jemgen nicht verſchwiegen werden, der die Mitteilung über 
ihn gemacht hat. Ja es muß dem Beklagten, ſobald er es ver- 

langt, Gelegenheit gegeben werden, mit ſeinem Verkläger vor 
dem Seelſorger zu erſcheinen. 

Die Anwendung der Kirchenzucht. S 33 

Auf Grund der Anweiſungen unſres Herrn und ſeiner 1. 

Apoſtel (Matth. 18, 15--17; 1. Kor. 5, 11. 13; 1. Tim 6, 
3--5; 2. Joh. 10, 11) haben wir drei Grade der Kirchen- 
zucht. Der erſte Grad iſt die Zurechtweiſung, die der 
Seelſorger dem Irrenden erteilt, entweder allein oder in Ge- 
meinſchaft mit anderen Brüdern; der zweite Grad iſt die 

AuSjchließung vom heiligen Abendmahl; der dritte Grad 
iſt der Ausſchlüiß von der Gemeine. Wie und bei welchen 

Veranlaſſungen jeder dieſer drei Grade anzuwenden ſei, darüber 
haben die einzelnen Unitätsgebiete Beſtimmungen zu treffen. 

Denn ſchon um der verſchiedenen kirchlichen Stellung willen, 
die unjere Gemeinen in den verſchiedenen Gebieten neben ihren 
Nachbartirchen einnehmen, iſt es untunlich, allgemein gültige 
Anordnungen zu geben. 

Die genannten verſchiedenen Grade der Kirchenzucht finden 2. 
freilich nur ihre Anwendung auf die offenbar werdenden Ver- 
gehen, und es bleiben oft gerade die ſchwerſten und tiefſten 
Sünden, weil ſie die verborgenſten ſind, von dieſem Verfahren 
der Kirchenzucht unberührt. Für die Gemeine iſt das unleugbar
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ein ſchwerer Druck. Aber ſie hat ihn mit eben dem Gehorjam 
zu tragen, wie unſer Heiland einen Judas in ſeinem Jünger- 
kreis trug, ob er ihn gleich durchſchaute. Den Heuchler wiſſt 
ein zwiefaches Gericht. Für denjenigen aber, der wegen offenbar 
gewordener Vergehen der Kirchenzucht verfällt, liegt in dem 
Umſtand, daß er oft andere neben ſich ſehen muß, die an und 
für ſich gleicher Strafe wert wären, nach der Natur ihres 

Fehlers aber nicht fo von ihr getroffen werden, eim ſehr ge- 
ſegneter Prüfſtein für die Aufrichtigkeit und Gründlichkeit ſeiner 

eigenen Reue. 

Über die Wiederannahme derer, die vom heiligen Abend- 
mahl oder von der Gemeine ausgeſchlojjen ſind, haben nicht 
die Seelſorger für ſich, ſondern die Behörden der Gemeinen zu 
beſchließen. (Es muß hier mit möglichſter Vorſicht und mit 
genauer Überlegung zu Werke gegangen werden. Nur eine klare 
Überzeugung von dem Herzenözuſtand der Wiederaufzunehmenden 
kann uns leiten. Und hier iſt es wiederum allein der Herr und 
ſein Geiſt, der uns auf unſer Gebet hin den rechten Blik in die 
ganze Lage der betreffenden Perſonen und die rechte Verbindung 
ſchonender und ernſter Liebe lehren wird. Solche Klarheit wird 
uns um ſo eher geſchenkt werden, je mehr wir dabei einen tiefen 
Blick in unſer eigenes verdorbenes Herz tun und als Sünder, 
die einer täglichen Vergebung bedürfen, uns vor dem Herrn 

demütigen. Äußere Rückſichten aber, ſie ſeien, welche ſie wollen, 

dürfen dabei nicht beſtimmend ſein. 

Wie der Ausſchluß, jo iſt auch die Wiederannahme aus- 
geſchloſſener Glieder der erwachjenen Gemeine in einer geeigneten 

Verſammlung anzuzeigen. 
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Die Diener der Gemeine, die Kircen- 

ämter und die Ordination. 
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Der Dienerſinn. 8 31 

Eine Gemeine Jeſu Chriſti macht einen Leib aus, an 1. 

dem Chriſtus das Haupt iſt. Alle Glieder ſollen eines dem 
andern Handreichung tun, nach dem Werk eines jeglichen 
Gliedes in ſeinem Maße, und machen, daß der Leib wächſt 

zu ſeiner ſelbſt Beſſerung, und das alles in der Liebe (Epheſ. 
4, 16). E38 haben fic< daher in unſrem Brüderverein alle 

als Diener der Gemeine anzuſehen, und nicht nur die, welche 
irgend einen Auftrag oder Geſchäft zum Beſten der Gemeine 
oder eines einzelnen Chores zu beſorgen haben. Die Über- 

zeugung: ich diene dem Herrn und der Gemeine, gibt jelbſt 
einer gering ſcheinenden Dienſtleiſtung wie aller unjrer Tätigkeit 

einen höheren Wert, und von ihr durchdrungen, tun wir alles, 
was wir tun, zu Gottes Ehre. 

Im engeren Sinne des Wortes aber nennen wir nach 2. 
dem Vorgang der Schrift Diener der Gemeine alle, vie 
von einer Unitäts- Direktion berufen ſind, zu Älteſten der 
Gemeine, denen die Wache und Aufſicht über das innere und 

äußere Wohl derſelben und ihrer Schulen und Erziehungs- 
anſtalten, die Bedienung der Gemeine mit Wort und Sakra-
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ment, die Seelenpflege und die Verwaltung der äußeren An- 
gelegenheiten anvertraut iſt. 

Von den Dienern des Herrn und ſeiner Gemeine wird er- 
wartet, daß ſie entſchloſſen ſind, ſich mit Leib und Seele dieſem 

Dienſt aufzuopfern. Sie ſollen ſich eine klare Einſicht zu er- 
werben juchen in die beſonderen Aufgaben, die der Herr gerade 
unſerer Gemeinſchaft im Reiche Gottes gegeben hat. Sie ſollen 
em richtiges Verſtändnis für unſre VWerfaſjung gewinnen und 
ein ſicheres Urteil darüber, wie ihre Vorſchriften auf die einzelnen 
Fälle in Anwendung zu- bringen ſind. 

Aber noch wichtiger ſind für ſie die vom heiligen Geiſt 
gewirften Gnadengaben, ein von der Barmherzigfeit des Het 
landes tiefgebeugter Sinn, ein durch jeine Kraft geſtärkter und 
gehobener, freudiger Mut, ein von ſeiner Liebe erfülltes Herz, 
ein aufmerkſames Ohr für die leitende, warnende und ſtrafende 

Stimme des Geijtes Gottes, ein Schaffen der eigenen Seligkeit 

mit Furcht und Zittern und ein herzliches Verlangen nach dem 
Seelenheil derer, an denen und für die ſie arbeiten dürfen. Sie 

ſollen nicht, was das Ihre iſt, ſuchen, ſondern was des Herrn it. 
Sie ſollen die Herde Chriſti weiden, nicht gezwungen, ſondern willig- 
lich, micht um jchändlichen Gewinnes willen, ſondern von Herzens- 

grunde, nicht als die über das Bolk herrſchen, ſondern Vorbilder 
der Herde werden. 

Sie ſollen wiſſen, daß ſie als Diener Chriſti und Haus- 

halter über Gottes Geheimniſſe nicht bloß von Menſchen ge- 

richtet werden, jondern dem Erzhirten Rechenſchaft ſchuldig ſind 

über ihre Amtsführung und Dienertreue, über ihre Worte und 
Taten, auch über die ihnen anvertrauten Seelen. (1. Kor. 4, 

1--5; Ebr. 13, 17; Ezech. 33, 7-9.) Sie ſollen ſich nicht 
leiten laſſen durch Menſchenfurc<t oder Menjchengefälligkeit und 
auch die Schmach Chriſti nicht jcheuen. Sie ſollen alle Treue 
in der Amtsführung nicht als ein Verdienſt anſehen, ſondern als 

eine Gnade. |
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Sie ſollen, wenn der Herr zu ihrer Arbeit fich :mt ſeinem 
Segen bekennt, ſich umſomehr ihrer Unwürdigkeit ſchämen; 
und wenn die Früchte ihnen verborgen bleiben, ſollen ſie ſich 

über ihre Verſäumniſſe ernſtlich prüfen, aber doch auch nicht 

an dem Amt verzagen, ſondern im Stilleſein und Hoffen ſtark 

werden und in Demut auf den Herrn harren, der allein das 

Gedeihen geben kann. Ihre einzige Kraft und Stärke und ihr 
großes Vorbild iſt Chriſtus, der unter den Seinen war wie ein 
Diener. Von ihm lernen und nehmen ſie alles, was fie be- 
dürfen für ihr Herz und für ihr Amt. 

Anmerkung. Die Verpflichtung zu einem in ſolchem 
Sinn auszuübenden Dienſt bringt die Annahme zur Akoluthie 
(Nachfolge im Sinn von Matth. 4, 19; 16, 24.) in beſonderer 
Weiſe zum Ausdruck. Sie iſt ein Gebrauch unſrer Brüderge- 
meine -- der aber nicht mehr durchgängig gehandhabt wird --, 
nach dem Brüder und Schweſtern den Handſchlag darauf geben, 

daß ſie ſich dem Dienſt des Herrn in der Gemeine in hin- 
gebender Treue und willigem Gehorſam weihen wollen. 

Das öffentliche Lehramt. S 35 

Wie die Brüdergemeine in ihrer Geſamtheit bei der Weiſe 1. 
beharrt, in der ſie jeither ihr Verſtändnis am Geheimnitje Chriſti 
zum Ausdruck gebracht hat, ſo darf auch die in ihrer Mitte ge- 

jchehende Verkündigung des Wortes und <riſtliche Jugendunter- 
weiſung von diejem Grunde nicht abweichen. 

Sie hält es im Blick auf die eigene Gemeinſchaft weder 2. 

für notwendig noch für heilſam, durch Aufſtellung eines in allen 
einzelnen Lehrpunkten feſt formulierten Bekenntniſſes die Ge- 

wiſſen zu binden und den Geiſt zu dämpfen, erblickt auch das 
Heil der Gemeine nicht in irgend welcher Verpflichtung der
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Gemeindiener auf ein ſolches, ſondern vielmehr in der Belebung 

und Kräftigung des Gemeingeiſtes durch die Gnade des Herrn 

Aber ebenſo wenig kann ſie dulden, daß in ihrer Mitte 

jemand etwas gegen die heilige Schrift und beſonders gegen die 
Wahrheiten, die wir nach unſrem Werjtändnis als den Haupt- 

inhalt der heiligen Schrift anſehen und in 8 8 dargelegt haben, 
lehre und predige. E35 darf aljo das hochwichtige Amt der 
Verkündigung des Wortes in der Gemeine und der <hriſtlichen 
Jugendunterweiſung ſolchen Brüdern, die mit dieſen Wahrheiten 
in wirklichem, innerem Widerſpruch ſtehen, nicht anvertraut 
werden. Denn wer die Stellung gläubiger und gewijenhafter 

Unterordnung unter die heilige Schrift, auf der jene oben au3- 

geſprochenen Wahrheiten beruhen, nicht zu der ſeinigen machen 
will oder machen kann, der befindet ſich in bewußtem Zwieſpalt 

mit dem Geiſt der Gemeine und kann dieſe alſo weder belehren 

noch erbauen. 

Ehe daher ein Bruder den Auftrag erhält, das Predigtamt 
zu verwalten oder an der Öffentlichen Verkündigung des Evan- 
geliums teilzunehmen oder ReligionS3unterricht zu erteilen, be- 
darf es einer ſorgfältigen Prüfung, ob er jeiner Erkenntnis und 
jeinem Herzen nach dazu geſchickt jei, ob er auf dem Grunde des 
Glaubens der Gemeine ſtehe, oder doch gewillt fei, ihn in ge- 

wiſſenhafter Pietät zu achten und heilig zu halten. 

Die Gemeine darf daher auch nur ſolche Brüder mit dem 
verantwortungsvollen Amt der Borbildung der künftigen Diener 
am Wort betrauen, zu denen ſie das volle Vertrauen hat, daß 

ſie im lebendigen Glauben der Gemeine und in gewiſſenhafter 
Unterordnung unter die heilige Schrift ſtehen, und die darum 
bereit ſind, die Zuſage zu geben, daß ſie es für ihre heiligſte 
Aufgabe anſehen, ihre Schüler ſo viel Gott Gnade gibt, zu 
eben ſolcher Unterordnung unter die heilige Schrift und zu 
einem inneren Verſtändnis deſſen zu führen, wa8 der Gemeine
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Grund ihres Glaubens und Kraft ihres Wirkens für den Herrn 
und ſein Reich von der Bäter Tagen an geweſen iſt. 

Von einem Lehrer des göttlichen Worte3 wird vornehmlich 6. 
erfordert, daß er mit der heiligen Schrift gründlich bekannt 

ſei, unter der Erleuchtung des heiligen Geiſtes in den Sinn 
derjelben immer tiefer einzudringen ſuche und die Kraft der 

Gotte8wahrheiten auf ſein eigenes Herz einwirken laſſe, damit 

es immer mehr von ihm heißen könne: „die Liebe Chriſti 

dringet mich“ (2. Kor. 5, 14). 

Weſentliche Stü>ke dex Vorbereitung auf die Predigten 7. 

und ſonſtige Reden an die Gemeine ſind vor allem das 

Gebet, ſodann ein gründliches Studium des Schriftabſc<hnittes 
und ein denfendes Sichvertiefen, endlich die Anwendung deſſen, 
was geſagt werden ſoll, auf das eigene Herz und das eigene 

Leben. Ein Zeugnis, das von dem lebendigen und warmen 
Gefühl des Herzens begleitet wird und auf der eigenen 
tatſächlichen Erfahrung beruht, wird jederzeit den meiſten Ein- 

druc> auf die Herzen machen, „Um recht zu predigen“, jagt 
der Graf Zinzendorf, „tue vor jeder Predigt drei Blicke: einen 

auf die Tiefe deines Elends, einen anderen auf die Tiefe des 

menſchlichen Elends um dich her, und den dritten auf die gött- 

liche Liebe in Jeſu, damit du leer von dir und voll des Ex- 
barmens gegen deinesSgleichen Gottes Troſt in die Herzen 
legen fannjt.“ 

Alle unſere geiſtlichen Reden ſollen die Schrift auslegen 8. 

und auf das Herz anwenden, lehrhaftig ſein, überdacht und 
geordnet: ſie ſollen aber nicht beſtehen in hohen Worten menſch- 
licher Weisheit und Redekunjt, ſondern vielmehr in Beweiſung 
des Geiſtes und der Kraft. Dieſe Kraft aber beruht darauf, 
daß der Geiſt Gottes ſelbſt uns die in der heiligen Schrift ge- 

gebenen Gottesoffenbarungen recht auSlegen und anwenden lehrt. 

(1. Kor. 2, 1. 4. 13.)
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Ein Botſchafter an Chriſti Statt ſoll darauf bedacht ſein, 

daß er nichts vorenthalie von dem ganzen Rat Gottes zur 
Seligkeit, daß er das Wort der Wahrheit recht teile nach An- 
leitung der <nijtlichen Feſtzeiten und nach dem verſchiedenen 

Bedürfnis und Glaubensſtand ſeiner Zuhörer, der gläubigen 
und ungläubigen, daß er als ein Schriftgelehrter, zum Himmel- 
reich gelehrt, Altes und Neues aus ſeinem Schaß hervorlange 
und unter dem Gnadenbeiſtand des heiligen Geiſtes die Seelen 
in alle Wahrheit leite. Er darf es nie vergeſſen, daß er als 
Sünder unter Sündern ſteht, mit denen er gleicherweiſe der 

Gnade und Vergebung bedarf. Er hat ſich die Salbung von 

Gott zu erbitten, damit er recht ſtrafe und recht tröſte, und 

nicht durch ſeine Zurechtweiſungen ſich die Herzen ſeiner Hörer 

verſchließe oder Trägheit ſtatt Ernſt, ſelbſtgefälliges Richten 

über andere ſtatt der Buße und der göttlichen Freude in den 
Herzen bewirke. 

8 36 Die Seelſorge. 

1. Sollen die Diener der Gemeine ihr Amt im Segen führen, 
jv muß das Verhältnis, in dem ſie zur Gemeine ſtehen und 

die Gemeine zu ihnen, das des gegenſeitigen, vollen Ver- 

trauens jein. Es muß jeder Schein verſchwinden, als ob das 

Intereſſe der Gemeine und ihrer Diener ein verſchiedenes ſei. 

Nur dann kann die Seelenpflege gedeihen, kann das öffentlich 
gepredigte Cvangelinm Frucht ſchaffen, kann die Gemernzucht 

eine ſegensreiche Wirkung ausüben. Ein folche3 Verhältnis des 

Vertrauens kann aber nicht hergeſtellt werden, wenn nicht beide 

Teile ſich dazu gegenſeitig die Hand reichen. 

Die Diener der Gemeine müſſen vor allem das Wort 

des Heilands in ihrem Herzen tragen: „Einer iſt euer Meiſter, 

ihr aber feid alle Brüder“ (Matth. 23, 8). Demgemäß müſſen 

fie ihren Geſchwiſtern mit Offenheit und Geradheit, mit Liebe 

und herzlicher Teilnahme am inneren und äußeren Wohl der
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einzelnen entgegenkommen. Sie müſſen in ihrem eigenen äußeren 
Wandel und namentlich in ihrem häuslichen Leben alles ver- 

meiden, was Anſtoß und Ärgernis geben kann, indem ſie mit 
der Ermahnung vollen Ernſt machen, die der Apoſtel Paulus 
dem Timotheus und Titus gibt. (1. Timoth. 3, 1--7; 
Titus 1, 6-9.) Sie müſſen danach trachten, zu fliehen, was 

ihnen die Herzen entfremdet, was nach Überhebung, Stolz und 
Anmaßung austieht. Sie müſſten die demütige Liebe ſich 

ſchenfen laſſen, in der einer den andern höher achtet als ſich 

jelbſt, damit fie fich in allen Dingen beweiſen als die Diener 

Gottes und als folche, denen es ein koſtbares Kleinod iſt, lieben 
zu dürfen und geliebt zu werden. 

Vie Mitglieder aber mühjen ihrerſeits redlich bemüht ſein, 
alle etwa ungünſtigen Vorurteile zu verbannen und die, welche 

an ihnen arbeiten ſollen, unbefangen kennen zu lernen. Sodann 

aber dürfen jie von diejen auch nicht eine unmögliche Voll- 

fommenheit verlangen, auch nicht ihr Urteil über fie allein 

auf die natürlichen Gaben und Anlagen gründen. Fühlen die 
Geſchwiſter, daß die, welche mit Leitung der Gemeine und mit 
Seelforge betraut ſind, den aufrichtigen Wunſch haben, nach dem 

Sinne Jeju ihr Amt zu verwalten und vor ſeinen Augen treu 
zu fein, fo ſollen ſie auch mit deren Schwachheiten Geduld 
haben und ſie in Liebe tragen nach der Ermahnung des 

Apoitels: „Wir bitten euch aber, liebe Brüder, daß ihr erkennet, 
die an euch arbeiten und euch vorſtehen in dem Herrn und euch 

ermahnen; habt fie dejto lieber um ihres Werkes willen und 

jeid friedfam mit ihnen“. (1. Theſſ. 5, 12. 13) 

Treilich gehört zu einer ſolchen ſchönen und herzinnigen 
Geijtesgemeinſchaft viel Grade vom Herrn. Ein bloß äußerlich 
freundjchaftliches Verhältnis genügt hier nicht. Ein ſolches, des 
tieferen Grundes entbehrend, würde im Fall ernſter Zurecht- 
weiſung gar leicht geſtört werden. Es gehört dazu das Be- 

wußtſein. daß man beiderſeits an einem Werk arbeitet, einem 

Herrn dieni. Es gehört dazu -- und das iſt das eigentliche 
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Bindemittel =, daß die Seelen auf beiden Seiten Leben haben 
und zur täglichen Nahrung diejes Lebens das Bedürfnis 
empfinden, von einem Brot zu eſſen und aus einer Quelle 
zu trinken. ES gilt, die Aufgabe al8 eine gemeinſame zu er- 
faſſen, mit einander auf demjelben Weg Jeſu nachzufolgen und 
ihn immer völliger zu ergreifen, nachdem fie von ihm ergriffen 
worden ſind. 

„Das bindet, das macht Brüderſchaft. 
Da iſt kein irdijch Band zu finden, 

Das ſo gar innig könnte binden, 
Als dieſes tut durch Gottes Kraft.“ 

Fehlt nun eine ſolche tief gegründete Verbindung der Herzen 
untereinander, jo fehlt es jicher auch auf der einen oder anderen 

Seite an diejem Leben und Leben3bedürfnis, an dem Trieb, der 

auf den gemeinſchaftlichen Mittelpunkt der Seelen gerichtet iſt. 

Weil aber allein Gottes Geitt ſolche Kräfte und Triebe 
wirken kann, ſo jollen die Diener des Herrn und der Gemeine, 
die ihrem Herrn gern Früchte ſchaffen möchten, ſich ſelbſt und 

ihren Geſchwiſtern dieſe Gnade fleißig und zuverſichtlich er- 
bitten. Cbenſo aber ſollen alle treuen Glieder unſres Bundes 
mit derſelben Zuverſicht und dem gleichen Fleiß den Herrn an- 
flehen, daß er ſelbſt ſich ſolche Diener und Dienerinnen erwecke, 

die Leben haben und denen es Gnade iſt, dem zu dienen und 
alle Kräfte zu weihen, der jein Blut an uns gewandt. 

Die Beſetzung der Ämter. 

Die Berufung der Gemeindiener und die Einführung 
in ihr Amt wird durch die Synoden den Unitäts-Direktionen 
aufgetragen. Indem die Direktionen dieſen wichtigen Auftrag 
ausführen, haben ſie auf Grund gewiſſenhafter Prüfung nur 

ſolche Brüder und Schweſtern zu berufen, welche die er- 

forderlichen Fähigkeiten nach Herz und Verſtand beſitzen, und 
-von denen zu boffen iſt, daß ſie in der Schule des heiligen
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Geiſtes ſich gern darüber belehren und ſich das jchenken laſſen 
wollen, was der Herr von ſeinen Dienern verlangt. 

Bei Verſezungen von einem Amt in das andere werden 
die berufenden Behörden ſich jederzeit durch die ſorgfältigſte 

Erwägung aller hierbei in Betracht kommenden Umſtände leiten 
„“„. 

laſſen, um das Beſte des Ganzen und der einzelnen zu fördern. 

Wer vom wahren Dienerſinn beſeelt iſt, wird einen jeden 
an ihn gelangten Antrag gewiſſenhaft vor dem Angeſicht des 

Herrn mit Gebet und Flehen um die Offenbarung jeines guten 
und heiligen Willens überlegen und mehr auf das Rückjicht 
nehmen, was er dem Heiland und ſeiner Gemeine ſchuldig iſt, 
ſowie auf ſeine eigene innere Führung durc; den Herrn, als 
auf etwaige äußere Annehmlichkeiten. E3 wäre unjer Verderben, 
wenn eine entgegengeſetzte Denkart unter uns einrijje, und würde 
viel dazu beitragen, die Diener der Gemeine um ihre Achtung 
zu bringen. 

Die Diener der Brüderunität ſind den Umtäts- 

Direktionen für die Verwaltung ihrer Ämter verantwortlich und 
ihnen Gehorjam ſchuldig. 

So oft die Diener irren und fehlen, mögen ſie ſich gegen- 

ſeitig zurechthelfen in ſanftmütigem und brüderlichem Geiſt und 

auch Erinnerungen von anderen Mitgliedern der Gemeine gern 
und willig annehmen. Der Fehlende aber verlange nicht, von 
ſeinen Mitarbeitern auf jede Weiſe vor der Gemeine entſchuldigt 
zu werden, ſondern bekenne gern feine Fehler, wie es Sündern 
unter Sündern zukommt. 

In ſolchen Fällen diene uns zur Richtſ<Qnur die apojto- 

liſche Anweiſung 1. Tim. 5, 19. 20: „Wider einen Älteſten 
nimm feine Klage auf ohne zwei oder drei Zeugen. Die 
da ſündigen, die ſtrafe vor allen, auf daß ſich auch die anderen 
fürchten.“ 

2 
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7. Wenn Perſonen, die im Dienſt der Brüder-Unität angeſtellt 
ſind, zu Klagen der Gemeinglieder Anlaß geben, ſo wird 
die zuſtändige Behörde ſolche Beſchwerden gründlich prüfen und 
die etwa nötigen Maßnahmen ergreifen. 

8. Kann ein Gemeindiener ſein Amt fortdauernd nicht mehr 
mit dem Vertrauen und zum Segen einer Gemeine verwalten 
oder erweiſt er ſich als untüchtig darin, jo ſoll nicht ge- 
wartet werden, bi8 ſich Gelegenheit zur BVerſezung darbietet, 
vielmehr joll Abberufung, mit oder ohne einſtweilige Penſio- 
nierung eintreten, bis eine Wiederanſtellung möglich wird. 
It aber Gelegenheit zu ſofortiger Verſezung vorhanden, ſo 
darf die Ausführung der notwendigen Veränderung nicht ge- 
hindert werden durch die Weigerung des Angeſtellten, den 
Antrag anzunehmen. 

8 38 Die Verheiratung der Gemeindiener. 

Bei ihrer Verheiratung ſollten die Diener der Gemeine 
darauf bedacht ſein, eine Lebensgefährtin zu wählen, die auch 

dann, wenn fie nicht jelbjt ein Amt in der Gemeine empfängt, 
doc<; durch ihren Wandel das Amt ihres Mannes ehrt und 
es ihm in treuer Fürbitte tragen hilft. Ebenſo ſollten die 
Scwejtern, die in eine jolche Ehe treten, deſjen eingedenk ſein, 
welch hohe Pflichten ſie durch die Verheiratung mit einem 
Diener der Gemeine auf ſich nehmen. Hat ein in den Gemein- 

dienſt berufener Bruder bei ſeiner Verheiratung eine ganz un- 
paſſende Wahl getroffen, jo haben die Behörden das Recht und 
die Pflicht, auf geeignete Weiſe dafür zu ſorgen, daß dem Amt 
und der Gemeine kein Nachteil daraus entſtehe. 

8 39 Der Unterhalt der Gemeindiener. 

Nach dem Wort der Schrift: „Ein Arbeiter iſt ſeines 
Lohnes wert“ (Luc. 10, 7), iſt es billig, daß ihm die zu ſeinem
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Unterhalt nötigen Mittel dargereicht werden, damit er 
ſeine Zeit und Kraft dem ihm aufgetragenen Dienſt zu widmen 
im ſtande ſei. 

Die Bildungsſtätten für die künftigen Gemeindiener. 8 40 

In allen ſelbſtändigen Unitätsgebieten beſtehen höhere 1. 

BildungSanſtalten, in denen künftige Diener der Brüder-Unität 
ihre wiſſenſchaftliche Ausbildung empfangen und ſich für den 

Gemeindienſt vorbereiten. 

In Deutſchland das Theologiſche Seminarium in 
Gnadenfeld und das Pädagogium in Niesky. 

In England das der Univerſität in Mancheſter an- 
gegliederte Seminarium (The Moravian College) in 
Fairfield, 

In Amerika das Theologiſche Seminarium und 
das Pädagogium (Moravian College and Theological 

Seminary) in Bethlehem. 

Dieſe Bildungsſtätten ſtehen zwar unter der Leitung und 3. 

Verwaltung der Synoden und Gebietsbehörden, ſind aber in- 

ſofern als Unitätsinſtitute anzuſehen, als ſie eine hohe Be- 

deutung für die ganze Brüder-Unität und gewiſſermaßen einen 

Unitätscharafter haben. Denn die in ihnen gebildeten Diener 

können auch außerhalb ihres Gebietes eine Anſtellung finden, 

und ſtudierende Jünglinge aus einem Gebiet können auch 
in den wiſſenſchaftlichen Inſtituten eines anderen Gebietes, 

nach eingeholter Erlaubnis der Behörde, ihren Studien und 
ihrer Vorbereitung auf den Gemeindienſt ganz oder teilweis 
ſich widmen. 

In dieſen Bildungsanſtalten ſoll allen anderen Zielen 3. 
beſtändig vorangehen die Erziehung zur Nachfolge unjres Herrn 
Jeſu Chriſti im Dienſt an ſeiner Gemeine und die Unterweiſung 

in ſeinem heiligen Wort. 
5*
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Die Ordination im allgemeinen. 

Der geordnete Kirchendienſt in der evangeliſchen Brüder- 

kirche, mittelſt deſſen ſie eine ſelbſtändige Wirkſamkeit im Reiche 
Gottes in gleicher Weiſe wie jede andere äußerlich geſchloſſene 
Kirchengemeinſchaft ausübt, beruht auf dex Weihe von Biſchöfen, 
Presbytern und Diakonen. Es erhalten nämlich alle, die unter 
uns das Lehramt und die Bedienung der Saframente zu ver- 
walten haben, die äußere, geſegzmäßige Beglaubigung zu ihren 
Kirc<enhandlungen durch die Ordination. Die dazu beſtimmten 
Brüder werden mit Anrufung des Herrn, als unſre3 Kirchen- 
hauptes, und mit Handauflegung, begleitet vom Gebet der ver- 
jammelten Gemeine, zu dem einen oder anderen Kirchengrade 
geweiht. Wir achten ſie dadurch als beſonders vom Herrn und 
der Gemeine dazu geſegnet, daß fie, in welchem Teil unſrer 
Kirche ſie auch ſeien, das Evangelium predigen und die Gemeine 
Gottes weiden, die er mit ſeinem Blut erworben hat. 

S 42 Biſchöfe, Presöbyter und Diakonen. 

A. Die Biſchöfe. 

Die biſchöfliche Ordination, die wir von der alten böhmiſch- 
mähriſchen Brüderkirche überfommen haben, wollen wir als 
ein von dieſer ehrwürdigen Kirche unter ſchweren Bedrängniſſen 
und blutigen Verfolgungen treu bewahrtes Gut, das, als ſie 
vertilgt zu ſein ſchien, auf Hoffnung, va nichts zu hoffen war, 

dennoch erhalten und endlich, als die Zeit zu ihrer Erneuerung 
gefommen war, unſren Vätern übergeben wurde, teuer und wert 
halten, da darauf nicht allein unſer Zuſammenhang mit der 

alten Brüderkirche, ſondern auch unſre Berechtigung, uns die 
erneuerte Brüderkirche zu nennen, weſentlich beruht. 

Dennoch aber hat das Biſchoftum in der erneuerten Brüder- 

Ürche von Anfang an eine andere Bedeutung gehabt als in 
der alten. In dieſer hatten die Biſchöfe als ſolche Teil am
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Kirchenregiment; ſie hatten ihre Sprengel und beſorgten in 
Gemeinſchaft mit dem Älteſtenrat und unter Zuziehung der 
Synoden die Aufſicht und Leitung der ganzen Kirche. In der 
erneuerten Brüderkireche hingegen waren längſt, ehe es Biſchöfe 
gab, die von der Gemeine erwählten Älteſten zur Leitung des 

Ganzen beſtellt, und nur das Bedürfnis nach rechtmäßig ordi- 
merten Kirchendienern war die Veranlaſſung zur Einführung 
der biſchöflichen Ordination, wodurch aber in der beſtehenden 

Oberleitung der Gemeine keine Änderung eingeführt werden 
jollte. So hat von Anfang an das Biſchoftum eine eigentümliche 

Stellung in unſrer Brüder-Unität eingenommen, und dieſe 
Stellung iſt bis heute dieſelbe geblieben. 

Auf dem oben geſagten ruhen die folgenden beſonderen 
Beſtimmungen: 

a Nur einem Biſchof ſteht das Recht zu, die Ordinationen zu 
den verſchiedenen Kirchengraden - zu vollziehen. Erſcheint ihm 
ein Bruder, den er ordinieren foll, innerlich ungeeignet, jo 
iſt er berechtigt, die Ordination für ſeine Perſon abzulehnen. 
Der Träger dieſes für die Kirche wichtigen Amtes foll darum 
im beſonderen Sinn ein Mann der Erfahrung und des Ver- 
trauens ſeiner Brüder ſein. Denn ſein Werk bei der Ordi- 
nation muß, wenn es ſeinen tiefſten Zwe> erfüllen ſoll, ein 
Werk jeine3s Herzens an den Herzen ſeiner Brüder ſein. Er 
joll dem zu ordinierenden Bruder als ein Vater in Chriſto 
entgegentreten und ſol ihn auch nach der Ordination, und 
wie ihn ſo die ganze Brüder-Unität fort und fort auf beten- 
dem Herzen tragen. 

b) So 2hrwürdig und innerlich bedeutſam darum das Amt des 
Biſchofs für die geſamte Brüderkirche iſt, ſo verleiht es doch 
feinerlei Anſprüche auf Leitung der ganzen Kirche oder ein- 
zelner Teile derſelben. Daher kommt auch den Bijchöfen 
eine Verwaltung beſonderer Sprengel nicht zu. Ein Biſchof 
muß wie jeder andere Diener der Unität zu jedem Amt, 
das er bekleidet, einen beſonderen Auftrag von der Synode 
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oder von der Oberbehörde ſeines Unitätsgebietes erhalten. 
Cbenſo muß die Ernennung eines von ihm zu ordinierenden 
Bruders von der Synode oder der zuſtändigen Unitäts- 
behörde auSgehen. 

Anmerkung. In beſonderen Ausnahmefällen, wie ſolche 
auf entfernteren Miſſions8gebieten vorfommen, kann die Ordination 

eines Diakonus von einem Pres8byter im Namen und Auftrag 
eine8 Biſchofs vollzogen werden. 

B. Die Preöbyter. 

Zu Presbytern ſind ſolche Diakonen zu ordinieren, denen 
neben dem Predigtamt zugleich die Leitung einer Gemeine in 
einem der Unitätsgebiete, oder denen die Leitung eines ab- 
gegrenzten Zweigs brüderiſcher Tätigkeit übertragen wird. 
Entſprechend dem ihnen anvertrauten größeren Pflichtenkreis 
joll die erneute Weihe fie des fürbittenden Gedenkens der Ge- 
meine und des für ihren Dienſt unentbehrlichen Segens des 
Herrn aufs neue feierlich verſichern. Sie iſt ihnen ein wert- 

voller Anlaß zu erneuter Herzenshingabe an den Herrn und 
ſeinen Dienſt in der Gemeine. 

Die Ernennung von Presbytern und Diakonen geſchieht 

durch die Gebiet8Sbehörden. Von dieſen wird dann ein Biſchof 
angewieſen, die Weihe zu vollziehen. 

C. Die Diakonen, 

Die Weihe der Diakonen bezeichnet den erſten Grad der 

kir<hlichen Weihe. Sie berechtigt zur Predigt und zur Ver- 
waltung der Sakramente. Die Ausübung dieſes Rechtes hängt 
von der Anweijung für das beſtimmte Amt ab. 

Wie es aber Grundſaß bei uns bleiben muß, daß nur 

ſolchen Dienern Jeſu, deren Herz und Wandel rechtſchaffen iſt, 
dieſe oder eine andere kirchliche Weihe erteilt werde, ſo ſoll fie 
auch jedesmal als eine beſondere Veranlaſſung angeſehen und
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benußt werden, diejenigen, wel<he die Weihe empfangen ſollen, 
aufmerkſam zu machen auf die Wichtigkeit des Auftrages, deſſen 
ſie in der Nachfolge Jeſu als ſeine Diener gewürdigt werden. 

Geiſtliche, die in ſolchen proteſtantiſchen Kirchen, die die 8. 

drei Grade der Ordination nicht anerkennen, zum kirchlichen 

Dienſt geweiht worden ſind und bereits eine Gemeine mit Wort 
und Sakrament und in der Seelſorge bedient haben, jollen, 
falls ſie Mitglieder der Brüderkirche werden und in dieſer zu 
einem geiſtlichen Amt berufen werden, als Diakonen gelten. 

Doch ſoll dieſe Beſtimmung die Gebietsbehörde nicht hindern, in 
außergewöhnlichen Fällen nach freiem Ermeſſen zu handeln. 
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Siebentes Kapitel. 

Die Wirkſamkeit der Brüderkir<he 

ſür das Reich Gottes. 

---0 DO--- 

Die gemeinſamen Werke der Brüder-Unität. 

Die Brüderkirche ſieht es als einen von Gott ihr zuge- 
wieſenen Beruf an, überall unter Heiden und Chriſten das 
Evangelium zu verkündigen. Sie iſt beſtrebt, das ſo vielen 
noc< unbekannte oder verdunfelte Geheimnis der Gottſeligkeit 
in Chriſto kund zu tun, ſo viel fie es vermag, und ſendet darum 
ihre Boten in die Länder der Chriſtenheit und Heidenwelt. 

A. Das Miſſion3werk, 

Al3 unſere Vorfahren 1732 und 1733 die erſten Boten 
unter die Negerſklaven auf St. Thomas und zu den verachteten 
Grönländern ausfandten, waren ſie gemeinſam von der Glaubens- 
überzeugung durchdrungen, daß der Herr ſelbſt ſie zu dieſem 
Werk gerufen habe. Die Boten zogen im Namen und Auftrag des 
Herrn und der Gemeine hinaus. Nicht eine Miſſion8-Geſellſchaft 
innerhalb dieſer ſandte ſie, ſondern die Gemeine ſelbſt nahm 
dieſe Arbeit, als ihr in ihrer Geſamtheit vom Herrn zu ihrem 
Segen gegeben, in die Hand. -- Seit jenen erſten Tagen hat 
ſich unſere Gemeine als Brüder-Unität, hat ſich auch das ihr
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anvertraute heilige Werk der Miſſion über die Erde ausge- 

breitet. Aber noch heute iſt und ſoll das Werk unſrer Miſſion 
nicht jein ein Werk einzelner Teile oder gar einzelner Perſonen 
innerhalb unſerer Kirche. Im Gegenteil! Wie die geſamte 
Brüder-Unmtät, unbeſchadet der Verſchiedenheit der einzelnen 
Gebiete in Verfaſſung und Leben, noch heute ein eng mit ein- 

ander verbundenes Ganze bildet = eine Brüder-Unität, 
- (ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Eph. 4. 5), ſo iſt 

auch das gejamte MiſjionöSwerk der Brüder-Unität ein 
Ganzes und als jolc<e38 ein Werk der geſamten Unität, 

troß der Verſchiedenheiten in Verfaſſung und Einrichtung der 
einzelnen Miſſionsgebiete. 

Die Cinheit unſers MiſſionSwerkes kommt dadurch zum 

Ausdruckt, daß die leitende MiſſionSbehörde aus Vertretern der 
verſchiedenen Unitätsgebiete beſteht und durch die General-Sy- 

node gewählt wird. 

B. Die Brüderkirche in Öſterreich, 

Alle Provinzen der Brüder-Unität treiben gemeinſam das 

Werk in Böhmen und Mähren, dem Lande der Väter, mit der 

Abſicht das Evangelium zu verkünden und, ſo der Herr will, 
die Brüderkirche daſelbſt wieder aufzubauen und auszubreiten. 

Die erneuerte Brüderkirche tut die8 in dankbarer Erinnerung 

an die vorbildliche Willigkeit und Kraft der alten Brüder-Unität, 
für den gemeinſamen Glauben zu leiden, und um ihrer Wert- 

ſchäzung der ihr aus jenen Ländern übermittelten Güter an 
tir<licher Ordnung und Zucht Ausdru>k zu geben. 

C. Das Ausſfätigen-Aſyl in Jeruſalem. 

Treu dem Grundſag der Väter, ſich der Armen und 
Armſten anzunehmen, übernahmen die vereinigten Provinzen 
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der Brüder-Untät im Jahre 1881 das 1867 gegründete Aus- 
ſäßigen-Aſyl „Jeſushilfe“ in Jeruſalem und betreiben feither 

gemeinfam dieſes Werk der pflegenden und rettenden Liebe. 
Cs iit ihnen ſchäßenswert, auch an der Stätte, da der Herr 
wirkte, litt und ſtarb, ihm an dieſen geringſten unter ſeinen 
Brüdern und Schweſtern dienen zu dürfen. 

Die Werke der einzelnen Unitätsgebiete. 

Die Art und Weiſe, wie die Brüderfirche das CEvangeliſa- 

tionSwerf in der Chriſtenheit treibt, iſt in den Unmitätsgebieten 
eine verſchiedene. 

In der Deutſchen Brüder-Unität geſchieht es vorzug3- 
weiſe durch das Diaſpora-Werk, dem der Hauptgedanke zu- 

grunde liegt, daß die Brüderkirche ein Teil der evangeliſchen 

Kirche iſt. Darum erkennt fie es auch als ihren Beruf, derſelben, 

jo viel fie fann, zu dienen, um hie und da zerſtreute und des 
inneren Haltes bedürftige Seelen auf den rechten Weg zu leiten, 
ſie in der Liebe zu Chriſto zu befeſtigen und durc< Gemeinſchafts- 

Ginrichtungen unter fich und mit uns näher zu verbinden, ohne 
ſie von ihrer Kirche zu trennen. Vielmehr ſollen dadurch die 
lebendigen Glieder der Kirche gemehrt, befeſtigt und durch die 
nähere Verbindung untereinander im Glauben und in der Liebe 
und in der Heiligung gefördert werden. Den weiten Kreis diefer, 
in den anderen Abteilungen der evangeliſchen Kirche zerſtreuten, 
mit uns verbundenen Geſchwiſter und Freunde hat man (nach 

1. Retri 1, 1) jeit 1750 die „Diaſpora der Brüdergemeine“ ge- 
nannt. Brüder-Sozietäten und ſonſtige geſchloſſene Gemein- 
ſchaften finden ſich in Deutſchland und in einigen anderen 
Staaten des europäiſchen Feſtlandes mit verſchiedenen Einrich- 
tungen je nach der kirchlichen Verfaſſung der einzelnen Länder. 
Aber ein großer Teil der von uns beſuchten Freunde entbehrt 

eines ſolchen äußeren Zuſammenſchluſſes.
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In England und Amerika iſt vorzüglich durch das Werk 
der einheimiſchen Miſſion (Home Mission) unſrer Kirche eine 

reiche und ſehr geſegnete Arbeit für das Reich Gottes in die 
Hand gegeben. In Städten und Dörfern ſind Predigtplätze 
errichtet worden, um das CEvangeliſation8werk unter ſolchen zu 

treiben, die von Gott entfremdet ſind, und den religiöſen Be- 
dürfmſjen derer zu dienen, die weit entfernt von den Kirchen 
wohnen. An anderen Orten find einheimiſche Miſſion8gemeinen 
gegründet, die fich im Lauf der Zeit zu ſelbſtändigen, vollbe- 
rechtigten Gemeinen unſerer Kirche entwickeln ſollen. 

Ein beſonderer Zweig unſrer Tätigkeit für das Reich Gottes 
in allen unſern Unität8gebieten iſt die Erziehung uns anver- 
trauter Kinder in unſern Erziehungs-Anſtalten, die wir 
als Miſſion in der Kinderwelt anſehen. Der Herr hat uns in 

ihnen ein ausgebreitetes Feld geſegneter Tätigkeit eröffnet, das 
ſich weit über den engeren Kreis unſrer Brüdergemeine hinaus 
erſtreckt. (vergl. 8 16. 4. 5.) 

Die Brüderkirche in allen ihren Gebieten erkennt es als 
ihren Beruf an, nach den verſchiedenen Gelegenheiten, die wir 

in den verſchiedenen Ländern dazu haben, durch allerlei Werke 

der inneren Miſſion, in Rettung8- und Waiſenhäuſern, in 

Sonntagsſchulen, in Anſtalten für Armen- und Krankenpflege, 
in Verbreitung der heiligen Schrift und <niſtlichen Erbauungs- 
bücher, in Jüngling3- und Jungfrauen-Vereinen u. a. m. die in 

Gefahr ſtehenden oder ſchon verirrten Schafe dex mit Blut 
erkfauften Herde unſres Heilandes ihm treulich ſuchen zu helfen 

und in den ärmſten und geringſten feiner Brüder ihm ſelbſt zu 

dienen. 

Die Brüderkirche in allen ihren Gebieten erkennt es als 
ihren Beruf an, auch in ihrem Teil durch Druckſchriften und 

namentlich durch Zeitſchriften, entweder im Namen der ge- 
ſamten Brüderkirche oder einzelner Gebiete, ein lautes und klares 

-- 
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Zeugnis für Chriſtum abzulegen und auch von den beſonderen 
Gnadenſchägen, die ihr der Herr gegeben hat, nicht zu ſchweigen. 

Unſere periodiſchen Gemeinſchriften haben den be- 
jonderen Zweck, das Band der Gemeinſchaft, das alle unſre Ge- 
biete und Gemeinen in der alten und neuen Welt umſchlingt, 

durch wechſelſeitige Mitteilungen zu erhalten und zu befeſtigen. 
Was3 der Herr an ſeinem Volke tut, was ſich in unfern Ge- 
meinen, auf unſeren Miſſionen, in den Bezirken unſerer Diaſpora 
und ihrer Sozietäten, auf dem ausgedehnten Gebiet der ein- 
heimij<hen und inneren Miſſion ereignet, foll dadurch zur Kunde 
aller unjrer Brüder und Schweſtern gelangen und uns in naher 
Bekanntſchaft mit einander erhalten. 

In beſonderer Weiſe wollen wir dieſer Verbindung mit all 
unjern Brüdern und Schweſtern im Herrn auf dem weiten 
Erdenrund dienen durch das Loſungsbüchlein, das alljährlich 
in den verſchiedenſten Sprachen zum Segen für viele Tauſende 

jeinen Gang antritt. 
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Erſtes Kapitel. 

Das Unitätsgebiet. 

---0 0 0=- 

Grundzüge der Organiſation. 

Die Einheit der Brüder-Unität in ihrer Gejamtheit iſt 

im tiefſten Grunde eine geiſtige, alſo unſichtbare. Infolge aber 

der gemeinſam durchlebten Geſchichte ihres Anfangs hat fich 
bis heut dieſe Einheit ihren Ausdruck verſchafft in der Einheit 
des evangeliſchen Bekenntniſſes wie in den Grundſätzen für das 
Leben der Brüdergemeine und ihrer Glieder (ſ. die betr. Kapitel 
des G-S.-Verl.). Vor allem prägt ſie ſich endlich dadurch 

aus, daß die Brüder-Unität als Geſamtheit drei Werke gemein- 
ſchaftlich betreibt, von denen das eine, das Miſſionswerk, ein 

weltumſpannendes, die beiden andern, das böhmiſch -mähriſche 

Werk und das Werk unter den Ausſätzigen in Jerujalem, von 
örtlich begrenztem Umfange jind. Da nun die vier jelb- 
ſtändigen Unitätsgebiete bereits eine, wenn auch weſentlich 
gleichartige, doch völlig ſelbſtändige Verfaſſung haben, jo muß 

ſich die Verfaſſung der geſamten Unität darauf beſchränken, die 
gemeinſchaftliche Arbeit an den gemeinſamen Werken zu exr- 

möglichen und eine Oberaufficht über die verſchiedenen Glieder 

und Gebiete herzuſtellen. 

Je weniger feſtgefügt daher die Verfaſſungsformen für 
die Unität in ihrer Geſamtheit ſein können, um ſo mehr iſt 
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es Aufgabe und Vorrecht der einzelnen Unitätsgebiete, für die 
Zwecke und Ziele, für die Grundſäße und Grundlagen der 
Brüder-Unität freudig und tatkräftig einzutreten. In dem 
Maße wie die einzelnen Mitglieder, Gemeinen, Behörden dies 
tun, wird das Ganze der Unität gedeihen und der Segen davon 
auf ſie alle zurückfließen. 

3. Andrerſeit3 werden die Orgone der Geſamtheit, General- 
ſynode und Unitäts-Direktion, inſonderheit Miſſions3-Direktion, 

wenn ſie ſich tatkräftig der Werfe und Aufgaben der Unität 

annehmen und im rechten Unmitätsgeitte ihres Amte8 walten, 

anregend und fräftigend auf die Unitätsglieder zurückwirken und 
ſie dabei ſtärken, in dem gleichen Geiſt ihre Sonderaufgaben 
hinauszuführen. 

4. Damit aber ſtellen Glieder und Geſamtheit ſich gemein- 

ſchaftlich in den Dienſt des Herrn und Heilandes Jeſu Chriſti, 
deſſen Reich auch die Brüderkirche will bauen helfen, nach der 
ihr gewordenen Gabe und Aufgabe. 

In Deutſchland ſind die rechtlichen Grundlagen für die 

Verfaſſung der Evangeliſchen Brüder-Unität als einer freien, 
ſelbſtändigen Kirche folgende: Durch König Friedrich 1. von 
Preußen wurde in der erjten Generalkonzeſſion vom 25. Dezember 
1742 die erneuerte Brüderkirhe oder „Böhmiſch-Mähriſche 

Brüder-Unität“ als ſelbſtändige Kirche mit dem Recht der Ver- 

faſjung3- wie Gewiſſens3- (das heißt Lehr-) freiheit und dem der 

Gründung ſelbſtändiger Kirchengemeinen ſtaatlich anerkannt. Jn 
Sachſen gewährte das „Verſicherungsdekret“ vom 20. September 

1749 den evangeliſch-mähriſchen Gemeinen Toleranz und voll- 

ſtändigen landeSherrlichen Schuß, verſprach auch völlige Ge- 

wiſſensfreiheit zur AusSübung ihres Religion3exercitn. Andere 
Konzeſſionen gewährten für andere deutſche Staaten das gleiche. 

Für England und jeine Kolonien wurde die volle kirchliche 
Selbſtändigkeit der Brüderkirche 1749 durch die Parlamentsakte 
Georgs 13., Kap. 120, als einer alten proteſtantiſchen Episko- 
pallirche, anerkannt. 

Z
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Die Brüderkirche in Amerika (The Moravian Church in 7. 
America) erhielt ſtaatliche und rechtliche Anerkennung dadurch, 

daß die verſchiedenen Staats8behörden den Provinzialbehörden, 
den Einzelgemeinen, den Bildung8-= und anderen Anſtalten 
KorporationsSrechte verliehen. 

Umfang der Unität. S8 46 

Die Cvangeliſche Brüder-Unität umfaßt ſelbſtändige Gebiete, 1. 
Provinzen in einem Übergangszuſtand, Mijſionsgebiete, ſowie 
ein Werk in Oſterreich und unter den Ausſäßzigen in Jeruſalem. 

Die ſelbſtändigen Unitätsgebiete ſind: die Cvange- 2. 
liſc<e Brüder-Unität in Deutſchland (Deutſche Brüder- 

Unität), die Evangeliſche Brüder-Unität in Großbritan- 
nien und Irland (British Province of the Moravian Church), 

die Evangeliſche Brüde:r-Unität in Amerika, nördliche 
Provinz (American Province of the Brethren's Unity, The 
Moravian Church in America, United Brethren, Unitas fratrum), 

die Evangeliſche Brüder-Unität in Amerika, ſüdliche 
Provinz (ſ. die nördliche Provinz). 

Jedes dieſer vier Unität3gebiete ordnet ſeine Angelegenheiten 3. 
und verwaltet wie vertritt ſein Beſitztum ſelbſtändig, beides aber 
nach den allgemeinen Grundſäßen, die für die gejamte Brüder- 
kirche in Verfaſſung, Lehre, Gottesdienſt und Leben der einzelnen 

Gemeinen maßgebend ſind. Für die Durchführung dieſer allge- 
meinen Grundſätze in ihrem Bereich ſind die einzelnen Unitäts- 
gebiete durch ihre verfaſſungömäßigen Organe (Synode, Direktion 
-- PRrovinzial-Älteſten- Konferenz =-) der Generalſynode ver- 

antwortlich, 

Die Provinzen im Zuſtand des Überganges von 4. 
der Stellung einer Miſſion3provinz zu der eines ſelb- 
ſtändigen Unitätsgebietes ſind Jamaika und die öſtliche 

weſtindiſche Provinz. 
6
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5. 

10. 

11. 

Kap. I. Das Unitätsgebiet. 

Ihre Provinzialbehörden bilden nicht einen Teil der 

Unität8-Direktion, haben aber das Recht der Berufung an die 
Unitäts-Direktion wie die Behörden der jelbſtändigen Unitäts- 
provinzen. Die offiziellen Beſchlüſſe der Unitäts-Direktion über 
grundſäßliche Fragen ſowie die, welche allgemeine Gültigkeit 
haben, werden den Provinzialbehörden der weſtindiſchen Provinz 
mitgeteilt, nicht aber ſolche, die ſich auf Einzelfälle in den 
anderen Provinzen oder auf den Miſſionsgebieten beziehen. 

Bezüglich der ihnen durch die Geſamtheit der Umtät dar- 
gereichten und von Miſſions-Direktion auf dem Verwaltungsweg 
überwieſenen perſönlichen Kräfte und Mittel unterliegen dieſe 
Provinzen beſonderen Beſtimmungen der General-Synode. 

Im übrigen haben ſie die in 8 46, 3 gekennzeichnete 
Stellung ſelbſtändiger Unitätsprovinzen. 

Die zwölf Miſſions8gebiete ſind: Labrador, Alaska, die 

Indianermiſſion in Nordamerika, Nikaragua, Demerara, Suri- 

name, Südafrika-Weſt, Südafrika-Oſt, Nyaſa, Unyamweſi, Weſt- 
himalaya, Auſtralien. 

Die Miſſionsgebiete entbehren mehr oder weniger der 
verfaſſung3mäßigen Selbſtändigkeit je nach dem Grade ihrer Ab- 
hängigkeit von den durch die Geſamtheit der Unität darge- 
reichten perſönlichen Kräften und Geldmitteln. Sie haben die 
Pflicht, nach dem Ziele völliger Selbſtändigkeit auf dem Wege 
der Selbſterhaltung und Selbſtbedienung zu ſtreben. . 

Die Evangeliſche Brüderkirche in Öſterreich entbehrt 
troß ihrer ſtaatlichen Anerkennung als ſolcher bis jeht wegen der 
geringen Zahl und Kleinheit ihrer Gemeinen der völligen Selb- 
ſtändigkeit. Ihre Gemeinen werden nach Lokalſtatuten verwaltet. 
(Näheres ſiehe 8 72.) 

Das AuSſätigen-Aſyl „Jeſus-Hilfe“ in Jeruſalem 
iſt gleichfalls ein Werk der geſamten Brüder-Unität. (Näheres 
ſiehe 8 73.)
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Rechte und Pflichten innerhalb der Unität. 8 47 

Die einzelnen Gemeinen und einzelnen Mitglieder der 1. 
Brüder-Unität find dies kraft ihrer Zugehörigkeit zu einem der 
in 8 46 genannten Unitätsgebiete. 

Cine Zugehörigkeit zur Evangeliſchen Brüder-Unität ohne 2. 
gleichzeitige Zugehörigkeit zu einem der genannten Unitätsgebiete 
iſt nicht möglich. 

Der Übergang aus einem Gebiet der Unität in ein anderes 3. 

iſt geſtattet, doch bedarf es dazu der Zuſtimmung der für jedes 
Gebiet zuſtändigen Behörden. 

Verfaſſungösmäßige Rechte und Pflichten der einzelnen Mit- 4. 
glieder kommen nur da zur Geltung, wo das betreffende Mit- 
glied in die Liſte eingetragen iſt. 

Jedes ſelbſtändige Unitätsgebiet (8 46) gibt ſich ſeine eigne 5. 
Verfaſſung nach den in den Paragraphen 67--71 enthaltenen 
Vorſchriften. 

6*
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8 48 

1. 

8 49 

Zweites Kapitel. 

Die Generalſynode. 

---0 0 0-- 

Bedeutung als Vertretung der Unität. 

Die Generalſynode iſt die verfaſſung38mäßige Ver- 
tretung der Geſamtheit der Evangeliſchen Brüder- 

Unität. 

Die vollberechtigten Mitglieder der Generalſynode find Ver- 
treter der geſamten Evangeliſchen Brüder-Unität. Sie ſtimmen 
nach ihrer freien Überzeugung und ſind an beſtimmte Aufträge 

und Anweiſungen ihrer Wähler nicht gebunden. Wenn fie auch 

verpflichtet ſind, das Wohl der Gebiete, in deren Auftrag und 
Namen ſie Mitglieder der Generalſynode ſind, zu vertreten, fo 

ſollen ſie dabei doch nie die Rückſicht auf die Geſamtheit außer 

acht laſſen. 

Wirkungskreis der General-Synode. 

Der Wirkungskreis der Generalſynode umfaßt folgende Be- 
fugniſſe und Obliegenheiten: 

1. Feſtſtellung der allgemeinen Grundſäße der Brüderkirche 

für Verfaſſung, Lehre, Gottesdienſt, Ordination, Gemein- 

ordnungen und Kirchenzucht.



S 49. Wirkungsfreis der Generalſynode. 

. Erhaltung und Förderung brüderlicher Verbindung zwiſchen 
den verſchiedenen Zweigen der Brüder-Unität als einer 
internationalen Kirche. 

. Pflege und Beaufſichtigung der auf die Einheit der Chriſten- 
heit gerichteten Beziehungen der Brüderkirche zu anderen 
Teilen der Kirche Chriſti. 

. Stärkung des Bewußtſeins gemeinſamer Verantwortlichkeit 
inbezug auf die das religiöſe und ſittliche Leben der Gegen- 

wart bewegenden Fragen und Stellungnahme dazu im ge- 
gebenen all. 

- Feſtſezung der einzelnen Beſtimmungen, die aus- 
ſchließlich die Verfaſſung der Geſamtheit der Evan- 
geliſchen Brüder-Unität betreffen. 

- Wahl von Biſchöfen für das Werk der Heidenmiſſion. 

Über die Wahl zwiſchen zwei Generalſynoden ſiehe 8 57, 7. 

. Feſtſezung der gemeinſchaftlichen Arbeit8gebiete und 
Werke der geſamten Brüder-Unität und Aufſtellung der 
für fie und ihre Leitung maßgebenden Grundſäße, inſondexr- 
heit für das Werk der Heidenmiſſion, für das Ausſägigen- 
Aſyl in Jeruſalem und für die evangeliſche Brüderkirche 
in Oſterreich. 

. Einſezung der oberſten Verwaltung8-Behörden für 

die Brüder-Unität und ihre Werke, injonderheit Ernennung 
der Unität3-Direktion und Wahl der Miſſion38-Direktion ſo- 
wie etwaiger Verwaltungs-Ausſchüſſe, und Oberaufſjicht 

über dieſe Verwaltungskörper. Über die Wahl zwiſchen 
zwei Generalſynoden ſiehe 8 56 und 63. 

Die Unitäts-Direktion und die Miſſionsdirektion nebſt 
etwaigen Verwaltungösausſchüſſen erſtatten der Generalſynode 
die erforderlichen Rechenſchaft35berichte. 

9. Oberaufficht über die Verwaltung des Vermögens der 
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10. 

11. 

12. 

Kap. X. Die Generalſynode. 

Miſſionsanſtalt und der der Evangeliſchen Brüder-Unität 
gehörenden Fonds. 

Befugnis, Rechenſchaft zu fordern, wie nach den allge- 
meinen Grundſätzen der Lehre und de8 Leben38 in den ver- 
ſchiedenen Unitätsgebieten gehandelt worden iſt. 

Gegebenenfalls Prüfung der Beſchlüſſe der Synoden 
der einzelnen Unitätsgebiete, ob ſie mit den Grundſägßen 
und der Verfaſſung der Evangeliſchen Brüder-Umtät über- 
einſtimmen. Sollte dies nicht der Fall ſein, fo verweiſt 
die Generalſynode ſolche Beſchlüſſe an die betreffende Sy- 
node zurück. 

Erledigung der verfaſſung8gemäßen Berufungen (Appella- 
tionen 8 55.) Die Generalſynode iſt die endgültig ent- 

j<heidende Berufungsſtelle in allen Angelegenheiten, die 
ihrem Wirkungskreis angehören, jedoch nur für die Minder- 
heit einer Synode, ſofern ſie ein Drittel der ſtimmberechtigten 

Mitglieder in fich begreift, ſowie für die Minderheit einer 
oberſten GebietSbehörde, unter der gleichen Bedingung. Die 
Generaljynode iſt ferner die endgültig entſcheidende Berufungs- 

ſtelle für die Oberbehörden der einzelnen Unität8gebiete und 

die Miſſionsdirektion je in ihrer Geſamtheit, ſofern der 
fragliche Gegenſtand zum Wirkungskreis der Genzralſynode 
gehört. Berufungen, die außerhalb des Wirkungskreiſes der 
Generaljynode fallen, 3. B. in örtlichen Angelegenheiten 
einzelner Brüdergemeinen oder in rein perſönlichen Ange- 
legenheiten einzelner Mitglieder werden hiermit ausdrücklich 
ausgeſchloſſen. Über die beſchränkte Gültigkeit der Provin- 
zial-Kirchenordnungen ſiehe 8 69, 5. Im Fall einer Be- 

rufung an die Generaljynode bleibt das Urteil der Unitäts- 
direktion bis zum Zuſammentritt der Generalſynode in Kraft. 

Die Beratungsgegenſtände ſind dem Wirkungskreis der 
Generalſynode zu entnehmen.
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Zuſammenſetzung der Genueralſynode. 

Vollbereh<htigte Mitglieder der Generalſynode ſind: 

L. 

10. 

von Amtswegen: 

a. Zwei Mitglieder der Deutſchen Unitäts-Direktion 
b. Je ein Mitglied der britiſchen und der beiden 

amerikaniſchen Provinzial-Älteſten-Konferenzen . 
Je ein Mitglied der beiden weſtindiſchen Provinzial- 
Älteſten- Konferenzen ſowie des Böhmiſch-Mähriſchen 
Komitees (Direktion für Oſterreich) NSE 

Die unter 1. und 2. aufgeführten Mitglieder werden 
von den betreffenden Behörden jelbit gewählt. 

Die Mitglieder der Miſſions-Direktion . 
Je ein Biſchof aus den vier jfelbſtändigen Unitäts- 

gebieten, der von deren Synoden beſtimmt wird. . . 

Ein Vertreter des Finanz-Miſſion8-Ausſchuſſes (3 De 
der von dieſem gewählt wird . . . 
Der Miſſionsfekretär in London . 

durc< Wahl: 

Je neun Abgeordnete der deutſchen, britiſchen und 
amerikaniſchen Brüder-Unität (7 Abgeordnete von der 
nördlichen, 2 von der ſüdlichen Provinz der amerika- 
michen Brüder-Unität) . 

Je ein Abgeordneter der weſtindiſchen Provinzen (Ja- 

maifka und Wejſtindien-Oſt) . . . 

Ein Abgeordneter der evangeliſchen Brüderkirhe in 
Öſterreich . 

durch Berufung: 

Vier Vertreter von Miſſion3gebieten (vergl. 8 46, 8) . 
Dieſe werden von der Miſſion3-Direktion berufen, die 

aus den betreffenden Gebieten Vorſchläge einholt. 

2 
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S 51 

1. 

Kap. I. Die Generalſynode, 

11. Sollte eine Provinz nicht in der Lage ſein, den einen oder 
anderen der unter 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 9 vorgeſehenen amt- 
lichen oder nichtamtlichen Abgeordneten zu entſenden, ſo iſt 
die Lü>e durch einen Stellvertreter aus der betreffenden 
Provinz auszufüllen, der gemäß den von ihrer Provinzial- 
Synode feſtgeſeßzten Beſtimmungen zu wählen iſt. 

Wahl der Mitglieder der Generalſynode. 

Wählbar ſind alle männlichen Mitglieder der Brüder- 
Unität, die ihr wenigſtens ſeit zwei Jahren angehören, Abend- 
mahls8genoſſen ſind, bis zum 1. Januar des Jahres, in welchem 
die Wahl ſtattfindet, das 24. LebenSjahr zurückgelegt haben und 
die alle ſonſtigen zur Mitgliedſchaft der für ſie zuſtändigen Sy- 
node erforderlichen Eigenſchaften beſitzen. 

Es wird den Provinzial-Synoden dringend empfohlen, als 
Abgeordnete für die Generalſynode auch ſolche Brüder zu 
wählen, die nicht im Kirchendienſt angeſtellt ſind. (ſ. auch 
Beſchluß 16.) 

Jedes ſelbſtändige Unitätsgebiet wählt ſeine Abgeordneten 
und deren Stellvertreter auf ſeiner vorbereitenden Synode, nach 
dem von ſeiner Verfaſſung dafür angeordneten Verfahren. 

Das für die Abgeordneten von Mäüſionsgebieten und der 
Evangeliſchen Brüderkirche in Öſterreich erforderliche Wahlver- 
fahren wird in den betreffenden Provinzialordnungen und Sta- 
tuten feſtgeſtellt. 

Als Wahlausweis muß eine vom Vorſitzenden des be- 
treffenden Wahlkörpers unterzeichnete Abſchrift des Wahlberichtes 

rechtzeitig dem geſchäftsführenden Ausſchuß der Unität3-Direktion 
eingeſandt werden, um der Generalſynode vorgelegt zu werden.
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Borbereitung für eine Generalſynode. 

Tagungen. 

Die Generaljynode tritt auf Berufung der Unität3-Direktion 
(8 57, 6) in ordentlichen Tagungen alle ſechs Jahre zuſammen. 

Außerordentliche Tagungen können entweder auf Be- 
j<luß der Unitäts-Direktion oder auf Beſchluß der Synoden 
zweier Unitätögebiete jederzeit berufen werden. 

Für jede Generalſynode hat eine Neuwahl der Abgeord- 
neten jtattzufinden. 

Den Ort ihres Zuſammentritt8 beſtimmt die Unitäts- 
Direktion, falls nicht die Generalſynode ſelbſt darüber Beſchluß 
gefaßt hat. 

Koſten. 

Die Koſten der Generalſynode, d. i Reiſegelder, Tagegelder, 
Mietsentſchädigungen und Bureaukoſten werden aus den Mitteln 
des dafür beſtimmten Fonds beſtritten (]. Beſchluß 21). 

Die Berufung von Vertretern der Miſſions8gebiete zur 
Generalſynode iſt nach Möglichkeit mit einem Erholungsurlaub 
zu verbinden. 

In den Fällen, in denen ſich UrlaubsSreijen mit der Ver- 
tretung von Miſſionsgebieten vereinigen, trägt die General- 
Synodalkaſſe die Hälfte der Reiſekoſten. Auf keinen Fall 
dürfen die der Synodalkaſſe zur Laſt fallenden Geſamtkoſten 

der Miſſion3vertreter 5000 Mark überſteigen. 

Die etwaigen Mehrkoſten der Synode werden nach dem 

Verhältni3s der Reiſekoſten auf die vier ſelbſtändigen Unität3- 
gebiete, das Böhmiſch-Mähriſche Werk, die wejtindiſchen Pro- 

vinzen und die Mijſion verteilt. Letztere im Berhältnis der 
für ſte feſtgelegten Summe. 

Nach Abſchluß der jede3maligen Generalſynodal-Rechnung 
wird den Ober-Behörden der Unitätsgebiete ein zuſammengefaßter 
Bericht über die Einnahmen und Ausgaben des betreffenden 
Fonds zur Mitteilung an die Gemeinen zugeſendet. 

2. 

4. 

=
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Kap. I1. Die Generalſynode. 

Berichte und Anträge. 

Jeder Generalſynode müſſen in den ſelbſtändigen Unität3- 
gebieten vorbereitende Synoden, in den Miſſions8gebieten und 
in der Evangeliſchen Brüderkirche in Oſterreich vorbereitende 

allgemeine Konferenzen vorangehen. 

Der geſchäftsführende Ausſchuß gibt ein Heft heraus, das 
folgendes enthält: 

1. Eine Liſte der Mitglieder der Generalſynode und der in 
Vorſchlag gebrachten Hilfsarbeiter. 

2. Die Anordnung für CEröffnung und Konſtituierung der 
Synode jowie die Zeit der Sitzungen. 

3. Eine Liſte der amtlichen Berichte. 

4. Die ordnung8gemäß eingebrachten Anträge, und zwar auf 
deutſch und auf engliſch, aber ohne weitere Erläuterung 
und Begründung und ſachlich nach 8 49 geordnet. 

5. Die Liſte der am Schluß vorzunehmenden Wahlen. 

Dieſes Heft iſt den Mitgliedern der Generalſynode wo- 

möglich vor deren Zuſammentritt zuzuſtellen. 

Die in die Beratungsordnung aufzunehmenden Anträge 
müſſen vier Monate vor dem Zuſammentritt der Synode in die 
Hände des geſchäftsführenden Ausſchuſſes gelangt ſein. Andere 

ordnungs8gemäße Anträge ſind der Synode bei ihrem Zujammen- 
tritt vorzulegen. 

Jede Körperſchaft und jedes Mitglied der Brüder-Unität 

iſt zu Eingaben und Vorſchlägen, die zum Wirkungskreis der 
Generalſynode (8 49) gehören, berechtigt. 

Vor der Synode wird auf Koſten des Synodalfonds nichts 
anderes gedruckt al3: 3) das unter Punkt 11 erwähnte Heft; 
b) die amtlichen Berichte der von der vorangegangenen General- 
ſynode damit beauftragten Perſonen und Behörden; 6) Anträge, 
die in den Wirkungskreis der Generalſynode fallen, und zwar 
mit Namenangabe des Antragjtellers. 

Alle anderen Eingaben ſind von dem geſchäftsführenden 
Ausſchuß zurüczubehalten und der Generalſynode vorzulegen,
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die allein darüber zu beſtimmen hat, wie mit ihnen zu verfahren 
iſt. Die Anträge find womöglich deutſc; und engliſch einzu- 
ſenden. 

Die amtlichen Berichte ſind ſtreng auf ſolche Mitteilungen 16. 

zu beſchränfen, welche die Generalſynode in den Stand ſeßen, 

zu den in Betracht kommenden Fragen Stellung zu nehmen, 
und zwar ſo, daß dieſe Berichte acht Tage nach Beginn der 
Synvde au die AuSsſchüſje verwiejen oder ander8wie erledigt 
werden fönnen. 

Geſchäftsverfahren. S 53 

Der Vorſitzende der Unitätsdirektion eröffnet die General- 1. 
ſynode mit einem öffentlichen GottesSdienſt und leitet die Wahl 
de3 Synodalvorſtandes (Präſidium) auf Grund der Geſchäfts- 

ordnung der letzten Generalſynode. Er kann ſich hierbei durch 
ein anderes Mitglied der Unmtäts-Direktion vertreten laſſen. 

Die Generalſynode prüft die Wahlprotokfolle durch einen 2. 
Ausſchuß, entſcheidet danach über die Gültigkeit der Wahlen und 

beſchließt über die ihr von dem Geſchäftführenden Ausſchuß der 
Unitäts3-Direktion vorgelegte Geſchäft8- und Beratungsordnung. 

Die Beſtimmungen des Verlajjes der vorangegangenen 3. 
Generalſynode bleiben in Kraft, ſofern fie nicht von der tagenden 
Synode jelbjt abgeändert werden. 

Während der Tagung der Generalſynode ſind Anträge an 4. 
den Synodal- Vorſtand einzureichen. 

Die Beſchlüſſe werden in der Regel nach abſoluter Stimmen- 5. 
mehrheit der anweſenden, vollberechtigten Mätglieder gefaßt Bei 
Verfaſſungs8änderungen iſt jedoch Zwei-Drittel- Mehrheit geboten. 

Der Synodalvorſtand forgt für Beglaubigung und Samm- 6. 
lung der Brotofolle, die Unitätsdirektion durch den Geſchäft- 
führenden Ausſchuß für ihre Regiſtrierung und Aufbewahrung. 

Die Synodal-Akten gehören dem Unität8-Archiv. 7. 

Der Schluß der Tagung liegt in der Hand der Genera 5. 
ſynode ſelbſt.



Kap, I. Die Generalſynode. 

General - Synodal - Verlaß. 

Die Geſamtheit aller für die Evangeliſche Brüder-Unität 

geltenden Beſtimmungen iſt in dem 

General-Synodal-Verlaß 

enthalten, der im Auftrag der Generalſynode von der Unitäts- 
Direktion veröffentlicht wird. 

Er enthält die beſtätigten oder abgeänderten Beſtimmungen 
des Verlaſſes der vorigen Synode, verbunden mit den neuen 
Feſtſezungen und ſchließt ſich darin an die während der General- 

ſynode vorgenommene amtliche Beſchlußſammlung an. 

Als Anhang werden diejenigen Beſchlüſſe und Erklärungen 
dem Verlaß beigefügt, die ihrer Natur nach im Verlaß ſelbſt 
keine Stelle finden können, aber nach Schluß der Synode 

Gültigkeit haben. 

Der geſchäftsführende Ausſchuß der Unitäts-Direktion, der 

mit der Heraus8gabe des General-Synodal-Verlaſſes beauftragt 
iſt, wird ermächtigt, alle redaktionellen Veränderungen, die ſich 

als notwendig erweiſen, oder etwaige Verbeſſerungen, die ihm 
als wünſchenöwert erſcheinen, nach Gutdünken vorzunehmen und 
zu gleicher Zeit dafür Sorge zu tragen, daß eine wortgetreue 
und dabei auch ſinngemäße Überſezung des Verlaſſes in die 
engliſche Sprache ohne Verzug zuſtande gebracht werde. 

Jür zweifelhafte Fälle iſt die deutſche Ausgabe des Wexr- 
laſſes maßgebend. 



Drittes Kapitel. 

Beruſungen. 

---0 0 O0--- 

Berufungen (Appellationen). 

Die Synoden (8 67) ſind die endgültig entſcheidende Be- 
rufungsſtelle für die einzelnen Mitglieder, Gemeinen, Anſtalten 
und Behörden eines Unitäts3gebiets. Das gilt auch für die 
weſtindiſchen Provinzen. 

Die Unitäts5-Direktion (8 56) iſt die endgültig ent- 
ſcheidende Berufungsftelle für die einzelnen Mitglieder, Ge- 

meinen, Anſtalten und Behörden der Miſſionsgebiete, der 

Evangeliſchen Brüderkirche in Oſterreich und des Ausſfäßzigen- 
Aſyl3. 

Auch für die Miſſion8-Direktion und die Oberbehörden der 

Unität3gebiete iſt dies der Fall, wenn in ihren gegenſeitigen Be- 
ziehungen eine Berufung ſich als notwendig erweiſt. Das gilt 
ebenfalls für die weſtindiſchen Provinzial-Älteſten-Konferenzen. 

Die Direktion, gegen die Berufung eingelegt worden iſt, iſt 
berechtigt, ihre Angelegenheiten darzulegen. Doch ſteht ihr bei 
der Entſcheidung kein Stimmrecht zu. 

Die Unitäts- Direktion iſt die erſte BerufungsSſtelle in 

allen Angelegenheiten, die dem Wirkungskreis der General- 

ſynode angehören, (8 49), jedoch nur für die Minderheit einer 

Synode, ſofern ſie ein Drittel der ſtimmberechtigten Mitglieder 
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in ſich begreift, ſowie für die Minderheit einer oberſten Gebiets- 
behörde, unter der gleichen Bedingung. 

In dieſem Fall hat die Oberbehörde des Unitätsgebiets, 

von dem aus Berufung an die Unitäts-Direktion eingelegt iſt, 
zwar das Recht, Einſicht in die Verhandlungen zu nehmen, aber 

nicht, eine Stimme abzugeben. 

Die Generaljynode iſt die endgültig entſcheidende Be- 
rufungsſtelle für die unter 5 genannten Fälle ſowie für die 
Oberbehörden der einzelnen Unitätsgebiete und die Mijſions- 
Direktion je in ihrer Geſamtheit, ſofern der fragliche Gegenſtand 
zum Wirkungskreis der Generalſynode gehört. Berufungen, die 
außerhalb des Wirkungskreiſes dex Generalſynode fallen, werden 
hiermit ausdrüclich ausgeſchloſſen. 

Über die beſchränkte Gültigkeit der Provinzial-Kirchen- 
ordnungen ſiehe 8 69, 5. 

Im Falle einer Berufung an die Generalſynode bleibt das 
Urteil der Unität3-Direktion bis zum Zuſammentritt der General- 
ſynode in Kraft. 



Viertes Kapitel. 

Die Unitäts-Direktion. 
(Unitäts-Älteſten-Konferenz.) 

--0 00--- 

Zuſammenſetzung. 

Die Unität3-Direktion beſteht aus der Miſſion3-Direktion 
und den Oberbehörden der vier ſelbſtändigen Unität3- 
gebiete. 

Sie hat ihren Sitz in Herrnhut und iſt die von der 
Cvangeliſchen Brüder-Unität berufene Verwalterin ihres Ver- 
mögenS2, die ſie wegen deSjfelben gerichtlich und außergerichtlich 
zu vertreten hat. (Vgl. Verfügung des Königlich Sächſiſchen 
Mäniſteriums des Kultus und öffentlichen Unterricht3z vom 
30. April 1895 und Zeugnis des Appellations8gerichts Baußen 
vom 30. Oktober 1844.) 

Der Vorſitzende zeichnet im Namen der Unität3-Direktion 
und gibt die rechtlich verpflichtenden WillenSerklärungen für die 

Evangeliſche Brüder-Unität ab; inſonderheit hat er das Recht, 
General- wie Spezial-Vollmachten im Namen der Cvangeliſchen 
Brüder-Unität und deren Direktion auszuſtellen. 

Einem Mitglied des Böhmiſch-Mäßhriſchen Komitees (Direk- 

tion für Öſterreich) gibt der Vorſigende der Unität3-Direktion 
zur Ausſtellung der in dem Gebiet der Brüderkirche in Öſter- 
reich notwendigen Erklärungen, Vollmachten uſw. wie für Ver- 
handlungen mit den Oſterreichiſc<hen Behörden Generalvollmacht. 
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Der General-Bevollmächtigte, deſſen Vollmacht, wenn ſie nicht 
widerrufen wird, bis zum Schluſſe der nächſten Generalſynode 
Gültigkeit hat, wird dem öſterreichiſchen Miniſterium für Kultus 
und Unterricht genannt. 

5. Die Generalſynode wählt den Vorſigenden aus den Mit- 

gliedern der von ihr neugewählten Miſſion8-Direktion, nachdem 

ſich leßtere konſtituiert hat. Der Vorſizende der Miſſions- 
Direktion iſt von dex Wahl ausgenommen. Zwiſchen zwei 
Generalſynoden werden etwaige Neuwahlen von der Unitäts- 

Direktion vollzogen. 

8 57 Wirkungskreis. 

Der Wirkungskreis der Unitäts-Direktion umfaßt folgende 
Befugniſſe und Obliegenheiten: 

1. Oberaufſicht über die Beobachtung der von der Generalſynode 

feſtgeſeßten allgemeinen Grundſätze der Brüderkirche für Ver- 
faſſung, Lehre, Gottesdienſt, Ordination, Gemeinordnungen 

und Kirchenzucht (8 49). 

a) Beſchlußfaſſung über grundſätzliche Fragen, die die Miſſions- 
Direktion in Bezug auf das MiſſionSwerkf der Unitäts- 
Direktion vorzulegen hat, ſowie über Aufgabe alter oder 
Inangriffnahme neuer Meiſſions8gebiete. Dieſe Beſchlüſſe 
ſind für die Miſſion3-Direktion maßgebend; wenn aber die 

Miſſion3-Direktion für ihre Ausführung nicht glaubt die volle 
Verantwortung übernehmen zu können, ſo hat ſie das Recht, 
unter eigner Verantwortlichfeit davon abzuweichen, und 
muß dies ſofort der Unität3-Direktion mitteilen. 

b) Entſcheidungen in Bezug auf die Evangeliſche Brüderkirche 

in Oſterreich und das AuSſäßigen-Aſyl (ſiehe näheres 8 72 

und 73). | 

2. a) Gegenſeitige KenntniSnahme von den Beſchlüſſen und 
Erlaſſen der Synoden der einzelnen Unitäts8gebiete. Zu 
dem Zweck hat jede der vier Unitäts-Oberbehörden die
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Pflicht, Erlaſſe und Beſchlüſſe ihrer Synode den andern 
Oberbehörden mitzuteilen. 

Ebenjo müſſen Beſchlüſſe grundſäßlicher Art, welche 
die einzelnen Körperſchaften der Unität3-Direktion faſſen, alſo 
Beſchlüſſe, die eine weitere AuSsgeſtaltung oder eine Ein- 
Ichränfung der in dem General-Synodal-Verlaß aus- 
gejprochenen Grundſäße und Beſtimmungen darſtellen, der 
Unitäts-Direktion bekannt gemacht werden. 

b) Meinungs3austauſch über etwaige Abweichungen von 
den Grundſäßen und Beſtimmungen des Verlaſſe8 der 
Generalſynode und womöglich Beſeitigung derſelben. 

- Pflicht, die Bekanntſchaft zwiſchen den Unitätsgebieten zu 
fördern. 

. Gntſheidung über AnuSnahmen von Beſtimmungen des 
General-Synodal-Verlaſſes, die von der Miſſion3-Direktion 
oder einer der vier Oberbehörden verlangt werden. 

. Entſcheidung der Berufungen (Appellationen), für die die 

Unitäts-Direktion zuſtändig iſt (vgl. 8 55). Eine Vertagung 
der Entſcheidung bis zum Zuſammentritt einer Direktions- 
Konferenz (8 58) iſt geſtattet. 

Die Unitäts-Direktion (8 56) iſt die endgültig entſcheidende 

Berufungsſtelle für die einzelnen Mitgliedes Gemeinen, An- 
ſtalten und Behörden der Miſſionsgebiete, der Evangeliſchen 
Brüderkirche in Oſterreich und des Ausſätigenaſyls. 

Auch für die Miſſion8-Direktion und die Oberbehörden 
der Unitätsgebiete iſt dies der Fall, wenn in ihren gegen- 
ſeitigen Beziehungen eine Berufung ſich als notwendig erweiſt. 
Das gilt ebenfalls für die weſtindiſchen Provinzial-Älteſten- 
Konferenzen. 

Die Direktion, gegen die Berufung eingelegt worden iſt, 
iſt berechtigt, ihre Angelegenheiten darzulegen. Doch ſteht 
ihr bei der Entſcheidung kein Stimmrecht zu. 
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Die Unitäts-Direktion (8 56) iſt die erſte Berufungsſtelle 
in allen Angelegenheiten, die dem Wirkungskreis der General- 
ſynode angehören (8 49), jedoch nur für die Minderheit einer 

Synode, ſofern ſie ein Drittel der ſtimmberechtigten Mitglieder 
in ſich begreift, ſowie für die Minderheit einer oberſten Ge- 
biet8behörde, unter der gleichen Bedingung. 

In diejem Fall hat die Oberbehörde des Umitätsgebiets, 
von dem aus Berufung an die Unitäts-Direktion eingelegt iſt, 
zwar das Recht, Einſicht in die Verhandlungen zu nehmen, 
aber nicht, eine Stimme abzugeben. 

6. Einberufung der Generalſynoden zu den ordentlichen wie 
außerordentlichen Tagungen (8 52, 1 und 2). 

7. Beſchlußfaſſung über die von der Miſſions8-Direktion und von 
dem Verwaltungsausſchuß der Brüderkirche in Oſterreich vor- 
geſchlagenen Ordinationen von Büſchöfen, auch aus der 
Zahl der Mitglieder der Miſſion8-Direktion ſelbſt. 

8. Veranlaſſung und Vollziehung der Ergänzung38wahlen 
für Mijſions-Direftion und etwaiger Neuwahlen des Vor- 
ſißenden der Unitäts-Direktion. 

9. Verwaltung der Fond3 der Evangeliſchen Brüder-Unität 
durch Vermittelung des Geſchäftführenden AuSſchuſſes. 

Die von der Unitäts-Direktion getroffenen „Entſcheidungen“ 

ſind maßgebend, jofern ſie nicht von der Generalſynode ab- 
geändert werden (8 49, 5 und 8). 

Die Unitäts-Direttion berückſichtigt nur ſolche Vorlagen, 

die ſich auf ihren Wirkungskreis beziehen, und die ihr von den 
Verwaltungsorganen der Unitätswerke oder einer der Ober- 
behörden der vier Unitätsgebiete unterbreitet werden. 

8 58 Zuſammenkünfte. 

Die Unitäts- Direktion kann zwiſchen zwei ordentlichen 
Generalſynoden ein- oder zweimal zu gemeinſchaftlichen Be- 
ratungen (Konferenzen) zuſammentreten. Die einzelnen Köürper- 

ſchaften werden dabei durch je einen Bevollmächtigten vertreten,
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der jedeSmal durc< Wahl innerhalb der Körperſchaft dazu ernannt 
wird. Die Miſſion3-Direktion hat das Recht, zwei Mitglieder 
zu entſenden, ein ſtimmberechtigtes und ein beratendes. 

1. Die Konferenzen wählen ſich ihren jedeSmaligen Vor- 
ſizenden ſelbſt, dem außer der Leitung der Beratungen auch die 
Pflicht obliegt, für einen zuſammengefaßten Konferenzbericht zu 
Händen der Umitäts-Direktion und zur Mitteilung an die 
Gemeinen Sorge zu tragen. Bei der Beſchlußfaſſung hat jede 
Körperſchaft eine Stimme. 

Der Ort der Konferenzen wird jede3mal durch Beſchluß 
der Umtäts-Direktion beſtimmt. 

Die Koſten werden aus den Zinſen des Fonds für die 
General-Synode beſtritten. 

2. Die Gegenſtände der Beratung und Beſchlußfaſſung 
umfaſſen den geſamten Wirkungskreis der Unitäts- Direktion 
(8 57). 

(Es ſteht den Konferenzen frei, die Verwaltung ſämtlicher 
UnitätSwerfe einer Prüfung zu unterziehen, wobei die Ver- 
waltungsorgane verpflichtet ſind, jede dafür notwendige Auskunft 
mit den dafür nötigen Unterlagen, ſoweit tunlich, zu geben. 

Die Konferenzen ſind berechtigt, Maßnahmen gutzuheißen, 
Ausſtellungen zu machen, Ratſchläge zu erteilen und Beſchlüſſe 
zu fatjen. 

3. Die Beratungsgegenſtände ſollen womöglich vor dem 
Zuſammentritt dex Konferenzen den einzelnen Körperſchaften der 
Unität8-Direktion zum Zwec> der Vorberatung rechtzeitig vor- 
gelegt werden. Der Geſchäftführende Ausſchuß (j. 8 59) ſtellt 
die Beratungsordnung zuſammen. 

Geſchäftführung. 

Die Geſchäftführung der Unität8-Direktion wird folgender- 
maßen geregelt: 

Der Vorſizende der Unität8-Direktion, ein von der Miſſjion3- 
Direktion und ein von der Deutſchen Unität3-Direktion ernanntes 
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Mitglied dieſer Körperſchaften bilden den Geſchäftführenden 
AuSſchuß; in der Regel ſollen alle drei Nationalitäten darin 
vertreten ſein. Der Ausſchuß wählt den Stellvertreter des Vor- 

ſigenden. Die Obliegenheiten des Ausſchuſſes ſind: 

2. Herbeiführung von Beſchlüſſen durch Abſtimmung oder von 
ſonſtigen Vereinbarungen innerhalb der Unität3-Direktion ; Füh- 
rung eines Verzeichniſſes (Journal) der von der Unität8-Direktion 
gefaßten Beſchlüſſe; Ausſchreibung der Ergänzungswahlen für 
Miſſion3-Direktion und der Neuwahl des Vorſitzenden der 
Unitäts-Direktion; Sammlung der Akten der Unitäts-Direktion 

einſchließlich derjenigen der Unität8-Konferenzen; Sorge für die 

Ordnung des Geſchäftsganges in der Unitäts-Direktion. 

3. Die einzelnen Körperſchaften der Unität3-Direktion ſtehen 

in unmittelbarem Verkehr miteimander. CEbenſv dürfen ſich die 

Verwaltungsorgane des Böhmiſchen Werkes und des Ausſätigen- 

Aſyls unmittelbar an die Unitäts-Direktion wenden. -- Im 

übrigen wird die Geſchäftführung nach Bedürfnis geordnet. 

4. Bei der Beſchlußfaſſung hat jede der fünf die Umitäts- 

Direktion bildenden Körperſchaften eine Stimme. 

8 60 Die Verwaltung der der Evangeliſchen Brüder-Unität 
gehörenden Fonds. 

1. Fond3 für die Generalſynode. 

Aus dieſem Fond8 werden die Koſten der Generalſynoden 

beſtritten; er iſt bis zum Betrag von 200000 Mark unantaſtbar. 

Aus den Zinſen dieſes Fonds dürfen innerhalb einer 

Synodalperiode bis 4000 Mark für die Unkoſten von Unitäts- 

Konferenzen und die Reiſen der Unitäts- Direktion verwandt 

werden. 

». Unität3-Verwaltungs3fonds. 

Die jährlichen Zinſen dieſes Fond3 werden als Beitrag 

für den Gehalt der Mitglieder von Miſſion8-Direktion an die 

MiſſionsSanſtalt abgegeben.
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Mit der Verwaltung diejer Fonds wird der Geſchäft- 3. 
führende Ausſchuß der Unitäts- Direktion beauftragt (ſ. Be- 
jhluß 29). 

Das Unitäts8-Archiv. 8 61 

Das Archiv der Brüder-Unität ſteht unter der Verwaltung 1. 
der Deutſchen Unität8-Direktion. Das für die Aufbewahrung 
des Archiv8 dienende Gebäude und ſeine innere Einrichtung iſt 
Eigentum der Deutſchen Unität. Leßtere trägt zur Zeit den 
Gehalt des Archivars und ſämtliche Verwaltungskoſten. 

Die Benutzung des Archivs ſteht allen Unitätsbehörden 2. 
frei. Ebenſo wird erwartet, daß auch die den einzelnen Unitäts- 

gebieten gehörenden Archive zu gegenſeitiger Benutzung zur 
Verfügung geſtellt werden. 

Bon allen amtlichen Schriften, die in einem der vier ſjelb- 3. 
ſtändigen Unitätsgebiete und aus dem Bereich der Miſſion 
herauSgegeben werden, iſt je ein Exemplar außer an das 
Unität8-Archiv auch an die Oberbehörden der andern Umitäts- 
gebiete, die Miſſion3- Direktion und das Böhmiſch - Mähriſche 
Komitee (Direktion für Oſterreich) und an die Bibliotheken der 

drei theologiſchen Seminare einzuſenden. 
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Fünftes Kapitel. 

Die Miſſions-Direktion. 
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Verfaſſung der Miſſion3-Direktion. 

Die „Miſſions -Direktion der Cvangeliſchen 
Brüder -Unität“ (Unitäts - Miſſions - Direktion, Miſſions8- 
Direktion) iſt die von der Generalſynode eingejeßte und ihr ver- 
antwortliche oberſte Verwaltungsbehörde des HeidenmiſſionSwerks 
der Evangeliſchen Brüder-Unität. 

Zwiſchen zwei Generalſynoden iſt die Miſſion3-Direktion 
für das Rechnungsweſen der MiſſionZ3anſtalt (8 66) der Unitäts- 
Direktion verantwortlich. 

Ihre juridiſche Bezeichnung iſt „Direktion der Miäjſſions- 

anſtalt der evangeliſchen Brüder-Unität“, und ihr Sitz beſindet 

fich in Herrnhut. 

Sie beſteht aus fünf Mitgliedern, von denen je eins als 

Vertreter der Deutſchen, der Britiſchen und der Amerikaniſchen 

Unität gewählt werden muß. 

Die Miſſion8-Direktion wählt ſich ihren Vorſizenden und 

deſſen Stellvertreter ſelbſt. Der Vorſitzende zeichnet im Namen 

der Direttion. 

Die Miſſion3-Direktion hat der Generalſynode und der 

Unitäts8-Direktion die Wahl ihres Vorſitzenden und ſeines Stell- 

vertreters mitzuteilen.
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Dem Ermeſſen der Miſſion3-Direktion bleibt die Verteilung 5. 
ihrer Berwaltungsgebiete und Obliegenheiten unter ihre Mit- 
glieder überlaſſen. Sie iſt eine ſtreng kollegiale Behörde. 

Sie jeßt ihre eigene Geſchäftsordnung feſt. 6. 

Auszüge aus den Protokollen, welche Gegenſtände be- 7 
handeln, die nicht einfache Berwaltungsmaßregeln betreffen, teilt 

Miſſion3-Direktion der Unitäts-Direktion mit, damit dieſe auch 
von den Vorgängen auf dem Gebiet des Miſſionswerks Kenntnis 
erhalte, die nicht dur<g das „Miſſionsblatt“ veröffentlicht 
werden fönnen. 

Wahl der Mitglieder. 8 63 

Die Generalſynode vollzieht jeve8Smal die Wahl ſämtlicher 1. 
Mitglieder der Miſſions-Direktion nach Erledigung der die 
Miſſion betreffenden Angelegenheiten. 

Die bisherigen Mitglieder führen ihr Amt bi8 zur Über- 
nahme der Geſchäfte durch die neugewählte Miſſion8-Direktion. 

Die Vertreter der drei Unitätsgebiete werden zuerſt gewählt. 3. 

Bei Ergänzungswahlen findet ein zweifaches Ver- 4. 
fahren ſtatt: 

(1.) Vorſc<lag: 
3) Die Stimmen des Unitätsgebiets, das durch den Verluſt 

jeines Vertreters betroffen iſt, jollen zuerſt eingeholt und als der 
Vorſchlag dieſes Gebiets angeſehen werden. Durch die Verfaſſung 
dezjelben wird das dabei zu beobachtende Verfahren geordnet. 

b) Bei den zwei andern Mitgliedern ſoll Miſſion8-Direktion 
einen Vorſchlag unterbreiten, der wenigſtens zwei Namen enthält. 

(2.) Wahl: 

Die Wahl ſelbſt wird von der Unitäts-Direktion voll- 
zogen (8 57, 8). 

Die Wahlen werden von dem Geſchäftsausſchuß der Unitäts- 
Direktion ausgeſchrieben und ihr Ergebnis feſtgeſtellt. 

Auf Grund des Wahlprotokoll8 wird ein Wahlbericht an 
ſämtliche Wahlkörper erſtattet zur Mitteilung an die Gemeinen. 

b
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Das nach diejen Beſtimmungen neuerwählte Mitglied der 
Direktion wird von den übrigen Mitgliedern als Mitglied der 
Direktion der Miäſſion3-Anſtalt kooptiert (vgl. Statut der 
Miſſion3-Anſtalt 8 7). 

8 64 Wirkungskreis. 

Der Wirkfung3kreis der Miſſion38- Direktion 
umfaßt folgende Befugniſſe und Obliegenheiten: 

1. Verwaltung des geſamten Miſſionswerks der Evangeliſchen 
Brüder-Unität und ſomit Oberleitung und Beaufſichtigung 
der Miſſion8-Gebiete ſowie der heimiſchen Miſſion8-Ange- 
legenheiten, jofern jolche nicht von den einzelnen Unitäts- 
Oberbehörden beſorgt werden. 

Miſſion8-Direktion iſt hierbei gebunden an die im 
Teil 111 des General-Synodal- Verlaſſes niedergelegten 

allgemeinen Prinzipien für den Betrieb des Miſſions8werks 
der Brüder-Unität ſowie an etwaige beſondere Beſtimmungen 
der Generalſynode, die in deren Beſchlüſſen niedergelegt 
ſind und ſo lange Gültigkeit beſitzen, als ſie nicht durch 

einen Beſchluß der Generalſynode oder durch eine beſondere 

Entſcheidung der Unitäts-Direktion (8 57, 1 a und 4) auf- 
gehoben ſind. 

Innerhalb dieſes Kreiſes hat Miſſions-Direktion das 
Recht zum Erlaß ſolcher Verordnungen, die ſich bei der 
Ausübung der Verwaltungspraxis als erforderlich erweiſen 
(vgl. 8 70, 3). 

Als Organ hierfür dienen die Amtlichen Mittei- 

lungen der Miſſion8-Direktion. Beſtimmungen, die 
nur für einzelne Miſſion3gebiete gelten, ſind den Behörden 
und Miſſionaren in geeigneter Weiſe mitzuteilen. 

Beſondere Feſtſezungen (Regulative) begrenzen 
den Wirkungskreis der Miſſions-Direktion innerhalb der 
einzelnen Unitätsgebiete und regeln die amtlichen Be- 
ziehungen zwiſchen ihr und den betreffenden Unitäts- 
behörden (8 65).
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. Die öffentliche, gerichtliche wie außergerichtliche Ver- 
tretung des Miſſion3Swerk8 im allgemeinen und der 
Miſſion8-Anſtalt im beſonderen. - 

Rechtlich verpflichtende WillenöSerklärungen werden von 
der Miſſions-Direktion als Direktion der Miſſionsanſtalt 
der Cvangeliſchen Brüder-Unität abgegeben. In ihrem 
Namen und Auftrag hat der Vorſitzende das Recht, die 
Vertretung in allen Angelegenheiten auszuüben. Der Vor- 
ſigende iſt befugt, General- wie Spezialvollmachten auszu- 
ſtellen, und zwar für die Mitglieder der Miſſion8-Direktion 
in vollem Umfang, für andere Perſonen nur für beſtimmte 

Bezirke -- Staaten oder MäſſionsSbezirke -- oder für be- 
jtimmte Arten von geſchäftlichen Angelegenheiten oder für 

einzelne Angelegenheiten. 
Innerhalb der Unitätsgebiete vertritt die Miſſions8- 

Direktion das Miſſion3werk in kirchlicher Beziehung nur 
im Einverſtändnis mit den betreffenden UnitätSbehörden. 

. Berufung der in den Miſſions8dienſt tretenden Perſonen, 

ihre Verſetzung in den Ruhteſtand, vorkommendenfalls 

auch Abſeßung. 
Über das bei den Berufungen einzuſchlagende Ver- 

fahren werden in den Feſtſezungen (Regulative) nähere 
Beſtimmungen getroffen (8 65). 

. Beſtimmung über die Annahme zur Akoluthie, über die 
Weihe zum Diakonus8 und Pres8byter der in ihrem 
Amtsbereich angeſtellten Perſonen und das Recht, Vor- 

ſchläge wegen einer zu erteilenden Biſchofsweihe an die 
Unitäts-Direktion zu richten. 

, Heranbildung der zufünftigen Miſſionare, in- 
ſonderheit innerhalb der dafür beſtimmten BildungSanſtalten. 

Näheres ſiehe die Regulative. 

. Oberleitung der innerhalb der deutſchen Provinz gelegenen 

Erziehungsanſtalten für Kinder von Miſſionaren. 

Näheres ſiehe das betreffende Regulativ. 

, Verwaltung des geſamten in- und ausländiſchen Ver-
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mögens der Miſſion und inſonderheit desjenigen der 

Miſſionsanſtalt einſchließlich des Recht8 des Zuerwerbs3 
und der Veräußerung einzelner Teile dieſes Wermögens 
und jomit auch die Oberleitung und Beaufſichtigung aller 

der Miſſion und der Miſſionsanſtalt gehörenden geſchäft- 

lichen Betriebe. (Siehe die Miſſions-Provinzial-Ordnungen. 
Über die Mitwirkung des Finanzausſchuſſes ſowie über die 
Berantwortlichkeit der Miſſions - Direktion gegenüber der 
Generaljynode und der Umtäts-Direktion ſiehe Teil 1V.) 
HerauSs8gabe von Miſſionsſchriften. 

Verpflichtung, die Beſc<lüſſe der Unitäts3-Direktion 
in den 8 57, 1a und 2a vorgeſehenen Fällen einzuholen. 

O
 D

P 

8 65 Feſtſetzungen zwiſchen Miſſion38-Direktion nnd den Behörden 

1. 

der Unitätsgebiete. 

Die beſonderen Feſtſezungen (Regulative), die den 
Wirkungskreis der Miſſion8-Direktion innerhalb der ſelbſtändigen 
UnitätsSgebiete begrenzen und die amtlichen Beziehungen zwiſchen 
ihr und deren Behörden regeln, werden zwiſchen dieſen und der 
Miſſions-Direktion vereinbart und bedürfen für etwaige Ab- 

änderung der beiderſeitigen Zuſtimmung. 
Jede ſolche Feſtſezung und jede etwaige Veränderung iſt 

der nächſtfolgenden Provinzial-Synode vorzulegen. Der Unitäts- 

Direktion werden dieſe Feſtjezungen mitgeteilt, und fie hat das 
Recht, ſich gutachtlich dazu zu äußern. 

Die Feſtſezungen müſſen auf folgenden Grundſätzen 

ruhen: Jedes ſelbſtändige Unitätsgebiet iſt verpflichtet, für die 

Miſſion8-Angelegenheiten in feinem Bereich nach Kräften zu 

ſorgen, und die einzelnen Synoden wie Behörden haben dieſe 
Fürſorge tatkräftig in die Hand zu nehmen. 

In die aus dieſer Fürſorge hervorgehende Verwaltungs3- 
tätigkeit iſt Miſſion3-Direktion nicht berechtigt unmittelbar ein- 
zugreifen. 

Miſſion8-Direktion verwaltet innerhalb der ſelbſtändigen 
Unitätsgebiete unter eigner Verantwortlichkeit nur die Inſtitute
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und Geſchäfte, die Eigentum der Miſſion8-Anſtalt ſind; doch 

muß eine Mitwirkung der betreffenden Ober-Behörde dabei vor- 
gejehen und durch- die „Feſtſezungen“ genau beſtimmt werden. 

An das Bermögen der Miſſions-Aunſtalt und an ſonſtiges 6. 
Eigentum der Mäſſion (z. B. Fonds) hat kein Unitätsgebiet 

Sonderanſprüche. 

Anmerkung: Dadurch, daß die Miſſions-Direktion und die Miſſion5- 

Anſtalt innerhalb der Deutſchen Unität ihren Sitz haben, ſowie infolge 

davon, daß tatſächlich die Beziehungen der Deutſchen Unität zum Miſſions- 

wert und die Beteiligung jener an der Arbeit ſehr bedeutend ſind, iſt es 

geboten, in den Feſtſezungen zwiſchen Miſſions-Direktion und 

Deutſcher Unitäts-Direktion gemeinſame Beratungen beider Körper- 

ſc<haften vorzuſehen und die beiderſeitige Mitwirkung bei den in die ver- 

ſchiedenen Wirkungskreiſe gehörenden MiſſionSangelegenheiten beſonders 

ſorgfältig zu ſichern wie zu regeln; doch iſt jede gemeinſame Beſchluß: 

faſjung dabei ausgeſchloſſen. 

Rechtliche Stellung der Miſſions-Direktion. 8 66 

Auf Grund eines vom Königlich Sächſiſchen Kultusmini- 1. 

ſteriuin anerfannten Statuts (Dresden, 15. März 1900 und 

14. März 1904) ſtehen der 

„MiſſionsSanſtalt der Evangeliſchen Brüder-Unität“ 

laut Geſetz vom 15. Juni 1868 8 6a die Rechte der juriſtiſchen 

Perjon zu. 

Die „MiſſionöSanſtalt“ hat den Zweck, das Werk der 2. 

Heidenmiſſion der Brüder-Unität finanziell zu unterhalten. 

Das Statut muß ſtets mit den Beſchlüſſen 'der General- 3. 

Synode in Übereinſtimmung erhalten werden. 

------OIL|C------- 
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Sechſtes Kapitel. 

Die jelbſtändigen Unitätsgebiete. 

---0 0 O0-- 

8 67 Die Synoden der ſelbſtändigen Unitätsgebiete. 

1. Die verfaſſungösmäßige Vertretung der Geſamtheit jedes der 
vier jelbſtändigen Unitätsgebiete iſt die Synode dieſes Gebiets. 

2. Sie beſteht aus gewählten und aus amtlichen Mitgliedern. 
Leßtere ſind notwendig, teils um Rechenſchaft abzulegen, teils 
um auf Grund ihrer beruflichen Arbeit die Intereſſen des 

Unitätsgebiets ſachgemäß zu vertreten, teils um durch die 
Synodalberatungen in den Stand geſeßt zu werden, die Be- 
ſchlüſſe der Synode ihrem Sinn und Zweck entſprechend in das 
Leben einzuführen. 

Die Wähler haben einerſeits das Recht, Abgeordnete zu 
wählen, die ihre Anſchauungen perſönlich vertreten, andrerſeits 
aber auch die Pflicht, nur folche Abgeordnete zu wählen, die 
mit der Einſicht in die Gemeinverhältniſſe das Wohl der Ge- 
ſamtheit im Auge behalten. 

Die Wahl darf nur auf jolc<he Mitglieder der Brüder- 

gemeine fallen, welche einen unbeſcholtenen Wandel führen und 
mit gutem Grunde die Verpflichtung übernehmen können, welche 

die Mitgliedſchaft der Synode ihnen auferlegt.
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Wirkungskreis der Synoden. 

Der Wirkungs3kreis der Synode umfaßt nachſtehende Bex- 
fugmyſe und Obliegenheiten im Bereich des eigenen Unitäts- 
gebietes: 

1. 

OO
 
P
a
 

Die Ausführung und Verwirklichung der von der General- 
ſynode feſtgeſtellten allgemeinen Grundſätze der 
Brüderkirhe für Verfajſung, Lehre, Gottesdienſt und 
Gemeinleben. 
Die geſetzgebende Befugnis in Beziehung auf die kirch- 
liche Verfaſſung, die gotte3dienſtlichen und die kirchen- 
gemeinlichen Ordnungen. 
Beſtimmung der Arbeitsgebiete und Werke der Provinzen, 
wie Schule und Erziehung, äußere und innere Miſſion, 
Diaſpora und dergleichen. Die Synode bejtimmt über die 
Aufhebung beſtehender und die JInangriffnahme neuer 
Arbeitsgebiete, ſowie über die Aufnahme neuer oder die 

Aufhebung alter Gemeinen. 
Wahl umd Einſezung der obertten Verwaltungsbehörden 
(Direktionen, Provinzial-Älteſten-Konferenzen). 
Oberaufſicht über die im Namen der Geſamtbeit der 

einzelnen Unitätsgebiete betriebenen Werke und deren 
Verwaltung. | 
Die freie Verfügung (Veräuperung und Erwerbung) über 
das der Geſamtheit gehörende Vermögen und Beſtimmung. 
über jeine Vertretung. 
Wahl von Biſchöfen der Evangeliſchen Brüderkirche. 

Wahl der Abgeordneten für die Generalſynode. 
Die Synoden ſind die endgültig entſcheidende Berufungs- 

ſtelle für die einzelnen Mitglieder, Gemeinen, Anſtalten, 

Behörden eine8 Unitätsgebiets. Das gilt auch für die 

weſtindiſchen Provinzen (8 55). 

Die Synoden ſind den Generalſynoden für die Grundſfäße 

verantwortlich, nach denen ſie Beſchlüſſe faſſen und die Ober- 

aufſicht über ihre Organe und Werke führen. 

8 68.
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Die Beſchlüſſe der Synoden find für alle Behörden, Ge- 

meinen, Gemeindiener und einzelnen Mitglieder ihres Unitäts- 
gebietes bindend. 

8 69 Kirc<enordnungen. 

1. Jedes ſelbſtändige Unitäts8gebiet hat das Recht zur Her- 

ausgabe einer eigenen Kirchenordnung (Church Book, Provin- 
cial Digegt). 

Es iſt geſtattet, in dieſe Kirhenordnungen den Inhalt des 
geltenden General-Synodal-Verlaſſes (8 54) ſo aufzunehmen, wie 
es den Sonderbedürfniſſen des einzelnen Unitätsgebietes entſpricht. 

Dabei wird vorausgeſeßt, daß die weſentlichen Beſtimmungen 
des General-Synodal-Verlaſſes, namentlich in Bezug auf Weſen, 
Lehre und geiſtliches Leben der Brüdergemeine darin auf- 
genommen werden und keine Beſtimmungen mit denen des General- 
Synodal-Verlaſiſes im Widerſpruch ſtehen. 

Die Synoden der einzelnen Unität8gebiete haben darüber 
zu entſcheiden, doch ſteht der Unitäts-Direktion das Oberaufſichts- 
recht zu (8 57). 

Jede derartige Kirchenordnung hat nur für das eigene 
Unitätsgebiet Gültigkeit. Sollte ſie zu einer Berufung (Ap- 
pellation) Veranlaſſung geben, ſo iſt der geltende General- 
Synodal-Verlaß allein maßgebend. 

Die Kirchenordnungen müſſen der Unität8-Direktion mit- 
geteilt werden. 

0 Die Oberbehörden der ſelbſtändigen Unitätsgebiete. 

Die Synoden ſeen als oberſte Verwaltungs8behörden der 
ſelbſtändigen UnitätsSgebiete die von ihnen gewählten Direktionen 

(Provinzial-Älteſten-Konferenzen) ein. Dieſe handeln im Namen 

und Auftrag ihrer Synoden, find ihnen verantwortlich und haben 
ihnen daher über ihre Berwaltung Rechenſchaft abzulegen. 

Zu den Obliegenheiten diejer Oberbehörden gehört vor 
allem die Durchführung der von den Synoden für ihr Unitäts-
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gebiet, ihre Gemeinen und Arbeitsgebiete gegebenen kirchlichen 
Anordnungen, gefaßten Beſchlüſſe, getroffenen Einrichtungen und 
feſtgeſtellten Grundſäße. 

Andrerſeits haben dieſe Oberbehörden auch das Recht zum 3. 
Erlaß ſolcher Verordnungen, die fich bei der Ausübung der 

Verwaltungspraxis als erforderlich erweiſen, ſofern ſie ſich in 
Übereinſtimmung mit den von der General-Synode aufgeſtellten 
Grundſäßen und den obigen Bejtimmungen (Punkt 1) befinden. 

Auch die allgemeinen Aufgaben und Zwecke der Brüder- 4. 
Unität müſſen dieſe Behörden im Auge behalten; ſie müſſen im 
Dienſt der gejamten Unmtät wie ihrer Glieder dem Geiſt der 

Brüdergemeine gemäß für <niſtliche Zucht und Ordnung, für 
Recht und Liebe eintreten. 

Der beſondere Wirkungskreis der einzelnen Oberbehörden 
umfaßt alle diejenigen Angelegenheiten, die mit der Verwaltung 
und Vertretung ihres Unitätsgebietes zuſammenhängen, und wird 
ebenſo wie die Amts8dauer der Mitglieder durch die Kirchen- 
ordnungen (8 69) näher feſtgeſtellt. 

Ot
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Die Verfaſſung der einzelnen Brüdergemeinen wird von 
den einzelnen Unitäts8gebieten nach Bedürfnis geordnet; nur muß 

dem für die ganze Brüder-Unität maßgebenden Grundjatz ent- 

ſprochen werden, daß bei der Verwaltung und Vertretung der 
ſelbſtändigen Einzelgemeinen die Vertreter des Predigtamts mit 
denen der Gemeinglieder irgendwie in geordnete Berbindung 
treten, jo daß ein gemeinſames Arbeiten an der äußeren und 

inneren Auferbauung der Gemeine verfaſſungsmäßig gewährleitet 
wird. 
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1. 
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Siebentes Kapitel. 

Die Verfaſſung 

der gemeinjamen Unitätswerke. 

---0 0 0--- 

Das Miſſions8werk ſiehe Teil II]. 

Die Evangeliſche Brüderkirche in Öſterreich. 

Die Evangeliſche Brüderkirche in Öſterreich iſt durch 
Miniſterial-Verordnung vom 30. März 1880 für ſämtliche im 

NeichSrate vertretenen Königreiche und Länder als ſelbſtändige 

Kirche anerkannt worden, welche in kirchlichen Angelegenheiten 
allein der Unitäts-Direktion unterſteht und allen anerkannten 
Firchen gleichberechtigt iſt. 

Das Werk in Böhmen und Mähren und in Öſterreich - 

überhaupt wird im Namen und Auftrag der geſamten Brüder- 
Unität von der Unität8-Direktion mit dem Site in Herrnhut 
geleitet. 

Die Umtäts-Direktion überträgt unter ihrer Verantwortung 
die Führung der Geſchäfte dem ihr unterſtellten Böhmiſch- 

Mäßriſchen Komitee (Direktion für Oſterreich), das ebenfalls 

jeinen Siß in Herrnhut hat. Für alle Maßnahmen, Erklärungen 
und Urkunden, die rechtsgültig vollzogen werden müſſen, iſt 
außer dem Vorſißenden der Unität8-Direktion und deſſen Stell-
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vertreter auch -- als im Auftrag der Unitäts-Direktion -- der 
General-Bevollmächtigte für die Brüderkirche in Öſterreich 
(vergl. 38 56, 4) zuſtändig. 

Das Böhmiſch-Mähriſche Komitee (die Direktion für Oſter- 4. 
reich) beſteht aus 

1. dem Vorſitzenden, 
2. deſjen Stellvertreter, 
3. dem Sekretär, 
4. 4- 5 weiteren Mitgliedern. 

Von dieſen 7-8 Mitgliedern muß eins der Miſſions8- 
Direktion und wenigſtens eins der Deutſchen Unitäts-Direktion 
angehören. Die Mitglieder müſſen in Herrnhut oder in der 
Nähe davon wohnen, ſo daß ſie in der Regel an den Sißungen 
teilnehmen fönnen. 

Dem Komitee ſteht es frei, ſich auch außerhalb des Kreiſes 

ſeiner Mitglieder einen Kaſſierer zu wählen. Auf Antrag des 
Komitees kann ihm durch die Unität8-Direktion das volle Mit- 
gliedsrecht gewährt werden, welcher es freiſteht, dieje Befugni3 
ein für alle Mal einer oder zwei der fie bildenden Körper- 
ſchaften zu übertragen. 

Da3 Komitee iſt der General-Synode und der Unitäts- 6. 
Direktion verantwortlich und legt der General-Synode Rechen- 

jchaft ab. 

Bei jeder General. Synode legen die Mitglieder des Komitees 7. 
ihr Amt nieder. Das Komitee wird neu gewählt und von der 
General-Synode berufen. 

Die Neuwahl geſchieht folgendermaßen: Die zwei genannten 3. 
Mitglieder der D. U. D. und das eine Mitglied der M. D. 
werden von den betr. Behörden vorgeſchlagen und von der 
General-Synode berufen. Der Sekretär und die anderen Mit- 
glieder werden von der General-Synode gewählt und berufen. 

Bei erforderlichen Zwiſchenwahlen werden die Mit- 9. 
glieder aus D. U. D. und M.D. von dieſen Behörden, die 

dieſen Behörden hingegen nicht Angehörigen von B. M. K. 
8 

S
1
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

vorgeſchlagen, alle aber von M.D. und D. U. D. im Namen der 
U. D. berufen. 

Den Vorſißenden und deſſen Stellvertreter wählt das 
Komitee ſelbſt. 

Das Komitee beſtimmt die Zahl ſeiner ordentlichen Sißungen 
jelbſt, hat aber wenigſtens vier von dieſen als erweiterte Sitzung 
abzuhalten, zu denen der Vorſigende des Engen Rates (ſ. u.) 
und ein vom Böhmiſch-Mähriſchen Komitee zu berufender Pfarrer 

einer der konſtituierten Gemeinen als beratende Mitglieder zu- 
zuziehen ſind. Bei dieſen erweiterten Sizungen ſind Jahres- 

voranjchlag und Jahresrechnung zu behandeln. Dem Vor- 
ſizenden des Engen Rates ſteht es frei, nach Bedarf auch «an 
anderen Sitzungen des Komitees als beratendes Mitglied 
teilzunehmen. 

B. M. K. hat das Recht, Ordinationen von Diakonen und 
Presbytern für das Werk anzuordnen und, wenn keines ſeiner 
Mitglieder und auch keiner der Prediger der Brüderkirche in 
Oſterreich Biſchof iſt, ſich von M.D. oder D. U.D. einen 
Ordinator zuweien zu laſſen. In dem 8 42, 8 des G.S. V. 
vorgeſehenen Fall ſteht dem B. M. K. das Recht einer Gebiets- 
behörde zu. 

Ein AuSsſchuß, der Enge Rat, hat ſeinen Siß in Öſter- 

reich an dem Wohnort des jedesmaligen Vorſigenden und beſteht 
aus vier Predigern. 

Der Vorſitzende desſelben wird vom Böhmiſch-Mähriſchen 
Komitee auf unbeſtimmte Zeit ernannt; die drei anderen Mit- 

glieder werden von der allgemeinen Böhmiſch - Mähriſchen 
Konferenz (|. u. 18) gewählt und zwar auf drei Jahre. Die 
Mitglieder ſind wieder wählbar. 

Innerhalb des Engen TJtates entſcheidet bei Stimmengleich- 

heit die Stimme des Vorſitzenden. 

Der Enge Rat hat die Aufgabe, das B. M.-Komitee über 
die Bedürfniſſe und Wünſche der Gemeinen in Kenntnis zu 
erhalten, über die Ausführung der Beſchlüſſe de B. M.-Komitee2
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zu wachen, die A. B. M. K. vor dem B. M. K. zu vertreten und 
die Ausführung ihrer Beſchlüſſe zu beaufſichtigen. 

Der Vorſißende vertritt den Engen Rat gegenüber dem 
B, M. K. und gegenüber der A. B. M. K. 

Die Allgemeine Böhmiſch-Mähriſche Konferenz 

wird gebildet aus jämtlichen dur< das Böhmiſch-Mähriſche 

Komitce in der Brüderkirche in Oſterreich angeſtellten Brüdern 
(Predigern). Dazu treten einige von den Gemeinräten der Öſter- 

reichiſchen Gemeinen für je drei Jahre gewählte Brüder, und 

zwar je ein Bruder aus dem Gemeinrate jeder Kultusgemeine 
jowie jeder Filialgemeine, welche mehr als 100 Mitglieder zählt. 

Die A. B. M.-Konferenz wählt bei jeder Tagung ihren 
Vorſitzenden, deſſen Stellvertreter ſowie ihren Schriftführer ſelbſt, 
und beſtimmt Zeit und Ort ihrer nächſten Zuſammenkunft. 

Die Koſten dieſer Konferenzen zahlt für die Prediger die 
Böhmiſch- Mähriſche Kaſſe, während die Auslagen der durch die 

Gemeinräte gewählten Vertreter von den Gemeinen jelbjt zu 

tragen ſind. 

Die Protokolle der Konferenz ſowie des Engen Rates 

werden von dem Vorſitzenden des Engen Rates dem Komitee 
zur Prüfung der Verhandlungen und zur Beſtätigung der Be- 
Ichlüſſe, ſoweit ſie deſjen bedürfen, überſandt. 

Dem B. M. K. ſteht es jederzeit frei, eines oder mehrere : 

ſeiner Mitglieder als beratende zu dieſen Konferenzen zu ent- 

ſenden. 

Der Wirkungskreis des Engen Rates wie der Allgemeinen 
Böhmiſch-Mähriſchen Konferenz umfaßt die beſonderen Angelegen- 

heiten (Bedürfniſſe und Wünſche) der Gemeinen und Orts8gruppen, 

ſowie die in ihnen getriebene Evangeliſation3arbeit, die Wache 

über die Aufrechterhaltung der kirchlichen Ordnungen und weiter 

die Beratung über Förderung des böhmiſch-mähriſchen Werkes 

im allgemeinen. 

Innerhalb der Grenzen des vom Böhmiſch-Mährijchen 

Komitee aufgeſtellten Jahre8voranſchlages leitet der Enge Rat 
8* 

18. 

19. 

20. 

23. 

24.
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26. 

27. 

28. 

1. 

(mit der allgemeinen Böhmiſch-Mähriſchen Konferenz) den HauShalt 
de8 Werkes ſelbſtändig und hat darüber dem Komitee Rechen- 
ſchaft abzulegen. In Bezug auf die außerhalb des Jahresvor- 

anſchlages liegenden geldlichen und ſonjtigen Angelegenheiten 
ſind Anträge an das Komitee zu ſtellen, das darüber beſchließt. 
Die Beſchlüſſe des Engen Rates wie der Konferenz, ſofern ſie 

nicht eine Ausführung des Jahresvoronſchlages darſtellen, be- 

dürfen zu ihrem Inkrafttreten der Beſtätigung des Komitee. 

Die Vertretung de8 Böhmiſch-Mähriſchen Werks auf der 
General-Synode wird durch die für die Zuſammenſezung der 
Generalſynode geltenden Beſtimmungen des Gen.-Syn.-Verlaſſes 
geregelt (8 50, 8 und 16). 

Hinſichtlich der nötigen Geldmittel iſt das Böhmiſch- 

Mähriſche Werk, neben den Beiträgen der eigenen Mitglieder 

ſelbſt, auf die Gaben des Glaubens und der Liebe angewieſen. 

Darum iſt es für das Beſtehen des Werkes von größter Wichtig- 

feit, daß die Brüder-Unität in allen ihren Teilen ſich ihrer 

Verpflichtung ihm gegenüber dauernd bewußt bleibe. 

Soweit irgend möglich, joll alle Brüderarbeit in Böhmen 

und Mähren und in Öſterreich überhaupt zu Gunſten des ge- 

meinſamen Unität3werkes in dieſen Ländern betrieben werden. 

(S. Beſchluß Nr. 100.) 

Um die Sache des Böhmiſch-Mähriſchen Werkes in der 

Brüder-Unität zu befördern, find in den Unitätsgebieten Ver- 

trauenSmänner zu wählen. Im deutſchen Unitätsgebiet ernennt 

ſie die B. M. K, erforderlichenfalls nach Verſtändigung mit 

D. U. D. In England und Amerika ernennt die betreffende 

PB. A. C. zunächſt einen Bruder, womöglich aus ihrer Mitte, zum 

Vertreter des Böhmiſch-Mähriſchen Werkes. Dieſer wird amtlich 

dem B. M. K. genannt und ſucht geeignete Vertrauensmänner. 

3 Das Ausſätzigen-Aſyl in Jeruſalem. 

Das Ausſäßigen-Aſyl „Jeſus8-Hilfe“ in Jeruſalem iſt Eigen- 
tum der Evangeliſchen Brüder-Unität und wird im Auftrag der
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Generalſynode von einem ihr verantwortlichen Ausſchuß ver- 
waltet. Dieſer Ausſchuß wird in Jeruſalem durch einen Orts- 

ausſchuß vertreten und unterſtüßt. Cin Vertrag regelt die beider- 
ſeitigen Beziehungen. Der „Diakoniſſenverband in der Brüder- 

gemeine“ ſtellt die Pflegeſchweſtern zur Verfügung auf Grund 
vertragö8mäßiger Beſtimmungen. 

Der Unität8-Ausſchuß beſteht aus drei Mitgliedern, von 2. 
denen eins der Miſſionsdirektion und eins der Deutſchen Unitäts- 

Direktion angehören müſſen. 

Dieſe drei Mitglieder werden von der Generalſynode er- 3. 
nannt. 

Sceiden innerhalb einer Synodalperiode Mitglieder aus, 4. 
ſo ernennt die Unitäts-Direktion die neuen Mitglieder. 

Eins der Mitglieder ernennt die Generaljynode zum 5. 
Geſchäftsführer des Aſyls. Im Bedarfsfall ſezt die Unitäts- 

Direktion einen ſolchen ein. 

Die Vertreter des Aſyl8 in der Britiſchen und der Ameri- 6. 

kaniſchen Unität und in der Schweiz ſind korreſpondierende Mit- 

glieder des Ausſchuſſes. Solche können außerdem nach Bedarf 

vom Ausſchuß ſelbſt ernannt werden. 

Im Namen und Auftrag der geſamten Brüder-Unität und 7. 

ihrer Generalſynode ſtehen dem Ausſchuß alle mit Ober- 

leitung und Verwaltung des Aſyls verbundenen Rechte und 

Pflichten zu. 

Ebenſo vertritt er das Aſyl inner- und außerhalb der 8. 

Brüder-Unität, mit Aus8nahme der Vollziehung rechtsgültiger 

Akte, die in der Hand des Vorſizenden der Unitäts-Direktion 

liegen. 

Der Ausſchuß hat für Aufbringung der Mittel zum Unter- 9. 

halt des Aſyls und für Berufung des Perſonals Sorge zu 

tragen. 

Der Ausſchuß hat das Recht und die Pflicht, innerhalb der 10. 

Unität8geviete über das Aſyl Berichte und Mitteilungen aller
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Art ſelbſtändig zu verbreiten, anderweitig für das Aſyl Freunde 
zu werben und innerhalb wie außerhalb der Unität Sammlungen 
zu veranſtalten. 

11. Für die unter 7--10 fallenden Maßnahmen iſt der Ausſchuß 
allein der General-Synode verantwortlich. 

12. Der Audichuß muß den Beſchluß der Umtäts8-Direktion in 

folgenden Fällen einholen, in denen ihm ſelbſt nur ein Gutachten 
zuſteht: 

a) Bei Ankauf und Verkauf von Grundſtücken, ſowie bei 

Neubauten, wenn der Wert des Gegenſtandes 10000 Mk. 
(500 L) übertteigt. 

b) Bei Veränderung weſentlicher Beſtimmungen der Ver- 
träge mit dem OrtS8ausſchuß und dem Vorſtand des 
Diakomiſſen-Verbandes. 

6) Bei Maßnahmen, die für den Fortbeſtand, für Ein- 
ſchränfung oder Ausdehnung des Werkes von weſentlicher 
Bedeutung ſind. 

13. Die Beſorgung der laufenden Geſchäfte liegt in der Hand 
des Geſchäftsführers, der verpflichtet iſt, nach Bedarf Sißungen 
des Ausſchuſes zu berufen und den Beratungsſtoff vorzulegen. 

14. Die korreſpondierenden Mitglieder wirken bei Beſchluß- 
faſſungen nicht mit. 
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Miſſions-Ordnung der Brüderkir<e 

beſtätigt und ergänzt dur< die General-Synode 

der Evangeliſ<en Brüderkir<he 1914. 
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Erſtes Kapitel. 

Grund- und Richtlinien. 

=-=-O 0. 0-==- 

Die Grundlage und die innerſten Beweggründe 

unjrer uns vom Herrn zugewieſenen MiſſionS3arbeit ſind einmal 
der Gehorſam des Glaubens gegen den Befehl des Herrn 
an ſeine Jünger, Matth. 28, 19: Gehet hin und machet alle Völker 
zu Jüngern, indem ihr ſie taufet und fie lehret halten alles, 
was Ich euch befohlen habe. 

Ferner die Liebe Chriſti, der Wunſch, und die Not- 
wendigkeit, miterlöſten Sündern das Heil in Chriſto zu verkünden, 
wie Paulus ſpricht 2. Korinth. 5, 14: Die Liebe Chriſti dringet 
uns alſo; und Röm. 10, 13. 14: Wer den Namen des Herrn 
anruft, der joll ſelig werden. Wie jollen ſie aber anrufen, an 

den fie nicht glauben? Wie ſollen ſie aber glauben, von dem 
jie nicht3 gehöret haben? Wie ſollen fie aber hören ohne 
Prediger ? 

Endlich die ſelige Hoffnung auf die ſchließliche Vollendung 
und Erſcheinung des Reiches Chriſti, wenn die Fülle der Heiden 
eingegangen iſt. Röm. 11, 25. 
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1. 

Die geiſtliche Miſſion8-Methode -- Wort und Sakrament. 8 75 

In feinem MilſſionsSbefehl hat uns der Herr micht nur den 
Auftrag der Miſſion gegeben, ſondern er hat uns zugleich die 

1.
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dazu unentbehrlichen geiſtlichen Mittel dargereicht: Wort und 
Sakrament. 

Ergänzend fügen wir das Wort des Herrn hinzu: Matth. 
5, 16: Laſſet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß ſie eure 

guten Werke ſehen und euren Vater im Himmel preiſen. Zu 
Wort und Sakrament tritt da8 vorbildliche Leben hinzu. 
Uns iſt und bleibt die Miſſionöarbeit eine rein geiſtliche Sache, 

die ſich von der Anwendung aller weltlichen Mittel ſowie aller 
Ginmiſchung in Politik fern zu halten hat. 

Das Work. -- Unſrer Miſſion3predigt liegt allenthalben 
zu Grunde das Wort Gottes, die heilige Schrift. In den 
Mittelpunkt aller unſerer Miſſion3verkündigung tritt aber in Über- 

einſtimmung mit dem Wort des Herrn: „Lehret ſie halten alles, 

was ich euch befohlen habe,“ die Perſon unferes Herrn und 

Heilandes und die von ihm am Kreuz vollbrachte Erlöſung. 

„Es iſt in keinem andern Heil, und iſt auch kein andrer Name 

den Menſchen gegeben, darinnen wir ſollen ſelig werden“ ſoll 
allewege der Inhalt unſerer Mäſſionspredigt ſein. „Chriſtus der 

Gekreuzigte, der uns von Gott gemacht iſt zur WeiSheit, zur 
Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlöſung," Er ijt Stern 
und Kern unſerer Verkündigung. Einen anderen Grund wollen 
und können wir nicht legen, und wer nicht auf dieſem Grunde 

bauen will, dem können wir den heiligen Dienſt in der Miſſion 

nicht anvertrauen. Dieſe göttliche Predigt wollen wir nicht mit 

hohen Worten menſchlicher Weisheit verkündigen, ſonbern in 

Beweiſung des Geiſtes und der Kraft, dieweil wir wiſſen, daß 
das Evangelium eine Kraft Gottes iſt, ſelig zu machen, die 

daran glauben. Wir wollen nicht in erſter Linie die Heiden 
überzeugen von der Richtigkeit der <riſtlichen Lehre und der 
Unrichtigkeit der ihrigen, jondern ſie ſollen und werden gerade 
an dem um unſrer Sünde willen dahingegebenen, gekreuzigten 

Gotteſſohn erkennen, was Sünde iſt dem heiligen Gott 

gegenüber, wie an dem Wort der Verſöhnung, was Gottes 
freie Gnade bedeutet. Und nicht minder wird das heilige Vor- 
bild des reinen Menſchenſohnes ſie reizen und nötigen, die
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in der Gnade Gottes gefundene Kraft in einem den Geboten 
Gottes entjprechenden Wandel zu betätigen. 

Das Sakrament. -- Wo jich Empfänglichkeit für das 3. 
verfündigte Wort zeigt, wo dies Wort Erkenntnis der Sünde, 
Sehnſucht nach dem Heil in Jeſus Chriſtus und, ſo weit es 

erſichtlich iſt, auch den Willen weckt, dem Wandel nach väterlicher 

Weije zu entfagen, da joll das Sakrament der Taufe mitgeteilt 
werden. Mehr als oben genannte BVoraustekungen, aber dieſe 

um 1o ernjtter, find zur Taufe nicht erforderlich, ſo weit wir die 
Schrift verſtehen. 

Tanfordnung. 8 76 

Betreffend die Taufe Erwachſener (Männer und Frauen) 1. 

gilt es als Regel, daß ſolche, welche in polygamiſchen Verhält- 

myjen leben, nicht zur Taufe zuzulaſſen ſind. Jedoch jteht es 
der M. D. frei, mit den einzelnen Provinzialbehörden über ge- 
wiſſe Fälle bejondere Vereinbarungen zu treffen. So it jie 

z. B. ermächtigt, die Taufe ſolcher Frauen zu geſtatten, denen, 
obwohl innerlich wirklich erweckt und bekehrt, die Löfung des 
polygamiſchen Verhältniſſes unmöglich iſt Jedoch foll niemals 

eine jolche Perſon in unſerer Gemeine ein kirchliches Amt be- 

fleiden. Polyandriſten ſind unter feinen Umſtänden zur Taufe 

zuzulaſſen. 

In Rückſicht auf die Taufe von Kindern gelten folgende 

Grundſäße: 

Kinder dürfen nur dann getauft werden, wenn wir eine 2. 

<hrijtliche Erziehung vorausſezen dürfen, alfo .nur dann, wenn 

beide Eltern oder doch wenigſtens ein Teil der chriſtlichen 
Kirche angehören. 

Kinder, die über 5 Jahre alt ſind, werden im allgemeinen 3. 

erſt nach vollendetem 12. Jahr und dann wie Erwachſene getauft. 

Doch ſind nach Befinden Ausnahmen zu geſtatten, zumal wenn 

eine Taufe ganzer Familien ſtattfindet.
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Die jeitens der römtſch- wie griechiſch-katholiſchen Kirche 

vollzogenen Taufen werden unſererſeits grundſätzlich anerkannt. 

In ſolchen Fällen, wie namentlich bei ſogenannten „erſchlichenen“ 
oder „Majjentaufen“, wo eine Anerkennung unmöglich zu ſein 
ſcheint, hat der einzelne Miſſionar einen beſonderen Antrag an 
die Provinzialbehörde zu ſtellen, die befugt iſt, zu entſcheiden, ob 
die Taufe als gültig anzuerkennen iſt oder nicht. 

Der Taufe hat ſtet8 ein <riſtlicher Unterricht voranzugehen, 
der aber nicht zu lang ansgedehnt werden ſoll. 

Die als Erwachſene Getauften erlangen mit der Taufe 
auch die Berechtigung zum Genuß des heiligen Abendmahls. 
Doch ſoll dem erſtmaligen Genuß desſelben ein kürzerer Unter- 
richt über die Bedeutung des Abendmahls vorangehen. 

Die al8 Kinder Getauften werden, wie in unſern 

heimatlichen Gemeinen üblich, auf ihren Wunſch konfirmiert, 

ehe fie zum Abendmahl zugelaſſen werden. Der Konfirmation 
hat ebenfalls ein Unterricht voranzugehen. 

7 Die Pflege der geſammelten heiden<riſtlichen Gemeine, 

Dieſe geſchieht weſentlich durch dieſelben, im 8 75 genannten 
Mattel Die Verkündigung des Wortes ſoll aber nicht nur er- 

folgen in den regelmäßig abzuhaltenden Gottes8dienſten, namentlich 
am Sonntag, ſondern unſre Miſſionare ſollen mit allem Fleiß 
dahin wirken, daß das Wort Gottes reichlich ut der Gemeine, 

den einzelnen Häuſern und Herzen wohne, und daß die Gemeine 

zur ſelbſtändigen Benuzung von Wort und Gebet erzogen werde. 
Unfren Miſſionaren wird es auch zur Pflicht gemacht, in ihren 

: Gemeinen auf eine evangeliſche Heilighaltung de8 Sonntags 
zu dringen. Darin wird nicht nur ein Zeugnis liegen gegen- 
über der mmgebenden Heidenwelt, ſondern das innere Leben der 
Gemeine wird dadurch gefördert werden. 

Auch die Pflege der Gemeinſchaft in Vereinen und in 

andrer Weiſe wird dringend empfohlen.
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Ein ferneres, nicht zu unterſchäzendes Mittel zum inneren 3. 
Ausbau der Gemeine, auf welches unſere Miſſionare nicht auf- 
merfjam genug gemacht werden füönnen, iſt die ſpezielle Seelen- 
pflege, die durch das ſogenannte Sprechen, ſowie durch Haus- 
beſuche und Krankenbeſuche geübt wird. Bei dem weiblichen 

Teil der Gemeine follen die Frauen unjerer Miſſionare helfend 
eingreifen. 

Kirc<henzucht. 8 78 

Endlich iſt eine für die <rijtliche Gemeine unerläßliche 1. 

Sache die Anwendung der Kirchenzucht. Für ihre AusSübung 

gelten die von der General-Synode gegebenen Beſtimmungen 

ebenſo gut für unſere Mäſſion3- wie für unſere heimatlichen 

Gemeinen. Denmach gibt es drei Grade: 

a) Die brüderliche, aber amtliche Vermahnung, die erweitert 
werden kann zu dem ſeelſorgeriſchen Rat, freiwillig ſich des 
Abendmahls zu enthalten. 

b) Der Ausſchluß vom heiligen Abendmahl, d. h. der zeitweilige 

Verluſt des Rechtes an dem Abendmahl38genuß. 

6) Der Ausſchluß von der Gemeine und ihren Gaben und 

Vorrechten, d. h. der zeitweilige Verluſt aller Rechte eines 

Gemeingliedes. 

Dabei aber wird anerfannt werden müſſen, daß bei den 2. 

verſchiedenen Eigentümlichkeiten einzelner MiſſionSprovinzen die 

Handhabung der Kirchenzucht im einzelnen verſchieden jein fann. 

Dieſen Eigentümlichkeiten iſt Rechnung zu tragen in den unter 

Zuſtimmung der Miſſions-Direktion auf Grund der Synodal- 

beſtimmungen ausgearbeiteten Provinzialordnungen. Jedenfalls 

aber ſind die unter der Kirchenzucht Stehenden, auch die von 

der Gemeine Ausgeſchloſſenen, falls ſie ſich nicht einer anderen 

Kirchengemeinſchaft anſchließen, als Mitglieder der Kirche anzu- 

ſehen, denen der Miſſionar als irrenden Schafen mit aller Liebe 

nachzugehen hat, ob er nicht ihrer etliche noch für den Herrn 

gewinnen könne. Reuige, die vor Gott und Menſchen Buße tun,
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ſind mit Freuden (Luk. 15) wieder aufzunehmen, wenn auch in 
manchen Fällen um der gegebenen Ärgerniſſe willen ſie aus der 
Kirchenzucht nicht ſofort wieder entlaſſen werden können. 

3. Es darf bei der Pflege der geſammelten <riſtlichen Ge- 
meinen aber eins nicht überſehen werden, nämlich daß ſie um 
jo mehr geſegnet und wirfungsvoll ſein wird, je mehr hierbei die 
eingeborenen Helfer zur Mitarbeit herangezogen werden. 
Namentlich ſollte die Kirchenzucht nicht ohne ihre Mitwirkung 
geübt werden. 

8 79 Die Shuleu. 

1. Wir betrachten die Schulen als einen wichtigen Zweig 
unſerer MiſſionSarbeit, denn auf ihnen beruht das künftige 
Gedeihen der Gemeinen. Unjere Miſſionare haben demgemäß 
auch da, wo neben ihnen vorgebildete Lehrer ſtehen, es als einen 
wichtigen Teil ihrer Arbeit anzuſehen, ſich der Schulen in aller 
Weije anzunehmen. Dabei haben ſie ihr Augenmerkt nicht nur 

auf den Gang der Schulen im allgemeinen, ſondern in8beſondere 

auf die Erteilung des MReligionsunterrichtes und auf die Er- 
ziehung der Kinder zu richten. Auch der Lehrer haben ſie ſich 
auf alle Weiſe anzunehmen und dürfen nicht dulden, daß dieſe 
ſich als die unbeſchränkten Herren der Schule anſehen. 

2. Von Beginn an ijt bei Anlegung einer Schule darauf zu 
halten, daß die Eltern ſie nach Möglichkeit unterſtüßen. In 

älteren MiſſjionsSgebieten jollte es dahin kommen, daß die Ge- 
meinen ihre Schulen mt Hülfe der ſtaatlichen Unterſtüßung 
finanziell ganz tragen, und wo dies Ziel noch nicht erreicht iſt, 
iſt mit aller Energie darauf hinzuarbeiten. 

3. Außer den Tagesſchulen wird die Einrichtung von Sonntags- 
ſchulen dringend empfohlen. 

8 80 Die Gliederung der Gemeinen in Klaſſen. 

Die werdende und gejammelte Chriſtengemeine gliedert ſich 

von jelbſt in folgende fünf Klajſen:
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a) Sogenannte neue Leute, dD. h). diejenigen Heiden, welche ſich 
überhaupt zu einem allgemeinen <riſtlichen Unterricht melden. 
Ihnen find in den Statiſtiken auch diejenigen Chriſten aus 
anderen Kirchen bis zu ihrer Aufnahme zuzuzählen, welche 
jich zum Eintritt in unſere Gemeine melden. 

b) Tauffandidaten, ſolche, welche ſich zur Taufe gemeldet haben 
und im Taufunterricht ſtehen. 

6) Getaufte Kinder, die Jugend bis zum 16. Jahr, bezw. bis 
zur Konfirmation einſchließend. 

d) Getaufte Erwachſene, alle mehr als 16jährigen, als Kinder 
getauften Erwachſenen bis zur Konfirmation. 

6) Die Abendmahlsgenoſjen. 

Weitere Heranbildung der Miſſions8gemeinen. 

Die dur< den Dienſt der Miſſion geſammelte Gemeine 

ſoll ſich als eine für den Dienſt Chriſti berufene Schar wiſſen, 
eine „Gemeine,“ deren einzelne Glieder für einander verant- 

wortlich ſind, wie ſie fich als Schuldner derer anzujehen haben, 

die noc<4 außerhalb der Kenntnis und des Beſitzes des in Jeſu 
Chriſto gegebenen Heils ſtehen. Es iſt deshalb eine der wich- 
tigſten Pflichten unſrer Miſſionare, die Erziehung ihrer Ge- 

meinen zu ſolcher Berantwortlichfeit und Tätigkeit zu üben und 
dem vorhandenen Trieb zu ſolcher Arbeit die rechten Bahnen 

zu weiſen. 

Neben diejer allgemeinen Erziehung zu einem tätigen 

Chriſtentum werden ſich die Miſſionare es angelegen ſein laſſen, 
auf allen Gebieten beſonders fähige Eingeborene zu direkter Mit- 
arbeit heranzuziehen und ſie in immer weiterem Maße in ge- 

ordnete kirchliche Tätigkeit einzuführen. 

Es geſchieht dies einmal durch Schaffung von Gemein- 

organiſationen, die es der Gemeine ermöglichen, in allerlei Weiſe 
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bei deren innerem Ausbau und äußerer Verwaltungstätigkeit 
mitzuwirken. Hierfür gilt folgender Grundjaß: Eime geordnete 
Gemeine ſoll zwei Gemeinbehörden beſißen: 

a) die von dem Miſſionar zu ernennende, zur Mitarbeit an 
dem geiſtlichen Au8bau der Gemeine berufene Konferenz. 
Ihr können auch Frauen angehören. 

Dieſer Kreis iſt als die Vertretung der Chriſtengemeine 

nach ihrer inneren Seite hin anzuſehen und foll unter der 

Schulung des Mäſſionars zu immer bewußterer Mit- 

arbeit an der Pflege der chriſtlichen Gemeine erzogen werden. 

In dieſem Kreis ſind beſonders auch alle Fälle der Kirchen- 

zucht zu behandeln, und durch ihn iſt ein Teil der Erziehung 
der Gemeine zu einem neuen Leben der Heiligung zu üben. 

Da3 von der Gemeine zu wählende, zur Mitarbeit an dem 

äußeren Ausbau der Gemeine (Gotteshaus, GotteSacker, 

Kirchbeitrag, Schule) berufene Komitee. E38 iſt als eine 
Vertretung der Chriſtengemeine nach ihrer äußeren Seite 

hin anzuſehen und ſoll, durch den Mäßſſionar angeregt und 

geleitet, den äußeren Haushalt der Einzelgemeine fördern 
und überwachen. Das Komitee wirkt mit bei der Verwendung 
aller durc; die Gemeine aufgebrachten Mittel und iſt zu 
möglichſter Selbſttätigkeit zu erziehen. 

ce) Die Wahl der unter vb genannten Gruppe wie die Beratung 
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allgemeiner gemeindlicher Angelegenheiten findet in einer 
gelegentlich zuſammenzurufenden Verſammlung aller Gemein- 
mitglieder ſtatt. Welchen Gemeinmitgliedern das Wahlrecht 

zuzuerteilen iſt, wird in den provinziellen MiſſionSordnungen 

feſtgeſeßt. 

Eingeborne Evangeliſten, Lehrer und Prediger. 

E3 iſt weiter dafür Sorge zu tragen, daß in Evangeliſation, 

Schule und Kirche Eingeborne als Helfer und Leiter heran- 
gezogen werden. Die Miſſion kann ihre Aufgabe nur erfüllen,
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wenn und joweit es ihr gelingt, einen Stand eingeborner Lehrer 
und Geiſtlicher zu ſchaffen. 

Die Heranbildung und Förderung von Evangeliſten wird 2. 
vielfach Sache des einzelnen Miſſionars oder gelegentlich für 

größere Gruppen zu veranſtaltender Kurſe ſein. Daneben ſind 
womöglich auf allen Miſſionsgebieten höhere Schulen zu er- 
richten oder, wenn ſie ſchon beſtehen, mit aller Energie zu 
fördern und in ihrem Beſtand zu ſichern. Sie ſollen neben der 
Fortbildung begabter Schüler beſonders der Heranbildung von 

"eingebornen Hilfsfräften für den Schul- und Kirchendienſt 
dienen. Eine theologiſche Schule vollendet den Aus8bau des 

Schulweſens. 

Die Leitung und Förderung dieſer Schulen bildet eine 3. 
beſondere Pflicht der Provinzialbehörden und geſchieht in ſieter 
Fühlung mit der M. D. 

O [m]
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Zweites Kapitel. 

Die Verfaſſung der Mijſionsgebiete. 

---O 0 O-- 

-Unjre Unität hat von Anfang an nicht eine für alle Miſ- 

ſion8gebiete gleiche Verfaſſung feſtgeſtellt, ſondern hat ſie im 
einzelnen. den vorhandenen Umſtänden und Bedürfniſſen ſich 
anpaſſen laſſen. Demgemäß zeigt die Verfaſſung der Miſſions- 
gebiete manche Abweichungen. Doch ſind folgende allgemeine 
Grundſätze maßgebend. 

S 83 Unſre Miſſionsgebiete als Miſſionsprovinzen. 

Unſre MiſſionSprovinzen bedürfen einer geordneten Organi- 
ſation, in welcher ſich die Arbeit der das Chriſtentum bringenden 
und pflanzenden Miſſionstätigkeit vollzieht. 

1. Die Sendung der notwendigen Kräfte, die Entſcheidung 
über Anlage oder Aufhebung von Stationen wie die Darreichung 
der nötigen Mittel für Aufrechterhaltung und Erweiterung der 

Miſſionsgebiete liegt in der Hand der M. D., die auch die lette 
Entſcheidung über alle die Provinz betreffenden Angelegenheiten 
zu treffen hat. 

2, In jeder MiſſionSprovinz ſteht an der Spitze der Ver- 
waltung ein von M.D. berufener und eingeſetzter Präſes (Super- 
intendent), dem je nach Bedarf andere von M.D. ernannte 
Provinzialbeamte zur Seite treten können oder, zumal in den 
älteren und größeren Miſſionsprovinzen, eine aus amtlichen
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und nichtamtlichen Mitgliedern beſtehende Provinzial -Konfe- 
renz. (P.K.) 

Dieſe Provinzialbehörde hat die lokale Leitung und Über- 
wachung des Miſſions8gebietes in ſteter Fühlung mit M.D. 
zu üben. Ihr liegt die Beſezung der einzelnen Stationen mit 
geeigneten Kräften und die Aufſtellung des Jahres8voranſchlages 
für die Miſſionsprovinz ob. 

Den Abſchluß der Verfaſjungsorganiſation einer Miſſion3- 
provinz bildet die Allgemeine Miſſionskonferenz (A. M. K.), 
eine in beſtimmten Zeiträumen einberufene Vereinigung aller 
im Mäjſionsdienſt ſtehenden Brüder. Die Zugehörigkeit ein- 
geborener Geiſtlicher zu dieſer Verſammlung der fremden Miſ- 
ſionare iſt, wo ſie ſtatthat, nur als ein Notbehelf anzuſehen, 
bis die Organijation einer Eingeborenenkirche ſo weit gediehen 
iſt, daß dieſe Brüder einer Kirchenkonferenz (vgl. 8 84) als 
Vertreter ihrer Gemeinen beiwohnen. 

Der A. M. K. ſteht, ſolange keine Kirchenkonferenz beſteht, 
(vergl. 8 84), das Recht der Beratung aller Angelegenhziten 
der Mäſſionögeſellſchaft und der werdenden CEingeborenen- 
tirhe zu. Nach Einführung einer Kirchenkonferenz berät 
A. M. K. nur die Angelegenheiten der Miſſionsgeſellſchaft. Im 
erſten Stadium der Entwicklung ſteht der A. M. K. weiter das 

Recht zu, der M. D. Vorſchläge bezüglich der Wahl der nicht- 
amtlichen Mitglieder der P. K. zu machen. Ihre Berufung 
erfolgt durch die M. D. Die laufende Verwaltung iſt Sache 
der amtlichen Organe. Im zweiten Stadium fällt dieſe Wahl 
der P.K. der Kirchenkonferenz zu. 

Die Einzelheiten dieſer Verfaſſung der MijſionsSprovinzen 

ſind je nach der Entwicklung und den Bedürfniſjen der ein- 
zelnen Gebiete durch beſondere Beſtimmungen der M. D. zu 
ordnen. 

Dabei follen die Pflichten der Superintendenten, der P. K. 

und der A. M.K. ſcharf abgegrenzt und in das rechte Verhältnis 
zueinander geſetzt werden. 

9* 
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Die werdenden Eingebornen-Kirchen. 

Die Miſſionö3gebiete ſind gleichzeitig al8 werdende Ein- 
gebornen-Kirchen zu betrachten, und deren verfaſſung3mäßiger 
Ausbau iſt zielbewußt zu fördern. 

Dieſe Entwickelung wird ſich bei dem ſehr verſchiedenen 
Stand der einzelnen Miſſions8gebiete in verſchiedenartiger Weiſe 
vollziehen müſſen. Doch werden überall die folgenden Grund- 

jäße zu beachten fein: 

Die Forderungen, welche an eine werdende Kirche geſtellt 
werden müſſen, um ſie je länger je mehr als ſolche aner- 
fennen und ihr dementſprechend größere Rechte zuerkennen zu 
können, ſind dreifache: Stellung von eingebornen Kräften für 
die Arbeit, geiſtliche und intellektuelle Fähigkeit zur Bildung und 
Verwaltung wohl organiſierter Einzelgemeinen und ſich ſtei- 
gernde finanzielle Beteiligung an dem Tragen der Laſten der 
Gingebornenkfirche. 

Eine werdende Kirche iſt, dem Stadium ihrer Entwicklung 

entſprechend, jo zu organiſieren, daß aus freien Vereinigungen 

der im geiſtlichen Dienſt ſtehenden eingeborenen Arbeiter mit 
den europäiſchen Miſſionaren zu einer mit M. D. vereinbarten 
Zeit eine aus amtlichen (europäiſchen und eingeborenen) und 

gewählten, ſtimmberechtigten Vertretern der organiſierten Ge- 
meinen beſtehende Kirchenkonferenz gebildet wird. Dieſe Ver- 
ſammlung zieht alle Fragen des eigentlichen Kirchenwejens in 
den Kreis ihrec Beratungen. 

S5 Ausführungsbeſtimmungen. 

Es iſt Aufgabe der M. D, dieſe allmähliche Ausgeſtaltung 

einer werdenden Kirche möglichſt zu fördern und die dem 

OrganiSmus der Miſſion dienenden Inſtanzen je länger je mehr 

in den Dienſt der Eingebornenkirche hinüberzuführen bezw., wo 

ſie entbehrlich gewerden, auszuſchalten. 

Überall, wo eingeborne Kräfte vorhanden ſind oder ſich 

beſchaffen laſſen, iſt M. D. zur Beratung neuer ausländiſcher
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Kräfte nur berechtigt, wenn die Provinzial-Konferenz nachweiſt, 
daß eine Beſezung der betreffenden Stellen durch eingeborne 
Kräfte nicht oder wenigſtens zur Zeit noch nicht möglich iſt. 

Um die Heranbildung eines Standes eingeborner Paſtoren 
nach Möglichkeit zu fördern und eine geordnete kir<liche Be- 
dienung der Miſfion8gebiete zu ſichern, ſoll M. D. dafür Sorge 
tragen, daß in jedem größeren Miſſionsgebiet ein Biſchof ſei. 

Bei der Wahl ſolcher Biſchöfe wird den Miſſionaren der 
in Frage kommenden Gebiete die Erlaubnis erteilt, vertrauliche 
Vorſchläge an die M.D. einzuſenden, den Bruder betreffend, 
Den ſie zu dieſem Amt geweiht jehen möchten. 

Sobald ein Miſſionar als Präſes oder Vorſteher oder 
als Leiter einer Hauptſtation oder als Mitglied einer Helfer- 
konferenz berufen wird, ſoll er in der Regel die Ordination als 
Presbyter erhalten. 
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Drittes Kapitel. 

Beſtimmungen betreſſend die Miſſionare. 

----0 D O-- 

Miſſionsfirc<he, nicht Miſſions8geſellſchaft. 

Wir halten wie unſere Väter daran feſt, daß nicht eine 

beſondere Klaſſe unſerer Gemeine zum Miſſionsdienſt berufen 

iſt, ſondern daß, da wir eine Miſſions kirche und nicht eine 

Miſſions geſellſchaft ſein wollen, wir auch erwarten dürfen, in 

allen Klaſſen unſerer Gemeine ſolche zu finden, die bereit ſind, 
dem Herrn zu dienen und hinauszuziehen. Dies ſchließt aber 

nicht au8, daß wir in beſonderer Weije auch Brüder und 

Schweſtern für dieſen Dienſt ausbilden. Wir ſenden fie aus 

im Namen des Herrn und der Gemeine, d. h auf ſeinen Befehl 
hin und als Vertreter feiner Jüngerſchaft auf Erden. Als 
unſere Sendboten aber ſollen fie ſich der ſtändigen Fürbitte, 

Liebe und Teilnahme unſerer Gemeine getröſten dürfen. 

Die an den Miſſionar zu ſtellenden Anforderungen. 

Eine Hauptforderung, die wir an einen zu berufenden 
Miſſionar ſtellen müſſen, bleibt immer die, daß er „von Gott 

gelehrt“ ſei, d. h., daß er in der Schule des heiligen Geiſtes 
ſelbſt von dem Erfahrung gemacht habe, was er verkündigen 

will. Das erſte Erfordernis eines rechten Miſſionars iſt alſo 

die wahre Bekehrung ſeines eigenen Herzens, ſo daß er,
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durch den Glauben gerecht, Frieden mit Gott hat. Er muß den 
freien und offenen Born wider die Sünde und Unreinigkeit 
kennen und daraus die Kraft der Heiligung täglich ſchöpfen. 

Das ſchließt keineSwegs8 aus, daß wir an den zu berufen- 2. 
den Miſjionar auch die Anforderung ſtellen müſſen, daß er die 
nötige geittige Begabung beſiße, um das Evangelium ver- 
kündigen, eine Gemeine leiten, die Jugend unterrichten, fremde 
Sprachen erlernen und alle jene Obliegenheiten erfüllen zu 
fönnen, die der Miſſionsdienſt mit ſich bringt. 

Die beſondere Vorbereitung für den Miſſionsdieuſt. S S8 

Je mehr in unſeren Tagen die Anforderungen an die 
Mäſſionare ſteigen, umſomehr Aufmerkſamkeit muß dieſem Gegen- 
ſtand zugewendet werden. Unjere Chorhäujer und Erziehungs- 
Anjtalten ſind noc< heute, wenn auch infolge veränderter Ver- 

hältnijſe leider nicht in dem Maß wie früher, Stätten, wo einem 

Bruder Gelegenheit zu ſolcher Vorbereitung geboten wird. Wir 
können aber dabei nicht der beſonderen Stätten für die Vor- 

bildung der Miſſionare entbehren. Dies ſind unſere Miſſion83- 
ſchulen, denen jeitens der Mäſſions-Direktion eine beſondere Auf- 
mertjamfeit zu widmen itt. 

Die Berufung zum Miſſionsdienſt. 8S 89 

Die Berufung eines Bruders oder einer Schweſter für den 
Miſſionsdienſt foll nicht geſchehen, ohne daß zuvor von der zu- 
ſtändigen Stelle ein amtliches Zeugnis eingeholt iſt. Diejenigen, 
welche zur Ausfertigung jolcher Zeugniſſe verpflichtet ſind, ſollen 

ſtet38 im Gemüt behalten, von welcher entſcheidenden Wichtigleit 
ihr Zeugnis iſt, und es nur nach ernſter und gewiſſenhafter 
Prüfung ablegen. 

Die Kandidatenjahre. S 9 

Die erſten Jahre nach Eintritt in den Miſſionsdienſt ſind 

als Kandidatenjahre anzuſehen und dienen der weiteren Vorbe-
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reitung. Die beſonderen Beſtimmungen hierfür ſind durch 
M. D. zu erlaſſen. Soweit es die Verhältniſſe geſtatten, ſoll 
die Ordination und Verheiratung erſt nach beendeter Vorbe- 
reitungözeit erfolgen. 

8 91 Die Verheiratung der Miſſionare. 

Von jedem zum Miſſion3dienſt berufenen Bruder wird er- 
wartet, daß er bei der Wahl ſeiner Leben3- und Arbeitsgefährtin 
nicht nur nach perjönlichem Wohlgefallen handele, ſondern ſich 
vor allem auch danach richte, ob ſi die von ihm erwählte 

Braut für den Dienſt, zu dem er berufen, eigne. Eine öffentliche 
Verlobung darf keinesfalls ſtattfinden, ehe nicht die Miſſion3- 
Direktion dazu die Erlaubnis gegeben hat. 

8 92 Die Pflichten des Miſſionars gegenüber der ſendenden 
und der werdenden Kirche. 

1. Durch die Annahme des Rufes zum Meiſſionsdienſt tritt ein 
Bruder oder eine Schweſter in ein Dienſtverhältnis nicht 
nur zur Gemeine oder Kirche, ſfondern auch zu der Behörde, die 
ſie im Namen der Gemeine hinausſendet. Damit übernehmen 
fie Rechte und Pflichten. Beide ſind in den JIntſtruktionen, 
Ordnungen und Beſtimmungen der M. D. niedergelegt. Dieſen 
hat der Miſſionar pünktlich nachzukommen und allen Anweiſungen 
ſeiner Vorgeſetzten den ſchuldigen Gehorſam zu leiſten. Das 
gleiche gilt auch den Provinzialbehörden gegenüber. Sollte da- 
bei eine Anordnung ihm unerfüllbar erſcheinen, ſo bleibt ihm die 
Appellation unbenommen. 

2. Das Verhältnis der Miſſionare zu M. D. muß das des 
brüderlichen Vertrauens auf der einen und der väterlichen Für- 
ſorge auf der andern Seite ſein. Ein rechter Miſſionar dient 

nicht um des Lohnes, ſondern um des Herrn willen. Er darf 

darum auch im Äußeren die Treue im kleinen nicht vergeſſen.
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M. OD. iſt im Interejſe des Werkes nicht nur berechtigt, 3. 

ſondern auch verpflichtet, in dem Fall, daß der Dienſt oder das 

Auftreten eines Miſſionars Grund zu Anſtoß oder Tadel gibt, 
ihn zu ermahnen und, wenn er die Ermahnung nicht beachtet, 
zu entlaſſen. Eine Entlaſjung kann nur nach den hierfür durch 
die General-Synode gegebenen Beſtimmungen erfolgen. 

Unſere Miſſionare find zunächſt Diener der Kirche, die ſie 4. 

geſendet und beauftragt hat und in geordneter Weiſe die Sorge 

für ihr äußeres Beſtehen trägt. Sie ſind darum zunächſt nur 
dieſer Kirche verantwortlich. Ihre Arbeit foll aber dazu dienen, 
das Miſſion3gebiet und deſjen einzelne Gemeinen in die Selb- 
ſtändigkeit einer werdenden Kirche hinüberzuführen. 

Als Leiter einer geordneten Gemeine tritt der Miſſionar 5. 

auch dieſer Gemeine gegenüber in ein Berhältnis der Verant- 

wortlichfeit und iſt verpflichtet und berechtigt, deren Intereſſen 
wahrzunehmen und zu vertreten. Dieſer Übergangszuſtand er- 

fordert bejondere WeiSheit, Gnade und felbjtverleugnende Demut. 
Der Miſſionar wird als echter Erzieher alles, was eingeborne 
Kräfte, wenn auch noch nicht vollkommen, zu leijten vermögen, 
ihnen bewußtermaßen überweiſen, und indem er ihnen Aufgaben 
ſtellt und ſie für deren Erfüllung verantwortlich macht, jie ihre 

Pflichten immer beſſer und freudiger zu üben lehren. 

Der perſönliche Wandel des Miſſionars. S 93 

„Werdet Vorbilder der Herde,“ mahnt der Apoſtel Petrus 1. 

die Älteſten der Gemeinen. Und dasſelbe verlangen wir von 

unſern Miſſionaren. Ihr Wandel ſoll nicht nur den ſchon 

gewonnenen Chriſten ein Vorbild ſein, ſondern durch ihre vom 

Geiſte Gottes geheiligte Perſönlichkeit ſollen ſie auch den Heiden 

die Kraft und Wahrheit des verkündigten Wortes vorleben. 

Daher ſoll ein Bruder, der dies nicht tut, ſondern im Gegenteil 

durch ſein Leben dem Evangelium Schande macht, al3bald aus 

dem Miſſion3dienſt entfernt werden. Damit ſoll nicht gewartet 

werden, bis durch grobe Verſündigungen ein öffentliches Ärgernis
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8 9 

1. 

2 

gegeben ijt, jondern die Entlaſſung hat auch dann zu erfolgen, 
wenn ein Bruder ihm in dieſer Richtung gegebene Ermahnungen 
nicht beachtet. 

Sollen aber die von uns ausgeſandten Miſſionare wirklich 
gejegnete Arbeit tun, jo muß hinter ihnen eine glauben3- 

freudige und geiſtesſtarfe Gemeine ſtehen, die ſie trägt und 
ſtüßt. Das Mijſionswerk iſt und bleibt ein Werk de8 Glaubens 
und des Gebets. Wenn jemals unter uns der Glaube erlöſchen 
und das Gebet verſtummen ſollte, ſo wird auch das Ende unſeres 
MäijſionSwerkes gekommen fein. 

Grundſätze über Gehälter und Penſionen der Miſſionare. 

Entſprechend dem Charakter des Miſſion8werke8 als eines 
<riſtlichen LiebeSwerkes iſt die äußere Stellung der Miſſionare 

jo zu geſtalten, daß ihr perſönliches Durchkommen bei beſcheidenen 

Anſprüchen geſichert wird Für die durch die Erziehung von 

Kindern zumal in der Heimat entſtehenden beſonderen Ausgaben 
iſt eine beſondere Beihilfe und für die Tage der Erwerb3- 

unfähigkeit und des Alters eine geordnete Penſion zu gewähren. 

E3 betteht deShalb für alle Miſſionare ein gleicher, mit 
den Dienſtjahren ſteigender Grundgehalt wie eine nach der Länge 

der Dienſtzeit ſich richtende Penſion (|f. Allg. Beſt. 1901 S. 11 

und 25). Eine Frau tritt bei ihrer Verheiratung in die Rechte 
ihres Mannes ein und jteht als Witwe unter der für Witwen 
feſtgeſezten Ruhegehaltsordnung. 

Entſprechend den beſchränkten Mitteln der Miſſion ſteigt 
der Grundgehalt vorläufig nur bis zur Höhe von Mk. 2550, der 
Ruhegehalt bis zu Mk 1900, der Ruhegehalt einer Witwe bis 
Mk. 900. 

In Rückſicht darauf, daß die Lage der Miſſionswitwen, 

namentlich derjenigen, deren Leijtungsfähigkeit durch das Tropen- 

klima geſchwächt iſt, meijtens eine ſehr bedürftige iſt, ermächtigt 

Generaljynode M. D. zu möglichſtem Entgegenkommen im ein- 
zelnen Fall, ſoweit es die vorhandenen Beſtimmungen zulaſſen,
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zugleich aber auch zu eventueller Erhöhung der Penſionsfäte, 
ſobald dies mit Rückſicht auf die finanzielle Lage und in Über- 
einjtimmung mit den Ruhegehaltsbeſtimmungen der Unitäts3- 
provinzen geſchehen kann. 

Für einzelne Provinzen und einzelne Stationen können 5. 
provinzielle bez. lokale Zulagen oder beides gewährt werden. 

Etwaige Veränderungen der 1901 feſtgeſetzten und von der 6- 
Synode beſtätigten Grundgehalt8ſäße wie der für die Kinder- 
erziehung und Penſion ansgeworfenen Summen können nur im 

Cinverſtändnis mit U. D. erfolgen. Die provinziellen und lokalen 
Zulagen werden durch M. D. nach Rückſprache mit den betreffen- 
den Provinzialbehörden feſtgeſezt. Dieſe Zulagen ſind von Zeit 
zu Zeit nachzuprüfen und können, je nachdem die Verhältniſſe 
jich verändert haben, erhöht oder ermedrigt werden. 

Darüber hinausgehende und perſönliche Vergünſtigungen 
oder Zulagen können nur durch M. D. gewährt werden. 

Penſionsanſpruch tritt erſt nach fünfjährigem Aufenthalt 8. 

im Miſſionsfeld bei ärztlich nachgewieſener ErwerbsSunfähigkeit 
oder nac Vollendung des 65. Lebensjahres ein. Doch darf 
M. D., wenn nach fürzerer als fünfjähriger Dienſtzeit nach- 
weislich Erwerbsunfähigkeit vorliegt, von Jahr zu Jahr eine 
Unterſtüzung gewähren. 

Brüder, welche nach mehr als fünffährigem Dienjt im 9. 
MijſionsSfeld zwar für den Miſſions8dienſt nicht mehr verwendet 

werden können oder nach Anſicht der M.D. dafür nicht mehr 
geeignet erſcheinen, aber doch noch für einen Dienſt in der 
Heimat brauchbar find, können nur vorläufig penjioniert werden, 
bis ſie eine andere Verwendung gefunden haben. 

a) Sie werden als der M.D. zur Verfügung ſtehend an- 
geſehen, d. h. M.D. muß beſtrebt ſein, ihnen wenn irgend 

möglich eine geeignete Stellung zuzuweiſen oder bei einer andern 
Unitätsbehörde zu vermitteln, und die zur Verfügung jtehenden 

Brüder ſind, fall8 ſie nicht berechtigte Gründe dagegen geltend 
machen fönnen, verpflichtet, die ihnen zugewieſene Stellung an- 

I
I



140 Kap. III. Beſtimmungen betreffend die Miſſionare. 

zunehmen. Die Gehaltsverhältmiſſe wie die etwaioe Anrechnung 

der in der Heimat verbrachten Dienſtjahre ſolcher zur Verfügung 
ſtehender Miſſionare bei ſpäterer Penſionierung werden ſich je 
nach dem Amt, das ihnen überwieſen werden kann (Vollamt, 
Nebenamt oder nur gelegentliche Dienſtleiſtungen), verſchieden- 
artig gejtalten. 

b) Übernehmen zur Verfügung ſtehende Miſſionare im 

Einverſtändnis mit M. D. eine weder zum AmtöSbereich der 
M. D. noch einer heimatlichen Unitätsbehörde gehörende Stellung 

innerhalb oder außerhalb der Gemeine, ſo ſind ſie verpflichtet, 

wenn mit dieſer Stellung ein regelmäßiges Einkommen verbunden 
iſt, der M. D. Mitteilung davon zu machen, und müſſen ſich 
nach Umſtänden einen Abzug vom Ruhegehalt gefallen laſſen. 

Die in einer ſolchen Stellung verlebten Dienſtjahre kommen ſelbſt- 

verſtändlich beim Eintritt in das endgültige Penſionsverhältnis 

nicht zur Anrechnung. M. D. behält das Recht, Brüder aus 

derartigen Stellungen jederzeit in ihren Dienſt zurückzurufen 
oder einer andern Unitätsbehörde zu überweiſen. 

8 99 Beſtimmungen betreffs Austritt und Entlaſſung aus dem 

1. 

Miſſionsdienſt. 

Verläßt ein Miſſionar auf Grund ſeiner Kündigung oder 
ohne Kündigung den Miſſionsdienſt, ſo hat die Miſſions3anſtalt 
keine weiteren Verpflichtungen ihm gegenüber. 

Verläßt ein Miſſionar innerhalb der erſten fünf Jahre in- 
folge von Kündigung der M. D. oder in einem ſpäteren Zeit- 
punkt nach Vereinbarung mit M. D. den Dienſt, ohne entlaſſen 
zu ſein, ſo iſt M. D. berechtigt, die Koſten der Rückreiſe zu be- 
zahlen und ein Jahr lang ein Wartegeld bis zu 1200 Mark 
zu gewähren oder mit einer Geldſumme bis zu 1200 Mk. ihn 

zum Übergang in einen neuen Beruf zu unterſtüßen. Voraus- 
geſeßt, daß die Gehaltsbezüge der neuen Stellung die bisherigen 
nicht weſentlich überſchreiten, können für die Kinder, die ſich ſchon 
in der Heimat zur Erziehung befinden, die gewöhnlichen Er-
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ziehungsgelder weiter gewährt werden, jedoch nicht für die, welche 
bei dem Austritt der Eltern aus dem Dienſt noch in der Pflege 
der Eltern waren. 

Eine Entlajſung aus dem Miſſionsdienſt (Abſezung) kann 3. 
von M. D. aus folgenden Gründen verfügt werden: 
a) auf Grund einer durch richterliches Erkenntnis erfolgten Ver- 

urteilung wegen einer entehrenden, ſtrafbaren Handlung. 

b) wegen unſittlichen und mit der Würde de8 Amtes nicht zu 
vereinbarenden LebenSwandels, infolgedeſſen die fernere ge- 
deihliche AmtSverwaltung gefährdet erſcheint. 

6) bei fortgeſeztem Ungehorſam gegen die Anordnung der 

MiſſionSbehörden und gegen die Beſchlüſſe der Generalſynode 
jowie bei fortgejeßter Verlezung der ihm obliegenden Ver- 
pflichtung, das ihm Übertragene Amt der Synodal-Verfaſſung 
und den von der Synode oder den Miſſions8behörden erteilten 
Vorſchriften entſprechend gewiſſenhaft wahrzunehmen. 

Die Entlaſſung kann mit Wiederanſtellungsfähigkeit oder 4. 
ohne ſolche verfügt werden. Mit der Entlaſſung kommt der 

Gehalt in Wegfall. 

Bei Entlaſſung mit Wiederanſtellungsfähigkeit wird ein 5. 
Wartegeld in der Höhe von 505 des Grundgebalts nach 
Maßgabe der vorhandenen Dienſtjahre gewährt und für den 
Fall, daß eine Wiederanſtellung nicht erfolgt, nach längſtens 
zwei Jahren ein Ruhegehalt von mindeſtens 30 0/5, höcjtens 
aber 505 des obigen Grundgehalts durch M. D. bewilligt. 

Bei Entlaſſung ohne Wiederanſtellungsfähigkeit erliſcht jeder 6. 
Anſpruch auf Gehalt, Kinderunterſtüßung oder Penſion. Es 
fann aber nach Befinden der M. D. ein Ruhegehalt gewährt 
werden, der 30 5 des Grundgehalts nach Maßgabe der vor- 
handenen Dienſtjahre nicht überſteigen darf. - 

M. D. iſt berechtigt, bez. dex Rückreiſe in die Heimat und 
zum Übergang in neue Verhältniſſe die unter 2 gewährten Ver- 
günſtigungen auch einem entlaſſenen Miſſionar gegenüber ganz 

=



142 Kap. III. Beſtimmungen betreffend die Miſſionare. 

10. 

oder teilweiſe zu gewähren und der Frau eines entlaſſenen 
Miſſionars eine kleine Penſion oder Kinderunterſtüßung zuzu- 
ſichern. Auch für die Kinder, die ſich ſchon in der Heimat zur 
Erziehung befinden, können die gewöhnlichen Erziehungsgelder 
weiter gewährt werden. 

Die Entziehung eines . bereit8 erworbenen Ruhegehalts 
kann bei anſtößigem Leben8wandel und öffentlichem Ärgernis 

oder bei offenbarem Widerſpruch gegen die Grundſätze unſrer 
Kirche ganz oder teilweiſe erfolgen. 

Berufung gegen die Entſcheidung der M. D. iſt unter Aus- 
ſchluß des Rechtsweges bei der Unitäts-Direktion einzulegen. 

Sie iſt zu Händen des Vorſitzenden der Unitätsdirektion mittels 
eingeſchriebenen Briefes ſpäteſtens innerhalb dreier Monate nach 

Empfang der Entſcheidung der M. D. einzureichen. 

Bis zur Beſchlußfaſſung der U. D. bleibt das Urteil der 
M. D. in Kraft. Die angerufene Oberentſcheidung der U. D. 

iſt endgültig und unanfechtbar. 
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Viertes Kapitel. 

Der Miſſionshaushalt. 

-D Ü O-=-- 

Die Verpflichtung der geſamten Unität zur Unterſtükung 
unſrer Miſſion. 

Die finanzielle Verantwortlichkeit für den Betrieb unſerer 
Miſſion trägt „die Miſſionsanſtalt der Evangeliſchen Brüder- 

unttät“ unter Leitung ihrer Direktion. Da dieſe Miſſionsanſtalt 
KorporationSrechte beſitzt, ſo iſt das geſamte Beſitztum der 
Mihtjion gerichtlich auf ihren Namen eingetragen und ſomit von 
allem Eigentum der Unitätsprovinzen losgelöſt. (Siehe An- 
hang: Statut der Miſſions3an]talt.) Wie nun keine Oberbehörde 
der einzelnen Unitäts3gebiete als ſolche berechtigt iſt, in die finan- 

zielle Leitung dieſer MiſſionS3anſtalt einzugreifen oder Anſprüche 

an ihr Eigentum zu ſtellen, jo kann auch ebenſowenig erwartet 
werden, daß die einzelnen Unitätsprovinzen für etwaige Verluſte 
oder Mehrausgaben auf dem Gebiet der Miſſion mit ihrem 
Vermögen gutjſagen und auffommen. Jſt ſomit die finanzielle 
Sorge für die Miſſion im rechtlichen Sinn Sache der Direktion 
der Mijſionsanſtalt, ſo jc<ließt dies keineSwegs aus, daß die 

geſamte Unität als ſolche die innere Pflicht fühlt und ſich ihrer 
bewußt bleibt, für die Ausführung und den Ausbau unſrer 

Miſſion kein Opfer zu ſcheuen, dabei von der Überzeugung ge- 
tragen, daß der Herr, der uns dies geſegnete Werk anvertraut, 

uns auch die äußeren Mittel dazu darreichen wird. 

8 96
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8 97 Die finanzielle Mitarbeit der einzelnen Mitglieder. 

Aus dem vorher Geſagten ergibt ſich für die einzelnen 
Mitglieder unſerer Unität die Pflicht, ihrerſeits treu zu jein in 
Unterſtüßung des Mäſſionswerfes durch regelmäßige Gaben. 
Indem wir mit Freuden anerkennen, daß der Geiſt freudigen 

Opferns3 für den Herrn noch unter uns lebt, bitten wir den 

Herrn, ihn ſtändig zu mehren. In der Überzeugung aber, daß 
wir allein die für unſer großes Werk notwendigen Mittel nicht 
aufbringen können, machen wir es uns und namentlich den 
Dienern unfrer Gemeine zur Pflicht, wo und wie wir können, 

neue Freunde für unſer MiſſionsSwerk zu gewinnen. Dies 

geſchieht am beſten durch Verbreitung unſrer Miſſionsjchriften 
und Vertretung unſrer Miſſion auf Miſſionsfeſten und Konferenzen 

u. |. w. Solcher Pflicht ſollte ſich keiner entziehen. 

8 98 Die Miſſion3-Geſchäfte. 

1. 

io
 

zw 

Wir halten es nicht nur für erlaubt, ſondern unter gewijjen 
Umſtänden auch für geboten, geſchäftliche Unternehmungen mit 

unſerer Miſſions3arbeit zu verbinden, und zwar im Blick auf die 

Bedürfniſſe unſerer Miſſion wie auch im geiſtlichen und leiblichen 
Interejſe ihrer Pflegebefohlenen. 

Auf diejer Srundlage ſollen jolhe Unternehmungen nach 

geſunden geſchäftlichen Grundſätzen betrieben werden. Wir freuen 

uns deShalb, wenn uns die Geſchäftsbetriebe auch finanzielle 
Beiträge für den Unterhalt der Miſſion liefern, doch dürfen ſie 
nicht in erſter Linie um de8 Gewinnes willen oder aus Speku- 

lation gegründet oder betrieben werden. 

Dabei gelten die folgenden leitenden Grundſäße: 

Mit allem Ernſt und Nachdruck iſt darauf zu halten, daß 

dieſe Geſchäfte dem Herrn geweiht ſeien. Alle Unehrlichfeit und 

Übervorteilung iſt mit Sorgfalt zu vermeiden. Ebenſowenig 

dürfen unſere Geſchäftsbrüder ſich in Spekulationsgeſchäfte ein- 

ſaſſen; auf das beſtimmteſte find alle Börſen- und Geld-



S8 99. Finanzielle Verpflichtungen der Miſſion. 145 

ſpefkulationen ausgeſchloſſen. Es ſoll allewege und überall 
„redlich zugehen, nicht allein vor dem Herrn, ſondern auch vor 
den Menſchen.“ 

Nachdem die Miſſionögeſchäfte in Suriname, Nikaragua, 4. 
Kyimbila, Südafrika-Weſt und Südafrika-Oſt rechnungsmäzig 
von den einzelnen Miſſion3provinzen getrennt und unter direkte 
Leitung der Miſſion8-Direktion geſtellt worden ſind, ſteht das 
Beſitzrecht daran einzig der Miſſion3anſtalt der evangel. Brüder- 
Unität zu. . Synode bekennt ſich zu dem von Miſſion8-Direktion 
befolgten Grundjat, daß dieſe Geſchäfte nicht auf Koſten der 
allgemeinen MiſſionSkaſſe betrieben werden dürfen. In einem 
Geſchäft etwa entſtehende Verluſte ſind von dieſem ſelbſt zu 
tragen, wenn nötig, können alle Miſſionsgeſchäfte zur Decung 
eines in einem derjfelben entſtandenen Verluſtes herangezogen 
werden. 

Alle dieje Geſchäfte ſtehen unter der genauen Kontrolle 5. 
der von ſeiten der Miſſion3-Direktion ihnen vorgeſeßten Provinzial- 

Behörden und der Miſſionsdirektion ſelbſt. Die Geſchäftsbrüder 
haben fich genau nach den von der Miſſionsdirektion gegebenen 
Anweiſungen zu richten. 

Ob die in den Geſchäften angeſtellten Brüder fich auch an 6. 
der geiſtlichen Arbeit beteiligen ſollen oder nicht, iſt für jede 
Provinz ſeitens der Miſionsdirektion einzeln zu entſcheiden. 

Unſfern Miſſionaren iſt verboten, für eigene Rechnung 7- 
Handel, Gewerbe oder landwirtſchaftliche Unternehmungen zu 
treiben. 

Die finanzielle Verpflichtung der Miſſion und der werdenden 8 99 

Eingebornenukirc<e. 

In den erſien Zeiten ihres Beſtehens erfolgt von der 1. 
Heimat aus die finanzielle Unterſtüßung einer Miſſion, ſei 
es nun, daß die dazu erforderlichen Mittel aus der allgemeinen 
Miſſionskaſſe oder aus den Erträgen der Geſchäfte fließen, 
welche zum Beſten der betreffenden Miſſion betrieben werden. 

10
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2. Die Aufgabe der MiſſionS3arbeit beſteht jedoch darin, auf 

dem Miſſionö8gebiet die Gründung einer ſich ſelbſt erhaltenden, 
von der Heimat unabhängigen Kirche herbeizuführen, einer Kirche, 
die auf jegliche Unterſtüzung aus fremden Quellen verzichtet hat 
und alle ihre Ausgaben für kirchliche und miſſionariſche Zwecke 

wie für das Schulweſen allein beſtreitet und ihre Paſtoren nach 

Maßgabe der finanziellen Leiſtungsfähigkeit ihrer Mitglieder ſelbſt 
erhält. Während alfo die Miſſion von außen her erhalten wird, 

verliert eine werdende Eingebornenkirche in immer weiterem Um- 

fang ihren Anſpruch auf Unterſtüzung von außen. Daraus er- 

geben ſich folgende Grundſäze: Wenn und jolange die Miſſion 
ihre Arbeit aufrecht erhält und ihre Boten ausſendet, iſt ſie ver- 

pflichtet, für deren Reiſen, Wohnung, Unterhalt u. |. w. einzu- 
zutreten. Wo und ſobald eine werdende einheimiſche Kirche da- 
zu imſtande iſt, muß ſie für die übrigen, durch den dortigen Be- 
trieb des Werkes verurſachten Ausgaben nach Möglichkeit auf- 

kommen. Daraus ergibt ſich für unſere jüngeren Miſſions3felder 

die Regel, ſie von Anfang an zu der Kunſt des Gebens zu er- 

ziehen und ſchon die erſten noch ſo beſcheidenen Mittel der 
jungen Chriſtengemeine ihr zum Aufbau des eigenen Kirchen- 
weſen38 zu überweiſen. Von dieſen Grundſätzen aus ergeben ſich 

folgende einzelne Beſtimmungen: 

Die Miſſionsanſtalt iſt verpflichtet, mit ihren Mitteln ein- 
zutreten für die von der Kirche ausgeſandten Miſſionare, und 
hat, ſoweit nötig, deren Ausbildung wie ihre Ausrüſtung, Reijen, 
eine den geſundheitlihen Bedürfniſſen des CEuropäers ent- 
ſprechende Wohnung, Gehalt einſchließlich Kinderunterſtüßung, 
Erholungs- und Rückreiſen wie Penſion zu tragen Dazu dienen 
ihr die Gaben der Mitglieder der Brüderkirhe und Freunde 
unſrer Miſſion wie die Erträge der durch die Miſſion und ihre 

Angeſtellten betriebenen Geſchäfte und landwirtſchaftlichen Unter- 
nehmungen. . 

Die Miſſion wird im Anfang ihrer Tätigkeit nicht umhin 
können, auch für mannigfache Bedürfniſſe der dortigen Arbeit 
einzutreten. So in erſter Linie für die Errichtung des eriten
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beſcheidenen Kirc<h- und Schullokals. Für den Unterhalt desſelben, 

Reparaturen, Neinigen, Beleuchtung, Abendmahlswein u. |. w. 
ſoll, wo und ſoweit es irgend möglich iſt, die junge Chriſten- 
gemeine ſelbſt eintreten. Dazu dienen die freiwillige Arbeit und 
die Kirc<kollekten. Der Bau einer zweiten größeren Kirche und 

Schule iſt von der einzelnen Gemeine ihrem Können und 
Geſchmac> entſprechend ſelbſt zu beſtreiten. 

Die Schule iſt, ſofern ſie noch Cvangelijationsſchule iſt, 5. 
d. h)., in erſter Linie al8 Werbemittel für die miſſionariſche Arbeit, 

und als Vorbereitung eines Volkes für den Empfang des Cvan- 

geliums zu betrachten iſt, jo weit nötig, durch die Miäjſion zu 
unterhalten. Dabei iſt möglichſt bald darauf zu dringen, daß 
die Schüler ihre Schulbedürfmiſe ſelbt beſtreiten und ein Schul- 
geld entrichten. Später iſt die Schule als Lokalſchule der ein- 
zelnen Gemeine zu betrachten und von da an durch dieſe Gemeine 
ſelbſt ohne weitere finanzielle Unterſtüßung der Mäſjion zu 
tragen. Die Miſſion dient ihr weiter durch die von ſeiten des 

Miſſionars geübte Aufſicht und Oberleitung der Schule, wie 
gegebenenfalls durch Heranbildung der für den Schulbetrieb 
geeigneten Kräfte. 

Die Evangeliſationsarbeit iſt den eingebornen Chrijten als 6. 

ihre Aufgabe vorzuſtellen, für die ſie nicht nur die Kräfte, 
ſondern je länger je mehr auch die Mittel darzureichen haben, 
ebenſo wie ſie auch für den Gehalt und etwaige Penſion ihrer 

eingebornen Miſſions8gehilfen und Prediger aufzukommen haben. 
Dabei iſt Bedacht zu nehmen darauf, daß die Gehälter der ein-= 
gebornen nicht nach europäiſchem Maß zu bemeſſen, jondern 
den Kräften und Bedürfniſſen des betr. Volks anzupaten ſind. 

Für dieſe Ausgaben ſind in erſter Linie die Kirchenbeiträge 7. 

der Gemeinmitglieder zu verwenden. Die Höhe dicjer Beiträge 

beſtimmt im Anfangsſtadium der Miſſionsarbeit die M. D., in 

ſpäteren Stadium die Kirchen-Konferenz. 

Damit iſt ausgeiprochen, daß die Deckung der Evangelijations- 8. 

unkfoſten und die Beſoldung bezw. Penſionierung der eingebornen 
10*
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Prediger nicht Sache der einzelnen Gemeine, ſondern Sache der 

Eingebornen-Kirche als Ganzes ijt. - 

9. Zu den Pflichten der Miſſion gehört es, die nötigen höheren 
Schulen zu ſchaffen und deren Beſtand durch Einſtellung der 
geeigneten ausländiſchen und eingebornen Kräfte wie durch Dar- 
reichung von Mitteln zu garantieren. Dabei iſt aber von vorn- 

herein darauf zu ſehen, daß die eingebornen Schüler für ihre 
Schulmaterialien wie für ihren Lebensunterhalt ſoweit als irgend 

möglich ſelbſt auffommen. und direkt oder indirekt (ländliche 

Arbeiten auf den Koſtgründen der Schule) Schulgeld entrichten. 

Die Schüler, wie alle eingebornen Mitarbeiter, ſollen bez. ihrer 
äußeren LebenShaltung Glieder ihres Volkes bleiben; alles un- 

nötige Europäiſieren iſt zu vermeiden. Im Lauf geſunder Ent- 
wickelung iſt die werdende Eingebornenkirche als Ganzes auch 
zur Tragung der durch dieſe Inſtitute entſtandenen allgemeinen 
Unfoſten heranzuziehen, um ſie ſpäter ganz zu übernehmen. 

10. - Bezüglich der älteren Felder hat M. D. von dieſen Grund- 
ſäßen aus eine immer klarere Scheidung zwiſchen dem Organis- 
mus der Miſſion und demjenigen der werdenden Kirc<e anzu- 

bahnen und, ohne etwa bereits vorhandene Organiſationen zu 

ſchädigen, entſprechende Beſtimmungen zu- geben. Dabei iſt der 

enge Zuſammenhang dieſer Frage mit derjenigen der Heran- 

bildung eines Standes eingeborner Hilfskräfte wie mit der ziel- 
bewußten Entwickelung der Verfaſſung im Auge zu behalten. 

S 100 Das letzte Ziel unſrer Miſſionsarbeit. 

1. Je weniger ein ſo ausgebreitetes und vielgeſtaltiges 
Miſſion8werf, wie das unſrige, der Ordnung und der Organi- 
ſation im großen und einzelnen entbehren kann, und je ernſtlicher 
wir darum ſuchen müſſen, den äußeren Ausbau unſers Werkes 

den Bedürfmſſen desfelben in feinen verſchiedenen Entwicklungs- 
phaſen anzupaſſen, umſomehr wollen wir dabei nicht aus dem 

Auge verlieren, daß dies nur alles Mittel ſind und ſein ſollen- 

um uns zur Erfüllung unſrer eigentlichen Aufgabe, dem Herrn
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am Bau ſeines Reiches auf der Welt zu dienen, geſchi>ter zu 
machen. Die MiſſionSarbeit hat wie im Anfang, ſo in allen 
fortgeſchrittenenen Stadien nur das eine Ziel, „Seelen für das 
Lamm zu werben,“ und diejenigen, die eine Beute des Heilands 
geworden ſind, in der Gemeinſchaft de8 Glaubens, der Liebe 
und der Hoffnung zu erhalten, die ſie fähig macht, ihren Zeugen- 
beruf in der Welt zu üben. Lebendige Gemeinen ſollen das 
Salz der Erde und das Licht der Welt ſein, damit unſer Vater 
im Himmel geprieſen werde. Wenn wir dieſes Ziel auch nur 
unvollkommen erreichen werden, ſo bleibt e8 doch das Ziel, nach 
dem wir Jederzeit ſtreben wollen. 

Die „Miſſion“ darf dabei die ihr ſpeziell übertragene Auf- 2, 
gabe als erreicht anfehen, .wenn es ihr gelungen iſt, ſelbſtändige, 

d. h). ſich ſelbſt ausbreitende, ſich ſelbſt erhaltende ind ſich ſelbſt 
verwaltende Eingebornenkirchen zu ſchaffen, die zu der inneren 
Reife gediehen ſind, wo die kirchlich felbſtändige Organijation 
an die Stelle der ihr den Weg bahnenden Miſſion tritt. (Synodal- 
verlaß 1857.) Die Löſung dieſer Aufgabe wird viel Geduld3- 
arbeit erfordern. Wir dürfen ſie weder durch voreilige Maß- 
regeln erzwingen wollen, no< als unmöglich aufgeben. Auch 

wo die äußeren Vorbedingungea für eine vollkommene Er- 
reichung dieſes Zieles fehlen, wird jeder Schritt in dieſer Richtung 
innere Kräfte des Volkes zu wecken vermögen, damit es in den 
ihm geſteckten Grenzen etwas werde zur Ehre Gottes. 

Der Herr ſchenke es un3 dabei, zu merken auf die Zeichen 3. 

der Zeit und ſeine Leitung. Er iſt es, der den einzelnen 

Miſſionen ihre beſonderen Zeiten und Zeiträume gibt, ſowie 

auch die dazu beſonder3 nötigen Kräfte und Gaben austeilt. 
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Anhang zu Teil 111. 

Miſſion. 
Fan 
v-/ 

Statut 
der Miſſionsanſtalt der Evangel. Brüder-Unität. 

---0'0 O--- 

S1. 
Name und Sit. 

Die Miſjionsanſtalt der Evangeliſchen Brüder- 

Unität hat ihren Siß in Herrnhut. 

8 2. 
Zweck und Aufgabe. 

Sie hat den Zweck, das Werk der Heidenmijſion, das 
die Evangeliſche Brüder-Unität von ihrem Anfang an in Angriff 

genommen hat, finanziell zu unterſtüßen. 

8 3. 
Tätigkeit und Verpflichtung. 

Zu dieſem Behufe ſorgt die MiſſionSanſtalt für die Be- 

ſchaffung der Gelder, die erforderlich ſind für den Unterhalt 

heiden<hriſtlicher Gemeinen, für Auzbildung, Gehalt und Ruhe- 

gehalt der Miſſionare, für die Erziehung der Kinder der Miſ- 
ſionare und die Berſorgung ihrer Witwen.
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8 4. 

Mittel. 

Die Mittel zur Ausführung des bezeichneten Zweckes (8 2) 
und der übernommenen Verpflichtungen (8 3) erlangt die beſagte 
Anjtalt durch freiwillige Gaben und Zuwendungen, die 
ihr jowohl aus der Mitte der Evangeliſchen Brüder-Unität ſelbſt, 
als auch von jeiten der zahlreichen Freunde derſelben in der 

evangeliſchen Chriſtenheit zugehen, und außerdem durch die Ein- 
nahmen aus den von ihr gegründeten Gewerben und gewerb- 
lichen Anlagen auf ihren verſchiedenen Miſſionsgebieten. 

S 5. 

Leitung. 

Verwaltung und Leitung der MiſſionSanſtalt liegt in den 
Händen der Direktion der MiſſionSanſtalt der Evangeliſchen 
Brüder-Unität. Dieſelbe beſteht aus den Mätgliedern der 
Miſſions-Direktion der Evangeliſchen Brüder-Unität, die aus 

ihrer Mitte einen Vorſfißenden zu wählen haben. 

8 6. 
Wahl der Direktoren. 

Die Mitglieder der Direktion werden von der Allgemeinen 
Synode der Brüder-Unität gewählt. Die Amtzdauer er- 
ſtreckt ſich von einer Allgemeinen Synode bis zur nächſten. 

8 7. 
Ergänzungen der Miſſionsdirektion in der Zwiſchenzeit. 

Tritt in der Zwiſchenzeit von einer Allgemeinen Synode 
bis zur anderen durch Tod oder Amtsniederlegung eine 
Vakanz in der Direktion ein, ſo ergänzt fich dieſelbe durch 
Kooptation.*) 

*) Dieſen Ausdru> verlangte das Miniſterium. ES ift aber ſelbſtver: 

ſtändlich, daß nur der Bruder kooptiert werden darf, der auf ordnungsgemäße 

Weiſe (ſiehe Synodalverlaß) gewählt iſt.
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S 8. 
Vertretung der Miſſionsanſtalt. 

Die MiſſionSanſtalt wird durch ihre Direktion vertreten. 
Im Namen und Auftrag derſelben hat der Vorſißende das 
Recht, gegenüber allen einzelnen Perſonen, Geſellſchaften, Ge- 
richten u. ſ. w. in allen, die MiſſionSanſtalt betreffenden 

Angelegenheiten, beſonders Beſiß- und Vermögensver- 
hältmiſje betreffend, aktiv und paſſiv, gerichtlich nnd außergerichtlich 
die Bertretung auszuüben. Doch iſt derſelbe befugt, ein 
anderes Mitglied der Direktion im Allgemeinen und in einzelnen 
Fällen =- jowie andere Perſonen in einzelnen Fällen, letztere 
aber nicht im Allgemeinen -- zu ſeiner Vertretung gerichtlich 
zu beſtellen. 

8 9. 

Anzeige der Wahl bei den. Behörden. 

Die ſeitens der Allgemeinen Synode vollzogene Wahl 
der Direktion (8 6), ſowie die vollzogene Kooptation 
(8 7) und endlich die innerhalb der Direktion vollzogene Wahl 
de3 Vorſißzenden (8 5) iſt baldmöglichſt der Kreishaupt- 

mannſchaft in Baußen und dem Amtsgericht in Herrn- 

hut anzuzeigen und in dem Organ der MiſſionSanſtalt, dem 

MiſſionsSblatt.der Brüdergemeine, zu veröffentlichen Die 
Anzeige geſchieht im erſten Fall durch den Vorſitzenden der All- 

gemeinen Synode der Brüder-Unität, in den beiden lezten Fällen, 
indem der Vorſitzende der Miſſion8-Direktion ein von ihm und 
mindeſtens noch einem Mitglied der Direktion unterzeichnetes 

Protokoll einreicht. - 
8 10. 

Jahresbericht. 

Über die Verwaltung des Vermögens der MiſſionSanſtalt 
ſowie über ihre Einnahmen uad Ausgaben hat die Direktion, in 

Verbindung mit dem Jahresbericht über das geſamte Werk der 
Heidenmiſſion der Brüdergemeine einen Bericht zu veröffent- 
lichen, der dem MiſſionsSblatt der Brüdergemeine beigelegt und
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außerdem auf Verlangen jedem „unentgeltlich zugeſtellt wird. 
Dieſem Bericht iſt ein AuSzug aus der Jahresrechnung beizufügen. 

S 11. 
Verantwortlichkeit der Direktion. 

Für den geſamten Bereich ihrer Tätigkeit und Verwaltung 
bleibt die Direktion der Allgemeinen Synode der Brüder- 
Unität verantwortlich. | 

i S 12, 
Änderungen des Statuts. 

Änderungen einzelner Beſtimmungen dieſes Statuts bedürfen 
der Genehmigung der zuſtändigen ſtaatlichen Behörden. 

S 13. 
Sc<lußbeſtimmung. 

Der Allgemeinen Synode der Evangeliſchen Brüder- 
Unität ſteht das Recht zu, innerhalb des allgemeinen 
Zwe>s der Miſſionsanſtalt (8 2) über dieſelbe ſowie über 
ihr Vermögen anderweitige Beſtimmungen zu treffen, auch im 
Falle eimer Auflöſung der Miſſionsanſtalt. 

Berthelsdorf b. Herrnhut, den 15. Februar 1900. 

'Die Miſſion8-Direktion der Evangeliſchen Brüder-Unität. 
(gez.) C. Buchner, Vorſiter. 

Das Miniſterium des Kultus und öffentlichen Unterrichts 
hat die vorjtehenden Statuten der MiſſionSanſtalt der Cvange- 
liſ<en Brüder-Unität zu Berthelsdorf vom 15. Februar 1900 
genehmigt. 

Hierüber iſt dieſes 

Dekret 
ausgefertigt worden. | 

Dresden, am 15. März 1900. 

“ Miniſterium des Kultus und öffentlichen Unterrichts. 
: (gez.) v. Seydewitz,
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1. Nachtrag 
zum Statut der Miſſionsanſtalt der Evangel. Brüderunität 

vom 15. Februar 1900. 
agr“ zr <> 

S 8 des Statuts wird aufgehoben. An ſeine Stelle treten 
folgende Beſtimmungen: 

8 8. 
Vertretung der Miſſionsanſtalt. 

Die Miſſionsanſtalt wird durch ihre Direktion vertreten. 
Im Namen und Auftrag derſelben hat der Vorſitzende das 
Recht, gegenüber allen einzelnen Perſonen, Geſellſchaften, Ge- 
richten u. ſj. w. in allen Angelegenheiten, beſonders Beſiß- 
und VermögenSverhältniſſe betreffend, aktiv und paſſiv, gerichtlich 
oder außergerichtlich die Vertretung auszuüben. Der Vorſitzende 
ijt befugt, ein anderes Mitglied der Direktion oder andere Per- 

ſonen zu ſeiner Vertretung gerichtlich zu beſtellen und zwar die 
Mitglieder der Direktion in vollem Umfang, andere Perſonen, 

die nicht Mitglieder der Direktion ſind, nur für beſtimmte Be- 

zirke -- Staaten oder Miſſionsbezirke -- oder für beſtimmte 

Arten von geſchäftlichen Angelegenheiten oder für einzelne An- 
gelegenheiten. 

Berthel3dorf b. Herrnhut, den 3. März 1904. 

Die Miſſionsdirektion der Evangeliſchen Brüderunität,. 
D. C. Buchner, Vorſiker. 

Das Miniſterium des Kultus und öffentlichen Unterrichts 
hat den vorſtehenden vom 3. März 1904 datierten 1. Nachtrag 
zu den Statuten der Miſſionsanſtalt der Evangeliſchen Brüder- 

unität zu Berthelsdorf bei Herrnhut vom 15. Februar 1900 
genehmigt. 

Hierüber iſt dieſes . 
Dekret 

ausgefertigt worden. 

Dresden, am 14. März 1904. 

.“* Miniſterium des Kultus und öffentlichen Unterrichts. 
(gez.) v. Seydewitz.
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1. Beſchlüſſe und Erklärungen zu den „Grundzügen“. 
(Nr. 1-15.) 

1. Zn Erwägung, daß die Brüderkirche (Unitas Fiatrum) 
ſeit ihrem Beſtehen danach getrachtet hat, die Kinder Gottes in 
allen Kirchengemeinſchaften zu vereinigen und das Teſtament 
des Herrn, daß ſie alle eines ſeien, in ihrem Teil immer völliger 
erfüllen zu helfen, nimmt General-Synode, als Vertreter der 

Brüderkirche in Europa und Amerika und ihrer Miſſionsgebiete 
in allen Erdteilen gern davon Kenntnis, daß eine Weltkonferenz 
aller Kirchen und Gemeinſchaften, die ſich zu unſerem Herrn 
Jeſus Chriſtus als Gott und Heiland bekennen, vorbereitet wird 
und daß auch die Brüderkirche dazu eingeladen iſt General- 
Synode bekennt ſich zu dem Ziel dieſer Weltkonferenz, eine An- 

näherung und gegenjeitige Anerkennung der <hriſtlichen Kirchen 
herbeizuführen, und erklärt fich damit völlig einverſtanden, daß 
unſere Provinzial-Synoden und Provinzial-Behörden ſich an der 
Vorbereitung einer ſolchen Weltkonferenz beteiligen. 

Beziehung der Unität zur Anglikaniſchen Kirche. 

2. Der engliſche Text dieſer Erklärung iſt der maßgebende, 
der deutſche nur eine möglichſt ſinngemäße Überſetzung. 

Die General-Synode der Unitas Fratrum (Brüderkirche) gibt 
im Andenken an ihre alte Freundſchaft mit der Anglikaniſchen 
Kirche ihrer Freudz über die AuSſicht auf engere gegenſeitige 
Beziehungen Ausdruck, die in unſerm gemeinfamen Glauben und 
in dem Dienſt unſers gemeinſamen Herrn begründet find; und 
ſie hofft, daß dies einen Schritt zur Beförderung der Einigkeit 
in der Chriſtenheit zur Ehre unſer2 himmliſchen Vaters bes- 
deuten möge.
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Im Blick auf die verſchiedenen Vorſchläge der Lambeth- 
Konferenz von 1908 beſchließt die General-Synode von 1909: 

Wir begrüßen die Beſchlüſſe der Lambeth-Konferenz über 
engere Beziehungen zu unſerer Kirche (Abendmahlsgemeinſchaft, 
Kanzelaustauſch uſw.) als Ausdruck eines aufrichtigen <riſtlichen 
Wunſches nach Einigkeit. Sind wir auch nicht der Meinung, 
daß irgend eine Art ſichtbarer Aufeinanderfolge im geiſtlichen 
Amte für den Zuſammenhang des Leibes Chriſti, der allgemeinen 
<riſtlichen Kirche, weſentlich ſei, ſo wollen wir doch auf eine 
gegenſeitige Beteiligung an der Weihe der Biſchöfe als auf einen 
geeigneten ſymboliſchen AusSdruck für die engeren Beziehungen 

der beiden Kirchen zueinander gern eingehen, wenn die Behörden 
der einen Kirche die der andern dazu auffordern ſollten. 

Wir halten unentwegt an unſerm Grundſaß feſt, daß „die 

Heilige Schrift die alleinige Richtſc<nur unjeres Glaubens und 

Lebens" ſei. Gleichzeitig berufen wir uns auf die amtlichen 
Feſtſezungen unſrer verſchiedenen Synoden, aus denen hervor- 
geht, daß unſer Verſtändni8 der heiligen Schrift den in der 
evangeliſchen Chriſtenheit anerkannten Glaubensbekenntniſſen ent- 
ſpricht (3. B. dem Nicaenum, der AugsSburgiſchen Konfeſſion, den 

Artifeln der Church of Bngland und der Weſtminſter Konfeſſion). 

Wir halten dafür, daß die engeren Beziehungen zur Angli- 
kaniſchen Kirche auf der gleichen gegenſeitigen Anerkennung und 
Fretheit der Zuſammenarbeit beruhen müſſen, wie ſie ſchon jekt 

zwiſchen uns und einigen epiſfopalen und anderen Kirchen in 

Curopa und Amerika beſtehen. Und zumal eine verfaſſungs- 
mäßige Union nicht in Frage ſteht, betrachten wir unſere Stellung 
als die eines unabhängigen Zweiges der allgemeinen Kirche, 
„emer alten proteſtantiſchen Epiſkopallirche“, wie fie in der 

Parlament3akte 22 unter Georg 11. Kap. 120 bezeichnet iſt. 

Wir ſind grundſäßlich von Herzen damit einverſtanden, daß 
die Behörden der beiden Kirchen in ihren verſchiedenen Aunt8- 
handlungen ſich gegenſeitig anerkennen. Im Blick auf die 

künftige Stellung unſerer Biſchöfe ſind wir der Meinung, daß
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den Intereſſen der auf die engeren Beziehungen der beiden 

Kirchen gerichteten Bemühungen am beſten gedient ſein wird, 
und daß mögliche Mißverſtändniſſe am leichteſten vermieden 

werden können, wenn der Grundſaß der unbedingten Unab- 

hängigfeit innerhalb des eigenen AmtSsbereichs8 der beiden Kirchen 

gewahrt und erhalten bleibt auf der Grundlage gegenſeitiger 
kirchlicher Gleichberechtigung. 

Obgleich ſeit den älteſten Zeiten unſerer Kirche unſere Sitte 
wie in der Morgenländiſchen Orthodoxen Kirche die geweſen iſt 

und noch iſt, daß die Konfirmationshandlung von dem erſten 

Geiſtlichen jeder Gemeine vollzogen wird, ſo ſind Änderungen 
im Vollzug der Konfirmationshandlung, falls ſolche von einer 

Provinz unſerer Kirche gewünſc<t werden, gutzuheißen, voraus- 
geſezt, daß dadurch nicht irgendwelche Schwierigkeiten entſtehen 
inbezug auf die völlige Anerkennung ſolcher Kommunikanten, die 
nicht von einem Biſchof konſixmiert worden ſind, oder der 

Kommunikanten ſolcher anderer Kirchen, die die Konfirmation 
überhaupt nicht haben. - 

In Bezug auf die Übergangs8zeit, die zwiſchen der Annahme 
der Grundſätze über die Beziehungen beider Kirchen zueinander 
und deren formeller Beſtätigung liegen wird, werden wir gern 
auf die Vereinbarung ſolcher Abmachungen eingehen, die den 
Geiſtlichen der einen Kirchengemeinſchaft ermöglichen, bei be- 
ſonderen Gelegenheiten in den Kirchen der andern zu predigen. 

Für eine Miſſion8provinz wird die Unitätsdirektion und für 
eine ſelbſtändige Unitätsprovinz deren Synode ermächtigt, die 

nötigen Schritte zu tun, um nach Maßgabe der obigen Erklärungen 
engere Beziehungen zur Anglikaniſchen Kirhe anzuknüpfen. 

Doch ſoll dieſe Ermächtigung in einer ſelbſtändigen Unitäts- 

provinz erſt dann in Kraft treten, wenn die Synode dieſer 

Provinz ihre Zuſtimmung zu den obigen Erklärungen ge- 

geben hat. 

Generalſynode ermächtigt die Biſchöfe der britiſchen Provinz, 

im Einvernehmen mit der britiſchen P. A. C. in Zukunft nach 
11 

8. 

10. 

11.
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12. 

Bedarf Verhandlungen mit dem vom Erzbiſchof von Canterbury 
für dieſe Frage eingeſeßten Komitee zu führen. 

Zu Punkt 10 werden folgende zwei Anmerkungen zu 

Protokoll gegeben: 

a) Die Stellung der beiden Weſtindiſchen Provinzen zu 
Nr. 10 regelt ſich nach ihrer verfajſungsmäßigen Stellung in der 
Unität, wie ſie im G. S. V. feſtgeſetzt iſt. 

b) Die lezte Entſcheidung, ob eine Provinz der obigen Er- 
flärung entſprechend gehandelt habe, fällt der Unitäts-Direktion 
und General-Synode zu. (1909). 

Die General-Synode der Brüderkirche (Uvitas Fratrum) 

nimmt von dem Bericht der Biſchöfe und Provinzial-Älteſten 

der britiſchen Provinz über die Verhandlungen mit den Behörden 
der anglikaniſchen Kirche Kenntnis und hofſt, daß dieſe Ver- 
handlungen zu cinem günſtigen Abſchluß führen werden. 

3. General-Synode freut ſich über die Annäherung der 
Kirchen in den verſchiedenen Unität3provinzen und auf den 
MeijſionsSgebieten. Sie empfiehlt den Provinzial-Synoden und 
der Miſſion8-Direktion, jede ſich darbietende Gelegenheit zur 
kirchlichen Gemeinſchaft, gemeinſamen Arbeit, feſteren Verbmdung 
oder Union, durch die das Reich Chrijti gefördert werden könnte, 
ernſtlich in Erwägung zu ziehen. Sie empfiehlt jedoch, daß 

ohne die Zuſtimmung der General-Synode oder der Unitäts- 
Direktion keine Schritte unternommen werden, die die Stellung 
der Generalſynode den Unität3-Provinzen gegenüber ändern 

würden. 

4. General-Synode bejtätigt aufs nene Teil 1V des Ver- 
laſſes „Beſchlüſſe und Erklärungen der Synode“, ſofern ſie mcht 

nur zeitweilige Geltung hatten oder durch Beſchlüſſe der jetzigen 

Synode außer Kraft geſetzt ſind. 

Ganz beſonders bekennt ſich Synode aufs neue zu den in 
Beſchluß 6 und 7 der General-Synode von 1909 ausgeſprochenen 
Grundſätzen in bezug auf die Lehre. Sie ſollen nur mit Aus-
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jcheidung der auf die damaligen Anträge bezüglichen einleitenden 
Bemerkungen unter der Überſchrift: „Grundſäßliche Stellung 
zur Lehre“ wieder in die Beſchlüſſe aufgenommen werden. 

Grundſätzliche Stellung zur Lehre. 

1. 

5. In den theologiſchen Bildungsſtätten der Brüderkirche 
gibt e3 keine unbedingte Lehrfreiheit im Sinn einer ſchranfen- 
lojfen Willkür. Jederzeit muß Stern und Kern aller Lehre dies 

Cvangelium bleiben, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt iſt, 
daß in keinem anderen das Heil iſt, und iſt auch kein Name 

den Menſchen gegeben, darinnen ſie können ſelig werden, als 
allein der Name Jeſu Chriſti. Wer verſuchen wollte, einen 
anderen Grund zu legen, könnte bet uns nicht das Amt eines 

Lehrers an unjern theologiſchen Seminaren bekleiden. 

Dieſer Kern des Evangeliums kann ſich in mannigfachen 
Lehrformen ausprägen und hat dies je und je getan. zFür die 

Beurteilung dieſer mannigfachen Lehrformen gibt uns das Wort 
des Apoſtels, daß Geiſtliches geiſilich gerichtet werden müſſe, 

den richtigen Maßſtab in die Hand. Wollte man durch Auf- 

ſtellung eines irgendwie theologiſch formulierten Lehrbekenntniſjes 
den Maßſtab für die Beurteilung zu gewinnen juchen, jo würde 
dies zu einem immer mehr auch bis in Einzelheiten hinein jich 
weiter ausgeſtaltenden Lehrgeſjeg und damit auch immermehr zu 
einer formaliſtiſchen ſtatt geiſtlichen Behandlung führen, was 
nicht nur unbrüderiſch, fondern auch unevangelijch wäre. 

2. 

Vor allem iſt uns innerlich gewiß, daß, wenn aunjere 

Brüderkirche dem ihr vom Herrn gegebenen Beruf treu bleiben 
joll, ſie von dem Glaubensfundament nicht weichen darf, auf 

das die Gnade unſeres Gottes ſie von ihrem Anbeginn ge- 

gründet hat. Und dies um ſo weniger, weil wir davon über- 

zeugt ſind, daß unſere uns von den Vätern übermittelte Au- 

faſſung und Darſtellung de3 Evangeliums aus den Tiefen des 
11*
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Wortes Gottes geſchöpft iſt und ſich in voller innerer Über- 

einſtimmung mit dem Schriftverſtändni8 befindet, das Gott der 
Gejamtkirhe durch den Dienſt der Reformation geſchenkt hat. 
Dabei ſind wir uns deſſen bewußt, daß gerade auf dem Boden 
echt evangeliſcher gewiſſenhafter Schrifterforſchung zu allen Zeiten 

und aller Orten, und darum auch in unſerm Kreis, eine 

Mannigfaltigfeit der Anſchauungen erwächſt, die uns nicht be- 
irren darf, ſolang und ſoweit es ſich um verſchiedene Strahlen- 

brechungen des einen Lichtes handelt, das uns in der Offen- 
barung Gottes in Chriſto Jeju unſerm Herrn gegeben iſt. Ja, 
auch der Erkenntnis können wir uns nicht verſchließen, daß alle 

Bemühungen, den Glaubens8inhalt auf Grund der heiligen 

Schrift und des inneren Lebens der Gemeine darzuſtellen, mit 
menſchlicher Unvollfommenheit behaftet ſind und unter das Wort 
des großen Apoſtels fallen: Unſer Wiſſen iſt Stückwerk. Dabei 
getröſten wir uns der Zuſage unſeres Herrn, daß der Geiſt der 
Wahrheit, den er ſeiner Gemeine mitgeteilt hat, als der unfehl- 
barſte Lehrer ſie in alle Wahrheit leiten wird. Darum läßt 

unſere Brüderfirche auch der theologiſchen Arbeit, troß aller 

Gefahren, die damit verbunden jein können, in ihrer Mitte Raum, 
weil ſie mit der geſamten Kirche ihres Dienſtes nicht entbehren 

kann, und erblickt die ficherjte Bürgſchaft für einen geſegneten 

Dienſt derſelben darin, daß ihre theologiſch gebildeten Diener, 
und zumal die Lehrer der Theologie, aufrichtige und willige 

Schüler dieſes heiligen Geiſtes ſind, die bereit ſind, von dieſem 

Geiſt geleitet, mit den ihnen zu Gebote ſtehenden Mitteln 
menſchlicher Wiſſenſchaft in das Verſtändnis des Wortes Gottes 

einzudringen und dasSjelbe der Gemeine zu vermitteln. Wir 
trauen es dem Herrn und ſeiner Gnade zu, daß er auf ſolche 
im Gehorjam gegen jeinen Geiſt und in gewiſjenhafter Unter- 

ordnung unter fein Wort getane Arbeit, auch bei aller unver- 
meidlichen Unvollkommenheit derſelben, ſeinen Segen legen wird. 
Dann vollends, wenn bei dieſer Arbeit, unbeſchadet aller Wahr- 

haftigkeit, die gewiſſenhafte Rückſichtnahme auf die Gemeine, der 
ſie dienen ſoll, nie außer Acht gelaſſen wird. Solche im Dienſt
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der Wahrheit geübte Arbeit wird in ihrem Teil die Gemeine 

bauen helfen, und dies um ſo mehr, je mehr alle auch bei uns 
vorhandene Verſchiedenheit der Auffaſſungen fich zuſammenfaßt 

in der lebendigen Einheit, die für uns in der einen Grund- 
wahrheit enthalten iſt: E83 iſt in keinem andern Heil, iſt auch 

fein anderer Name unter dem Himmel den Menſchen gegeben, 
darinnen ſie ſollen ſelig werden, denn allein der Name Jeſu 

Chriſti. 

3. 

Wir danken e8 dem Herrn, daß er unſere Kirche bis auf 
dieſen Tag auf dieſem einigen Grund erhalten hat, und daß er 
es uns geſchenft hat, uns aufs neue zu verbinden auf den 

Namen, der über alle Namen iſt. Mit all unſern Chriſten- 
gemeinen in der alten und in der neuen Welt, jowie mit unſern 
Gemeinen aus den Heiden, bekennen wir uns aufs neue zu dem, 
was unſerer Väter Kraft und Troſt geweſen iſt, und wollen in 

dieſer ernſten und entſcheidungsvollen Zeit des Evangeliums von 

Chriſto uns nicht ſchämen. Vielmehr verbinden wir uns von 
neuem dazu, ſoviel Gott Gnade gibt, mit aller Einfalt und aller 

Kraft den Heiland zu verkünden, es unter Chriſten und Heiden 
zu bezeugen, daß unſer Herr Jeſus Chriſtus unſer einiger Heiland 
und Erlöſer iſt, weil in ihm, als dem eingeborenen Sohn Gottes, 

der heilige und barmherzige Gott ſelbj;t Wohnung unter uns 
gemacht hat. Vor allem wollen wir feſthalten an dem Wort 
vom Kreuz, deſſen Geheimnis Gott unſerer Gemeine von ihren 
erſten Anfängen an in beſonderer Weiſe aufgeſchloſſen hat, und 
nicht müde werden, den Opfertod Jeſu, durch den Gott eine 

ſündige Welt mit ſich verſöhnt hat, in den Mittelpunkt all 

unſerer Verkündigung zu rü>en. Und wie das Wort von der 
Verſöhnung unter uns lebendig bleiben ſoll, jo wollen wir auch 

nach dem Vorgang der Apoſtel Zeugen der Auferſtehung des 
Herrn Jeſu ſein. Denn mit der geſamten Kirche erblicken wir 

darin, daß der am Kreuz für uns Geſtorbene, durch die 

Herrlichkeit des Vaters zu einem ueuen Leben auferweckt, wahr-
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haftig von den Toten auferſtanden iſt und für uns lebt, den 
Felſengrund, auf dem die Kirche und jedes einzelne Chriſten- 

leben ruht. 

4. 

Dabei iſt aber unſer Hauptanliegen, daß alle Glieder 
unſerer Kirche dieſen Wahrheiten nicht nur äußerlich zuſtimmen, 

jondern auf Grund perſönlichen Erlebens ſie ſich ſelbſt zu eigen 
machen, aljo daß ſie im Glauben des Sohnes Gotte3 ſtehen, 

der jie geliebet hat, und durch einen geheiligten Wandel Zeugnis 

davon ablegen, daß ihnen das Evangelium von Chriſto Kraft 
Gottes zur Errettung von Sünde und Welt geworden ijt. 

Ganz beſonders aber erwartet die Gemeine von ihren 
Dienern, denen das wichtige Amt der Cvangeliumsverkündigung 
befohlen iſt, daß ſie ihr das Wort des Lebens verkündigen als 

ſolche, die reden, was ſie wiſſen, und zeugen, was ſie geſehen 

haben, und daß ſie als treue Haushalter über Gottes Geheim- 
niſſe ſie in die reichen Tiefen des Wortes Gottes führen. Die 

Diener der Gemeine ſjollen Männer ſein, die im lebendigen 
Glauben an den Herrn Jeſum Chriſtum ſtehen, und in denen 
Gott durch feinen Geiſt neues Leben gewirkt hat. Da aber 

ſolches lebendige Herzenschriſtentum ein Werk der freien Gnade 

Gottes iſt, ſo ſind wir der gewiſſen Überzeugung, daß die Er- 
füllung dieſes berechtigten Anſpruches der Gemeine am ſicherſten 

verbürgt iſt in dem Glauben und in der Fürbitte einer lebendigen 

Gemeine und in der Willigkeit der Diener, ſich durch den heiligen 
Geiſt in alle Wahrheit leiten zu lajjen. 

ö. 

Wir müſſen demütig bekennen, daß es an dieſem Getſt des 

Glaubens und des Gebet3 vielfach bei uns mangelt, daß es 

vielen unter uns an dankbarer und freudiger Heilsgewißheit, 

an rückhaltloſer Hingabe an den Herrn und ſeinen Dienſt, an 

treuer Bewährung de8 Glaubens im täglichen Kampf mit Sünde 

und Welt gebricht. In dieſem innerſten Mangel ſehen wir die
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tieffte Urjache der mannigfachen Nöte, die unſere Brüderkirche 
und ihre Arbeit im Reich Gottes zur Zeit bedrücen. Was uns 
darum vor allem not tut, iſt ernſte Selbſtbeſinnung, echte 
HerzensSbuße, ein treues Zufammenſtehen in dem Gebet um Ver- 

gebung und neue GeijteSkräfte. An offenen Türen hat e8 der 
Herr unſerer Kirche bis auf dieſen Tag nicht fehlen laſſen. 
Auch find wir uns in demütiger Dankbarkeit deſſen wohl be- 
wußt, daß er unſerer kleinen Kirche Schätze anvertraut hat, mit 

denen wir nor immer der Chriſtenheit unſerer Tage in unſerem 

beſcheidenen Teile dienen dürfen. Wir trauen es ihm im Glauben 
zu, daß er unjeren geringen Dienſt auch ferner in ſeinem Reich 
gebrauchen will. An uns liegt es, daß wir uns von ihm reinigen 
und mit neuer Kraft erfüllen lajjen, damit unſere Kirche ein 

geſchicktes und gejegnetes Werkzeug ſei, für ihn Frucht zu bringen, 
die da bleibet, und, wenn es ſein gnädiger Wille iſt, ſeinen Tod 
zu verfündigen, bis daß er kommt. 

6. General-Synode erklärt ſich völlig einverſtanden mit 

den Zielen der von der Moravian Educational Asgogiation of 
North America durch ihren Vorfizenden Br. A. Schulte in 
Bethlehem der Synode überreichten Denkſchrift und empfiehlt 

ſie der Beachtung der anderen Provinzen mit Berückfichtigung 
der in den verſchiedenen Ländern beſtehenden Verhältniſſe. 

7. General-Synode ſpricht den Erziehern und Erzieherinnen 
in allen Teilen und Arbeit8gebieten der Brüderkirhe, die ihr 

Leben und ihre Kraft dem [ſo wichtigen Werk der Erziehung 
widmen, herzlichen Dank für ihre hingebende Arbeit aus und 

verſichert ſie ihrer wärmſten Teilnahme. In ſolcher Teilnahme 

befennt ſie ſich nachdrücklich zu den in 8 16 des General- 

Synodal-Verlaſſes ausgeſprochenen Säen und legt ſie den am 

Erziehung8werk Arbeitenden aufs neue ans Herz. 

General-Synode erſucht die verſchiedenen Behörden in der 

Brüderkirche und auf den Miſſion8gebieten, den von der Synode 

ausgeſprochenen Dank zugleich mit einem Abdruck von 8 16, 
1- 5 des General-Synodal-Verlaſſes als einen beſonderen Gruß
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der General-Synode an die Erzieher und Erzieherinnen gelangen 
zu laſſen. 

Die Fajjung des Grußes wird den Behörden der einzelnen 
Werke überlaſſen. 

8. General-Synode erſucht Unität3-Direktion, zu veranlaſſen, 
daß anjtatt des 8 20 ein neuer Paragraph über das Verhältnis 
zum Staat und zum öffentlichen Leben entworfen und der 

nächſten General-Synode vorgelegt werde. 

9. Synode empfiehlt den einzelnen Provinzen, auf ihren 
Synoden die Frage nach einer zweckmäßigen und einheitlichen 
Bezeichnung für unſre Kirche in den verſchiedenen Ländern zu 
behandeln und der nächſten General: Synode darüber Bericht zu 
erjtatten. 

109. Die werdenden Kirchen ſind, entſprechend der bereits hier 
und da in Rechtsformularen gebrauchten Bezeichnung, berechtigt, 
Namen wie: Evangeliſche Brüderkirche in . . ., Moravian Charch 
in . . .. MoraviSche (Broedergem+ ente) Broederkerk in . . . 

3. B. Süd-Afrika-Weſt, Suriname uſw. zu führen. Ihre Be- 
ziehung zur Brüder-Unität wird dabei beſtimmt durch die auf 
Grund der Synodalbeſchlüſjſe von 1909 gegebenen und von 

Zeit zu Zeit ergänzten und erweiterten MiſſionSordnungen oder 
durch jpezielle Beſchlüſſe der General-Synode. Dabei iſt aus- 

drücklich feſtzuſtellen, daß die Einführung der Bezeichnung der 

werdenden Eingeborenenkirche keine Änderung der bereits be- 
ſtehenden Beſitrechte zur Folge hat. Die vermögenSrechtlichen 
Auseinanderſezungen ſind in vollem Umfang der Miſſions- 

Direktion für die Zukunft vorzubehalten. 

11. General-Synode bittet die Direktionen der einzelnen 
Provinzen, der nächſten General-Synode einen kurzen Bericht 
über Leben und Arbeit in ihrer Provinz, ſowie über deren Mit- 
arbeit an den Unitätswerken vorzulegen. 

12. Den einzelnen Provinzen wird empfohlen, eine kurze, 
für ihre Bedürfniſſe am beſten geeignete Darlegung der Grund-
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jäße unjerer Kirche herauszugeben. Sic ijt entweder von der 
General-Synode anzuerkennen oder von der Unitäts-Direktion 

anf ihre Übereinjtimmung mit dem Berlaß der General-Synode 
zu prüfen und gutzuheißen. Hierbei iſt nach 8 57, 2a des 

General-Synodal-Verlajjes zu verfahren. Wie die Schrift zu 
geſtalten ſei, ob in der Art eines Statuts oder in mehr populärer 

Form, wird den einzelnen Provinzen anheimgeſtellt. Cs können 
auch zwei oder mehr Schriften verſchiedener Art nebeneinander 

beſtehen. 

13. Die in den einzelnen Provinzen erſcheinenden und von 
der General-Synode oder Unitäts-Direktivon gutgeheißenen Dar- 

legungen der Grundfäge unſrer Kirche jind den Direktionen und 
den Behörden der einzelnen Gemeinen der anderen Provinzen im 

Blick auf die nächſten Provinzial-Synoden in genügender Anzahl 
zu überſenden, damit die verſchiedenen Provinzen in ihrer Eigenart 
und Arbeit8weiſe ſich beifer kennen lernen und weiterer Ver- 

ſtändigung und erfolgreichem Zuſammenwirken auf künftigen 
General-Synoden vorgearbeitet werde. 

Auf die Frage, wie zu verfahren ſei, wenn eine Provinz 
eine ſolche Schrift heraus8gebe, wird feſtgeſtellt, dieſe Provinz 

würde den Entwurf zu ihrer Schrift den Direktionen der anderen 
Provinzen zu überſenden haben, dieſe würden ihr Gutachten an 

Unitäts-Direktion weitergeben, die al8dann die Gutachten zu 

vergleichen und das Ergebnis feſtzuſtellen habe. 

14. General-Synode erfennt die von Br. H. Bauer ver- 1. 

faßte und von den deutſchen Abgeordneten vertretene Darlegung 

des Weſens der Brüdergemeine, wie ſie in den Mitteilungen 

Nr. 4 ſteht, für die deutſche Provinz an. 

General-Synode erkennt die im Moravian Almanack von 2. 

1914 gegebene Zuſammenfaſſung der Grundſäße der Brüder- 

kirche für die britiſche Provinz an =-- mit Auslajung der 

ſiebenten und achten Zeile des Artikels 15 -- und ſtimmt ihrer 

Einfügung in die Provinzial-Kirchenordnung und ſonſtiger Ver- 

wendung in der britiſchen Provinz zu.
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15. Die ſchon von der vorigen Generalſynove vorgeſehenen 
wechſeljeitigen Beſuche in den verſchiedenen Unitätsgebieten 

werden aufs neue der Unmtäts-Direktion zur Berückſichtigung 
empfohlen. 

II. Die General:Synode. 
(Nr. 16--25.) 

16. General-Synvode empfiehlt den Provinzen bei der Wahl 
von Abgeordneten zur General-Synode mehr als bisSher Laien 

zu berückſichtigen, was im Hinblick auf die Stärkung des Ver- 
antwortlichfeitSgefühls auch der Laien für das Wohl der Brüder- 

kirche und beſonders auf die außerordentliche Mannigfaltigkeit 

der in den Bereich der Geſchäfte einer General-Synode fallenden 

Fragen fehr wünſchenöSwert erſcheint. 

17. Anträge, die Veränderungen in der Zuſammenſetzung 
der General-Synode bezwecken, jollen, ſoweit möglich, in allen 

jelbſtändigen Provinzen vor dem März des Jahres, in dem die 
vorbereitenden Provinzial-Synoden abgehalten werden, durch die 
amtlichen Nachrichten oder ſonſiwie bekannt gemacht werden. 

18. Bejc<lüjfe und Erklärungen früherer Synoden bleiben 
auch ohne ausdrückliche Beſtätigung durch folgende Synoden in 

Geltung, joweit ſie nicht von vornherein nur zeitweilige Geltung 
hatzien oder durch die Weiterentwicklung der Verhältniſſe oder 

durch andere Beſchlüſje von General-Synoden außer Kraft 
gejezt wurden. 

19. Sogleich nach Schluß der General-Synode ſoll der 

Ausjhuß für Sammlung der Beſchlüſſe (f]. Geſchäftsordnung 

S 22) die in Kraft bleibenden Beſchlüſſe ſammeln und in zwei 

Gruppen ordnen:
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1. diejenigen, welche die allgemeine Kirchenordnung betreffen 
und hernach in Teil [l-- il! des General- Synodal- 
Verlaſjes eingefügt werden follen. 

2. diejenigen, welche zwar nicht zur allgemeinen Kirchen- 
ordnung gehören, aber doch nach der Synode Geltung 
behalten. 

Der Ausſchuß läßt dann dieſe fo geordneten Beſchlüſſe 
drucken zugleich mit einer Liſte der Synvdalmitglieder, die auch 
deren amtliche Stellung auf der Synode angibt. 

Die 1v gedruckten Beſchlütje werden fobald als möglich von 
dem geſchäftsführenden Ausichuß unter dem Titel: „Beſchlüſſe 
und Erklärungen der General-Synode“ herausgegeben. 

20. Synode "vittet den geſchäftsführenden Ausſchuß der 
Umitäts8-Direktion, ſo früh al8 möglich den einzelnen Provinzial- 

Behörden diejenigen Beſchlüſſe der Synvdalakte mitzuteilen, 
welche für die Beſtrebungen und die Arbeit unſerer Gemeinen 
und der einzelnen Mitglieder entſcheidende Bedeutung haben, ſv 
daß ſolche Beſchlüſſe und Synvodalakte ſofort durch Beröffent- 
lichung in den kirchlichen Blättern und auf anderem Wege zur 

allgememen Keuntnis gebracht werden können. 

21. Für die Berechnung der aus dem General-Synodal- 
fonds zu beſtreitenden Reiſekoſten kommen nur direkte Wege in 

Betracht. Unter dieſer allgemeinen Bedingung werden den Ab- 

geordneten folgende Auslagen vergütet: 

1. Reiſen auf dem europäiſchen Feſtland: Bahnfahrt zweiter 

Klaſſe, notwendige Beköſtigung und, wenn nötig, Aufenthalt in 

einem Hotel für eine Nacht auf dem Hin- und Rückweg. 

2. Reiſen aus England: Bahnfahrt in England dritter 

Klaſſe, auf dem Dampfer erſter Klaſſe, notwendige Beköſtigung. 

3. Reiſen aus Amerifa und den Miſſionsfeldern zwiſchen 

dem Heimatort und dem Seehafen: die Koſten der Bahnfahrt 

und der nötigen Beköjtigung bezw. Übernachten. Auf Dampfer- 

linien, die drei Klaſſen Vaſſagiere mitführen, 2. Klaſſe, die
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neben der 1. Klaſje nur eine andere haben, darf die 1. Klaſſe 
benüßt werden. 

4. Die allgemein anerfannten Vergütungen oder Trinkgelder 
an Gaſihof8-, Dampfer- und Bahnbedienſtete dürfen auch in 
Anrechnung gebracht werden. . 

22. Die für die jetzige Synode feſtgeſezten Sätze für 
Reiſeunkoſten gelten auch für die nächſte Synode, inſofern ſie 
nicht durch ausdrückliche Beſtimmungen der Unitäts-Direktion 
abgeändert werden. 

23. General-Synode empfiehlt Unität2-Direktion die Zahl 
der Schriftführer nach Möglichfeit zu beſchränken. 

24. Unitäts-Direftion wird beauftragt, die Druckſachen der 
General-Synode möglichſt billig zu beſchaffen, 3. B. Voranſchläge 
einzufordern. 

25. Die deutſche Provinz werde gebeten, die Herausgabe 
der Mitteilungen zu übernehmen. 

26. Für die Mitteilungen aus der Synode dürfen nicht 
mehr als 1000 Mark aus der Synodalkaſſe aufgewendet werden, 
einſchließlich der Koſten für die Berichterſtatter. 

27. Dienſtleiſtungen während der Synode Dürfen nicht doppelt 
durc< Tagegelder und beſondere Vergütungen vergütet werden. 

28. 1. Der Unitätsreiſefonds werde mit dem General- 

Synodal-Fonds verſchmolzen. 
2. Dieſer Fonds iſt bis zum Betrag von 200000 Mark 

unantajtbar, 
3. Aus den Zinſen dieſes Fonds dürfen innerhalb einer 

Synodalperiode bis 4000 Mark für die Unkoſten von Umitäts- 

konferenzen und die Reiſen der Unitäts-Direktion verwandt werden. 

239, Unitäts-Direfktion wird beauftragt, den Synodalfonds 
(200000 Mark) in der Weiſe anzulegen, daß eine Verzinſung 

zu nicht weniger als 4 Prozent erreicht wird. General.Synodal- 

Verlaß 8 60 der lezte Satz: „Die Kapitalien uſw.“ wird geſtrichen. 

"um 

m 
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III. Finanz: Ausſchuß für die Miſſion. 

30. Im Bli> auf die Verwaltung der Miſſions8finanzen und 
beſonders der Miſſion8geſchäfte wird der Miſſion8-Direktion von 

der General-Synode ein „Finanz-Aus|chuß für die WMäſſion“ 
(iF. M.) zur Seite geſtellt. 

Der F M. hat die doppelte Aufgabe: 
die Miſſion3-Direktion in allen wichtigen finanziellen und 1. 

geſchäftlichen Fragen fortlaufend zu beraten, 

die fmanziellen Maßnahmen der Miſſions8-Direktion an der 2. 
Hand des Voranjchlages, der Jahresrechnung, de3 Statuts und 
der Geſchäftsabſchlüſſe regelmäßig zu prüfen, um der Mäſſjion8- 
Direktion bis zur endgültigen Entlaſtung durch die General- 
Synode die Verantwortung tragen zu helfen. 

Der F. M. beſteht aus ſieben Mitgliedern, von denen einer 3. 
als Vertreter der britiſchen Provinz und einer als Vertreter der 
deutſchen Provinz anzuſehen und von der Direktion der be- 
treffenden Brovinzen abzuordnen iſt. Die übrigen fünf Mitglieder 
werden von der General-Synode gewählt. Im Fall des Aus- 
ſcheidens eines dieſer Mitglieder ernennt für die Zeit bis zur 

nächſten General-Synode die Unität8-Direktion den Nachfolger, 

wobei dem F. M. ein Borſchlagsrecht zuſteht. 

In Verbindung mit F. M. wird Miljjions-Direktion er- 4. 
mächtigt, den von den beiden amerikaniſchen Provinzen gewählten 

Vertreter zu den jährlichen Sitzungen einzuladen. Wenn ein 

jolcher Vertreter es möglich machen kann, anweſend zu fein, foll 

er als vollberechtigtes Mitglied der F. M. gelten. F-. M. beſteht 

in dieſem Fall aus acht Mitgliedern. 

Um Miſſion8-Direktion wirklich fortlaufend beraten und 5. 

namentlich die geſchäftlichen Fragen raſch erledigen zu können, 

ernennt der F. M. aus ſeinex Mitte einen geſchäftsführenden 

Ausſchuß (G. A. M.), aus drei geſchäftskundigen Brüdern, die 

in erreichbarer Nähe wohnen, und deren berufliche Arbeits- 

verhältniſſe einem häufigeren Zuſammentritt des Ausſchujſes 

nicht weſentlich im Wege ſtehen.
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6. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

146. 

Bis zur erjten Tagung des F. M. wird der G. A. M. von 
der General-Synode ernannt. 

Der F. M. tritt auf Berufung durch Väiſſions-Direktion 
zuſammen. 

Wenigſtens einmal im Jahre findet eine Tagung ſtatt. 

Unitäts-Direktion hat jederzeit das Recht, eine Einberufung 
des F. M. zu verfügen. Ebenſo muß der F. M. einberufen 
werden, wenn der G. A. WM. oder wenigſtens 4 andere Mitglieder 
des JF. M. dies beantragen. 

F. M. wählt ſich ſelbſt einen Vorjigenden und einen Bericht- 

erſtatter. Die Herſtellung der Sitzungsberichte übernimmt das 
Finanz-Bureau der Mijſions-Direktion. 

Miſſions-Direktion iſt verpflichtet, dem F. M. jede zu ſeiner 
Information nötige Auskunft zu geben. 

Sämtliche Mitglieder ver Miſſion8-Direktion haben an den 

Tagungen des F. M. als beratende Mitglieder teilzunehmen. 

Miſſion3-Direktion iſt micht an die Ratſchläge des F. M. 

gebunden, doch hat fie dem F. M. von ihren abweichenden Be- 
Ihlülfen ſofort Mitteilung zu machen, damit der F. M. nötigen- 
falls bei Umtäts-Direktion Berufung einlegen kann. Geſchieht 
das, jo joll Miſſionsdirektion vor Ausführung der angefochtenen 

Beſchlüſſe die Entſcheidung der Unitäts-Direktion abwarten. 

Die Unitäts-Direktion iſt durch kurze Berichte von F. M. 
und Mäſſions-Direktion über die Arbeit des F. M. auf den 
Laufenden zu erhalten. 

Der geſchäftsführende Ausſchuß des F. M. (G. A. M.) 

tritt auf Berufung von Miiſſions-Direktion zuſammen. Die Ein- 

berufung des G. A. M. muß auch auf den ichriftlich geäußerten 
Wunſch zweier ſeiner Mitglieder erfolgen. 

Der G. A. M. wählt aus ſeiner Veitte einen Vorſitzenden, 
die Schriftführung wird durch das Finanz-Bureau der Miſſions- 
Direktion übernommen.
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Miſſion3-Direktion iſt verpflichtet, dem G. A. M. die Vor- 
anjſchläge und Rechnungen der Miſſion3provinzen und heimat- 
lichen Verwaltungsgebiete, ſowie die Abſchlüſſe der Miſſion3- 
gejchäfte zur Prüfung vorzulegen und den Mitgliedern die dazu 
nötigen Unterlagen vor der betreffenden Sitzung zugängig zu 
machen. Cbenjo iſt der Rat des G. A. M. vor allen wichtigen 
Entſcheidungen der Miſſions-Direktion, ſofern ſie das Nechnungs- 
wejen der Miſſion oder die Geſchäfte berühren, einzuholen. 

An den Sikungen des G. A. M. haben womöglich alle 
Mitglieder der Miſſions-Direktion, auf jeden Fall der Dezernent 
des betrefſenden MiſſionSgebietes und der Dezernent des Miſſions- 
Finanzwejens, oder bei längerer Abweſenheit die ſie offiziell 
vertretenden Brüder der Miſſion3-Direktion als beratende Mit- 

glieder teilzunehmen. Für beſtuinmte Beratungsgegenſtände 
fönnen auch diejenigen Verwaltungsbeamten der Mäljſions3- 
Direktion zu einzelnen Sitzungen herangezogen werden, in deren 
Arbeitsgebiet diejelben liegen. | 

Die Sitzungsberichte des G. A. M. werden ſofort nach ihrer 

Vollziehung den übrigen Mitgliedern des F. M. zugängig gemacht. 

Die Wünjche und Ratſchläge des G. A. M. find für Miſſions- 

Direktion nicht bindend, doch hat leztere dem G. A. M. von ihren 
abweichenden Beſchlüſſen ſofort Mitteilung zu machen. Wünſcht 
der G. A. M. in einem ſolchen Falle die Meinung des ;F. M. in 
dem fraglichen Punkt zu hören oder durch dieſen eine Ent- 
j<eidung der Unitäts-Direktion herbeizuführen, ſo hat er ſeiner- 
jeits wieder Miſſion3-Direktion von ſeinem Vorhaben in Kenntnis 

zu jezen. In dem Fall iſt Miſſion8-Direktion gebunden, mit 
der Ausführung des Beſchluſſes bis zur Herbeiführung eines 
Entſcheides zu warten. 

Die Beſchlüſſe des G. A. M. und die nach Beratung mit 
demjelben gemachten Aufitellungen der JahreSrechnung, des Vor- 

anſjhlag3 und der Geſchäft3abſchlüſſe, ſowie der Status der 
MiſſionSanſtalt, bilden in erſter Linie das Material für die 
Arbeit des F. M. 

79 
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22. Der F. M. iſt der General-Synode für ſeine Amtsführung 
verantwortlich. Er hat fich deshalb durch eines ſeiner Mitglieder 

vor der General-Synode vertreten zu laſſen und ihr über ſeine 

Tätigkeit Bericht zu erſtatten, damit General-Synode auf Grund 
der Arbeit des F. M. der Miſſion8-Direktion eine wohlbegründete 
Entlaſtung erteilen kann 

IV. Allgemeine Miſſionsangelegenheiten. 
(N. 31-53 ) 

31. Ohne den Wert äußerer Arbeit und Organiſation auf 
ver Miſſion zu unterijchäen, betont General-Synode, daß die 

Hauptarbeit iſt und bleibt, Seelen für das Lamm zu gewinnen, 

und daß eine jede andere Arbeit dieſer untergeordnet ſein ſoll 

und daß hauptſächlich zu dieſem Zweck Miſſionare gewählt und 
nachher in dem Felde erhalten werden. 

32. General-Synode iſt dankbar für eine jede Erweckung, 
die der Herr uns auf der Miſſion und in der Heimat in den 
leßten Jahren geſchenkt hat und legt es der neuen Direktion 
jedem Superintendenten gegenüber, und den Superintendenten 
einem Jeden Mijjionar gegenüber ans Herz, die Notwendigkeit 
einer jolchen Neubelebung und, ſoweit dies bei Menſchen ſteht, 
ihre Förderung immer wieder zu betonen. Auch empfiehlt 

Synode, dieſen Gegenſtand der beſonderen Fürbitte der heimiſchen 
Mäſſion3gemeine, auf daß durch Gottes Gnade überall Er- 
weckungen in der Zukunft ſtattfinden mögen. 

33. General-Synode erkennt die Abfaſſung einer wiſſen- 
ſchaftlichen Anſprüchen genügenden Geſamtgeſchichte unſerer 
Miſſion als eine Ehrenpflicht der älteſten proteſtantiſchen Miſſions8- 
firche an und ermächtigt Miſjion8-Direktion, ein derartiges Unter- 

nehmen finanziell zu unterſtüßen, ſobald ſich die für eine der- 
artige Arbeit geeignete Perſönlichkeit darbietet.
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Im Zujammenhang damit ſpricht General-Synode dem 
Br. Joſ. Hutton für ſeine im Intereſſe unſrer Miſſion unent- 
geltlich und unter erſchwerenden Umſtänden (mehrfache Be- 
hinderung durch Krankheit) getane literariſche Arbeit ihre Aner- 
kennung und herzlichen Dank aus. General-Synode beſchließt, 
daß diejer Dank Br. Joſ. Hutton durch den Synodalvorſtand 
übermittelt werde. 

34. General-Synode ſpricht ſich erfreut aus über die Ent- 
ſtehung und Entwickelung der Miſſions-Studienkränzcben -- Mission 
Study eireles -- in unjferen Unität3provinzen und empfiehlt die 
Pflege derjelben den Mitgliedern unſerer Gemeinen aufs wärmſte. 

Miſſions-Direktion wird beauftragt, nach Kräften dazu behilflich 
zu jein, daß bald geeignete Literatur aus unſerer Miſſion zur 
Benutzung für Studienkreiſe geſchaffen werde. 

39. Die Mäſjionsblätter ſind nicht vorwiegend als ein 
geſchäftliches Unternehmen anzuſehen, das unmittelbaren, finan- 

ziellen Borteil bringen ſoll, ſondern als ein Mittel, um in 
weiteren Kreiſen Intereſſe zu erwecken. 

36. Die Faſſung des 8 64, 2 des General-Synodal- 
Verlaſes wie des Statuts der MiſſionsSanſtalt iſt dem Urteil 
eines engliſchen Juriſten zu unterbreiten, um die ungehinderte 

Aktionsfreiheit der Miſſion8-Direktion als „sffentlicher, gericht- 
licher und außergerichtlicher Vertretung des MiſſionSwerkes und 
der MiſſionSanſtalt“ auch dem engliſchen Recht8gefühl gegenüber 

zu erlangen. 

Entſtehen dabei irgendwelche Schwierigkeiten, ſo iſt die An- 

gelegenheit der Entſcheidung der Unitäts-Direktion zu überlaſſen. 

37. Mäſſion8-Direftion wird beauftragt, der Anſtellung 
von unverheirateten Miſſionsſchweſtern ihre Aufmerlſamkeit zu- 
zuwenden. 

38. General-Synode empfiehlt Miſſion3-Direktion, in den 
Miſſion3dienſt berufenen Schweſtern nach Möglichkeit Gelegenheit 
zur AuSbildung für ihren Dienſt (Bibelkurſe, Krankenpflege, 
Spracherlernung) zu geben. 

12
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| 39. Mijjion3-Direktion wird auf8 neue angewieſen, den 
geſundheitlichen Verhältniſſen der MiſſionSarbeiter dauernde und 
erhöhte Aufmerlſamkeit zu ſchenken. 

40. General-Synode nimmt mit Freuden davon Kenntnis, 
daß die Anweiſung der General-Synode 1909, betreffend Urlaub 
der Miſſionare, von Miſſion3-Direktion zu beſtimmten Feſt- 
ſezungen in diejem Punkt geführt haben. Sie bittet, die Arbeit3- 

perioden nog weiter in Einklang mit den körperlichen und 
ſeeliſchen Bedürfniſſen der Miſſionare zu bringen und für tropiſche 

Gebiete zu kürzen. Dabei berückſichtige Miſſion8-Direktion auch 
weiterhin die Erfahrungen auch anderer Miſſionsgeſellſchaften 

und deren Cinrichtungen fowie das Urteil ſachverſtändiger Autori- 
täten in dieſen Fragen, um auf diejem Wege troß ſcheinbarer 
Mehrausgaben Mittel und Kräfte zu ſparen. 

41. E53 wird der Miſſion3-Direktion empfohlen zu erwägen, 
ob es wünſchensSwert und möglich iſt, den Miſſionaren einen 
beſonderen Zuſchuß während des Heimaturlaubs, ſowie auch einen 
weiteren Zuſchuß für auf Urlaub befindliche Miſſionare, welche 
ihre Kinder mitbringen, zu bewilligen. 

42. Miſſionare, die fich auf Urlaub befinden und die nach 
dem Urteil des zuſtehenden Arztes und nach vorheriger Be- 

ſprechung mit Miſſion38-Direktion fich ärztlicher Behandlung oder 
einer notwendig werdenden Operation unterziehen müſſen, er- 

halten die vollen Koſten erſtattet. Für längere Kuren, ſchwierige 

Zahnbehandlung und dergleichen gewähre Miſſion3-Direktion 
nach Möglichkeit Unterſtüßung. Die Verhandlungen ſind vorher 
mit Miſſion8-Direktion zu führen. 

43. General-Synode ſtellt als Grundſatz auf, daß die Be- 
wertung der Dienſtjahre fich nach den geſundheitlichen Verhält- 
niſſen der Miſſion8gebiete richten joll. Miſſion8-Direktion wird 
beauftragt, dementſprechende Beſtimmungen zu treffen. 

44. Die Gehalt3verhältniſſe im heimatlichen Miſſions8dienſt 
ſind nach Möglichkeit den Gehaltsverhältniſſen der Provinz an- 
zupaſſen, in der der betreffende Bruder angeſtellt iſt. Miſſion3-
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Direſtion wird beauftragt, nach Verſtändigung mit den be- 
treffenden Provinzial-Behörden die erforderlichen Beſtimmungen 
zu treffen. 

- 45. General-Synode ermächtigt Miſſions-Direktion in voller 
Übereinſtimmung mit F. M., die Gehälter der im überſeeiſchen 

Dienſt ſtehenden Geſchäft3brüder neu zu regeln, wobei nicht das 

Dienſtalter, jondern die Wichtigkeit des von dem einzelnen be- 
Heideten Poſtens die Höhe des Gehaltes beſtimmt. 

Inſofern ſolche neue Regeln eine Änderung der Eigenſchaft 
der Geſchäftsbrüder als Miſſionare einſchließen, wird Miſſions8- 

Direktion ermächtigt, dieſer Änderung in ſolcher Weiſe Ausdruk 

zu geben, wie e38 die Verhältmſſe der verſchiedenen Miſſions- 
provinzen erfordern. 

46. Der Miſſionsdireftion zur Erwägung überwieſen : 

1. Bei Anwendung der Ruhegehalt3-Beſtimmungen werden 

die in Suriname, Nikaragua, Nyaſſa, Unyamweſi, Weſt-Himalaya 

verbrachten Dienſtjahre, einſchließlich der in den Dienſt der betr. 

MiſſionSprovinzen fallenden normalen Urlaubs8zeiten, höher ge- 

wertet, ſo daß drei Jahre im Miſſion38dienſt in einem der ge= 

nannten Gebiete als vier Jahre zählen. 

2. Der uneingeſchränkte Anſpruch auf Eintritt in das 

Ruhegehalt3-Verhältni8s beginnt für die genannten Gebiete mit 

Vollendung des 60. LebenSjahres. 
3. Die höhere Bewertung der Dienſtjahre kommt auch bei 

den aus dem Miſſions8gebiet in den heimatlichen Dienſt über- 

gegangenen Geſchwiſtern für die Zeit ihres Dienſtes in den 

genannten Miſſion3gebieten in Anwendung. 
4. Dieſe Beſtimmungen beziehen ſich auf die am 1. Juli 

1914 im aktiven Dienſt ſtehenden Geſchwijier. 

47. General-Synode beauftragt Miſſion38-Direktion, mit 

der Deutſchen Unität3-Direktion zu verhandeln, ob die Klein- 

welkaer Anſtalten in die Verwaltung de8 Anſtaltswejens der 

Deutſchen Brüder-Unität eingegliedert werden können, ohne daß 

ihr eigentümlicher Zweck geſchädigt wird. 
12*
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48. General-Synode beſchließt, daß in der Miſſions- 
Knabenanſtalt in Kleinwelka die Zahl der Zöglinge beſchränkt 
werde und daß bei der Aufnahme von Penſionären die äußerſte 
Vorſicht walte. Die Geldfrage darf in. keinem Fall ausſchlag- 

gebend ſein. 

49. Miſſion3-Direktion wird beauftragt, alles zu tun, 
um den Miſſionskinder-Anſtalten in Kleinwelkfa nach Möglichkeit 
den Heimcharafter zu wahren und immer mehr zu geben, jo daß 

ſie einen Erſatz des fehlenden Familienlebens und der fehlenden 

Famtlienerziehung bieten. 

50. Da die Kinder der Miſſionare in den Jahren nach 
dem Austritt aus den Miſſionskinder-Anſtalten in beſonderem 

Maße der Teilnahme der Gemeine bedürfen, richtet die General- 

Synode die Bitte an die Mitglieder in allen Gemeinen und 
an alle Freunde der Miſſion, dieſen Kindern auch weiterhin 
Liebe und Freundlichkeit entgegen zu bringen. 

51. General-Synode ſpricht allen Miſſionöarbeitern in der 
Heimat und auf dem Miſſionsfeld ihren herzlichſten Dank dafür 

aus, daß ſie die ſchweren Laſten, die der Einſchränfungsbeſchluß 

der vorigen Synode ihnen auferlegte, gläubig getragen haben, 
und daß ſie troß verminderter Kräfte und Mittel das Werk 
unſerer Miſſion in ſeinem vollen Umfang aufrecht erhalten haben. 

Sie freut ſich, daß dieſe Schwierigkeiten dazu beigetragen 
haben, die heidenchriſtlichen Gemeinen zu größerer Selbſttätigkeit 

und Opferwilligkeit zu erziehen. | 

General-Synode erkennt an, daß die inneren Bedürfniſſe 
unſerer Miſſionsfelder die Aufhebung des Einſchränkungs5beſchluſſes 

der Synode 1909 unbedingt notwendig gemacht haben. Sie 
betont aber au3drücklich, daß die Lehren diejer Zeit bezüglich 
ſparſamer Verwendung ausländiſcher Miſſionare und ſtärkerer 

Heranziehung eingeborener Kräfte nicht verloren gehen dürfen. 

General-Synode hält es nach ſorgfältiger Prüfung der 
einzelnen Miſſionsfelder für die wichtigſte Pflicht, in den nächſten 
Jahren an dem äußeren und inneren Ausbau unſeres Miſſions5-
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werkes an mehr als einer Stelle auf unſern neueren wie älteren 
Miſſionsfeldern zu arbeiten. Dabei aber gebietet e3 leider die 
Finanzlage unſrer Miſſion, nur das unbedingt Notwendige zur 
Ausführung zu bringen. Es wird ſic) auch nicht ermöglichen 
laſſen, einen gleichmäßigen Fortſchritt auf allen Gebieten herbei- 
zuführen. Darum bittet die General-Synode unſere Brüder und 
Schweſtern im Miſſionsdienſt, auch unter beengten Verhältniſſen 
treu und geduldig auszuharren. 

Nach menſchlichem Ermeſſen erſcheint die Förderung unſeres 5. 
MiſſionSwerkes in ſeinem ganzen bisherigen Umfang für die 
Kraft unſrer kleinen Kirche zu groß. Aber wir erkennen ſie doch 
im Glauben als die uns von Gott gegebene Aufgabe an. So- 
mit erinnert General-Synode alle unfere Provinzen, ihre Synoden, 
Behörden, Prediger und Mitglieder nachdrücklich an ihre Pflicht, 
das tatkräftige Intereſſe für die Miſſion zu fördern. Sie hofft, 
daß es gelingen wird, durch planmäßige Werbearbeit, durch 
Pflege des Intereſſes für unſere Miſſion unter der Jugend, durch 
freiwillige Tätigkeit gerade auch der Laien und durch Förderung 
des Gebetöleben3 die Kräfte und Mittel für unſer MiſſionsSwerk 
in ſteigendem Maße zu gewinnen. Sie bittet alle Mitglieder 

und Freunde unſerer Unität, ſich in Gebet und opferfreudiger 
Tätigkeit zuſammenzuſchließen und in dieſer Zeit, wo die Chriſten- 

heit vor ſo großen Aufgaben auf dem Miſſionsfeld ſteht, nicht 

müde zu werden im Werk des Herrn, ſondern die uns zäage- 

wieſenen Aufgaben freudig zu fördern. 

52. General-Synode legt den größten Nachdru> auf die 

Förderung des heimatlichen Miſſionsintereſſes und empfiehlt 

den einzelnen Provinzen einen planmäßigen AusSbau. General- 

Synode weiſt die Synoden und Oberbehörden der Unitätsgebiete 

nachdrücklich auf den in 8 65,3 ausgeſprochenen Grundſaß hin. 

53. General-Synode empfiehlt den Provinzial-Synoden, 
Geſellſchaften zur Förderung der Miſſion kräftig weiter zu pflegen 

oder, joweit fie noc< nicht vorhanden ſind, ſolche zu begründen. 

aut“ Zum 
Sur 
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V. Miſſionsgeldweſen. 
| (Nr. 54--72.) 

54. General-Synode beauftragt Miſſion38-Direktion, die 

Miſſionsfreunde in und außerhalb der Brüdergemeine mit der 
ganzen finanziell ſo überaus ſchwierigen Lage unſres Mijſjions- 
werks bekannt zu machen, die Höhe des nach dem Voranſchlag 
zu erwartenden Defizit8 bekannt zu geben und alle Mijſions- 
freunde aufs dringendſte zu erſuchen, ihre laufenden Gaben nach 

Möglichkeit zu erhöhen, damit ſv große Jahre3defizite der 
MiſſionSrechnung in Zukunft vermieden werden. Auch ijt den 

Miſſionsfreunden ans Herz zu legen, alle ihre Gaben der all- 
gemeinen Miſſionskaſſe zuzuwenden, nicht an einzelne Miſſionare 

gelangen zu laſſen, und wenn ſie ſich gedrungen fühlen, für be- 
ſondere Zwecke zu ſorgen, ſich darüber erſt mit der Mijſions- 

Direktion ins Einvernehmen zu ſetzen. 
Außerdem wolle Meiſſion8-Direktion ihrerſeits anordnen: 

daß öffentliche Kollekten weder in Gottesdienſten noch in Gejell- 

ſchaften, noch durch Aufforderungen in öffentlichen Blättern für 

ſpezielle Miſſion8zwee ohne Erlaubnis der Miſſion3-Direktion 

ſtattfinden dürfen. 

55. General-Synode erjucht Miſſion3-Direktion, jo lange 
die Finanzlage der Miſſion eine ſo wenig günſtige iſt, bei allen 

Unternehmungen in der Heimat und auf den Miſſionsgebieten 

ſtreng zwiſchen dem unbedingt Notwendigen und dem nur 

Wünſchenswerten zu unterſcheiden und nur das erſtere zur Aus- 

führung zu bringen, das letztere aber bis zum Eintritt beſſerer 

Zeiten zurückzuſtellen; Miſſion8-Direktion wolle alle Miſſionare 

in dieſem Sinn inſtruieren (1899). 

56. Für die Zukunft iſt auf keinen Fall an die weitere 

Ausdehnung der kaufmänniſchen Geſchäfte der Miſſion zu denken, 

wenn auch einer naturgemäßen Entwickelung der Geſchäfte aus 

ſich ſelbſt heraus nicht? in den Weg gelegt werden darf. 

57. Synode empfiehlt Miſſion8-Direktion, weiterhin nach 

Möglichkeit die Zurückziehung der in den Geſchäften angelegten 

Kapitalien zu verfolgen.
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938. Nachdem die Miſſion3geſchäfte in Suriname, Nikaragua, 
Kyimbila, Südafrika-Weſt und Südafrika-Oſt rechnungsmäßig 
von den einzelnen MiſſionSprovinzen getrennt und unter direkte 

Leitung der Miſſion8-Direktion geſtellt worden ſind, ſteht das 
Beſißrecht daran einzig der MiſſionsSanſtalt der evangel. Brüder- 
Unität zu. Synode bekennt ſich zu dem von Miſſion3-Direktion 
befolgten Grundſatß, daß dieſe Geſchäfte nicht auf Koſten der 

allgemeinen Miſſionskaſſe betrieben werden dürfen In einem 
Geſchäft etwa entſtehende Verluſte ſind von dieſem ſelbſt zu 
tragen; wenn nötig, fönnen alle Miſſion3geſchäfte zur Deckung 

eines in einem derſelben entſtandenen Verluſtes herangezogen 

werden. Da dieſer Beſchluß bleibende Bedeutung hat, werde er 
dem General-Synodal-Verlaß in 8 98 „Die Miſſionögeſchäfte“ 
eingefügt. 

59. Die Synode empfiehlt Miſſion8-Direktion, ſtets im 

Auge zu behalten, daß bezüglich der Beſigtitel der VermögenS3- 
objekte der MiſſionSanſtalt und der einzelnen MiſſionsSprovinzen 

völlige Klarheit herrſche. 

60. Die in Herrnhut gegründete Agentur foll wie biSher 

in erſter Linie dem geſchäftlichen Verkehr mit unjeren Miſſions- 
geſchäften und Miſſionaren dienen. Doch ſoll dabei im Auge 

behalten werden, daß die Agentur wenigſtens die Koſten ihres 
eigenen Unterhalts aufbringe. 

61. Eiſerne Kapitalien, Truſtfonds möchten in ſicheren 

Hypotheken und Wertpapieren angelegt werden. 

62. Die kaufmänniſchen Geſchäfte der Miſſion ſind in 

bezug auf die ihnen zu gewährenden BetriebsSmittel wie auf 

das von ihnen zu tragende Riſiko ſtets in ſolchen Grenzen zu 

halten, daß die Fonds und VermögenS2objekte der allgemeinen 

Miſſionsverwaltung dadurch nicht gefährdet oder weſentlich 

verfürzt werden. 

63. General-Synode überweiſt folgende Vorſchläge an die 

Miſſions-Direktion, um ſie näher zu prüfen und eventuell zu 

berüdſichtigen.
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a) Ausbau des Fünfpfennig-Vereins. 
bd) Spezialſammlungen. 
6) Abhaltung eines beſonderen Miſſion8gebetstages (Vor- 

ſchlag einer ledigen Schweſter). 
d) Notſchrei in <riſtlichen Zeitſchriften. 
e) Verweiſung des Themas zur Beſprechung an die Diaſpora- 

arbeiterfonferenzen. 

64. Miſſion3-Direktion wird beauftragt, die Rechnungs3- 
legung der Miſſion, von den einzelnen StationSrechnungen aus- 

gehend, in der Weiſe umzugeſtalten, daß zwiſchen Einnahmen 
und Ausgaben der werdenden Kirche und zwiſchen Einnahmen 
und Ausgaben der Miſſion klar unterſchieden wird. (Siehe Be- 

ſchluß 27 der General-Synode von 1899.) 

65. Über Ertrag und Verwendung der Gemeinbeiträge iſt 
den Eingeborenen-Gemeinen jährlich Rechnung abzulegen. 

66. General-Synode beauftragt Miſſion3- Direktion, die 

entſprechenden Maßnahmen zu treffen, daß die JahreSrechnung 

früher al3 biSher feſtgeſtellt werde. 

67. Wenn ein regelmäßiger Geber ein Legat hinterläßt, 
werde ein Teil desſelben als Fonds behandelt. Die Höhe des 

feſtzulegenden Anteils wird von Miſſions-Direktion beſtimmt. 

68. Finanzkommiſſion empfiehlt, daß der Beſchluß der 

lebten Synode: das bei der Deutſchen Brüder-Unität angelegte 
Deutſche Brüder-Unitäts-Kapitalkonto bleibe unangetaſtet aus 
Rüclſicht darauf, daß es als Sicherheit für die bei der Miſſions8- 

anſtalt angelegten Depoſiten anzuſehen iſt, aufgehoben werde, 
da die Liquidität des Status heute eine beſſere als vor fünf 

Jahren iſt. 

69. General-Synode ſpreche der amerikaniſchen Provinz 
ihren herzlichen Dank aus für ihre edle Fürſorge für die 
Wohnung ihres Vertreters in Miſſions-Direktion. 

70. General- Synode empfiehlt Miſſions-Direktion, den , 

Anregungen, die in den Protokollen des Miſſions -Finanz-
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Ausſchuſſes über verſchiedene Angelegenheiten gegeben wurden, 
die nötige Beachtung zu ſchenken. 

71. Seitens der General-Synode wird ein herzlicher Dank 
den Hilfsgeſellichaften ausgeſprochen, welche ſo wirkſam unſere 
Miſſionen unterſtüßt und unſer Miſſionswerk gefördert haben 

auf mannigfache Weiſe -- durch Verbreitung von Miſſion3- 
ſchriften =- dadurch, daß ſie in uneigennüßiger Weiſe für die 

allgemeine Miſſionskaſſe und zu beſonderen Zwecken Geldmittel 
flüſſig gemacht haben -- dadurch, daß ſie unſern Miſſionaren 
auf ihren Reiſen in und von ihren Gebieten Gaſtfreundſchaft 
und Hilfe erwiejen haben. 

Wir nennen namentlich: 
Die London Aggociation in aid of Moravian MisSions. 

Die Society for the Propagating of the Gospel, Beth- 
lehem, Pa, VP. 8. A. 

Das Zeiſter Miſſionskomitee in Holland. 
Die Society for the Furtherancs of the Gospel, London, 

England. 
Den „Verein zur Fürforge für durchreiſende Miſſionare“, 

Hamburg. 
Die Herrnhuter Bibel-Geſeliſchaft, den Nord-Schleswigjchen 

Miſſion2verein, den Orkanverein, die Nähvereine. 

Den lutheriſchen Miſſionsverein in Dänemark (Bornholmer) 

und den Haager Verein. 

72. „Wiederum hat unſere Brüdermiſſion in der ver- 

gangenen Synodalperiode die herzlichſte Teilnahme weiter Kreiſe 

gefunden. Wir haben unſere Arbeit, unſere Brüder und 

Schweſtern im Miſſionsfelde und die uns geſchenkten Chriſien- 

gemeinen aus den Heiden von ihrem Gebet und von ihrer Für- 

bitte getragen gewußt, und unſere Freunde haben in alter Treue 

mit uns die Laſten und Sorgen des Werkes geteilt und die 

Mittel für die Fortführung desſelben dargereicht. Bejonders 

hat uns das kräftige Eintreten für unſer in der Gegenwart 

über ſeinem Wachstum manchmal gefährdet ſcheinendes Werk 

aufs tiefſte bewegt. Die General-Synode ſpricht im Namen
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der Brüderkirche den herzlichſten Dank dafür aus. EZ iſt unſer 
Wunſch und unſer inniges Gebet, daß es unſrer Brüderkirche 

und unſern Miſſions8arbeitern inſonderheit geſchenkt ſei, das 
große in uns gejeßte Vertrauen immer und überall, wo wir 

arbeiten dürfen, durch treuen hingebenden Dienſt zu rechtfertigen, 

und daß wir als lebendige Zeugen von der Gnade Gotte3 in 
unferm Herrn Jeſu Chriſto weiter wirken dürfen zur Verherr- 

lichung ſeines Namens und zum Bau ſeines Reiches.“ 

General-Synode beauftragt Miſſion8-Direktivn, dieſes Dank= 

Ichreiben an alle Hilfsvereine unſeres Mijſionswerkes in ge- 
eigneter Weiſe weiterzugeben. 

a. 
ET 

VI. Weſtindien. 
(Nr. 73 - 86.) 

73. Indem wir von Herzen übereinſtimmen mit den Grund- 
ſäßen, die in dem Verlaß der General-Synode von 1909, 8 100, 2, 
bezüglich des Endzieles des Miſjion8werkes niedergelegt ſind, ſind 

wir überzeugt, daß im Blick auf die weitere geſunde Entwicklung 
unſerer Provinz noch folgenves erforderlich iſt: a) Weitere 

Verſorgung mit Arbeitskräften ſeitens der heimatlichen Kirchen; 
b) weitere finanzielle Unterſtüzung; 6) weitere Vorkehrungen zur 
Heranbildung von Männern für unſere weſtindiſche Geiſtlichkeit. 

74. Geveral-Synode ermächtigt die Miſſions - Direktion, 
während der nächſten Synodalperiode dieſelbe Zahl von 

auswärtigen "genten in der Provinz beizubehalten wie im 
Jahre 1910. 

75. (1) Synode bittet Miſſions5-Direktion, Buxton Grove 
noch weiter fortzuführen als das Seminar für die öſtliche weſt- 

indiſche Provinz und Demerara; und (2) Synode erkennt den 
durch die jamaikaniſche Synode vorgeſchlagenen Plan, Studenten 

unſerer Kirche für das Predigtamt auszubilden in Verbindung 
mit einem von Miſſion8-Direktion gutgeheißenen Inſtitut in 

Jamaika, als zweckmäßig an, und beauftragt daher Miſſion3- 
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Dtirektion, um das in Jamaika geplante Stift zu gründen und 
aufrecht zu erhalten, das Mullan-Vermächtnis zu benutzen, unter 
der Vorausfezung, daß die anderen zur Gründung notwendigen 
Bedingungen erfüllt werden können. Dieſer Fonds gehört der 
Miſſionsanſtalt, und foll durch Miſſion3-Direktion aufs zweck- 
mäßigſte angelegt und verwaltet werden. 

76. General -Synode erfennt die Notwendigkeit an, die 
beiden weſtindiſchen Provinzen bis zur nächſten General-Synode 
mit Mitteln und Arbeitsfräften zu unterſtüßen (|f. oben Nr. 73). 

77. Für Jamaika wird eine jährliche Summe von nicht 
mehr als L 600 (12000 M) feſtgeſest, die dazu dienen ſoll, 

die Gehälter der europäiſchen und amerikaniſchen Brüder auf die 

nötige Höhe zu bringen ſowie für ärztliche Hilfe und für die 
Unfojten der Provinzialleitung Beihilfe zu leitten. 

78. Für die Oſtliche Provinz wird eine jährliche Unter- 

ſtüßung von nicht mehr als L 40 (800 M.) für jeden europäiſchen 

und amerifaniſchen Bruder, der im Dienſte der Provinz ſteht, 

gewährt, die dazu dienen ſoll, den Gehalt folcher Brüder auf 
die nötige Höhe zu bringen. 

79. Über die vorhergenannten Unterſtüßungen hinaus joll 

Miſſious-Direktion keine Verantwortung inbezug auf den Gehalt 
der europäiſchen und amerikaniſchen Brüder tragen; aber ſie ſoll 

weiter verantwortlich ſein für ihre Ausſtattung, Reiſe hinaus 

und nach Hauſe, Urlaub, Kindergelder, Kindererziehung und 

Ruhegehalt. Alle Geſuche um Urlaub und Rücktritt jind von 

Miſſions8-Direktion zu entſcheiden, da dieſe die damit verbundenen 

Kojten zu tragen haben wird. 

80. Mäiſſionsdirektion allein hat das Recht, Brüder von 

Europa und Amerika nach dieſen Provinzen zu berufen, und 

ſie darf die Kräfte ſtellen, um die im Dienſte ſtehenden Brüder 

zu erſezen. Die Provinzialbehörde darf einen Bruder vor- 

ſchlagen, aber Miſſions-Direktion ſoll dadurch nicht in der Wahl 

gebunden ſein. =- Miſſions8-Direktion hat auch das Recht, einen 

von Europa oder Amerika ausgeſandten Bruder nötigenfalls
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auf ein anderes Miſſionsgebiet zu verſegen. Entlaſſung aus 
dem Dienſte in Weſtindien kann nicht ohne Zuſtimmung von 
Miſſion3-Direktion, ſoweit es ſich um Europäer oder Amerikaner 
handelt, erfolgen. 

81. Die jährlichen Unterſtüzungen ſind davon abhängig, 
daß die Provinzialbehörden beider Provinzen der Miſſion3- 
Direktion eine Abſchrift der JahresSrechnung ſowie einen Vor- 

anſchlag einſenden, der im einzelnen die Bedürfniſſe des folgenden 
Jahres in bezug auf die oben in 77 und 78 genannten Zwecke aufweiſt. 

82. Von den Zinſen des „Weſtindiſchen Anſtalten-Fonds“ 
ſollen alljährlich 2 60 (1200 M.) an jede der beiden Lehrerinnen- 
Bildungsſchulen von Spring Gardens (Antigua) und Beth- 
lehem (Jamaika) gezahlt werden, und die noch übrigbleibenden 
Zinſen dieſe3 Fonds ſollen zwiſchen den beiden Inſtituten nach 
dem Zahlenverhältnis der in jedem wohnenden Schülerinnen 
verteilt werden. 

83. Bis General-Synode durch einen beſtimmten Beſchluß 

es anders ordnet, ſol der Däniſch-Weſtindiſche Fonds durch 

Miſſion3-Direktion auch weiterhin angelegt und verwaltet werden. 

84. General-Synode bittet die Provinzial- Synode der 
öſtlichen Provinz in Weſtindien, ihren Beſchluß in Wieder- 
erwägung zu nehmen, durch den ihr Foreign Agent3 ;onds 

zu ihrem Penſionsfonds für weſtindiſ<e Prediger hinzugefügt 
wurde, da erſtgenannter Fonds durch Bewilligungen aus der 
allgemeinen Kaſſe entſtand und nur für Bedürfnmiſje in Ber- 

bindung mit den Foreign Agents beſtimmt war. 

85. General-Synode beſchließt, daß 2 400 (8000 M.) 

aus dem ſogenannten „St. Kitt3-Hilfsfonds"“ für die Reparatur 
der Miſſionsgebäude (Kirchengebäude ausgenommen) auf den 
zwei Inſeln St. Kitt8 und Antigua genommen werden und 
ſelbige Summe der P.A. C. der öſtlichen weſtindiſchen Provinz 
für obigen Zweck zur Verfügung geſtellt werde. 

86. Synode beſchließt, daß der Reſt des jogenannten 
St. Kitt3-Hilfsfond8 (ca. 3700 M.) der Gemeine in Kingſton
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zum Wiederaufbau der Kirche überwieſen werde, und ermuntert 
zugleich Br. Reinke, um beſondere Gaben für den Wiederaufbau 
ſeiner Kirche zu bitten. 

> 
=< 

YII. Einzelne Miſſionsgebiete. 
(Nr. 87--94.) 

87. General-Synode gewährt der alten Miſſion in Sunri- 
name aus den Überſchüſſen von C. Kerſten & Co. bis zur 
nächjten General-Synode eine feſte jährliche Subvention von 
il. 50000 einſchließlich der biSher noch nebenbei vom Geſchäft 
geleijteten Beiträge für literariſche Zwecke, für Jugendpflege und 
für den Schulfond8 und erklärt ſich damit einverſtanden, daß 
die heimatlichen Aus8gaben dieſer Provinz ſowie die Koſten des 
theologiſchen Seminars auch weiterhin von der allgemeinen 
Mitſionskaſſe getragen werden. 

Das Beſtimmungsrecht über die Verwendung der Subvention 
jowie aller ſonſtigen Einnahmen der Provinz bleibt in erſter 
Linie der P.K. von Suriname überlaſſen, doch iſt der Miſſions8- 
Direktion Prüfung und Bewilligung des Provinzialvoranſchlags 
vorbehalten (abgeſehen vom Voranſchlag der einzelnen Stationen). 

Auch hat P. K. die Verpflichtung einer genauen jährlichen 
Rechnungsablage. 

General-Synode beauftragt Miſſion3-Direktion, das rech- 
nungsmäßige Verhältnis zwiſchen der Alten Mijſion und der 
Neuen Miſſion klar feſizulegen. 

Inſonderheit empfiehlt General- Synode der Mijſjions- 
Direktion, darüber zu wachen, daß ſowohl das Vermögen der 
Provinz wie auch das der einzelnen Gemeinen in ſeinem gegen- 
wärtigen Beſtand nicht verringert werde. Vorſchüſſe an Ge- 

meinen dürfen von der P.K. nicht ohne Genehmigung der 

Miſſion3-Direktion gegeben werden. 
Miſſion3-Direktion wird beauftragt, im Namen der General- 

Synode ein Schreiben an die Gemeinen in Suriname zu richten.
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In dieſem Schreiben werde ein Dank ausgeſprochen für die be- 
ſonderen finanziellen Leiſtungen für beſondere Zwecke; anderer- 

ſeit8 aber werden die Gemeinen ernſtlich ermahnt, ihren regel- 
mäßigen finanziellen Verpflichtungen getreuer nachzukommen. 

88. Miſſion3-Direftion wird ermächtigt, den Miſſion3- 
ſjchulbetrieb in Suriname bis zur nächſten General-Synode 
in den biSherigen Grenzen aufrecht zu erhalten. Dazu dürfen 
aus den Miatteln der Allgemeinen Miſſionskaſſe jährlich bis 
fl. 3000 verwendet werden. 

89. General-Synode beſchließt, die Übergabe des Miſſions- 
werkes in Unyamweſt an die Hermannsburger Mitſion abzulehnen. 

90. General-Synode ſpricht allen, die bei der Gründung 
des Unyamwejibundes geholfen haben, einen herzlichen Dank 
aus und bittet fie, ſich dauernd mit ihrer Arbeit und mit ihrem 
Gebet hinter diejes Miſſions8feld zu ſtellen. Der Vorſtand der 

General-Synode wird gebeten, dieſen Dank dem Unyamweſibund 
zu übermitteln. 

91. General-Synode hofft, daß es der beſonderen Werbe- 
tätigkeit gelingen wird, die notwendigen Mittel für Aufrecht- 
erhaltung und Aus8bau des Miſſion3werkes in Unyamweſi und 
Nyaſſa aufzubringen. 

92. General-Synode empfiehlt, für die Gründung neuer 
Stationen in Nyaſſa beſondere Sammlungen zu veranſtalten. 

93. Die Verteilung der Nationalſpende, wie ſie von 
Miſſion3-Direktion vorgenommen worden iſt, darunter auch die 
Zuweiſung eines Teiles der Nationalſpende für die Fortführung 
der Schularbeit in Rungwe bleibe den von Miſſions8-Direktion 
vorgejehenen Zwecken erhalten. 

94. General-Synode beſchließt, daß Miſſions-Direktion 
bevollmächtigt werde, auch über die biSher für Demerara be- 
willigten 1000 Mark Beihilfe hinauszugehen, falls ſich dies als 
notwendig erweiſt. 
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VIII. Böhmiſch: Mähriſ<hes Werk. 
(Nr. 95- 107.) 

95. General-Synode erklärt: „Die weſentlichen Geſicht3- 
punkte der Arbeit bleiben dieſelben wie bis8her, doch unter be- 
ſonderer Betonung deſſen, daß auf eine Erweiterung des Werks 
Bedacht genommen werden ſoll und dies mit voller Glauben8- 
freudigfeit, aber indem man dabei die nötige Vorſicht walten 
läßt“ (1899). 

96. General-Synode erklärt, daß ſie die Kolportage-Evan- 
gelijation als notwendigen Teil des Böhmiſch-Mähriſchen Werks 
anſieht und es der neuen Leitung empfiehlt, dieſe aus allen 
Kräften zu fördern (1899). 

97. General-Synode ſpricht aus, daß ſie die Waiſenpflege 
als wichtigen Teil unjers Böhmiſchen Werkes anſieht. Sie 
empfiehlt ſie den Gemeinen und hofft, daß durch beſondere 
Gaben auch künftig das Werk erhalten werden wird (1899). 

98. General-Synode erklärt grundſäßlich, daß bei einem 

EvangeliſationSwert, wie das Böhmiſche Werk es iſt, auch Per- 
ſonen aufgenommen werden können, die erſt durch die Pflege 
der Kirche zu rechten Mitgliedern derſelben erzogen werden 
jollen und wollen. 

99. Zur Sicherung der finanziellen Zukunft des Böhmiſchen 
Werkes beſchließt General-Synode Folgendes: 

1. Fonds zur Selbſtändigmachung der 

Vöhmiſchen Gemeinen. 

a) General-Synode ſpricht ihre Freude aus über den Be- 
j<luß der vorjährigen Synode der nördlichen Amerikanijchen 
Provinz, demzufolge Jungbunzlau zum Patenkinde diejer Provinz 
erflärt wurde. General-Synode hat den Wunſch, daß für jede 

Provinz eine böhmiſche Gemeine als Patenkind gelten möge, 
deren finanzielle Verſelbſtändigung von der betr. Provinz bezw. 

deren Mitgliedern als Ziel ins Auge gefaßt würde. 
b) Dies Ziel wäre auf dem Wege zu erreichen, daß durch 

regelmäßige jährliche Beiträge auf eine beſtimmte, durch einen
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fejten Finanzplan feſtzulegende Anzahl von Jahren ein Fond8 
geſammelt würde, deſſen Zinſen in Verbindung mit den Gemein- 
beiträgen, Kollekten und anderen parochialen Einnahmen jener 
Gemeine genügen würde, um den Pfarrgehalt, die parochialen 
Ausgaben und einen feſten Penſionsbeitrag zu beſtreiten. 

6) Bie Fonds jelbſt bleiben Eigentum des geſamten 
Böhmiſchen Werks. Ihre Zinſen ſtehen nur ſolange der be- 
treſfenden Gemeine zur Verfügung, als die oben erwähnten 
anderweitigen Einnahmen nicht zur Deckung der Bedürfniſſe der 
Gemeine genügen. Dann werden ſie ihr allmählich entzogen 
und zur weiteren Ausbreitung unſerer Kirche verwendet. Im 
Fall der Auflöſung des Böhmiſchen Werkes oder einer Ent- 
wickelung, die von der Unität wegführt, fallen die Fonds an die 
betr. UnitätSprovinz zurück. Die Unitäts-Direktion hat darüber 
zu entſcheiden. 

2. Allgemeine Ruhegehaltskaſſe des Böhmiſch- 
Mähriſchen Werkes 

Böhmiſch-Mährijches Komitee wird beauftragt, die Ruhe- 
gehalt8-Zahlungen der in dem Böhmiſch-Mähriſchen Werk feſt- 
angeſtellten Prediger und Beamten nach folgenden Grundſäten 
zu ordnen: 

a) Jede Kaſſe, die eine jährliche Gehalt8zahlung zu leiſten 
hat, hat zugleich einen entſprechenden Betrag für Ruhegehalt 
an eine allgemeine Ruhegehaltskaſſe des Böhmiſch-Mähriſchen 
Werke3 abzuführen. 

b) Dieſer Kaſſe ſind außerdem ſämtliche verfallene Leib- 
renten, jſoweit ihnen durch ihre Spender keine andere Be- 
ſtimmung gegeben iſt, zuzuführen, ebenſo jedenfalls ein Viertel 
-- unter Umſtänden die ganze Summe -- der ohne beſtimmte 
Zweckangabe eingehenden Legate ſowie die fälligen LebenSvper- 
ſicherungskapitalien. 

6) Der vorhandene Penſionsfond3 gilt als feſter Beſtand 

dieſer Kaſſe. Er wird durch Leibrenten, Legate und fällige 
Verſicherungskapitalien entſprechend erhöht (vergl. b).
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d) Die allgemeine Ruhegehaltskaſſe zahlt ſämtliche Ver- 
jicherungsprämien und Ruhegehalte. Die Mehrausgaben werden 
jährlich aus allgemeinen Mitteln des Werkes gedeckt. 

100. General-Synode beſchließt: Es werde die frühere 
Beſtimmung wieder in den General-Synodal-Verlaß aufge- 
nommen, „daß, ſoweit irgend möglich, alle Brüderarbeit in 
Böhmen und Mähren und in Oſterreich überhaupt zu Gunſten 
de3 gemeinſamen Unitätswerfes in dieſen Ländern betrieben 
werde.“ Dazu erklärt General-Synode: Ohne in die Rechte der 
deutjchen Provinz eingreifen zu wollen, erklärt Synode, daß ihr 

in dem Nebeneinander von kirchlicher und Diaſpora-Arbeit der 

Brüder-Unität in einzelnen Teilen von Öſterreich eine inuere wie 
rechtliche Unſtimmigfeit zu liegen ſcheint. Da wir in Oſterreich 
anerfannte, allen anderen anerkannten Kirchen gleichberechtigte 
Kirche find, und darum auf keine andere evangeliſche Kirche als 

Landestkirche beſondere Rückſicht zu nehmen haben, darf jedenfalls 
die Diaſpora-Arbeit, wo fie noch beſteht, der kirchlichen Arbeit 

nicht in den Weg treten. Dabei bleibt natürlich unſer alter 

Grundſatz in Kraft, daß wir, ohne einzelnen Evangeliſchen den 
Beitritt zu uns wehren zu wollen, nicht in der Arbeit unter 
Evangeliſchen das eigentliche Feld unſerer Tätigkeit jehen. 

101. General-Synode beauftragt Böhmiſch - Mähriſches 
Komitee, die Verbreitung von engliſcher Literatur von der Art 
der deutſchen „Böhmiſch - Mähriſchen Blätter“ in der britiſchen 
und amerikaniſchen Provinz zu veranlaſſen. 

102. General-Synode hat von der Bitte der Gemeine in 
Herzogwald um Wiederbeſezung der dortigen Predigerſtelle 

Kenntnis genommen und empfiehlt dem Böhmiſch-Mähriſchen 

Komitee dieſe Bitte zu möglichſter Berückſichtigung. 

103. General-Synode beauftragt Böhmiſch - Mähriſches 
Komitee, ſich mit den Behörden der Unitäts8provinzen in Ver- 

bindung zu ſegen, damit die Unität bei der 500jährigen Ge- 

dächtnisfeier des Todes de8 Johann Huß am 6. Juli 1915 in 

Prag würdig vertreten ſei. 
13
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104. Die Provinzial-Behörden werden gebeten, ihre Prediger 
und MäſſionSvertreter (Diaſporaarbeiter) anzuweiſen, daß ſie 
ebenſo, wie ſie den Intereſſen der Miſſion zu dienen ſuchen, ſich 

auch die Vertretung des Böhmiſchen Werkes angelegen ſein laſſen 
. und ſich für deſſen Not mit verantwortlich fühlen mögen. 

Dabei legt Synode Gewicht darauf, daß uns die bisherige 
Entwickelung des Böhmiſchen Werkes Grund zu der Hoffnung 
gibt, in Oſterreich eine neue Unitätsprovinz zu gewinnen und 
daß die gegenwärtige Lage der Unität gebietet, alles zu tun, um 
den Wurzelboden der Unität zu vergrößern. 

Um das für die Fortführung und Förderung des böhmiſchen 
Werks ſo dringend benötigte vermehrte Intereſſe zu wecken, ex- 
ſucht 1. General-Synode die P. A. C. der nördlichen Provinz in 

Amerika, in Verbindung mit dem dortigen böhmiſchen Komitee, 
Vertreter des Werke8 in den einzelnen Diſtrikten zu ernennen; 
2., die P.A.C. der füdlichen Provinz wird erſucht, einen 
Sekretär und, wenn nötig, ein Komitee zu ernennen, um das 
Intereſſe für das böhmiſche Werk in dieſer Provinz zu fördern; 
3., General-Synode empfiehlt dem Böhmiſch-Mähriſchen Komitee, 
zu erwägen, ob es nicht ratjam fei, daß der Sekretär des 
Böhmiſch-Mähriſchen Komitees Amerika beſuche, um das Intereſſe 
für das böhmiſche Werk zu fördern. 

105. Die finanzielle Stellung des Böhmiſch-Mähriſchen 
Werkes gibt zu ſchweren Bedenken Anlaß; denn trotz faſt allzu- 
großer Sparſamkeit in den Au8gaben genügen die einfommenden 
Gaben nicht. Es ſteht gegenwärtig noch eine Schuld von Über 
20000 Mark, und dazu kommen wegen der vermehrten Auf- 
bringung zugunſten der Heidenmiſſion und anderer beſonderer 
Sammlungen jetzt ſo wenig Gaben für dies Böhmiſche Werk, 
wie noch kaum je in früheren Jahren. Die Synode erjucht 
darum die Gemeinen aller Unität3provinzen, dieſem Mangel 
nach Möglichkeit abzuhelfen und durch reichlichere Gaben für 
das wichtige Werk im Lande unſerer Väter ſolche jährlich wieder- 
kehrenden Fehlbeträge zu vermindern, wenn nicht unmöglich zu 
machen. Sollten fich aber gleichwohl in den nächſten Jahren
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Fehlbeträge nicht vermeiden laſſen, jo bittet Synode alle Pro- 
vinzen der Unität, ſolche Schuld als ihre eigene Schuld zu 
empfinden und durc vermehrte Beiträge dazu zu helfen, daß 
jie getilgt werde, ſei es, daß wie für die Miſſionsſchuld ſo auch 
für die Böhmiſche Schuld in allen Provinzen geſammelt würde, 
jei es, daß jede Provinz verſucht, eine Extraſumme für die Be- 
dürfmjſe der Böhmiſchen Kaſſe aufzubringen, die einem ent- 
jprechenden Bruchteil der letztjährigen Schuld entſpricht. 2 

106. Die Tilgung der Miſſionsſchuld, die unſer aller 
Herzen mit freudigem Dank gegen Gott erfüllt, veranlaßt Synode, 
die Gemeinen und Freunde aller Unität8provinzen an die Schuld 
de3 Böhmiſch-Mähriſichen Werks, die noch reichlich 24000 Mk. 

beträgt, zu erinnern. Es wäre ein ſchönes Dankopfer, wenn es 
gelänge, auch dieſe Schuld bald zu tilgen. 

107. Im Bli auf die Lage des Böhmiſchen Werkes 
erflärt General-Synode es für eine Ehrenpflicht aller Umtäts- 
gebiete, mit ganzem Ernſt und Eifer für die Unterſtüßung und 
Weiterführung dieſes Werks zu arbeiten. 

Die verſchiedenen Unitätsprovinzen werden erſucht, beſondere 
Anſtrengungen zu machen, daß die Schuld des Böhmiſchen 
Werks bi8 zum 6. Juli 1915 getilgt w2rde. 

“= 
H 

IX. Verſchiedenes. 
(Nr. 1(8--115.) 

108. Bi3 zum endgültigen Abſchluß der zwiſchen Zeiſt 
und der deutſchen Provinz gegenwärtig noch I<webenden Ber- 
handlungen bleibt der Gemeine Zeiſt ihr biSheriges Appellations- 
recht an die General-Synode unverkürzt gewahrt. 

109, Den einzelnen Kapiteln des Berichtes der Mitſions- 
Direktion über die Miſſionsfelder jollen kleine Orientierungs- 
karten beigedruckt werden. 

110. Synode beſchließt, daß Urkunden, Akten und Briefe, 
die auf den Miſſionsſtationen der Vernichtung durch Inſekten 

13* 
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oder Klima ausgeſezt ſind, an das Unitätsarchiv abgeliefert 
werden. Von ſolchen Urkunden, die am Orte ſelbſt unentbehrlich 

ſind, werde eine beglaubigte Abſchrift zurückbehalten. 

111. Schon feit Jahren iſt nicht nur von der deutſchen 
Provinz, ſondern auch von der General-Synode die Abfaſſung 
einer Geſchichte der böhmiſchen Brüder ins Auge gefaßt worden, 

die nach wiſſenſchaftlichen Grundſäzen aus den urſprünglichen 
Quellen gearbeitet, ein zuverläſſiges Bild von dieſer Kirche, 
ihrem Leben und Wirken entwerfen jollte. Denn die vorhandenen 

Darſtellungen ſind teils einſeitig und unvollſtändig, teils aus 

abgeleiteten Quellen geſchöpft. Dieſes Werk in die Hand zu 

nehmen, hat unſere Kirche als eine Ehrenſchuld betrachtet, da 
ſie ihrem Zuſammenhang mitt jener Kirchengemeinjchaft der 

böhmiſchen Brüder nicht nur ihre kirchenrechtliche Selbſtändigkeit 

und die Möglichkeit einer ſelbſtändigen WMiſſionstätigkeit, jeden- 
falls im 18. Jahrhundert verdankt, ſondern auch in den jo- 

genannten Liſſaer Folianten den wichtigſten Teil ihrer literariſchen 

Hinterlaſſenſchaft geerbt hat. Nachdem die erſten Vorarbeiten 

in der Erſchließung der Quellen durch Br. I. Müller ſchon 

ſeit geraumer Zeit getan worden ſind, hat er nun mit der Aus- 

arbeitung der Geſchichte der böhmiſchen Brüder begonnen. Im 

Blik darauf erſucht General-Synode, für die Abfaſſung einer 
umfaſſenden, auf die Quellen zurückgehenden Geſchichte der 

böhmiſchen Brüder in deutſcher und eventuell auch in engliſcher 

Sprache in ſämtlichen Unität3provinzen das Intereſſe zu wecken 
und, falls es nötig fein follte, dafür auch um finanzielle Unter- 

ſtüßung zu werben. 

112. Die Geſchäftsordnung ſoll nicht als Anhang zu 
Teil 111, ſondern ganz am Schluß des Verlajjes abgedruckt 
werden. 

113. Die Abſäze in den Paragraphen des General- 

Synodal-Verlaſſes ſind nicht mehr in verſchiedene Abſchnitte 

zu zerlegen, die wieder in Unterabteilungen zerfallen, jondern 
fortlaufend zu zählen.
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114. General-Synode ſpricht ihre dankbare Freude darüber 
aus, daß das Intereſſe und die tatkräftige Teilnahme für das 

LiebeSwerk unſerer Brüder-Unität unter den Ausſätigen im 
heiligen Lande innerhalb und außerhalb der Brüderkirhe im 
verſloſſenen Jahrzehnt im ſteten Steigen begriffen war, und 

empfiehlt dies Werk auch für die Zukunft zur treuen Mitarbeit 
durch Fürbitte unvb Beiträge. 

115. Der herzliche Dank der General-Synode wird der 
D. B. U. ausgeſprochen, die hochherzig den Dienſt der Archivare 
und die Nußnießung des Archivs und ſeines Inhalts dem Nuten 
und den Intereſſen der geſamten Unität zu gute kommen läßt. 

-
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Die von der General-ÖSynode 

gewählten Behörden. 

---0 DD O--- 

1. Der Vorſitzende der Unitäts-Direktion: 
J. T. Hamilton. 

(Die übrigen Mitglieder des geſchäftsführenden Ausſchuſſes: 

von der Deutſchen Unitäts-Direktion ernannt W. Jacky, 

von Miſſion3-Direktion ernannt A. Ward.) 

2. Die Miſſion3-Direktion: 
IJ. T Hamilton, Vertreter der Amerikaniſchen Provinz 

A. Ward, " „ Britiſchen “ 

L. Reichel, „ „ Deutſchen ' 
JT. Hettaj<h, 
P. Hennig. 

3. Der Miſſion3-Finanz-Ausſchuß : 

A. Beck 
H. Marx 
P. Hoehne 

O. Uttendörfer 
H. Feldmann. 

4. Das Böhmiſch-Mähriſche Komitee: 

H. Bauer, Mitglied der Deutſchen Unität3-Direktion 
P. Marx, "“" „ 

A. Ward, Mitglied der Miſſions- „Direktion
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H. Reichel 
H. Goerlitz 
A. Chriſtoph 

Th. Bechler 
WW. EC. Schmidt (Sekretär). 

5. Unitäts-Ausjchuß für das Ausfäßigen-Aſyl in Jeruſalem: 
JI. T. Hamilton 
H. Kücherer 
W. L. Kölbing (Geſchäftsführer). 
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Gejchäſts-Ordnung 
der 

General:Synode 1914. 

(Angenommen am 6. Juni.) 

---0 0 0--- 

1. Konſtituierung der Synode. 

S 1. Der Synodalvorſtand. 

Zuerſt wird ein Vorſizender, dann werden zwei Stellvertreter 
gewählt. Hierbei kann nach 8 13, 2 verfahren werden. Bei 
dieſen Wahlen entſcheidet im eriten Wahlgang abſolute, in 
einem zweiten relative Stimmenmehrheit. 

Der Vorſißende und die zwei Stellvertreter bilden den Synodal- 
vorſtand. Der Vorſitzende zeichnet im Namen der Synode. 

Im Behinderungsfalle zeichnet einer der Stellvertreter. 

Mit dem Vorſitz in den Sitzungen dürfen die Vorſtandsmit- 
glieder abwechſeln, es bleibt ihnen ſelbſt überlaſſen, wie ſie die 
Ausübung der Vorſtandspflichten und -geſchäfte während der 
Sitzungen und außerhalb derſelben untereinander verteilen 
wollen. 

Der Vorſtand erläßt die Tages8ordnung und ernennt die 
Schriftführer für die einzelnen Sizungen. Der Vorſißende 
leitet die Sizungen und Beratungen, wacht über ihren ge- 
ordneten und geziemenden Verlauf und ſtellt die Ergebniſſe 
der Abſtimmung feſt.
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Macht ein Mitglied den Vorſtand auf eine Frage der 
Geſchäftsordnung aufmerkjam, ſo entſcheidet der Synodal- 
vorſtand ohne Verhandlung der Synode. 

Der Vorſtand führt den etwa erforderlichen Schriftwechſel 
der Synode und ſammelt die Akten derſelben. 

8 2. Die übrigen Beamten der Synode. 

Die Abgeordneten einer jeden Provinz nennen der Synode 
ihren Sprecher. 

Die Überſetzer werden von der Synode gewählt. 

Die Schriftführer, der Verfaſſer der amtlichen Mitteilungen 
und die Synodaldiener werden auf Antrag des geſchäfts- 
führenden AuSſchuſſes von der Synode ernannt. 

11. Allgemeine Sitzungen. 

8 3. Äußere Ordnung der Sitzungen. 
Wenn nicht Umſtände eine Änderung erfordern, iſt die Zeit 

der allgemeinen Sißungen: 
1. Sizung von /2 9--10 Uhr 
2. 11-12 , 
3. "' " /43--!/3 5 „ 

Die Sißungen werden jeden Morgen mit Scriftlejung und 
kurzem Gebet eröffnet. 

Es wird erwartet, daß die Sißzungen von den Mitgliedern 

der Synode nicht ohne Not verſäumt werden. 

Für einen ganzen Tag iſt beim Synodalvorjtand um Urlaub 

nachzuſuchen; ein Urlaub von mehr als einem Tage bedarf 

der Genehmigung der Synode. 

„' „/ 

8 4. Gegenſtände der Beratung. 

Der geſchäftsführende Ausſchuß der U. D. legt der Synode 

den Vorſchlag einer Beratung8-Ordnung vor, in welcher alle 

amtlichen Berichte und alle eingeſandten Anträge und Zu- 

ſchriften, nach dem Inhalt geordnet, Plaß finden.
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Nachdem Synode die Beratungs-Ordnung angenommen hat, 
wird gemäß derſelben vom Syyodalvorſtand die TageSordnung 
feſtgeſeßt. Abänderungen der Beratungs -Ordnung müſſen 
von der Synode genehmigt werden. 

Anträge, Zuſchriften und Interpellationen, welche mit der 
Tagesordnung nicht im Zuſammenhang ſtehen, müſſen dem 

Synodalvorſtand überreicht werden. Vor Eintritt in die 

Tages8ordnung entſcheidet Synode auf Antrag de8 Synodal- 
vorſtandes über die Behandlung derſelben. 

Auf Koſten der Synode werden nur Anträge mit Namen 
des Antragſtellers und des Unterſtüßers, aber ohne Be- 
gründung in engliſcher und deutſcher Sprache gedruckt, ferner 
Beſchlüſſe, amtliche Mitteilungen, ſowie ſolche Schriftſtücke, 
die von der tagenden Synode zum Druck beſonders beſtimmt 
werden. 

S 5. Verhandlung. | 

Der Vorſitzende hat die Beſprechung zu leiten; er allein 
ſpricht ſißend. Will er jelbſt zur Sache ſprechen, ſo über- 

nimmt ein Stellvertreter den Vorſiß. 

Der Vorſitzende erteilt das Wort nach der Reduerkliſte, die 

vom Vorſtande in der Reihenfolge der Meldungen zum Wort 
geführt wird. 

Ein Redner darf nur vom Vorſitzenden unterbrochen werden. 
Nur zur Geſchäft3ordnung dürfen Mitglieder der Synode ſich 
jederzeit melden, worauf der Vorſißende oder der Vorſtand 
nach 8 1,5 ohne Verhandlung der Synode entſcheidet. 

Reden, die ſich micht auf den vorliegenden Antrag beziehen, 
find nicht zu geſtatten. 

Kein Mitglied der Synode darf, abgeſehen von etwaiger 
furzer perſönlicher Erklärung oder der Beantwortung einer 
Frage, mehr als einmal in derjelben Verhandlung zu jedem 
Antrag oder Zuſatzantrag reden. .Nur der Vertreter eines 

Berichtes oder eines urſprünglichen Antrages, nicht aber der
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- eines Zuſaßantrages8 darf öfter ſprechen: Er hat auch das 
Recht auf ein Schlußwort vor der Abſtimmung. . 

Eine Rede darf nicht mehr als zehn Minuten dauern, für die 
Vertretung von Berichten und die erſte Begründung eines 
Antrags gilt dieſe Beſchränkung nicht. 

Das Borleſen längerer Reden und Aufſäße bedarf der Er- 
laubni8 der Synode. 

- Der Miſſion5-Direktion ſteht es frei, für jede die Miſſion 
betreſſende Verhandlung aus ihrer Mitte einen Vertreter zu 
ernennen, dem jederzeit das Wort erteilt werden muß und 
auf den die Abſatz 5 erwähnte Beſchränkung keine Anwendung 
findet. Die Provinzial-Sprecher haben für jede ihre Provinz 
betreffende Verhandlung das gleiche Recht. 

8 6. Berichte und Zuſchriften. 

. Wenn ein Bericht oder eine Zuſchrift der Synode gedruckt 

vorliegt, fann mit Zuſtimmung der Synode vom Vorleſen 
abgeſehen werden. 

. Nachdem ein Bericht oder eine Zuſchrift der Synode vorgelegt 

worden iſt, kann der Vorſizende vor Eintritt in die Be- 

prechung zu Fragen in Bezug auf die im Bericht oder in 
der Zuſchrift berührten Angelegenheiten Gelegenheit geben. 
Derartige Fragen müſſen jedoch ohne weitere Ausführung 
geſtellt und beantwortet werden. 

S 7... Anträge. 

- Jeder von einem Mitglied der Synode geſtellte Antrag muß, 
ehe darüber verhandelt werden kann, von dem Antragſteller 
unterzeichnet, dem Vorſißenden eingehändigt und von ihm 

vorgeleſen werden. 

Jeder Antrag iſt, wenn er nicht in beiden Sprachen (engliſch 
und deutſch) bereits abgefaßt iſt, in die andere Sprache zu 
überſeßen.
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Jeder Antrag muß, ehe er beſprochen werden kann, von 
wenigſtens einem Mitglied unterſtüßt werden. Nur eim An- 
trag auf Schluß der Verhandlung muß von vier Mitgliedern 

unterjtüßt werden. (Vergl. 8 10, auch 8 15.) 

Ein Antrag, der in die Beratungsordnung aufgenommen 
oder ordnungö8mäßig der Synode vorgelegt iſt, darf nur in 
der Synode zurücgezogen werden, und zwar nur, wenn kein 
Widerſpruch erfolgt. 

Nach der Verhandlung wird der Antrag dem Schriftführer 

übergeben, welcher ihn mit dem Namen des Antragſtellers 
in den Sitzungsbericht einzutragen hat. 

8 8. Geteilte Anträge und Berichte. 

. Es kann ein Antrag vor der Abſtimnung in zwei oder 
mehrere Teile geteilt werden, vorausgeſezt, daß jeder einen 
vollſtändigen Antrag für ſich bildet. 

Bei Anträgen und Berichten, die aus mehreren Teilen 
beſtehen, muß zum Schluß über das Ganze nochmals ab- 

geſtimmt werden. 

8 9. Abſtimmung. 

Abſtimmungen geſchehen in der Regel durch Aufſtehen. Nach 
, Aufforderung durch den Vorſitzenden ſtehen zuerſt diejenigen 

auf, die einem Antrag zuſtimmen wollen. Ihre Zahl wird 
von dem Vorſitzenden feſtgeſtellt und von den Schriftführern 
angemerkt Das gleiche Verfahren wiederholt fich bei der 

dann folgenden Gegenabſtimmung. Hierauf wird das Exr- 
gebnis vom Vorſißenden mitgeteilt. 

Sofern keine anderen Beſtimmungen gelten, entſcheidet abſolute 

Mehrheit der anweſenden Stimmberechtigten. Bei Änderungen 

der Verfaſſung der General-Synode und der Unität8-Direktion 
iſt Zweidrittel Mehrheit geboten. Auch kann die Synode in 

einzelnen Fällen beſtimmen, daß zur Annahme eines Antrages 

zwei Drittel der Stimmen gehören.
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3. Findet nur relative Mehrheit für oder gegen einen Antrag 
ſtatt, ſo wird er als auf den Tiſch gelegt angeſehen. Die 
Wiederaufnahme eines ſolchen auf den Tiſch gelegten An- 
trages kann nur innerhalb dreier Tage geſchehen. 

4. Der jedesmalige Vorſizende ſtimmt nicht mit. Nur bei 
Stimmengleichheit kann ſeine Stimme den Ausſchlag geben. 

Werden zu einem Antrag Nebenanträge geſtellt, ſo kommen 
dieſe zuerſt zur Abſtimmung, und zwar der weitergehende vor 
dem weniger weitgehenden. Der Vorſtand ſezt demgemäß 
die Rethenfolge feſt, in welcher abgeſtimmt werden ſoll. 

6. Bei einem Antrag auf Verſchiebung der Abſtimmung bis 
zum nächſten Tag gilt folgende Regel: Stimmen auch nur 
12 Brüder für denſelben, ſo gilt er als angenommen. Doch 
darf am nächſten Tage keine neue Verhandlung ſtattfinden. 

Nach der Abſtimmung iſt die Verhandlung geſchloſſen und 
eine Ungabe der Gründe für die Abſtimmung nicht mehr 
geſtattet. 

(W
L 

-
]
 

. 
WS
] 10. Anträge, die ohne Verhandlung ſofort zur Abſtimmung 

fommen,. 

1. Ein Antrag auf Schluß der Verhandlung, vergl. 8 7, 3. 

2. Ein Antrag auf Verlejung längerer Neden oder Aufſjäße, 
vgl. 8 5, 6. 

S 11. Wiedererwägung. 

Ein Antrag auf Wiedererwägung eine3 ſchon gefaßten Be- 
ſchluſſes darf nicht ſpäter als am folgenden Tage und nur von 
einem Mitglied, das dafür geſtimmt hat, geſtellt werden. 

8 12. Freie Beſprechungen. 

1. Bei wichtigen oder verwickelten Fragen kann die Synode auf 
beſonderen Beſchluß den regelmäßigen Gang ihrer Verhand- 
lungen unterbrechen, um in einer freien Beſprechung ſich über 

Grundſätze und Einzelheiten allgemeiner zu äußern.
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Dabei findet die Beſtimmung über einmaliges Reden zu 

jedem Antrag keine Anwendung. 

Beſchlüſſe einer freien Beſprechung müſſen in ordentlicher 

Sizung der Synode zur Abſtimmung kommen, um als 
Synodalbeſchlüſje zu gelten. 

8 13. Wahlabſtimmungen. 

- Jede Wahlabſtimmung muß ſchriftlich erfolgen. Nur unter 
allgemeiner Zuſtimmung der Synode kann davon abgeſehen 
werden. 

Bei Wahlen auf Grund eines ordnungs5gemäß eingebrachten 
Antrags iſt nach den Beſtimmungen über Anträge (8 7) zu 
verfahren. 

Bei ſchriftlichen Wahlabſtimmungen wird die vorzunehmende 
Wahl und die Zahl der zu wählenden Brüder zuvor von 
dem Vorſißenden angezeigt. Die Stimmzettel werden von 
den Synodaldienern geſammelt und von einem dazu ernannten 
Ausſchuß von drei Mitgliedern gezählt. Die ſo feſtgeſtellten 
Zahlen der abgegebenen Stimmen werden dem Vorſitzenden 
mitgeteilt. Sie werden von ihm vorgeleſen und die gewählten 
Brüder werden angezeigt. 

Sofern keine andere Beſtimmung gilt, entſcheidet abſolute 

Mehrheit der anweſenden ſtimmberechtigten Mitglieder. 

Der Wahlausſchuß hat einen genauen ſchriftlichen Bericht 

einzureichen, der von ihm und dem Vorſitzenden der Synode 
unterzeichnet wird. Dieſer Bericht wird den Sißungsberichten 
beigelegt. 

8 14. Öffentliche Sitzungen. 

Der Zutritt zu den öffentlichen Sitzungen ſteht den erwachſenen 
Mitgliedern der Brüdergemeine frei gegen Vorzeigung der 

bei den Synodaldienern zu beziehenden Einlaßkarten. 

Perſonen, die nicht Mitglieder der Brüdergemeine jind, be- 
dürfen der Genehmigung der Synode.
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8 15. Geſchloſſene Sitzungen. 

Cine geſchloſſene Sitzung kann jederzeit von dem Synodal- 
vorſtand verfügt werden. Cin Antrag auf eine ſolche, der von 

jedem Mitglied der Synode geſtellt werden kann, muß von vier 
Mitgliedern der Synode unterſtüßt werden und unterliegt der 
Entſcheidung der Synode. 

I11. Ausſchüſſe. 

8 16. Ernennung. 

1. C3 ſteht der Synode frei, Ausſchüſſe anzuordnen, ſo oft 

über einen Gegenſtand eine Vorbereitung für die allgemeine 
Verhandlung ſich als zwe>mäßig oder notwendig herausſtellt. 

2. Vor Feſtſezung der Mitgliederzahl und Perſonen eine3 Aus- 
ſchuſſes muß Synode gefragt werden, ob ſie ſelbſt beides 

beſtimmen oder es dem Vorſtand anheimgeben will. 

8 17. Konſtituierung. 

Der Ausſchuß wird von einem durch den Vorſfißenden der 

Synode zu beſtimmenden Mitglied zuſammenberufen und eröffnet. 
Der Ausſchuß erwählt ſeinen eigenen Vorſißenden und Bericht- 

erſtatter und ſeinen Schriftführer. 

8 18. Mitglieder und Zuhörer. 

1. Allen vollberechtigten und beratenden Mitgliedern der Synode 
iſt der Zutritt zu allen Ausſchußſizßungen geſtattet, jedoch 
nur als Zuhörer. 

2. Jeder Ausſchuß darf noch weitere Brüder, auch ſolche, die 

nicht Mitglieder der Synode ſind, als beratende Mitglieder 

ohne Stimmrecht zuziehen. 

8 19. Verhandlungsgegenſtände. 

1. Die von den Ausſchüſſen zu beratenden Gegenſtände werden 

ihnen durch die Synode zugewieſen. Kein Antrag wird 
einem Ausſchuß überwieſen, ehe nicht der Wertreter des
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Antrags Gelegenheit gehabt hat, ihn in der allgemeinen 
Sitzung zu begründen. 

2. Dem Antragjteller ſteht es frei, auch wenn er nicht Mitglied 
des AuSſchuſſes iſt, doch ſeinen Antrag in ihm ſelbſt vor- 
zutragen. Jeder Antrag wird von der Synode nur an 
einen AusSſchuß überwieſen. Aber Synode kann den Aus- 

ſchuß beauftragen, den Gegenſtand einem anderen AuSſchuß 
vorzulegen, ehe er an die Synode berichtet. 

8 20. Geſchäftsverfahren. 

1. Soweit nicht anders beſtimmt ift, iſt das Verfahren bei Au3- 

ſchußfizungen dasſelbe wie bei den freien Beſprechungen (8 12). 

2. Ein Ausſchuß iſt beſchlußfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der ſtimmberechtigten Mitglieder anweſend iſt. 

3. Der Voyrſitende eines Ausſchujſes darf jederzeit mitſtimmen. 

Er hat aber in jedem Fall nur eine Stimme. 

4. Ein jeder dieſer Ausſchüſſe reicht einen Bericht über jeine 
Beratungen an die Synode ein, um die von dem AuSiſchuß 

geſtellten Anträge zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen. 

IV. Sitzungsberichte und Beſchlüſſe. 

S 21. Sitzungsberichte. 

In die Sißungsberichte der Synode wird nur aufgenommen : 
1. Die Zahl der anweſenden Mitglieder. 2. Die Gegenſtände 
der Verhandlung. 3. Die ordnungsgemäß eingebrachten Anträge 
in deutſcher und engliſcher Sprache mit dem Namen des Antrag- 

ſtellers. 4. Kurze Angabe der Gründe für und wider, doch ohne 
Namennennung der Redner. 5. Das Ergebni3 der Abſtimmung. 

S8 22. Beſchlüſſe. 

1. Synode ernennt einen AusSſchuß von drei Brüdern, von denen 

in der Regel je einer aus den Abgeordneten der deutſchen, 

der engliſchen und der amerikaniſchen Provinz gewählt
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werden muß, um für Überſezung, Ordnung und Druck der 

Synodalbeſchlüſje Sorge zu tragen. 

Rach einer jeven Synodalſihkung wird diejem Ausſchuß 

von den Schriftführern eine Abiſchrift aller Beſchlüſſe, Er- 

flärungen oder jonjtigen Synodalatte überreicht, einſchließlich 

des Ergebniſjes aller Wahlabitimmungen, in deutſcher und 

engliſcher Sprache, in der Fatyſung, in der ſie auf der 

Syivde zur Abſtimmung kamen. 

Der Ausichuß wählt als8dann alle diejemgen Beſchlüſe und 

ſonſtigen Synodalakte aus, welche nach Schluß der Synode 
in Kraft bleiben, mit AusSichluß derer, die nur au? die 

gegenwärtige Synode und ihre Geſchäfte Bezug haben und 

deren Giltigkeit mit Schluß der Synode auſhönt. 

Der Ausſchuß prüft die Faſſung diejer ausgejonderten Be- 
ſchlüſſe, um eine genaue Übereinſtimmung zwiſchen dem 

Original und der Überſezung zu ſichern. Die Beſchlüſſe 
werden dann in deutſcher und engliſcher Sprache gedruckt. 

V. Abänderung der Geſhäfts:Ordnung. 

8 23. 
Obige Regeln können jederzeit verändert, vermehrt oder 

aufgehoben werden, wenn zwei Drittel der auwejenden Mitglieder 

jo vejchließen. 

14
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Ginrichtungen 1. 7. 

Ginſchränfung der Miſſtonsarbeit 189 f. 
(51). 182 (55). 

Einzelgemeine 111. 

Enge Rat in den öſterreichiſchen Ge- 
meinen 114 |. 

Entlaſſung eines Miſſionars 137. 138. 

140 f. 
Ergänzungswahlen für M. D. 98. 100. 

Erweckung auf der Miſſion und in der 

Heimat 176 (32). 

Erzieher und Erzieherinnen 167 f. (7). 

Erziehung 29. 167 (7). 

Erziehungs-Anſtalten 29, 47. 75. 135. 
-- für Kinder von Miſſionaren 105. 

vgl. Kleinwelkaer Anſtalten. 

Europa 5. 160 (2). 
Evangeliſation3arbeit in Öſterreich 115. 

-- auf der Miſſion 147. 

Evangeliſten, eingeborne 128. 

Cheſchließung,
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Familienandachten 28. | 
Familienleben 28. | 
Feſtſezungen zwiſhen M. D. und den 

Behörden der einzelnen Unitäts- |; 

Gebiete 104. 106 f. | 
| 

i 

| 

Feſttage, religiböſe und nationale 36. 

Feſtzeiten, kirchliche 41. 

Finanzielke Verpflichtung der Miſſion - 

und der werdenden Cingebornen- | 

firche 145 f. 
Finanz-Miſſions-Ausſchuß (F. M., Fi- 

nanz-Ausſchuß für die Miſſion, . 
Miſſions-Finanz-Ausſchuß) 173- 
176 (30). 87. 184 (70). 198. | 

Fonds, die der Evang. Brüder-Unität ! 
gehören 86. 89. 98. 100. | 

Fonds für die General-Synode ſ. Ge- ! 
neral:Synodal:-;yonds. | 

Friedensgedanke 37. 

Gebet3vereine 27. 46. | 

Gebetsverfammlungen 45, 

Gedenktage der Gemeine 41--43. . 
Gehälter der Miſſionare 138 f. == im ; 

heimatlichen Miſſionsdienſt 178 | | 
(44). == der Geſchäſtsbrüder im ' 

überſeeiſch. Miſſionsdienſt 179 (45). 

Gemeine 6. 8, -- wahre, des Herrn | 
24. 25. -- Einrichtung neuer Ge- | 
meinen 25. 109. 1 

Gemeinſeſte 42. | 

Gemeinmuſik 40. 

Gemeinordnungen, die erſten 42. -- | 
unterſtehen der Auſſicht der Gene- 
ral-Synode 84. -- und der Unitäls- 

Direktion 96. 

Gemeinſchaftsſezen der Verjammlungen | 

38. 39. | 
Gemeinſchriften, periodiſc<e 76. vgl, | 

auch Druckſchrifien u. Zeitſchriften. 

General-Bevollmächtigter des B. M. K. | 
95 f. 113. 

Regiſter. 

General-Konzeſſion von Friedrich II. 80. 

| General-Synodal-Akten 91. 

General-Synodal-Fond3 1C0.-- Druck: 

ſachen, die aus ihm beſtritten wer- 

den 90. -- beſtreitet die Reiſekoſten 

171 f. (21). 

General:Synodal-Rechnung 89. 

: General-Synodal-Verlaß 92. -- feine 

Beſtimmungen ſind nur mit Er- 

laubnis der U. D. zu ändern 97. 

- feine Aufnahme in die Kirchen- 

ordnungen 110. -- über die Form 

jeiner Abfaſſung 196 (113). 

General-Synode 84-92; 170 (16)-- 

172 (29). -- wählt M D. 73. -- 
die e:nzelnen Unitätsgebiete ihr 

verantwortlich 81. --- für wen ſie 

Berufungsſtelle iſt 94. =- w.rd von 

U. D. einberufen 98. -- das Statut 

der MiſſionsSanſtalt muß mit ihren 

Beſchlüſſen übereinſtimmen 167. -- 

die Synoden der ſelbſtändigen 
Unitätsgebiete ſind ihr verantwort- 
lich 109. = B.M.K. wird von 

ihr gewählt und iſt ihr veran!wort- 

lich 113. -- der Unitäts-Ausſchuß 

des Ausſägigen-Aſyl38 wird von 

ihr gewählt und iſt ihr verantwort- 

lich 117. 118. -- gibt Beſtimmun: 

gen über die Entlaſjung eines 

Miſſionars 137. = F.M. iſt ihr 

verantwortlich 176 (30, 22). 

Geſchäftsführender Ausſchuß des F-M. 

(G. A. M) 173 (30, 5). -- der 

Uu. D. 99 160. -- gibt die zur 

General:Synove gehörenden Druck- 

ſach.n heraus 90. -- verwaltet die 

Fonds der Evang. Brüdexr-Unität 

98. 101. -- ſchreibt die Ergänzungs- 

wahlen für M. D. aus 103. -- 

gibt die „Beſchlüſſe und Erklärun-



Regiſter. 

gen der General-Synode“ heraus 
171 (19). 

Geſchäftsführer des Ausſätigen-Aſyls8 
in Jeruſalem 117 f. 

Geſchäftsführung dex U, D. 99 f. 
Geſchäftsordnung der General-Synode 

91. 196 (112). 200--2C9. 
Gejchäftsverfahren der General-Synode 

91. 
Geſchichte der 

196 (111). 
Geſchichte dex Brüdermiſſion 176 (33). 
Geſellichaften zur Förderung der Miſ- 

ſion 181 (53). 

Geſundheitliche Verhältniſſe der Miſ- 
ſionare 178 (39). 

Getaufte Erwachſene (Miſſf.) 127. -- 

Kinder (Miſſ.) 127. : 
Glaube 19. 20. 

Glauben5sbekenntnis, apoſtoliſches 13. 

Gottesdienſt (if. auc< Verſammlungen 

u. Ordnung, gottesdienſil.) 84. 96. 

Grade der Kirchenzucht 55 f. 

Grönland 72. 

Groß- Britannien, evangel. Brüder- 
Unität in (Britiſche Unität; British 

Province of the Moravian Church; 

England) 1 (Anm.). 9 10. = 

Chöre find ſelten 27. -- d<riſtliche 

Jugendvereine 31. -- Bildungs- 
ſtätte f. künftige Gemeindiener 67. 
einheimiſche Miſſion (Home Mis- 

Sion) 75. =-- Selbſtändigkeit der 

Brüderkirche 80. =- ſelbſtändiges 

Unitätsgebiet 81. -- dortige Verx- 
treter des Ausſätzigen-Aſyl3 117. -- 

Verhandlungen ihrer Biſchöfe und 
P. A. C. mit dem Erzbiſchof von 

Canterbury 161 f. (2, 11). 

Grundlage des Miſſionswerkes 121. 

Grundſätze, allgemeine, der Brüder- 

kirche 84. 

böhmiſchen Brüder || 
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Grundſägze, kurze Darlegung für die 

einzelnen Provinzen 168 f. (12. 
13). -- für die deutſche Provinz 
von H. Bauer, für die engliſche 

im Moravian Almanack 1914 

169 (14). 
Grundſägße, liturgiſche 39. 

Hauptinhalt der Lehre 16. 

Heidenmiſſion 85. 100. ſ. auch Miſſion. 

Heiligung 20. 21. 

Heilsweg 19-22. 

Helfer (Miſſ.) 126. 

Heranbildung der Miſſions8gemeinen 
127. -- der zufünftigen Miſſionare 

105. --- der Gvangeliſten 129. 

Herrnhut 1. 2. 3. 5. 6. -- Muſter der 

Ortsgemeinen 25. = Gedenktag 

des Anbaus 42. -- Sitz der U.D. 

95. 112. -- Sig der M. D. 102. 
150. 

Herzenstreue 33. 

Hilfsvereine für die Miſſion 105 |f. 

(71. 72). 
Home Mission. heimiſche Miſſion 75. 

Hu3, Johann 42. 

Hutberg 3. 

Hutton, Joſ., geſchichtliche Arbeiten 

177 (33). 

Jablonski, Dan. Ernſt 5. 

Jahresre<hnung der Miſſion, ihre frühere 

Feſtſtellung 184 (66). 
Jamaika 81. 82. 

Jeruſalem ſ. Ausfägzigen-Aſyl. 

Indianermiſſion in Nord-Amerika 82. 

Inſtruktionen der M. D. 136. 

Jugend, Verſammlungen für ſie 47. 

Pflege der heranwachtenden 31 f. 

Jugendbibliotheken 32. 
Jugendvereine, <riſtliche 31. 

Jüngling3- und Jungfrauenvereine 75.
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Kandidatenjahre im Miſſionsdienſt | 

135 f. 
Kapitalkonto der Miſſion bei D. B.U. | 

184 (68). | 

Karten im MiſſionsSbericht 195 (1C9). 

Kinder, Verſammlungen für ſie 47. 

Kindertaufe auf der Miſſion 123 f. 

Kirche, evangeliſche 12. 
Kirchenbeiträge der Mitglieder der 

Miſſionsgemeinen 147. 

Kirchengebäude (Miſſ.) 146. 

Kirchenkonferenz (Miſj.) 131. 132. 147. 

Kir<henordnung (Church Book, Pro- 

vincial Digest) 110. 111. 

Kirc<henſaal 42. 

Kirc<henverfaſſung 5. 

Kirchenzucht 92-58; 84. 96. -- auf i; 
der Miſſion 125. | 

Klagen der Gemein-Mitglieder über | 
Gemeindiener 668. | 

Klaſſen in Miſſionsgemeinen 126 f. 

Kleidung, häusliche Einrichtung und 

Lebenöweiſe 35. 

Kleinwelkaer Miſſionsanſtalten 
(47). 180 (48-50). 

Komitee der einzelnen Miſſionsge- 

meine 128. | 

Konferenz, allgemeine Böhmiſch-Mäh- ' 

riſche |. Allgemeine Böhm.-Mähr. | 

Konferenz, | 

179 

Konferenz der einzelnen Miſſionsge- | 

meine 128. | 

Konferenzen der U. D. 97--99. | 

Konfirmation 49. 50. 161 (2, 8). -- | 
auf der Miſſion 124. | 

Konzeſſionen für die deutſche Brüder- : 
Unität 80. ' 

Korporationsrechte der Miſſion3anſtalt : 
143. 

Koſten der General:Synode 89. 
Krankenpflege 37. | 

Kyimbila 145. 1; 

Regiſter. 

Labrador 82. 

Laien, ihre Wahl zur Synode emp- 
fohlen 170 (16). 

Lambeth-Konferenz 1908 160 (2, 3. 4). 

Landgemeiren 25. 

Leben, bürgerliches 32. =- <riftliches 22. 

Lebenölauf 51. 

Lebensweiſe 35. 

Legate für die Mijjſion als Fond3 an- 

zulegen 184 (67). 

Lehramt, öffentliches 59--62. 

Lehre der Brüderkirhe 15-23, -=-- 

ihre allgemeinen Grundjäße von 

der General-Synode feſtgeſtellt 84. 

=-- von U. D. beaufſichtigt 96. =- 

Grundſäßtliche Stellung zur Lehre 

163-167 (5). 

Lehrer, eingeborne 128. 

Lehrfnaben, fremde 32. 

Leichenſteine 51. 

Liebesmahl 46. 

Liturgie, Grundſätze 37. -- Liturgien 45. 
Loſungsbüchlein 76. 

Luther 42. 

Währen 1. 4. 112. 

Mancheſter 67. 

Mehrkoſten der General-Synode 89. 

Meiſter 32. 

Miſſion unter den Heiden begonnen 

1732 5. -- Gedenktag 42. --- ein- 
heimiſche (Home Mission) 75. -- 

innere 75, 

Mijſionare, Anforderungen 134 f. 

MiſſionSagentur in Herrnhut 183. 

Miſſionsanſtalt 107. =- General:Sy- 

node führt die Oberauſſicht über 

die Verwaltung ihres Vermögens 

85. 86. -- erhält die Zinjen des 

Unität5-Verwaltungsfonds 100. -=- 

M. D. iſt für ihr Rechnungsweſen 

verantwortlich 102. =- trägt die
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finanzielle Verantwortlichkeit für den : 

Betrieb unſrer Miſſion 143. 146. : 

-- ihr Statut iſt von einem eng- 

liſ;en Juriſten zu begutachten | 

177 (36). 
MiſſionsSblatt 103, 177 (35). 
Miſſionsdienſt, Vorbereitung dazu und | 

Berufung 135. 

Miſſionsdirektion (M. D.) 102--107. | 
- von der General-Synode ge: 

wählt 85. -- ihre Berufungsöſtelle 

iſt die General-Synode bezw. U.D. 

86. 93 94. -- iſt Mitglied der 

General-Synode 87, -- iſt ein Be- 

ſtandteil der U. D. und aus ihrer 

Mitte wird der Vorſitzende der U. D. 

gewählt 95. 96. =- Ergänzungs- 

wahlen für ſie ſchreibt U. D. aus 

100. = iſt im B.M.K. vertreten 

113. 114. -- genehmigt die Pro- 

vinzialordnungen 125. -- beruft 

die Präſcs der Miſſtonsgebiete 130. 

-- beruft die Provinzialkonferenz 

131. - beſtimmt die Zeit der 

Bildung einer Kir<enkonferenz 132. 

-- erläßt beſondere Beſtimmungen 

über die Kandidatenjahre 136 -- 

iſt zur Entlaſſung von Miſſionaren 

berechtigt 136. -- Miſſionsgeſchäfte, 

die unter ihrer direkten Leitung 

ſtehen 145. =- beſtimmt die Höhe | 
der Kirchenbeiträge 147. -- ihr | 
Verhältnis zum F. M. 173 ff. -- 
ihre Mitglieder 198. 

Miſſionsfeſte 144. 
Miſſionsfreunde 182. 

Miſſionsgebiete 1. 82. =- ihre Be- 

rufungsſtelle iſt U. D. 93. =- ihre 

Verfaſſung 130-133. =- ihre Ver- 
tretung auf der General-Synode | 

87. 89. 
Miſſionsgeldweſen 182-186. 
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Miſſionsögeſchäfie 144. 145. -- nicht 

auszudehnen 182 (56). --- Kapita: 

lien herauszuziehen 182 (57) - 

Beſitzrecht an ihnen 183 (58). 

Miſſionsgeſellſchaft iſt die Brüderge- 

meine nicht 134. 

Müſionshaushalt 143--149. 

MiſſionSintereſſe, heimatlihes 181. 

Miſſtionskinder 180. 

Miſſionskir<he, nicht Miſſionögeſellſchaft 

iſt die Brüdergemeine 134, 

Miſſionskollekten 182 (54). 

Miſſionsmethode 121--123. 

MiſſionSordnung der Brüderkirc<he 

119-154. 

Miſſionspredigti 122. 

Miſſtonsprovinzen 130. 

Miſſionöſc<hriften 106. 144. 

Miſſionsſchulen 135. 

Miſſionsſchweſtern, unverheiratete 177 

(37. 38). 

Miſſionsjekretär in London 87. 

Miſſions - Studienkränzhen (Klission 

Study circles) 177 (34). 
Miſſionswerk 119-154. -- ein ge- 

meinfames Werk der Brüder-Unität 

72. 79. = ſteht unter Oberaufſicht 

der U. D. 96. 

Mitglieder der General-Synode 88. 

Mitteilungen der M. D. an U. D. 103. 

Mitteilungen von der General-Synode 

172 (26). 

Moravian Cburch 1 (Anm.). 81. 168 

(10). 
Moravian College in Bethlehem 67. 

-=- in Fairfield 67. 
Moravian Educatioral AssSociatiou Of 

North America 167 (6). 

Nachtrag I zum Statut der Miſſions- 
anſtalt 154.
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Name, einheitlicher, für die Brüder- | 

kirche zu ſuchen 168 (9). ' 

Nationalſpende für die Miſſion 190 (93). ] 
Neue Leute (Miſſ ) 127. | 
Nicaenum 160. | 
Nikaragua 82. 145. | 

Nitſhmann, David (Biſchof) 6. 

Nyaſſa 82. 190 (91. 92). 

Oberaufſicht der General-Synode über 

die Verwaltungs-Behörden 85. =- 

der U.D. über die Beobachtung | | 

der allgemeinen Grundſäge 96. | 

Oberbehörden der jelbſtändigen Unitäts- 
gebiete 110. 111. | 

Obrigkeit, Verhältnis zur 36. ; 
Ordination 68. -- ihre Grundſäge von | 

der General-Synode feſtzuſtellen 34. | 

- Oberaufſficht darüber hat U. D. 

96. =- der Landeskirche entſpricht ; | 

ver brüderiſchen Diakonenweihe 71. | 
= der Miſſionare 98. 136. f 
eines Diakonus gausnahmsweiſe | 

durc; einen Presbyter zu voll- | 

ziehen 70. -- für das Böhmiſche ' 

Werk 98. 114. 

Ordnungen 1. 4. 7. 25. -=- gottes: | 

dienſtliche 39. | 

' 
(1 

4 
it 

1 

Ordnungen und Beſtimmungen der 

M. D, 136. 
Organiſation der Brüder-Unität 79. 
Ortsausſhuß in Jeruſalem für das 

Ausſägigen-Atyl 117. 

Ortsgemeine 25. 27. 
Ortöſtatuten von Herrnhut 3. 

Öſterreich, evangel. Brüderkirhe in 
ſ. Böhmiſch-Mähriſches Werk. 

Parlament5akte von 1749 für England 
80. 160. 

Paten 48. | 

Regiſter. 

Benſionen der Miſſionare 138--140. 
val. Ruhegehalt. 

Penſionierung der Gemeindiener, zeit- 
weilige 66. 

Pflege der heiden<hriftlichen Gemeinen 

124. 
: Pflichten des Miſſionars gegenüber der 

ſendenden und der werdenden 

Kirche 136. 
| Polyandriſten 123. 

Polygamiſten 123. 

Präſes einer Miſſionsprovinz 

131. 133. 

130. 

ij Prediger, eingeborne 128. 

. Predigt 61. 
Predigtamt 60. 

Rresbyter 70. 105. 133. 

/ Protokolle der General-Synode 91. 

Provinzial - Älteſten - Konferenz 81. =- 
auf der General-Synode vertreten 

87. -- von der Brovinzial-Synode 

gewählt 109. --- oberſte Verwal- 
tungsbehörde der ſelbſtändigen 

Unitätsgebiete 110. 

Provinzial-Kirhenordnungen 94. 

Provinzial-Konferenz (Miſſ.) 131. 123. 

Provinzialordnungen 83. 125 

Provinzial-Synode 64. 67. 88. 93. 

96. 1C6. 108--110. 

Rechenſchaftöberichte an die General- 
Synode 85. 

Rechnungslegung der Miſſion 184 (64). 

Rechtliche Grundlage für die Verfaſſung 

der Cvang. Brüder-Unität 80. 

Rechtlihe Stellung der M. D. 107. 

Reden, geiſtliche 61. 

Regiment des Heilands 16. 

Regulative |. Feſtiegzungen. 
Reiſekoſten zur General-Synode 171 f. 

(21. 22). 

Religionsunterricht 60.
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Ruhegehalt der Miſſionare 138-140. 
179 (46). 

Rungwe 190 (93). 

Sakramente, ihre Feier 47. 

Scrift, heilige, als Lehrgrund der 
Brüderkirhe 13. 15. 60. 

Schriftführer der General-Synode 

172 (23). 
Sdule 29. -- auf der Miſſion 126. 

147. -- höhere (Miſſ.) 129. 148. 
Schulgebäude (Miſſ.) 146. 

Schulgeld an den höheren Schulen 

(Miſſ.) 148. 
Schweiz 17. 

Scelenpflege (Miſf.) 125. 

Seelſorge 62 - 64. 53. | 
Selbſtändigkeit, kir<l. 6. 7. 

Seminarium, theol., in Bethlehem; in 

Fairfield; in Gnadenfeld 67. 101. 

Singſtunden 45. 

Sitkovius 5. 

Sonntagsfeier 43. 44. 

Sonntagsruhe 44. 

Sonntagsſchulen 30. 47. 75. 

der Miſſion 126. 

Spekulationsgeſchäfte 144. 

Spener 4. 
Stadtgemeinen 25. 

Statut der Miſſionsanſtalt 150--154. | 

104. 107. 177 (36). | 
Stiſtungstag der Brüdergemeine 4. 
St. Thomas 72. 

Stundengebet 46. 

Südafrika (Oſt und Weſt) 82. 145. 

Superintendent einer Miſſionsprovinz 

130. 131. 
Suriname 82. 145. 189 f. (87. 88). 

Synode der ſelbſtändigen Unitätsgebiete 

j]. Provinzial:Synode. 

-- auf 
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Sagegelder (General-Synode) 89. 

Tagesſchulen (Miſſ.) 126. 

Tagungen der General:-Synode alle 
6 Jahre 89. --- außerordentliche 89. 

Taufe, Taufhandlung, Taufzeugen 

47-49. =- der röm. u. gried. 

falh. Kirche 124. 

Taufkandidaten (Miſſ.) 127. 

Taufordnung für die Miſſion 123 124. 

Taufunterricht (Miſſ.) 124. 

Trauung 509. 

Tropen in der erneuerten Brüder- 

firche 13. 

Übertretungen 54. 
UnionsS<arakter der Brüderkirhe 13. 

Unitas Fratrum 1 (Anm.). 3. 81. 159. 

Unität ſ." Brüder-Unität, evangel. 

Unitäts-Älteſten-Konferenz ſ. Unität3- 
Direktion. 

Unitäts-Arc<hiv 91. 101. 195 (110). 

197 (115). 
Unität5-Ausſchuß für das Ausſägigen- 

Aſyl in Jeruſalem 117 |. 199. 

Unitäts - Direktion 95-101. 80. 

Verhältnis der weſtind. Provinzen 

zur U. D. 82 f. =- von der Gene- 

ral-Synode ernannt 835. -- beruft 

die General-Synode 89. -- ver- 

öffentlicht den General-Synodal- 

Verlaß 92. -- Berufungsſtelle 93. 

142. - vollzieht Ergänzungswahlen 

der M.D. 103. -- Oberaufſicht 

über die Kirchenordnungen 110. =-- 

Oberbehörde für die Evang. Brü- 

derfirche in Öſterreich 112. =- im- 

B.M.K. vertreten 113. = ihr 

Verhältnis zum Ausfäßzigen- Aſyl 
in Jeruſalem 117. -- ihre Mit 

glieder 198. 

Unität3gebiete, ſelbſtändige (Unitäts- 

provinzen) 81 - 83. 108--111. --
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Wahl der Abgeordneten zur Gene- ' 

ral-Synode 88. -- ihre Berufungs- 

ſtelle 93 f. 97. -- ihre Oberbehör- 

den Mitglieder der U. D. 93. -- 

Benutzung de3 Unität3-Archivs 101- 

= haben Vertreter in M. D. 103. 

=- Feſtſezungen über ihr Verhält- 

nis zu M.D. 104. 106. -- ihre 

Stellung zu den Kirchen 162 (3). 

Unität3reiſefond8s mit dem General- 

Synodal- Fonds verſchmolzen 172 
(28). 

Unitäts-Verwaltungs-Fonds 100 f. 

Unitäts-Werke 79. 98. 99. 112. 
United Brethren 81. 

Unmäßigkeit im Gebrauch ſtarker Ge- 

tränke 35. 

Unterhalt der Gemeindiener 66 f. 
Unterſtüzung der Miſſion 143. 

Unyamweſi 82. 190 (89). 

Unyamweſibund 190 (90). 

Urlaub der Miſſionare 178 (42). 

Verantwortlichkeit dex Gemeindiener 65. 

Verfaſſung 84. 85. 96. -- der Einzel- ;; 

gemeine 111. -- der MD. 102f. | 
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